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A. 

Meber die Ehen zwischen Katholiken und 
Mennoniten, 

Die confeffionellen Verhältniffe der Mennoniten ſtimmen 
größtentheild mit dem proteftantifchen Glaubensbefenntniffe über; 
ein; ausgenommen, daß fie Ihre Katechumenen erjt nachdem fie 

volltändigen Religions Unterricht genoffen, im 4ten, big: 
weilen erji im 16ten, 18ten oder Oten Jahre taufen, den 

Eid umd die Ehefcheidung für unzuläffig erklären, und feine 
Erbfünde im Sinne der Katholiken und Proteftanten anneh— 
men; auch ift ihr Taufe und Abendmahisritus nicht jenem ver. 

Proteftanten wefentlich gleich. Ferner find fie. dadurch von 

von den Proteftanten vorzüglich unterfchieden, daß fie, und 
zwar fowohl die zerfireut — auf Einzeln Höfen lebenden Faz 

milien, als auch jene, welche gefchloffene Gemeinden bilden, 

feine eigentlichen vom Staate anerkannten und befoldeten Pfar: 

rer haben, fondern ihre Kirchendiener, als: 1) Diener des 

Wortes, 2) beftätigte Prediger, 3) Vorfteher, Neltefte oder 

Almofenpfleger frei durch das Loos aus ihrer Mitte wählen, 
Diefe Kirchendiener haben das Predigtamt, die Ertheilung der 

Taufe und die Ausfpendung des Abendmahls, wie die Einz 
fegnung der Ehen rein mennonitischer Brautperfonen zu beſor— 
gen, die Armenpflege zu handhaben, und über die Aufrecht; 

haltung der Firchlichen Disciplin zur wachen. Sie find jedoch 
feine wiffenfchaftlich gebildete oder geprüfte Männer, fondern 
gehören der Gewerbe: oder Ackerbau treibenden. Klaffe an, 

und muͤſſen ihre amtlichen Funktionen unentgeldlich verrichten. 
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Da der Lehrbegriff ver Mennoniten in vielen Punkten mit 

dem proteftantifchen übereinftimmt, fo pflegen fich auch diefelben, 
da, wo fie zerfirent leben, in ihrer Religionsäbung an die prote- 
ftantifchen Gemeinden anzufchließen, indem fie dem proteftantifchen 
Gottesdienfte beiwohnen, ihre Kinder in die proteftantifche Schule 
ſchicken, feierliche Beerdigungen von den proteftantifchen Geift 

lichen verrichten, und fogar bisweilen ihre erwachfenen Kinder 

von Ießteren taufen laffen; nur das Abendmahl empfangen fie 
in ihren gottesdienftlichen DVerfammlungen, fowie fie auch 

die Taufe ihrer Kinder und die Kopulation, wenn beide Braut- 
perfonen der mennonitifchen Confeffion angehören‘, in der Negel 
von ihren beftätigten Predigern verrichten laffen, und zur Voll 
ziehung diefer Neligionshandlungen fich in jene Orte begeben, 
wo fie eine eigne Gemeinde bilden, und ordentliche gottesdienfts 

liche Verfammlungen gehalten werden; jedoch befteht hierin Fein 
Zwang, indem die zerftreut Lebenden, in feine Gemeinde im 

eigentlichen Sinne eingepfarrt find, fondern es ihrer Willkür 
überiaffen ift, fich an eine ihnen zunaͤchſt gelegene mennoniti- 
fche Gemeinde zu halten. 

Da die Taufe der Mennoniten im Königreiche Bayern, 
namentlich der im Nheinfreife, der Form und Materie 
nach nicht von jener der Abrigen chriftlichen Gonfeffionen wer 
fentlich abweicht, insbefondere folche mit Ausfprechung der 
Einfegungsworte umd der gleichzeitigen Ausgiefung reines Waf- 
fers Über das Haupt des Taͤuflings adminiftrirt wird, und 
die dortigen Mennoniten auch das ganze apoftolifche Symbolum 
als Glaubensnorm annehmen, fo find auch diefelben als Chri- 
ften zu betrachten 5; es fteht ſonach den DVerehelichungen der 
Mennoniten mit Perfonen von andern chriftlichen Confeſ— 

fionen dag aus der cultus disparitas entfpringende Impedi— 
ment nicht entgegen. 

Aus Ddiefem Grunde find Daher auch die Ehen zwiſchen 
Mennoniten und andern Glaubensgenoffen im Königreiche 
Bayern geflattet. Bon den Drdinariaten wurden jedoch die 

Berehelichumgen von Mennoniten mit Katholiken nur unter der 

Bedingung zugelaffen: „wenn alle in ver einzugebenden Che 
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erzeugt werdenden Kinder in der Fatholifchen Religion erzogen 

würden. « 

Indeß hat fich ſchon oft in Rheinbayern der Fall ereignet, 
dag mennonitifche Ehetheile die Bedingung, alle Kinder in der 
Fatholifchen Neligion zu erziehen, nicht eingehen wollten, oder 
auch aus andern Gründen fich nicht mit ihrem Fatholifchen Eher 
theile von dem betreffenden Fatholifchen Pfarrer trauen laſſen 

wollten, fondern fich, weil die mennonitischen Prediger Feine 

gemifchten Ehen, welche fie in jedem Falle für unerlaubt hal 
ten, einfeguen, von dem proteftantifchen Pfarrer ihres Wohn: 
ortes mit ihrem Fatholifchen Ehetheile Fopuliren ließen, und die 
proteftantifchen Pfarrer haben ohne Anſtand folche Trauungen vor— 
genommen, indem fie nach der Gefeßgebung des Rheinkreiſes 

einerjeitS, wenn nur der Givilaft abgefchloffen ift, gemifchten 

Ehen, auch bei ver Verweigerung der Dimifforialen für den Fathos 
lifchen Theil, affiftiren dürfen, und andererfeits nach den 
55. 84 und 85 des Neligiong-Ediftes Beilage II. zu Titel IV, 
9 9 der Bayer, Verf sUrfunde) e8 den Neligionsverwandten 
einer öffentlich aufgenommenen Kirche, welche Feine eigene Ger 
meinde bilden, frei fteht, von dem Pfarrer oder Prediger einer 

andern Gonfeffion an ihrem Wohnorte jene Dienfte und Amts— 
funktionen nachzufuchen, welche fie mit ihren eigenen Reli— 

gions-Örundfägen vereinbarlich glauben, und jene nad) ihren 
Religions; Grundfägen leiſten fünnen. 

Demnach entſteht die Frage: find die auf folche Weife gez 

fchloffene Ehen gültig, ift hierdurch der Hauptfache nach, Die 
Beſtimmung des Concils von Trient!) befolgt, oder befteht 
bei einer folchen Trauung das Hinderniß der Klandeftinität? 
und kann ſohin der Statholif, welcher eine folche Ehe einging, 
zum Empfange der Saframente zugelaffen werden? Kann 
endlich, eaeteris parıbus, ein Fatpolifcher Pfarrer feinen Paro- 

chianen an einen proteflantifchen Pfarrer, Behufs feiner Trauung 
mit einem Mennoniten, dimittiren? 

1) Sess. XXIV. cap. 1. de Ref. Matr. 
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In der Beantwortung dieſer Fragen ſind die Meinungen 
getheilt, indem die Einen die Unguͤltigkeit, die Andern die Guͤl— 
tigkeit einer ſolchen Ehe behaupten. 

Die Gründe für die Unguͤltigkeit der in Frage ſtehenden 
Ehe find: — | 

1) das Concil von Trient verordnet: daß die Ehe 
coram parocho proprio vel alio sacerdote de ipsius paro- 

chi licentia eingegangen werden muͤſſe; parochus proprius 
aber ift entweder der, Pfarrer des Braͤutigams oder jener der 
Braut; nun ift aber hier der proteflantifche Pfarrer weder der 

eigene Pfarrer des Katholiken, noch des Mennoniten. 

2) Die DVorausfegung, die etwa gemacht werden will, 
dag die Mennoniten Feine eigenen Pfarrer haben, weil der 

Staat ihre Prediger nicht als folche anerkennt, hat feinen 

Grund, indem der pfarrliche Charafter nır von dem Or— 
gane der Kirchengewalt dadurch ertheilt wird, daß dieſes den: 

felben die Befugniß zur Verwaltung der Yfarramtlichen Ber: 

richtungen, nämlich des Neligiong Unterrichts, der Ausfpendung 
der Saframente und übrigen geiftlichen Handlungen überträgt; 
da aber nad) Grundfäügen der Mennoniten das Organ der 
Kirchengewalt die ganze Gemeinde ift, welche ihren Predigern 
die Ausuͤbung der yfarrlichen Funktionen überweifet, fo 
find allerdingd die mennonitifchen Prediger auch ohne Aner— 

fennung des Staates eigene Pfarrer der Glieder ihrer Ger 
meinde. 

3) Arch kann nicht behauptet werden, daß die zerftreut 
wohnenden Mennoniten, darım, weil fie feiner beſtimmten menz 
nonitifchen Gemeinde eingepfarrt find, fondern es ihnen frei: 
geftellt it, zu welcher fie fich halten wollen, feine eigenen 
Pfarrer habenz indem fie deffenohngeachtet nach ihren Reli— 

gions⸗Grundſaͤtzen verpflichtet find, fich doch zu irgend einer 
Gemeinde zu halten, um allda die faframentalifhen Handlun 
gen zu begehen; welche fie aber immer wählen, diefe ift ihre 
Pfarrgemeinde, und deren Prediger ihr eigener Pfarrer. 

4) Ebenfo kann man nicht der Behauptung beipflichten: 
der yroteftantifche Pfarrer des Wohnortes eines Mennoniten 
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wird dadurch fein eigener Pfarrer, weil ihn dieſer ruͤckſichtlich 
diefes Akts, nämlich) zum Behufe feiner Trauung mit einer 
Fatholifchen Perjon, als folchen anerkennt und erwählt, indem 
es nicht in der Befugniß und Gewalt eined einzelnen Kirchen: 
genoffen Liegt, irgend Semanden eine geiftliche Jurisdiktion 
über ihn zu verleihen, fondern die Uebertragung der pfarrli- 
chen Jurisdiktion nur vom Organe der Kirchengewalt, fomit 

bei den Mennoniten von der Gemeinde ausachen Fann, 
5) Wenn ein proteftantifcher Pfarrer in dem fraglichen 

Falle eine rechtlich begründete pfarrliche Jurisdiktion Über den 
mennonitiſchen Theil ausüben, und für diefen Fall als paro- 
chus proprius angefehen werden darf; jo muß diefes entweder 
durch eine amtliche Erklärung und Beſtimmung in ihrer Kir 

chen⸗Ordnung ausgefprochen ſeyn, oder wenigftens ein folches 
Necht des proteftantifchen Pfarrers, durch eine auf unvordenf- 

licher Gewohnheit beruhende Negulirung unter den Mennoniten 

und Proteftanten nachgewiefen werden koͤnnen; beides aber iſt 
der Fall nicht, um fo weniger, da nad; mennonitifchen Grund» 

fügen gemifchte Chen unerlaubt find, und folche nicht einmal 
von ihren eigenen Predigern eingefegnet werden dürfen. 

6) Daß die proteftantifchen Pfarrer öfter religiöfe Hands 
(ungen bei den Mennoniten, ald Taufen, Beerdigungen u. dal. 
vornehmen, und dieſe fich in religiöfen Dingen, wo fie nicht 
eine eigene Gemeinde bilden, anfchließen, kann den protejtan- 

tifchen Pfarrern noch kein Pfarrrecht über diefelben geben; eben 
jo wenig, als die Fatholifchen Pfarrer dadurch, daß die Men: 

noniten dem Fatholifchen Gottesdienfte beiwohnen, und von 
Fatholifchen Prieſtern geiftliche Funktionen bei ihnen verrichtet 

werden, eine Parochial⸗Jurisdiktion über fie erlangen. 

Nach diefen Gründen wäre eine von einem Mennoniten 
und Katholifen vor dem proteftantifchen Pfarrer eingegangene 

Ehe, wegen des entgegenftehenden Hinderniffes der Klandeftinität, 
firchlich ungültig; ein Eatholifcher Pfarrer kann hiernach feinen 
Parochianen nicht Behufs der in Frage ftiehenden Trauung an 

den proteftantifchen Pfarrer dimittiren; und der Katholif, wel- 
cher ſich auf ſolche Weife hat trauen laffen, wäre fo lange von 
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der Theilnahme am Abendmahle auszuſchließen, bis ſeine Ehe 
revalidirt worden iſt. Fuͤr die Guͤltigkeit einer ſolchen Ehe 
ſtehen dagegen folgende Gruͤnde: 

1) Der parochus proprius, deſſen Aſſiſtenz nach Vor—⸗ 
ſchrift des Concils von Trient ?) zur Gültigkeit einer Ehe 

erfordert wird, it der Pfarrer des Wohnortes einer der Braut 

perſonen; ein Pfarrer ift aber ein öffentlicher Neligionsdiener, 
welcher über die Gläubigen in einem gewiffen Bezirfe unter 
Oberauffiht und mit Bevollmächtigung des Diözefan + Bifchofg 
— nach gewiffen Bejchränfungen — die Seelforge und eine 
beftimmte geiftliche Gerichtsbarkeit alg Amtsrecht ausübt, und 
als ſolcher zugleich auch von „dem Staate mit öffentlichem Ans 

ſehen bekleidet ift. 
2) Das Concil von Trient beabſichtigte durch Anord- 

nung der Aſſiſtenz des parochi proprü bei den Eben, die 
Würde der Ehe zu fihern, ihre Schliegung auffer Zweifel zu . 
jegen, und Winfelehen zu verhüten. Es hatte daher nicht jo- 
wohl die Eigenfchaft der Pfarrer als eigentliche Seelforger und 

Leiter des öffentlichen Cultus — ihren priefterlichen Charakter, 
jondern vielmehr ihre Eigenfchaft als: mit einer gewiffen Fird)- 

lichen Jurisdiktion und einem öffentlichen Anfehen bekleidete 
Perfonen im Auge. Denn wäre die Abficht des Kirchen: 
rathes nur anf die Einfegnung der Ehe gerichtet geweſen, fo 
hätte e8 des parochi propris nicht beburft, indem jeder Prie⸗ 

fer den Einfegnungsaft vornehmen koͤnnte. Deßhalb hat auch 
. genanntes Concil zur Gültigkeit der Ehe nicht die Verrichtung 

einer religiöfen Geremontie bei derfelben von Seite des Pfar- 
vers, jondern nur die einfache Gegenwart deffelben, und jene 

zweier "Zeigen verordnet, und aus eben dem Grunde, weil 

der Trauungs-⸗Akt Fein Akt der Weihe, fondern ein actus ju- 
risdietionis ift, kann auch em Pfarrer, der nicht Priefter, 

wenn er nur den Beneftzinms » Titel noch hat, d. i. zur Zeit 
der Trauung noch im Beſitze feiner Pfarr: Pfründe it, der 
Che gültig afjitiren, obgleich er wegen Abgangs der priefierli- 

DIL. 
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chen Eigenfchaft die Ehe im eigentlichen Sinne nicht einfeg- 
nen fann. 

Nach dieſen -Grundfigen und nach der in Deutfchland 
üblichen Obfervanz müffen daher jene Ehen, welche von Fatho: 
lichen Brautperfonen, e8 mag ein Theil derfelben oder es 
mögen beide der Fatholifchen Neligion angehören, vor. proteftanz 
tifchen Pfarrern und Zeugen in jenen Gegenden, wo fich Fein 
Fatholifcher Pfarrer befindet, und die zu Feiner Fatholifchen Pfar— 

rei gehören, eingegangen worden find, als gültige Chen anger 
feben werden, weil in folchen Gemeinden die protefiantifchen 
Pfarrer auch über die in ihrem Pfarrbezirfe wohnenden Katho- 

liken die äußere Firchliche Surisdiftion befisen, und in allen 
jenen Fällen, die den befonderen Dogmen der Fatholifchen Kirche 
nicht zuwider find, auszuüben befugt erfcheinen; und weil Diefelben 
in jenen Bezirken die alleinigen mit öffentlichem Anfehen beglau—⸗ 
bigten Kirchen-Beamten find, obfchon fie die Seelforger der in 
ihrem Pfarrfprengel wohnenden Katholifen nicht feyn konnen. 

Aus diefem folgt, daß der Pfarrer der einen chriftlichen Con— 

feffion, in gewiffen Fällen auch parochus proprius einer Perz 

fon, welche einem andern Glaubensbefenntniffe zugethan tt, 

ſeyn kann. 
3) Die Mennoniten in Bayern haben wie die ſonſtigen 

Separatiſten keine Pfarrer im kirchlichen und im Sinne des 

Kirchenraths von Trient; denn 
a) wohnen dieſelben meiſt zerſtreut auf Einzel: Höfen, welche 

feiner Pfarrei zugetheilt find, noch beftimmte Kirchenvorfteher 

haben, und befchränfen fich nur auf die Hausandacht; oder fie 

nehmen bisweilen jogar an dem Gottesdienfte der andern Re— 
ligionspartei in ihrem Wohnorte Theil, mit Ausnahme des 
Abendmahls, welches fie blos in ihren gemeinfchaftlichen Firchlichen 

Zufammenfünften, wo fie eine gefchloffene Gemeinde bilden, feiern. 
b) Auch da, wo fie zahlreich find, Betfäle befigen und 

gottesdienftliche Verſammlungen halten, haben fie Feinen eige— 
nen Pfarrer, fondern nur Prediger, welche fie aus ihrer Mitte 

wählen, und mit denen fie von Zeit zu Zeit wechfeln. Diefe 
Prediger find Bauers⸗ oder Gewerbslente ohne befonderes Anſehen; 
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fie haben zwar Die gewöhnlichen religidfen Funktionen der Taufe, 
des Abenomahls u. f. w. zu verrichten; allen diefe Funktionen 

begründen feine pfarrliche- Gerechtfame und Jurisdiktion, be 
jonders da nach mennonitifchen Grundfägen nur die Gefammt- 
gemeinde die Inhaberin der Firchlichen Jurisdiktion ift, und daher 
niemals ein Prediger einen Iurisdiftionsaft, als Ausfchliegung 

unwärdiger Mitglieder, Wahl neuer Prediger u. f. w., ohne 
Beirath und Zuftimmung der mennonitifchen Geſammtgemeinde 
ausüben darf. 

ce) Die Mennoniten in Bayern und insbefondere jene im 
Rheinkreiſe haben auch aus dem Grunde feine eigentlichen 

Pfarrer, weil in Deutfchland Überhaupt nad) den Bellimmungen 

des weftphälifchen Friedens und anderer Grundgefeße zwar alle 
Sonfefjionen Religions» und Gewiffensfreiheit genießen, aber 

nur die Katholiken, die Augsburger und Helvetifchen Gonfefjiong- 

verwandten unter öffentlichen, gleichen äußeren firchen> und 

civilrechtlichen Verhältniffen ftehen, und daher nur die Neligiong- 
diener der Katholifen, Lutheraner und Neformirten als üffent- 

liche Kirchenbeamten und ihre Seelforger als authorifirte Pfarr 

rer vom Staate und der Kirche angefehben werden. Auch das 
in Deutfchland geltende Kirchenrecht erfennt nur die Paſtoren 

und Prediger der Lutheraner und Neformirten als wirkliche 

Pfarrer an, nicht aber die Prediger und Seelforger der Men- 

noniten und anderer chriftlichen Sekten; daher auch in Bayern 
und andern deutfchen Staaten die Glieder der legten nicht in 
Pfarrbezirke eingewiefen, ihre Prediger nicht befoldet werden, 

und auch nicht die Nechte der Neligionsdiener anderer chrift- 

lichen Eonfeflionen genießen. 
Staat und Kirche erfennen daher die mennonitifchen Pre- 

diger nicht als Pfarrer anz fomit kann ihre Affütenz bei einer 
Ehe zwilchen einem Katholifen und Mennoniten deren Gültige 
feit nicht erwirken. 

4) Wenn Ehen zwifchen Katholifen und Mennoniten er: 
laubt find, legtere aber Feine mit Surisdiktion verfehenen Pfar— 

ver haben; jo muß das Nämliche Statt finden, was bei Ka: 
tholiken und Proteftanten Platz greift, d. b. fo wie der Prote— 
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ftant an dem alleinigen Fatholifchen Pfarrer feines MWohnor- 
teg feinen parochum proprium hat, obgleich er fein Seelforger 
nicht iftz und umgefehrt der Katholif an dem alleinigen prote— 
ftantifchen Pfarrer feines Wohnortes, indem nur diefer pfarrliche 
Jurisdiktion in feinem Pfarrbezirfe ausiben fann. Der Men: 
nonit muß fonach Behufs feiner Trauung mit einem Katholifen, 

wenn feine Ehe nach Fatholifchen Grundfägen- gültig fein fol, 
fich für diefen Fall der Surisdiftion eines wirklichen Pfarrers 
einer andern Confeſſion unterjtellen; und venfelben für diefen 
Fall als feinen Pfarrer anerfennen. 

Es entfteht nun die weitere Frage: muß der Mennonit in 
folchem Falle den Pfarrer feines Eatholifchen Ehetheiles auch für 
den feinigen anerkennen, und fic von demfelben trauen laffen, 
damit feine Ehe gültig fei, oder darf er die Trauung auch von 
einem andern Pfarrer, welchen er bier für den feinigen hält, 

verrichten laffen? 
Eine gefegliche Beltimmung, daß der Mennonit feine Ehe 

mit einem Katholifen nur vor dem Pfarrer des legtern eins 

geben darf, damit fie gültig fei, ift nicht vorhanden; fomit muß 
e8 dem Mennoniten frei ftehen, fich den Pfarrern zu wählen; 
nur darüber befteht eine gefegliche Verfügung, daß der Pfarrer, 
welcher der Ehe eines Katholifen mit einem Mennoniten affiiti- 

ren fol, der Pfarrer des Wohnortes des Mennoniten fein muf, 
weil nur ein folcher die Eigenfchaft eines parochi proprii hat. 
Wenn aber in dem Wohnorte eines Mennoniten ſich Pfarrer 
verfchiedener Confeſſionen befinden, fo kann er zwar jeden für 
feine Trauung als parochus proprius annehmen; es iſt jedoch 
der Natur der Sache gemäß, den Pfarrer jener Confefjion als 
den feinigen für diefen Fal anzuerfennen, deren Glaubensiy- 
ftem mehr mit dem feinigen übereinftimmt. 

Die Ehen der Mennoniten mit andern Glaubensgenoffen 
find gültig, und es ift daher auch denfelben geftattet, fich mit 
Perfonen anderer chriftlichen Gonfeffionen, wenn fonft feine po— 

lizeilichen Anftände obwalten, zu verehelichen. 

— 0 — 
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B. 

Das Territorial- Kirchen-Recht im 
Königreiche Hannover. 

Dargeftellt 
von Herrn Dr. Spangenberg. 

Königlich Hannoverſchen Ober-Appellationsrathe und Aſſeſſor bei dem Königl 
Geheimen - Rathseollegium, in Gele. 

(Fortſetzung.) 

Vierter Abſchnitt. 

Conſiſtorialverfaſſung und Befugniſſe der 
proteſtantiſchen Conſiſtorien. 

Erſtes Capitel. 

Der lutheriſchen Conſiſtorien. 

Der Landesherr uͤbt die kirchlichen Regierungsrechte, die 
ihm nach gemeinem Rechte zuſtehen, entweder ſelbſt und durch 

dag Staats- und Cabinetsminiſterium, oder durch die Conſiſto— 

rien in den Provinzen, und durch die denfelben unterworfenen 
Generalz und Specialfuperintendenten aus. 

Erfter Abſatz. 

Eonfiftorium zu Hannover. ') 

Das Conſiſtorium ift theils eine geiftliche Negiminalbehörde, 
theils ein geiftliches Juſtizcollegium. In erfterer Hinficht it es 
dem Staats- und Cabinetöminifterio fubordinirt, jo daß gegen 

die adminiftrativen Verfügungen deffelben, der Recurs an jenes 
genommen werden muß; falls nicht etwa durch dergleichen Ver: 
fügungen wohlerworbene Rechte dritter Perfonen gefränft wer— 
den, in welchem Falle e8 dem Berlegten freifteht, das 

1) Vergl. über daſſelbe vorzüglih: Schlegel, Kirchen- und Refor: 

mationsgefchichte, dritter Band (1832) 8. 
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Conſiſtorium, wie jedes andere Adminiſtrationscollegium bei 
ver betreffenden Juſtizcanzlei in erfter Inſtanz zu belangen, 
In letzterer Hinficht dagegen findet in der Regel gegen feine 

Erfenntniffe die Appellation, oder Nichtigfeitsbefchwerde ſtatt, 

und zwar bei dem Dberappellationsgerichte. 

1. 

Das Eonfiftorium als geiftliche Negiminalbehörde, 

Der Landesherr hat demfelben nicht alle geiftlichen Regie— 

rungsrechte übertragen, ſondern fich die wichtigften refervirt. 

Ueber diefe Nefervatrechte find zwar Feine ausdruͤcklichen Gefere 
vorhanden, aber fie haben fich durch, Obfervanz und einzelne 

Neferipte ftrirt. 

A. Landesherrliche Refervatrecte. 

I. Die kirchliche Geſetzgebung übt der Landesherr 
durch fein Gabinetsminifterium allein aus; nur in Angelegen- 

heiten die ven Gottesdienſt betreffen, zieht er das Gonfiftorium 
hinzu. 

Sobald aber durch ein neues Gefeß die bisherige Kirchen- 
verfafjung wefentlich abgeändert, oder eine Beſteuerung zu 
firchlichen Zwecken eingeführt werden foll, bedarf es der Con— 
currenz der Landſtaͤnde. 

Obgleich ſolchergeſtalt das Conſiſtorium keine legislative 
Gewalt hat, ſo erlaͤßt es dennoch allgemeine Ausſchreiben und 
Inſtructionen fuͤr die Kirchen- und Schulbediente, die ſich aber 
auf ſchon beſtehende Geſetze oder ausgemachte Gewohnheit 
gruͤnden muͤſſen. Enthalten ſie etwas Neues, ſo muͤſſen ſie 
zuvor dem Landesherrn zur Beſtaͤtigung vorgelegt werden, um 
Guͤltigkeit zu erlangen. 

U. Die Befugniß Privilegien und Dispenſatio— 
nen zu ertheilen, ſteht eigentlich dem Landesherrn allein zu; 
nur ausnahmsweiſe kann das Konfiftorium Dispenfationen 

ertheilen. 

Der Landesherr dispenfirt allein 
1) vom eanonifchen Alter, welches zur Bekleidung eines 

geiftlichen Amts erforderlich ift; 
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9) ertheilt er das Indigenat, welches zum Firchlichen Amte 

nothwendig ift, und zwar im firengen Sinne; jedoch immer 

unter der Bedingung, fall der Kandidat im Examen gut be 
ſtehen wird; 

3) er ertheilt Chedispenfationen in gewiffen Graden ver 
Blutsfreundfchaft und Schwägerfchaft. In welchen? iſt nicht 

beftimmt ; aber nach Gewohnheit .ertheilt er fie im erften und 

zweiten Grade der gleichen Seitenlinie der Schwägerfchaft, 
und im dritten Grade derfelben Linie mit Ruͤckſicht auf den 
respecius parentelae. 

In den übrigen Fällen gibt das Gonfiftorium die Ehe 
dispenfation. 

Das Conſiſtorium dispenfirt aufferdem allein: 
1) zur Ehe während der Trauerzeit und der Falten (tem- 

pus elausum); 

2) zur fiillen Beerdigung; 
3) von dem Aufgebot; 
4) zur Haustrauung; 
5) vom erforderlichen Gonftrmationgalter. ') 
IM. Die Aufficht über die Klöfter, Capitel und 

die Univerfität zu Göttingen, ihre Disciplin, Rechte 

und Güter fteht dem Landesherrn allein zu. 
IV. Was die Ernennung und Abfegung der Pre 

diger und Superintendenten betrifft, fo beforgt die Vo— 
cation der Hofprediger zu Hannover und des Gellifchen Gene: 

ralfuperintendenten, das Minifterium allein, nachdem varüber 

dem Landesherrn berichtet ift. Die Übrigen Pfarrer und Sur 
perintendenten werden von dem Gonfiftorio in Borfchlag ge 

bracht, und von dem Minifterio beftätigt, nachdem es zuvor 
den Vorſchlag nebft einem Öutachten dem Landesherrn vorge 
legt hat. Kömmt derfelbe genehmigt zuräc, fo erläßt das 

Minifterium ein Reſcript ad mandatum regis speciale, und 

* das Conſiſtorium hat ſolches zu publiciren. Wenn die zu 

* 1) Namentlich auch in Betreff der dem Sprengel des Conſiſtorii unter— 

worfenen Reformirten. (Landesherrl. Reſcript vom 9. März 1822.) 
— 4 u 

v 
— 

- 
— 

—— 
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befeßenden Aemter dem Patronatrechte dritter Perfonen unters 
worfen find, fo übergiebt das Conſiſtorium die Präfentation 
dem Minifterio, und diefes beftätigt oder verwirft, ohne dem 
Landesherrn berichten zu müffen, 

V. Der Landesherr ertheilt allein die Beftätigung: 
1) zur Errichtung, Union oder Dismembration der Kirr 

chen und Schulämter ; 
9) zur Einführung neuer liturgifchen Eimrichtungen; 
3) zur Verlegung und Abänderung der bisherigen In— 

jpectionen; 

4 zur Anordnung neuer Feiertage; 
5) zur Vornahme aller über 100 Rthlr. fich belaufenden 

Neubauden und Neparaturen der Firchlichen Gebäude; 
6) zur Veräußerung oder Verleihung der Kirchengüter nach 

Meierrecht; 
7) zur Verwilligung beträchtlicher Ausgaben aus den Kir- 

chenärarien. f 
In allen diefen Fällen hat das Conſiſtorium die Confirma— 

tion des Landesherrn einzuholen. 

VI In Bezug auf die dem Conſiſtorio untergebene reformirte 
Inſpection Bovenden hat fich der Kandesherr alles dasjenige, was 

den Ölauben, die Liturgie und den eigentlichen Firchlichen Ritus 

anbetrifft, allein vorbehalten.) 

B. Eigene Befugniffe des Conſiſtorii. 

Alle übrigen Eirchlichen Negierungsrechte, die nicht zu diefen 
Nefervatrechten gehören, Abt das Gonfiftorium allein. 

Unter diefen zeichnen fich befonders aus: 

4) die Oberaufficht ber die Kirchen und Schulen und 
deren Güter und Rechte. Deshalb gehen an daffelbe die Pifi- 
tationsberichte, ferner die halbjährigen Berichte der Prediger 
über ihre Kirchen und Schulen, und die abgenommenen Kir 

chenrechnungen, nebft den Monitis der weltlichen Kirchen: 
commiffarien ; 

1) Reſeript vom 30. Juni 1890. 

Lippert’3 Annalen, 38 Heft, 2 
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ü a; 

2) die Anfficht Aber die Disciplin der Kirchen: und Schul 

diener. e 
59 

Das Conſiſtorium als geiſtliches Juſtizcollegium. 

Als ſolchem ſteht dem Conſiſtorio zu: 
A. die Ausuͤbung der geiftlichen Gerichtsbarkeit; 
B. die Ausübung der geiftlichen Strafgewalt. * 

AA, Geiſtliche Gerichtsbarkeit des Conſiſtorii. 

Das Conſiſtorium uͤbt oug die freiwillige als die ſtreitige 
Gerichtsbarkeit aus. 

Letztere wird begruͤndet: 
1) durch die geiſtliche Eigenſchaft des Beklagten; 
2) durch Die geiſtliche Eigenſchaft des Gegenſtandes felbit. 
Hier unterfcheidet man: 
a) res merae ecclesiasticae; alle Sachen, welche die 

Füurforge für die Neligion, und die Anfficht über Kirchen und 
Schulen, und was dahin gehört, namentlich die An- und Ab- 
feßung der Kirchen» und Schulbedienten betreffen. 

Sn diefen Sachen findet Feine Berufung an dag Ober: 
appellationsgericht, fondern nur etwa ein Necurd an das Ca— 

binetsminiſterium ſtatt. 
b) res ecclesiasticae mixtae; z. B. Eheſachen, Streitig— 

keiten uͤber die Hebung der Intraden der Kirchen, Schulen und 

geiſtlichen Corporationen, perſoͤnliche Klagen gegen die Geiſtlichen. 
Nur in dieſen Sachen findet Berufung an das Oberappel- 

lationsgericht flatt. 

a) Wegen geiftliher Eigenfchaft des Beflagten. 
Die Geiftlichen haben in den Landesgefegen das forum privi- 

legiatum des gemeinen Rechts beftätig terhalten, daß fie in perfünz 

lichen Klagen bei dem Gonfiftorio allein belangt werden muͤſſen. 
Zu den geiftlichen Perfonen, welche auf dieſen privile— 

girten Gerichtsftand Anfpruch machen können, gehören: 
1) alle diejenigen, welche zum elerus major zu zählen, 

d. h. alle, die in einem Kehr- oder Predigeramte bei einer 

Kirche fich befinden, alſo Prediger, Caplaͤne, Adjuncten, Proͤpſte, 
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Diaconen ꝛc. Die Frauen, Kinder und Domeflifen diefer Pers 
fonen haben daffelbe Forum; die Wittwe, fo lange fie Wittwe 
bleibt; die Kinder, jo fange fi fie nach des Vaters Tode fich im 
Haufe und Unterhalt der Wittwe befinden, und nicht felbft in 
Bedienung ſtehen. Daher ſteht dem Gonfiftorig auch die Ber 
vormundung der Kinder, und die Concurgerfennung über ven 

‚elterlichen Nachlaß zu. — Abgeſetzten Predigern fteht nach dem 
Gerichtsgebrauche daffelbe Forum zu, Gandidaten aber nicht; 

‚eben fo wenig wie den Ganonifern und Ganoniffinnen in den 
Klöftern. Candidaten ftehen unter der weltlichen Ortsobrigfeit, 

Canoniker und Sanoniffinnen unter den weltlichen Obergerich— 
ten, wenn nicht ihre befonderen Dienftverhältniffe einen andern 

Gerichtsſtand mit fich bringen. Aebte jtehen gleichfalls unter 
den weltlichen Obergerichten, ausgenommen in geiftlichen Anges 
legenheiten, wo fie in petitorio unter dem Conſiſtorio, im 

_ possessorio unter beiden ſtehen. 

Uneinigfeiten, die unter den Kloftermitgliedern entitehen, 

oder Befchwerden gegen fie, gehören an dag Minifterium, 
went fie nicht in Güte durch die Aebtiffinnen oder Canoniker beiz 

gelegt werden koͤnnen. 
2) Diejenigen, welche zum elerus minor gezählt werdr 

und hierher rechnet eine Verordnung von 1770: 

a) die Schullehrer an den lateiniſchen Schulen in den 

Staͤdten; 
b) die bei den Pfarrkirchen angeſtellten Schulmeiſter, Ganz 

toren, Küfter und Organiſten. 

Alle diefe ſtehen in perfünlichen Klagen unter dem Gonft- 

ſtorio; follten aber einige diefer Perfonen aufferdem noch ein 
befonderes Handwerk treiben, fo gehören die daraus entſtehen—⸗ 

den Klagen allein vor die weltlichen Gerichte, 

Die Nebenfchulmeifter, d. h. die nicht an Orten, wo 
Pfarrkirchen find, ftehen und nebenher noch Handwerfe treiben, 

ftehen unter der weltlichen Obrigkeit, auſſer in Sacen, die 
ihr Amt betreffen; eben fo die SKirchenjuraten, Bälgetreter, 
Glöckner, Todtengräber u, dgl. 

Die Frauen und Kinder, (nicht aber die Domeftifen) der 
2 * 
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Perfonen des eleri minoris, fteht das privilegirte Forum nur 
fo lange zu, als der Vater lebt; daher kann die Bevormunz 
dung der Kinder nur durch die weltliche Obrigkeit gefchehen, 
fo wie auch die Verfieglung und Inventarifation nur von. ders 
ſelben gefchieht, jedoch unter Zuztehung des Pfarrers, damit 
derfelbe die Amtspapiere zu fich nehmen kann. 

Bei den Perfonalflagen gegen ven elerus minor hat auf? 
ferdem der Kläger die Wahl, ob er die Klage unmittelbar bei 

dem Gonfiftorio, oder bei dem vorgefesten Superintendenten 

anbringen will. Im letztern Fall muß dieſer erft den Weg der 
Güte einfihlagen, und, fall diefe mißlingt, unter Zuziehung 
des weltlichen Kirchencommiffärs, die Sache ad deeisum ins 

firuiren, und dem Gonfiftorio zur Entſcheidung übergeben. Im 
erftern verfügt das Gonfiftortum die Snftruction ad deeisum 

durch den Superintendenten und weltlichen Kirchencommiſſaͤr, 
bevor e8 die Entſcheidung abgiebt- 

Die Gerichtsbarkeit des Conſiſtorii ift endlich auch in den 
Fällen begründet, wenn die Kirchen und Pfarrmeier gegen die 
Prediger, als Gutsheren, klagen; und umgekehrt behauptet” das 

Conſiſtorium, daß ihm das Erfenntniß auch dann zuftehe, wenn 

gegen die gedachten Perfonen eine Erpulfiongklage von den 

Predigern, als Gutsherrn erhoben werden foll, 
Die Geiftlichen, mögen fie zum elerus major oder minor 

gehören, haben jedoch auf ihren privilegirten gerttichen, Gerichts⸗ 

ſtand keinen Anſpruch: 

1) in Deichſachen, da dieſe vor die weltlichen Gerichte 

gehoͤren; 
2) in Criminalſachen, auſſer inſofern fie delieta officia- 

lia begangen haben, über welche dem Conſiſtorio die Entſchei— 
dung zufteht. 

Die Generalinguifition kann jedoch jedenfall® von dem 
Sonfiftorio, felbft bei delietis communibus, vorgenommen wer: 

den: hat aber das weltliche Griminafgericht folche begonnen, ſo 

kann fich das Conſiſtorium nicht widerfegen, Doch muß erfteres das 

Conſiſtorium davon in Kenntniß feßen, damit diefes fogleich den 
Umftänden nad) die Sufpenfion oder Nemotion des Angeklagten 
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verfügen koͤnne. Die Specialinguifition gehört vor das welt 
liche Gericht. _Uebrigeng gehören die Griminalfachen, in Be 
treff de8 cierus major, vor die Suftizcanzleyen, als Criminal 

obergerichte, in Betreff des clerus minor, vor die Criminal 
untergerichte 5 

3) in den Klagen, welche aus den von Geiftlichen über: 
nommenen Bormundfchaften entſtehen; dieſe gehören nicht vor 
das GKonfiftorium, fondern vor das forum gestae admini- 
'strationis ; 

4) in Lehnsfachen, auffer wenn fie Kirchenlehen betreffen; 

5) in Realflagen, die gegen Geiftliche, wegen ihrer welt 
lichen Grundbeſitzungen angejtellt werden. Aus der Verord— 
nung von 1770 wird jedoch gefolgert, daß es bei Nealklagen 
gegen den clerus minor, in der Wahl des Klägers ftehe, 
fie bei dem judex rei sitae, oder bei dem Gonfiltorio an— 
zuftellen. 

6) Alle Geiftlichen ohne Ausnahme find fowohl in Civil⸗ 
als in Criminalſachen verpflichtet, auf Verlangen der weltlichen 
Obrigkeit, Berichte zu eritatten, Nachrichten zu geben, Zeugniffe 
abzulegen, und fich auf ergangene Citation zu ftellen, ohne daß 
es einer Neguifition des Gonfiftorii bedarf). 

b) Wegen geiftlicher Eigenfchaft des Gegenflandes, 

In diefer Hinficht gehören folgende Sachen für das Con- 
ſiſtorium: 

1) Alle Realklagen, welche gegen Kirchen, Pfarren, 

Schulen und andere geiſtlichen Stiftungen, wegen ihrer Guͤter 
und Gerechtigkeiten anzuſtellen ſind. Zu dieſen geiſtlichen Stif— 
tungen koͤnnen aber nicht die Kloͤſter und Capitel gerechnet 

werden, denn, die deren Guͤter und Gerechtigkeiten betreffenden 

1) Dieſes Letztere bezieht ſich auch auf die reformirten und katholiſchen 
Geiſtlichen, ſ. Verordnung vom 31. Auguſt 1822; doch iſt auch 
allen landesherrlichen Conſiſtorien ohne Unterſchied ebenfalls ge— 
ſtattet, die ihrer Gerichtsbarkeit nicht unterworfenen Perſonen zur 

Ablegung von Zeugniſſen unmittelbar vorzuladen. Verordn. vom 
15. April 1827. 
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Klagen, gehören vor die weltlichen Dbergerichte. Wohl aber 
gehören andere Stiftungen, wie Hospitaͤler und Armenftif- 
tungen, in fo fern fie beide dem Conſiſtorio untergeben find, 
bierher. 

Ganz anders ift es bei Realklagen, die von Kirchen u. f. w. 
gegen weltliche Perfonen angeftellt werden, 3. B. wegen Zehnt- 

und andern Präftationen. Ueber das Forum derfelben find in 
einer Veroronung von 1739 Beltimmungen getroffen, die zwar 
das gemeine Necht im Ganzen wiederholen, aber jo dunkel: 
daß es oft ald abgeändert angenommen werden muß. Durch dieſe 
Verordnung find überhaupt die von Kirchen und Schuldienern 
wegen Firchlicher Guͤter und Gerechtigfeiten, gegen weltliche 

Perfonen, den weltlichen Gerichten unterworfen, jedoch, ift Fol 

gendes daneben beftimmt: 
a) Sollten in den Fürftenthumern Linneburg und Gru—⸗ 

benhagen die Forderungen der Kirchenz und Schuldiener ges 

gründet feyn, und der Beklagte Feine Einreden von Wichtig 
feit vorgebracht haben, fo koͤnnen Kläger, wenn der Beklagte 
einem Untergerichte unterworfen ift, und fich diefes bei Leiſtung der 
Hülfe zur Execution nachläffig zeigt, fich an das Conſiſtorium 
wenden, und um Beiltand bitten. Diefes tft ſodann befugt, 

an das Untergericht mandata poenalia zu erlaffen, und falls 

diefe nichts fruchten, in der Sache felbft weiter zu verfahren. 
bh) Sollte der Beklagte ein privilegirtes Forum haben, 

feine Einreden gegen des Klägers Forderung vorbringen, und 
contumax feyn, fo kann fi) der Kläger an das Eonfiftortum 
wenden und Diefes, wenn die Forderung liquid und die con- 
tnmacia bejcheinigt ift, Befehle erlaffen. 

ec) Sollte aber die Forderung nicht liquid oder vom Be 
flagten nicht in aller Maaße eingeräumt feyn, ſo daß ein 
Beweis nöthig ift, fo darf das Confiftorium fich Feine Cognition 
anmapen, fondern die Sache bleibt lediglich den weltlichen 

Ober: und Niedergerichten uͤberlaſſen. 
d) In dem Galenbergifchen darf ſich das Konfiftorium 

fogar in den beiden erftern Fällen Feine Cognition. anmaßen, 

fondern die Sache bleibt immer bei den weltlichen Gerichten. 
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2) Alle Ehefachen, der feinem Sprengel untergebenen 
Lutheraner, und wenn ber Beklagte Iutherifch iſt; infofern nicht 
befondere Ausnahmen eintreten, wie 3. B. in Bezug auf 
das Dberappellationsgericht und das Univerfitätögericht zu 
Göttingen. 

Unter Ehefachen werden alle Sachen verftanden, die fic) 

auf Eingehbung, Fortdauer und Auflöfung der Ehe beziehen, 
eben fo die Klagen auf Aufhebung eines Eheverlöbniffesz nicht 
aber» die Befchwerden über die von der Gutsherrfchaft oder 
Ortsobrigkeit verweigerte Einwilligung zur Ehe, die Satisfac⸗ 
tions und Alimentationgklagenz; welche beide Arten von Ber 
fehwerden und Klagen lediglich den weltlichen Gerichten zuge 
wiejen find. 

Satisfactiong- und Alimentenflagen, die in den hefjifchen 
Pandestheilen, bei den heſſiſchen Gonfiftorien angebracht werden 
mußten, find durch die Verordnung vom 24. Sunt 1829, den 
weltlichen Gerichten zugewiefen. 

Von diefen Grumdfägen finden fich einige Ausnahmen; 
der Magiftrat zu Lünneburg und zur Eimbeck hat in Ehefachen 
die Inſtruction bis zur Eheſcheidung. 

3) Alle Streitigkeiten über Kirchenſtaͤnde und Begraͤbniß⸗ 
yläße, fo wie über die Parochialgrenzen; die Klagen auf Bezahr 
lung des Kaufe und Miethgeldes in Betreff der Kirchenftände 
u. |. w. ſo wie wegen des Weinfaufs, find nach der obenge- 
dachten Verordnung von 1739 anzubringen, 

4) Alle Patronatitreitigfeiten, die zwifchen den Patronen 
und Kirchendienern oder den Gommiffarien ver Kirchen entite- 

hen, ohne Rücficht auf den Stand des Patrong. Streitig— 
feiten des Patrons mit dem Gonfiftorio, gehören aber vor die 
weltlichen Dbergerichte, wenn das Gonfijtorium die beflagte 
Partei iſt. 

5) Streitigkeiten bei Auseinanderfegung der Prediger mit 
ihren Vorgängern im Amte. Der Pfarrmelioramenten: Contract 
muß von dem Gonfiltorio beftätigt werden. Iſt folches gefches 
ben, fo gehört die Klage des Nachfolgers gegen die Erben 
de8 Vorgängers vor die weltlichen Gerichte; umgekehrt vor 
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das Conſiſtorium. Die Auseinanderfeßung der zum elerus 
minor Gehörenden mit ihren Vorgängern im Amte, kann vom 
Superintendenten allein geſchehen. Doch fteht dem Verletzten 

der Recurs an das Conſiſtorium offen. 

6) Die Streitigkeiten, die Über folche vom Conſiſtorio 
gemachte Verfügungen entftehen, welche die Beförderung der 

Religion, des Gottesdienftes, die Aufficht über die Kirchen und 
Schulen betreffen. 

7) Die Streitigkeiten über die Art oder die Nepartition 
des Koftenbeitrags zur Unterhaltung der geifilichen Gebäude; 
doch Fünnen diefelben auch bei den weltlichen Gerichten ange: 
bracht werden, und dann enticheidet die Prävention. 

8) Streitigkeiten, die unter den SKirchendienern ſelbſt, 
oder zwifchen diefen und den Gemeinden oder Einzelnen, über 
den Dienft und das Amtsverhältnig entſtehen. 

9) Die Klagen der Gemeinden oder der einzelnen Glieder 
verfelben gegen die Kircheneommiffarien, geiftlichen oder. welt 

lichen Standes, in Bezug auf die Ausübung ihres Amtes. 

BB. Geiftliche Strafgewalt des Gonfiftorii, 

Die geiftliche Strafgewalt iſt jetzt eigentlich fehr unbedeu- 
tend und befchränft fich größtentheild auf die Beſtrafung der 

Geiftlichen wegen Amtsverbrechen. 

a) Kirchliche Verbrechen. 

Zu diefen gehören: 

1) die Keßereiz welche jedoch aufgehört hat, ein Delict 
zu feyn, da der Grundjag der Glaubeng- und Gewiffens- Frei; 
heit in voller Maaße in dem Königreiche gilt. Nur dann 

fann die Abweichung von den Hanptlehren der Kirche ftrafbar 

werden, wenn dadurd; dem Staate Nachtheil erwächlt, 3. ©. 
durch Stiftung von Secten. Einzelne Verordnungen über die 
Religionsſecten drohen denfelben nur für den Fall fürmlicher 
und unmittelbarer Widerfeglichfeit gegen die Obrigkeit, Strafe an, 
Dagegen, heißt e8 in ihnen, follen die weltlichen Obrigfeiten 
auf dieſe Secten jorgfam achten und dem Gonfiftorio von 
ihnen Nachricht erteilen, welches dann der Landesregierung 
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daruͤber zu berichten hat. Diefe hat dann zu entjchließen, ob 
die Secten geduldet, oder aus dem Lande gejchafft werden 

ſollen; indeffen ift diefe Verbannung feine Strafe, jondern 
nur Sicherheitsmittel. / 

2) Simonie, d. h. nach den Landesgefegen, die uner- 
laubte Verleihung oder Erwerbung, nicht nur eines Prediger- 
amtes, fondern auch eines Küfters-, Organiften- und Schul 
Dienftes, Das Berbrechen it vorhanden, e8 mag Geld, 

Geldeswerth, eheliche Verbindung oder dergleichen gelobt oder 
gegeben ſeyn. Die Patronen begehen fchon eine Simonie, 
wenn fie ſich bei Verleihung des Amtes mehr ald dag her- 

koͤmmliche gewöhnliche Lehngeld C2 bis 4 Rthlr.) zahlen laſſen; 
die Superintendenten begehen diefes Verbrechen, wenn fie auffer 
den gewöhnlichen Aceidenzien bei Verleihung der Aemter der 

Küfter u. ſ. w. (2 bis 6 Rthlr.), mehr nehmen. 
Die Patronen, wenn fie das erſte Mal Simonie begehen, 

verlieren für dies Mal das Präfentationsrecht, und müffen das 
Doppelte de8 empfangenen Lehngeldes ad pias causas 
erlegen. Das Konfiftorium erereirt dann das Präfentationg- 

recht. Der PBräfentirte gelangt nicht zum Amte, und wird 
wieder entjeßt, wenn er es ſchon empfangen bat. 

Begeht der Patron die Simonie zum zweiten Male, fo ver- 
liert er fein ganzes Patronatrecht. Diefe Strafe trifft auch die 
auswärtigen Patronen und müffen fie fich, behufs der Unter 
fuchung bei dem Conſiſtorio filtiren. 

Andere als Patronen, die bei Verleihung von Kirchen: 
aͤmtern Simonie begehen, werden mit Nücdgabe des Empfans 
genen und mit willführlichen, gewöhnlich mit Geldftrafen belegt, 
und der Praͤſentirte erhält das Amt nicht. 

Die Eognition fteht lediglich dem Confiltorio zu; nur dann 

den weltlichen Gerichten, wenn der zum Amte Gelangte einen 

Meineid gejchworen hat, weil jeder es bejchwüren muß, daß 
er nicht durd; Simonie in das Amt gelangt fey. 

3) Gottesläfterung, Meineid und dag erimen 
turbatorum sacrorum, Alle dieſe firchlichen Verbrechen 

werben von den weltlichen Gerichten unterfucht und beitraft. 
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4) Entweihbung des Sabbath durch Uebertretung 
der Sabbathsordnung wird polizeilih von der Drtsobrigfeit 

beftraft. Diefe ertheilt auch die Dispenfation von den Bor: 

fchriften derſelben in Nothfällen u. ſ. w, 

b. Kirchliche Strafen. 

Zu diefen gehört: 
1) Die Sacramentsfperre, oder Ausfchliefung vom 

Abendmahle. Diefe darf durchaus nicht, und zwar bei Strafe 

temporairer Sufpenfion vom Amte, durch einen Prediger er- 

fannt werden, fjondern nur. vom Conſiſtorio. Die eigentliche 

Ereommunication kommt nicht mehr vor, obgleich die Kirchenz 
ordnungen davon reden, 

I) Die Kirhenbuße. Sie ift durch Obfervanz und Ge 
wohnheit dahin gemildert, dag nur noch folgende Säße in ihrer 
Hinficht practifch find. 

a) Kur das Gonfiftorum kann in der Negel auf diefe 

Strafe erfennen, Dem Superintendenten it e8 ausnahmsweife 

im Fall der erften und zweiten Schwängerung und, wenn Ver: 

lobte zu früh concumbirt haben, geftattet. 
b) Obgleich fie nach den Geſetzen bei vielen Delicten ftatt 

findet, fo ift fie nur noch bei Unfeufchheitsfällen im Gebrauche. 

e) In den größern Städten fällt fie jest weg und koͤmmt 

nur noch auf dem Lande und in den Flecken vor. 
d) Alle Perfonen, die in öffentlichen Aemtern ftehen, Mi: 

litairperfonen und Angefehene, werden nicht damit belegt. 

e) In einigen Landestheilen, namentlich des Lüneburgifchen, 
ift fie gänzlich außer Obfervanz gekommen. 

f) Dem Conſiſtorio allein jteht das Recht zu, die Kirchen: 

buße zu erlaffen, zu mildern, oder in eine Gelöftrafe zu verz 

wandeln; nie den Superintendenten, jollten diefelben fie auch 
erfannt haben, Die Geldfirafen werden ad pios usus verwandt, 

&) Die Kirchenbuße it derjelben Verjährung unterworfen, 
wie die Unfenfchheitsfälle felbft. 

3) Die Verweigerung des kirchlichen Bentähnife 
ſes dei Ercommunicirten und dem Selbſtmorde, wenn er nicht 
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ex conscientia eriminis geſchah; denn in diefem lettern Falle 
bat das weltliche Griminalgericht darauf zu erkennen. Geſchah 

er aus Melancholie, fo erkennt das Conſiſtorium, indeffen wird 

gegenwärtig ſtets in einem folchen Falle verfügt, daß der Selbit- 
mörder in der Stille zu beerdigen fer. 

e) Kirchliche Strafen gegen Kirchenbeamte. 

Die bürgerlichen Verbrechen der höhern und niedern geift- 
lichen Beamten werden nur von den weltlichen Gerichten beftraft: 

dagegen find fie wegen Amtöverbrechen der Strafgewalt des 

Conſiſtorii unterworfen. 

Geiftliche können Amtsverbrechen begehen: 
1) Durch Erwerbung eines Kirchenamts vermittelſt der 

Simonie; 
2) durch Verbreitung irriger Kirchen» und Religiong- 

lehren. Für fich können fie denfen und glauben, was fie wollen; 

3) durch Vernachläffigung ihrer Amtspflichten; 

4) durch Ungehorfam gegen ihre Vorgefegten; 
5) durch Ueberfchreitung ihrer Amtsbefugniffe; 
6) durch ein unfittliches Betragen. 

Ehe nun gegen einen Geiftlichen wegen folcher Vergehen 
eine firchliche Strafe erfannt wird, muß zuerft der Weg ver 

Admonition eingefchlagen werden, ausgenommen, wenn die Ge⸗ 
jeße ein Amtsvergehen ausprüclich mit einer Strafe bedroht 
haben. Diefes ift vorzüglich gefchehen: 

1) Ber der Simonie, auf welche fofortige Remotion an— 
gedroht iſt; | 

2) bet dem DVorbringen von Privatjtreitigfeiten auf der 
Kanzel oder in Katechifationen, worauf Suspenfion ftehtz 

3) bei eigenmächtigen Sopulationen während der Trauerzeitz 
4) bei Trauungen, ohne vorher den Traufchein eingefehen 

zu haben. | * 

Auf dieſe beiden letztern Faͤlle ſteht Geldbuße und im Wie— 

derholungsfalle zeitige Suspenſion. 
Die beſondern kirchlichen Strafen gegen die Geiſtlichen ſind: 
1) Die Suspenſion, bald mit, bald ohne Entziehung 
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der Amt3emolumente. Sie wird gegen die Prediger, mögen 
fie vom Landesherrn oder den Patronen bejtellt fein, nur durch 

das Gonfiftorium erkannt, theils in den Fällen, wo das Gefek 
die Strafe ausdruͤcklich androht, theils als Befferungsmittel nad 

dem Ermeſſen des Konfiftorit, Wird Suspenfion als Strafe 

oder Beflerungsmittel erfannt, fo bat das Gonfiftorium davon 

bei der Landesregierung Anzeige zu machen und deren Beftätiz 
gung abzuwarten, Sollte aber biefelbe, wegen eined gemeinen 
Verbrechens in fo fern erforderlich fein, als fich aus der Gene 
ralinguifition, die Nothwendigfeit der Specialinguifition ergäbe, 
jo bedarf e8 der Anzeige bei der Landesregierung nicht. 

Gegen die niedern Kirchenbedienten koͤnnen die Superin- 

tendenten eigenmächtig Die Suspenfion verfügen. 
2) Die Verfegung von einem beffern Kirchenamte auf 

ein fehlechtereg, oder auf eine fogenannte Pönitenzpfarre. Auf 

eine folche Verfegung kann das Conſiſtorium nicht ohne Einwil— 
ligung des Landesherrn erfennen. 

Die Verſetzung niederer Kirchendiener auf ſchlechtere Stellen 

kann, nach vorgaͤngiger Ruͤckſprache mit den Superintendenten, 

die das Praͤſentationsrecht haben, vom Conſiſtorio allein geſchehen. 
Uebrigens findet eine ſolche Verſetzung nur bei leichten 

Vergehen ſtatt, weil ſich ſonſt die Gemeinde, wohin verſetzt 

wird, beſchweren koͤnnte. 
3) Die Abſetzung, bald in Gnaden, bald in Ungnaden. 

Sie erfolgt wegen grober Vergehen und grober Vernachlaͤſſigung 
der Amtspflichten, ferner bei ftarfem Berdachte eines be 
gangenen Verbrechens, wenn durch denfelben ein Aergernip in 
der Gemeinde entfiehen würde; nur muß in dem legtern Falle 
der Abgefekte entfchädigt werden, oder verlorgt bleiben. 

Sowohl die höhern als die niedern Geiftlichen werden 

nur durch das Conſiſtorium entfeßt, letztere nicht von dem 

Suyerintendenten, wenn fie gleich von ihm angeftellt find. Aber 
in Anfehung der Prediger und Superintendenten muß immer 
die Abſetzung unter Einwilligung und Betätigung der Landes— 
regierung gefchehen. 

Sol Abfegung von einem Patronatamte erfannt werde, 
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fo ift der Patron befugt, dem von dem Gonfiftorio verfügten 
fummarifchen Verböre und der Unterfuchung beizumohnen. 

Bon den Erfenntniffen auf Abfesung findet feine Appella— 
tion an das Oberapyellationsgericht ftatt. 

4) Eigentlich follte die Degradation eines Geiftlichen nicht 

weiter vorfommen. Aber fie gefchteht bisweilen vorher, wenn dag 
weltliche Gericht auf fchwere Leibes- oder Todesitrafe erfannt hat. 

III. 

Geiſtliche, dem Conſiſtorio unterworfene Gerichte. 

Dieſe ſind: 
A. Das Conſiſtorium zu Neuſtadt in der Grafſchaft 

Hohnſtein. 
Den Grafen von Stollberg wurde es durch den Receß 

von 1639 und 1733 verftattet, ein eigenes Conſiſtorium anzu— 

ordnen, was dem Hannoverſchen untergeordnet wäre. Gebildet 
wird e8 durch das daſige Gericht und einen Gonfiftorialrath; 
und der Stollberg Stollbergfche Antheil an der Grafichaft macht 
feinen Sprengel aus. Seine Befugniffe find: 

a) es präfentirt zu den Kirchen und Schuldienften dem 

Konfiftorio zu Hannover, nimmt das Tentamen der Gandidaten 
vor, und beforgt die Drdination und Introduction; 

b) e8 hat das Recht der Aomonition, nicht aber der Sus— 
penjion und Remotion; 

e) es ift befugt, die Generalinguifition gegen Geiftliche 
anzuftellen ; 

d) es übt die geiftliche Gerichtsbarkeit in erfter Inſtanz ge- 
gen den elerus major und minor bei yerfünlichen Klagen; fer: 
ner in Ehefachen und bei Klagen wegen Güter und Nechte der 
Kirchen, Pfarren und Schulen aus; 

e) e8 ift befugt, Kirchen und Schulvifitationen anzuftel 

len, und Kirchenbuße zu erfennen, 

Dagegen find dem Landesherrn und dem Gonfiftorio zu 
Hannover vorbehalten: 

a) Die firchliche Gefeggebung und das Recht Dispenfatio- 

nen zu ertheilen, jelbft von der Kirchenbuße; 



30 Ir 

b) die Eirchliche Oberaufſicht. Veräußerungen von Kirchen 
gütern bedürfen der Beftätigung des Landesherrn; doch brauchen 
Kirchenrechnungen dem Conſiſtorio nicht vorgelegt zu werben; 

ec) die Confirmation der Kirchen und Schullehrer ; 

d) die Suspenfion und Remotion der Geijtlichen;z 

e) die Annahme der Appellation in folchen Sachen, die von 

dem Neuftädter Confiftorio in erſter Inſtanz entfchieden find, 
Die Appellationsfunme ift 30 Nthlr. 

Noch befindet fich in dem Stollberg -Wernigerode’fchen Anz 
theil der Graffchaft, ein geiftliches Gericht, zufolge der obenge: 
nannten Neceffe. Es ift diefes das Forftamt Sophienhof, 
dem die geiltliche Gerichtsbarkeit uͤber eine einzige Pfarre zufteht. 
Die Appellation geht ebenfalls an das Konfiftorium zu Hannover. 

B. Der Magiftrat der Stadt Lüneburg übt viele 
echte in Kirchenfachen aus, fo daß er beinahe ein Conſiſtorium 
bildet. Sie gründen fich auf die Neceffe von 1639 und 1705. 
Zufolge derfelben bildet der Magiftrat, durch Zuziehung des 
Superintendentenund der vier Hauptpaftoren, unter feinem Vorſitz 

einen geiftlichen Gonvent, welcher folgende Befugniffe hat: 
a) Derfelbe verhandelt alle jtädtifchen Chefachen bis zum 

Haupterfenntniffe, und fendet ſodann die Acten zum Spruch 

an das Conſiſtorium ein; 
b) die Prediger und Schulfehrer der Stadt ftehen in per- 

sonalibus in erfter Inftanz unter ihm; 

e) er hat die Aufficht über die Amtsführung der Prediger 

und Lehrer; darf aber weder fufpendiren noch removiren; 

d) er hat die Vocation und Introduction in Bezug auf 

die geiftlichen Nemter in der Stadt. Der vocirte Superinten: 

dent muß fich zum Eramen bei dem Conſiſtorio ſtellen; die übriz 
gen Geiftlichen werden von dem Convent eraminirtz indeffen 
müffen die darüber abgehaltenen Protocolle nach Hannover ge 
fandt, und die Konfirmation von dorther eingeholt werden. 

C. Der Magiftrat zu Eimbeck hat die Inſtruction 
der Ehefachen bis zum Haupterfenntniffe und übt eine unterge: 

1) Verordn. vom 20. San. 1829. 
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ordnete Aufficht ber die Dienftführung der le u aus, 
befitst aber Feine Cognition. 

D. Der Magiftrat zu Oſterode uͤbt die geiftliche Ge— 
richtsbarfeit über die Lehrer. der Stadtfchulen in personalibus 

aus; von feinem Ausfpruche findet ein Necurs an das Confi- 
forium ftatt, Diefe Gerichtsbarkeit erftreckt fich auch auf die 

Wittwen, Frauen und Kinder, und Domeftifen derfelben, 
E. Der Magiftrat zu Hildesheim hat unter Zus 

ziehung der Bürgerrepräfentanten die Beftellung der Küfter, 

Drganiften und andrer Kirchendiener bei den evangelifchen Kir: 

chen, muß aber die Wahl der Negierung zur Beftätigung anz 
zeigen. Er hat gleichmäßig Die Wahl, aus zwei von dem Confis 
ftorio, zu einer erledigten Predigerjtelle zu präfentirenden Sub» 
jecten. Die Verwaltung des evangelischen Kirchenvermögens fteht 
unter der Aufficht des Magiſtrats, welcher folche durch einen 
Senator, mit Zuziehung des Superintendenten ausübt. Die 

jährliche. Ablage der Kirchenrechnungen gefchieht im verfammel- 
ten Magiftrate mit Zuziehung der Bürgerrepräfentanten. — 
Ueber die Nechte des dafigen geiftlichen Miniſterii und deffen 

Berhältniffe zum Gonfiftorio befteht ein eigenes Reglement vom 
3. November 1815. 

IV. 
Geiftlihe, dem Gonfiftorio nicht unterworfene 

Gerichte, 

Zwei Gerichte üben noch die geiftliche Gerichtsbarfeit aus, 
ohne dag von ihnen eine Appelation an das Conſiſtorium ftatt 
findet : nämlich 

1) das academifche Gericht zu Ödttingen, welchem 
1738 die geiftliche Gerichtsbarkeit zugefichert iſt; Doch darf es 
feine Dispenfationen ertheilen; 

Y das Dberappellationsgericht, welches in Ehe 
fachen feiner Mitglieder und Subalternen erkennt, 

Daffelbe übt außerdem folgende Dispenfationsbefugniffe aus: 
1) Bon der Trauerzeit; 
2) in gradibus prohibitis, in fo weit die Difpenfation 

den Conſiſtorien beigelegt iſt; 

3) zue Trauung außerhalb Landes; 
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4) vom öffentlichen Aufgebot und der öffentlichen Trauung. 
5) zur Stillen Beerdigung. | 

Jedoch nur im Betreff der Mitglieder des Gerichts, feiner 

Secretarien, Ganzeliften, Pedellen und Procuratoren, für ihre 
Perſon und Kinder, 

Die Boten und Domeftifen der Gerichtsmitglieder werden 
nur von der Trauerzeit, öffentlichen Trauung und Beerdigung 
vom Gerichte bifpenfirt, 

Uebrigens beruht das ganze Diſpenſationsrecht des Dberz 
appellationsgerichts nur auf Befisftand und Obfervanz. 

Zweiter Abſatz. 

GSonfiftorium zu Stade. 

Auch diefes iſt theils eine geiſtliche Negiminalbehörde, theils 
ein geiftliches Juſtizcollegium. 

J. 

Das Conſiſtorium als geiſtliche Regiminalbehoͤrde. 

Die Verhaͤltniſſe dieſes Conſiſtorii zu dem Landesherrn ſind 
im Ganzen dieſelben, wie die des Hannoverſchen, nur bildet 

die beſondre Regierungsbehoͤrde der Herzogthuͤmer, (jetzt die 
Landesdroſtey) eine Art Mittelinſtanz. Dem Landesherrn ſtehen 
als Reſervatrechte die geſetzgebende Gewalt in Kirchenſachen, 

das Dispenſationsrecht in wichtigern Faͤllen, die Aufſicht uͤber 
das Kloſter zu Neuenwalde, die Anz und Abſetzung der von 
dem Conſiſtorio praͤſentirten Superintendenten, und die Con— 

firmation der wichtigern kirchlichen Veränderungen und Unter; 

nehmungen zu. 

Dem Conſiſtorio ſteht die Verwaltung der Firchlichen Anz 

gelegenheiten, und außerdem die Prüfung der von den geiftlichen 
Minifterien zu Stade und Burtehude erwählten und examinir— 
ten Stadtprediger, der Lehrer an der Domfchule zu Verden, 

‚der SapellsPrediger zu Hagen und der Nectoren zu Bremer: 

voͤrde und Lehe zu. 
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II. | 

Das Eonfiftorium als geiftlihes Juſtizcollegium. 
In Bezug auf die geiftliche Gerichtsbarkeit, und die geift- 

liche Strafgewalt gelten im. Ganzen die Grundfäße des gemei- 
nen Rechts; fo wie auch im Betreff des —— zwiſchen 
causis ecelesiastieis meris und mixtis. 

Zu bemerfen tft: 

1) der elerus major, fo wie die Lehrer an der Domfehule 
zu Verden haben das privilegirte geiftliche Forum, in perfünli- 
chen Sachen; nicht aber ihr Gefinde ; 

2) der clerus minor hat daffelbe nur in folchen Sachen, 
die das Amt betreffen; fonft aber nicht. 

3) Streitigkeiten Aber Kirchenftühle und Begraͤbnißplaͤtze 
gehoͤren vor die weltlichen Gerichte. 

Bon den Erkenntniſſen des Conſiſtorii in causis mixtis 

findet die Berufung an das Oberappellationsgericht ſtatt. 

III. 
Geiſtliche, dem Conſiſtorio unterworfene Gerichte. 

Dieſe ſind: 

1) der Magiſtrat zu Verden. Er hat das Recht, in 

Eheſachen der Buͤrger zu entſcheiden, mit hihi der Appella⸗ 
tion an das Gonfiftorium ; r 

2) der Magiſtrat zu Stade, und 
3) der Magiftrat zu Burtehude Beide Magiftrate 

haben das Recht, unter Zuziehung der Stadtgeiftlichen, über 
geiftliche Angelegenheiten ein Colloquium zur halten; indeſſen iſt 

der Umfang ihrer geiftlichen Gerichtsbarkeit beftritten, ‚und 
nur fo viel anerfannt, daß fie in Ehefachen der Vürger cognos⸗ 
eiren koͤnnen. 

Dritter Abſatz. 

Conſiſtorium zu Otterndorf. 

Auch dieſes iſt zugleich Regiminal⸗ und Juſtizbehoͤrde. Es 
ſteht unmittelbar unter dem Landesherrn und feinem Cabinets⸗ 

minifterio, ſo daß fogar die Appellationen von feinen Entjchei- 
Lippert's Annalen, 38 Heft. 3 
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dungen, nicht an das Oberappellationsgericht, fondern als 
remedium supplicationis ad: principem, an den Landesherrn 
gehen, welcher dann zur Erledigung derſelben eine Commiffion 
auf ein Juſtizcollegium  erfennt. 

Ueber die Befugniffe des Conſiſtorii iſt folgendes zu ber 
merken: 

1) der elerus major "und minor hat feinen geiftlichen 

Gerichtsftand, fondern fteht in perfünlichen Klagen lediglich um: 
ter. den ‚weltlichen Gerichten; 

I) dagegen find die Geiftlichen in allen, ihr Amt betref- 
fenden Sachen, dem Conſiſtorio untergeben; 

3) Eher umd Sponſaienſachen gehoͤren vor das Conſi—⸗ 

ſtorium; J 

4) das Gonfitorium hat nicht das Recht, Dispenfationen 
in Ehefachen zu ertheilen, vielmehr müffen diefe bei dem Lan- 

desherrn nachgejucht werden. 

Außerdem. gehört vor daſſelbe alles, was auf das Amt, 

die Lehre, das Leben der Prediger, Schullehrer, Kirchenbediente, 
deren Befoldungen und Einkünfte, fo wie auf die Patronat- 

rechte, in fo fern dieſe ftreitig werden, Beziehung hat; alles, 

was die Kirchen, Schulen, Armenhäufer und milden Stiftungen, 
deren Gebäude, Vermögen, und Verwaltung betrifft; ferner 
die Aufficht auf den Außern Gottesdienft und die Reinheit der 
Lehre, die Suspenfisnen und Nemotionen der Geiftlichen, und 

überhaupt ſaͤmmtliche zur Kirchenpolicey gehörigen Angelegen⸗ 
heiten. 

Vierter Abſatz. 

Landesconſiſtorium zu Osnabrück. 

Auch dieſes uͤbt Kirchengewalt und Aufſicht, ſo wie die 
geiſtliche Gerichtsbarkeit aus. In letzterer Hinſicht erkennt es in 
allen causis ecelesiasticis meris und mixtis; die Appellation von 

Erfenntniffen in’ legtern gehen an das Oberappellationsgericht. 
Alle evangelijchen Prediger und Schuldiener fiehen mit 

ihren Familien, fowohl in Neals als Verfonalklagen, in Sa 

chen, welche ihre Pfarren, Kirchen= und Schuldienfte, Beſol—⸗ 
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dungen und Einkommen betreffen, zufolge der immerwaͤhrenden 

Wahlcapitulation, ſowohl active !) als passive unter dem 
Conſiſtorio. In andern Civilfachen, welche das geiftliche Eins 

fommen nicht betreffen, ftehen fie nur als Beklagte, unter dem 
Sonfiftoriv. Auch gehören vor daffelbe alle Eheflagen unter 
den Lutheranern und Reformirten. 

Durdy eine Verordnung vom 13. September 1824 it be> 
ſtimmt, daß dahin alle diejenigen Klagen, welche die Vollziehung 

oder gänzliche Trennung der Ehe, jo wie die Trennung von 
Tiſch und Bett, desgleichen diejenigen Klagen gehören follen, 
welche die Eingehung der Ehe und eventuell oder auch alterna- 
tiv eine Entfchädigung wegen nicht erfüllten. Eheverfprecheng 
zum Gegenftande haben; nicht aber die Klagen, welche ledig: 
lich. auf Dotation oder Entfchädigung wegen nicht erfüllten 
Eheverfprecheng, oder auf Alimentations- oder fonftige Anz 
fprüche aus unerlaubtem Beifchlafe oder auch aus ehelichen 

Berhältniffen gerichtet find, als welche vielmehr lediglich zur 
Cognition der weltlichen Gerichte gehören follen. 

Fünfter Abfas. 

Stadtifhes Eonfiftvorium zu Osnabrück. 

Das ftädtifche Confiftorium befteht aus dem Stadtſyndicus 
ald Präfes, den beiden Alteften lutheriſchen Predigern, und 
dem Stadtfecretair. 

Bor daffelbe gehören alle Chefachen, nach Maaßgabe der 

Verordnung vom 13. Sept. 1824, gegen proteftantifche nicht 
erimirte Einwohner der Stadt und ihrer unbeftrittenen Feld: 

mark, ferner alle Sachen, in welcher nach den Grundfägen 

des proteftantifchen Kirchenrechts, von einem Proteftanten ge- 
gen feinen Fatholifchen Gatten auf Scheidung geklagt wird. Daf 
felbe unterfucht und entfcheidet ferner in allen Disciplinarfa- 
chen und perfönlichen Klagen, welche wider proteftantifche Pre— 

1) Erſteres ift durch die Verordnung vom 18. Dec. 1819 aufgehoben, 

zufolge welcher, in folhen Klagen gegen Laien, die weltlichen Sr 
richte. competent ſeyn follen, 

2% 
—2 
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diger, Schulfehrer, Organiften und Küfter, deren Frauen und 

Kinder, alles innerhalb der Stadt Osnabruͤck, angebracht wer- 
den, wogegen diefe in allen andern Fällen der weltlichen Obrig⸗ 
keit der Stadt Osnabruͤck unterworfen ſind. 

Die Appellationen von den Erkenntniſſen gehen unmittel— 
bar an dag Oberappellationsgericht. 

Zweites Capitel. 

Des Iutherifch-reformirten Conſiſtorii zu Aurich. 

Das Conſiſtorium zu Aurich ift eine reine Regiminalbe— 
börde, und uͤbt nur in diefer Eigenfchaft eine Oberanfficht über 
die Kirchendiener und Güter aus. Geiftliche. Gerichtöbarfeit hat 
es weder über die Religions- und Sirchendiener, noch über 
causae-ecelesiasticae; erftere, fo wie legtere find lediglich den 

weltlichen Gerichten unterworfen. 

In adminiftrativer Hinficht find, der noch dort befichenden 
Preußiſchen Verfafjung zufolge, die Eöniglichen Aemter ange 
wiefen, ohne erſt jedesmal: ſpecielle Aufträge vom Conſiſtorio zu 

erwarten, von den vorfommenden Kirchen-, Schul und Arz 

menangelegenbeiten, Kenntniß zu nehmen, folche, und zwar in: 

Digciplinarfachen, mit. den Superintendenten gemeinfchaftlich zu 
unterfiichen, mit welchen fte auch die Kirchen» und Schulvifitaz 

tionen und Kirchen und Armenrechningsabnahmen beforgen, 
und hierüber für fih, oder gemeinfchaftlich mit den Superin: 

tendenten zur Verfügung und Entfcheivung an das Gonfiftorium 
berichten muͤſſen. 

Drittes Capitel; 

Der reformirten Conſiſtorien. 

Erfter Abſatz. 

Synode der vier vereinigten Kirchen. 

Siehe über diefelbe Abfchnitt I. Gay. 3. Ihr ſteht die 
Aufficht über Die Kirchengüter, und die Kirchenzucht im ganzen 
Umfange zu. Dagegen fiehen die Geiftlichen der reformirten 

Kirchen zu Hannover, Celle und Münden, im yerfönlichen 
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Klagen lediglich unter den weltlichen Obergerichten, jo wie denn 
auch, da der Synode durchaus Feine geiftliche Gerichtsbarkeit 

zufommt, Die causae ecelesiasticae mixtae, z. B. Ehefachen, 
Cjetzt, da die franzöfifch-veformirten Gemeinden eingegangen 
find) jo wie alle Erimmal: und’ Poltceyfachen vor die weltlichen 

Gerichte gehören. Die von den Gemeinden gewählten Prediger 
muͤſſen von dem Landesherrn bejtätigt werden. 

Zweiter Abfak. 

Sberfirhenrath für die Graffhaft Bentheim, 

Der Oberfirchenrath bildet für alle Neformirte und Lu— 
theraner in der Graffchaft Bentheim, ſowohl die geiftliche Regi⸗ 
minalz als die geiftliche Suftizbehörde. 

D Sn erfterer Hinficht gehören zu feiner Competenz alle 

Kirchen⸗, Schul⸗ und Armenfachen, die feine wahre Juſtizſachen 
find, wie 3. B. Befchwerden über eingeriffene Migbräuche, Bes 
jchwerden der Gemeinden über ihre Prediger, die Handhabung 

der Kirchenzucht Streitigkeiten unter den Geiſtlichen uͤber ihre 

Amtsgerechtſame und dergl. Sollte ſich der Fall ereignen, daß 
gegen einige Aergerniß gebende Mitglieder der Gemeinde, nach 
vergeblich gebliebenen Ermahnungen und Verweiſen des Predi— 
gers und des Orts- oder Nieder-Conſiſtorii, ſtrengere Maaß—⸗ 
regeln ergriffen werden muͤßten, ſo hat der Oberkirchenrath die 
angemeſſene Verfuͤgung zu treffen, dieſe jedoch vor deren Aus— 

führung der Landdroſtei zu Osnabrück vorzulegen. Letztere hat 
daruͤber in wichtigen oder zweifelhaften Fällen an das Cabinets⸗ 
minifterium zur berichten. Ueberhaupt joll der Oberkirchenrath, 

in allen wichtigen Eirchlichen Atgelegenheiten, entweder das 
Gutächten der Classis einholen, oder an die Landdroſtei berich- 

ten. Gegen die Verfügungen des Oberkirchenraths in Admini— 
firativangelegenheiten findet der Recurs an die Landdroſtei, und 

demnaͤchſt an das Cabinetsminiſterium ſtatt. 
2) Sn legterer Hinſicht entſcheidet der Oberkirchenrath: 

a) in allen ‘Ehefachen der reformirten und Lutherifchen 
Einwohner, und findet gegen feine Erfenntniffe die Berufung an 

das Dberappellationsgericht ftatt; 
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b) über die Amtsvergehen der Prediger, Schullehrer und 
anderer Kirchendiener, in jo fern nicht etwa ein fo fchweres 

Verbrechen in Frage fteht, daß, außer der Abſetzung, nody eine 
peinliche Strafe eintreten muß, wo fodann, nach ſummariſcher 
Unterfuchung, die Sache an die Standesherrliche Juſtizcanzlei 
zu Bentheim abgegeben werden muß. Der Oberfirchenrath hat 

die Befugniß, bei hinlänglich begründeter Veranlaffung, ſaͤmmt— 
liche höhere und niedere Kirchendiener zu fuspendiren, davon 

jedoch binnen 24 Stunden der Landdroſtei Anzeige zu machen. 
Die Nemotion der Prediger gefchieht nur, nad) vorhergeganger 
ter genauer Unterfuchung durch den Oberfirchenrath, von dem 

Gabinetsminifterio, die Abfekung der uͤbrigen Kirchendiener, 
wird nach gehörtem Gutachten des Oberfirchenrathg von der 

Landdroſtei erkannt. 
ec) Proceffe über das Kirkhenvermögen und firchliche Ger 

rechtſame gehören vor die weltlichen Gerichte. 
d) Die Mitglieder des Oberkirchenraths, fo wie der dabei 

angeftellte Actuar und Rentmeiſter, ferner deren Ehefrauen 

und Kinder, (lebtere jedoch nur infofern fie nicht getrennten 
Haushalt führen und Gewerbe treiben) haben ihren perfönlichen 
Gerichtsftand bei der Eöniglichen Suftizcanzlei zu Osnabruͤck. 

e) Die reformirten Prediger und die wirklichen Mitglieder 
der Nieder-Confiftorien, fo wie deren Ehefrauen und- Kinder, 
unter der sub d’ bemerften Befchränfung, haben ihren perfünz 
lichen Gerichtsſtand bei der Standesherrlichen Juſtizcanzlei zu 
Bentheim. 

f) Die Candidaten ver Theologie, Nectoren und Lehrer an 

den Stadt und Landfchulen, die Küfter und alle fonftigen, zur 
niedern Geiftlichfeit gehörenden Perſonen, ſo wie die Dienftbo- 
ten aller Geiftlichen haben ihren Gerichtsſtand vor den Standes— 
herrlichen Aemtern 9). 

1) Berordn. v. 15. San. 1831. 
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Fünfter Abfchnitt. 

Kirchliche Oberbehoͤrden der Katholiten. 

In der Fatholifchen Kirche fteht dem Biſchofe von Hildes- 
beim und Aominiftrator der Divecefe Osnabruͤck die Ausübung 
der Kirchengewalt in Anfehung aller reingeiftlichen Angelegen; 

heiten zu; die in der Staatsgewalt enthaltenen Rechte der Kir- 
chenhoheit, zu denen auch Die Landesherrliche Oberaufficht über 
die zunaͤchſt unter dem Bifchof fiehende Verwaltung des. Ver— 
mögens der Fatholifchen Kirchen und Eirchlichen Stiftungen gez 
‚hört, werden ‚von dem Landesherrn oder deſſen Minifterio um 

mittelbar oder durch die Fatholifchen Gonfiftorien ausgeübt. Alle 
allgemeineit Anordnungen der Fatholifchen Kirchenbehörden ber 
dürfen vor ihrer Verfündigung oder Vollziehung der Einficht 
und Genehmigung des Minifterit. Betreffen fie. reine Glaubens: 
oder Firchliche Lehrfachen, fo fol deren Bekanntmachung nicht 
gehindert werden, fobald nur das Minifterium durch genommene 

Einficht fih davon überzeugt hat, daß deren Inhalt für ven 

Staat unnachtheilig iſt. Alle Commimicationen mit dem paͤbſt⸗ 

lichen Stuhle, mit. auswärtigen Kirchenverfammlungen oder 
Kirchenobern ohne Ausnahme, müffen dem Minifterio zur Ein 
fiht vorgelegt werden, und deren Befchlüffe, Erlaffe, Bullen, 
Breven, Neferipte und fonftige Schreiben an die Fatholifche 
Kirche im Königreiche, an ganze Gemeinden oder einzelne Lanz 
deseinwohner, ohne allen Unterfchied ihres Inhalts bedürfen 
vor ihrer Verkündigung oder Inſinuation des Kandesherrlichen 
Placets, welches aber nicht verweigert werden foll, wenn deren 

Inhalt dem Staate unnachtheilig if. Das Minifterium hat 
endlich dahin zu fehen, daß Feine Mißbräuche oder Weberfchreiz 
tungen der Kirchengewalt eintreten, und ftellt diefelben von 

Amtswegen oder auf an daffelbe eingegangene Necurfe ab. 
Befchwerden gegen untergeoronete Kirchendiener müfen jedoch 
zunaͤchſt an die Kirchenobern im Königreiche gebracht werden, 
fönnen aber, wenn felbigen von diefen nicht abgeholfen wird, 
an das Minifterinm gelangen, 
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Erftes Capitel, 

Kirchliche Oberbehörden in der Didcefe Hildesheim. 

Erſter Abfas. 

Bifhöflihes Generalvicariat. 

Der Generalvicar hat die mere spiritualia der zu den 
bifchöflichen Amtsvorrechten gehörenden Befugniffe zu verwalten, 
ald die Prüfung und Anftellung der Fatholischen Pfarrgeiftlichen, 

vorbehaltlich der Landesherrlichen Conftrmation, die inquisitio- 

nem in ritum et liturgiam, die Ertheilung der Dispenfatio- 

nen, Prüfung und Billigung der Andachts- und Lehrbiicher 
und die Discipfinaraufficht über die Geiftlichkeit, mit dem Rechte,’ 
eorrectionelle Strafen und Suspenfion vom Amte oder.ab ara 
zu verhängen. Bon den Verfügungen in causis disciplinaribus 
fann an das Fatholifche Conſiſtorium appellirt werden. 

) Zweiter Abſatz. 

Bifhöflihes Commiffariat für das Eichsfeld. 

So lange das dieffeitige Eichsfeld zu Kur- Mainz gehörte, 
hatte das Commiffariat auf dem Eichsfelde, fehr. ausgedehnte 

Vollmachten, und bildete wegen der großen Entlegenheit von 
dem erzbifchöflichen Site, gewiffermaaßen dad Generalvicariat 
für das Eichsfeld. Seit der Vereinigung des letztern mit der 
Didcefe Hildesheim, ift aber das Commiffariat zu Oberfelde 
eine von dem bifchöflichen ©eneralvicariate zu Hildesheim der 
legirte und von diefem reffortirende Behörde, und unter andern 
mit der naͤchſten Aufficht über die Geiftlichfeit und die Verwal— 

tung des Fatholifchen Kirchenguts auf dem Cichsfelde beauftragt. 
Zu dem Fatholifchen Confiftorio fteht e8 Übrigens, in fo 

weit erfteres eine Firchliche Negierungsbehörde tft, in einem co- 
ordinirten Verhaͤltniſſe. 

Ueber eine vollftändige Organifation des Commiffariats, 
find jetzt Verhandlungen im Gange, welche jedoch noch nicht 
zum Abjchluffe gediehen find. 
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Dritter Abſatz. 

Confiftorium zu Hildesheim. 

Diefes ift theils eine Eirchliche Regiminalbehörde, theils ein 

geiftliches Suftizcollegium. 

1) In erſterer Hinficht ift ihm zugewiefen: 
a) die Aufficht über das gefammte Kirchen⸗, Pfarr- und 

Schulvermögen und über die Verwaltung defjelben. 
b) Die Aufficht über alle an Kirchen, Pfarren, Schulen 

und religiöfe Inſtitute gemachten Vermächtniffe und deren ſtif— 
tungsmäßige Verwendung, jedoch letztere nur in jo fern, als 
über fliftungswidrige Verwendung Klage geführt, oder eine 
folche aus den geführten Rechnungen der Verwalter dem Eonfi- 
ftorio befannt werden follte, 

c) Die Autorifation, wenn die zu Kirchen, Pfarren, Schu: 
len und andern geiftlichen Inftituten gehörigen Güter ganz oder 
theilweife alienirt oder mit dinglichen Nechten befchwert werden 
ſollen; wozu aber. auch die bifchöfliche — erfordert 

wird. 

2) In letzterer Hinſicht iſt es competent: 
a) in allen Streitſachen, welche die Rehtsverhaͤltniſſe der 

Kirchen, Pfarren und Schulen betreffen, in ſo fern es blos auf 
die Sache ſelbſt, und nicht auf eine perſoͤnliche Eigenſchaft an— 
koͤmmt, wohin auch alle Streitigkeiten uͤber integrirende Theile 
der Kirche, namentlich Kirchenſtaͤnde und Begraͤbnißplaͤtze 
gehoͤren. | 

b) In allen rein perfönlichen Klagen gegen ordinirte Fas 
tholifche Geiftliche, einfchließlich der Perfon des Bifchofs, ohne 
Ausdehnung auf ihre Diener und Hansgenoffen, ebenfo gegen 
die Nonnen der aufgehobenen Klöfter, 

e) In allen perfönlichen Klagen gegen die übrigen Kirchen: 
und Schulbediente, infofern das ftreitige Verhältnig ihr Amt, 
oder die Ausuͤbung einer Firchlichen Function betrifft. 
qh In flreitigen Parochialfachen Eatholifcher Pfarrer, ſowohl 
unter einander, als mit den ihnen anvertrauten Gemeinden 
und deren einzelnen Mitgliedern. 
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e) In allen Streitigkeiten Über die Verwaltung geiftlicher 
Fondg. | 
y) Im allen Berufungen von dem geitlichen Vieariate, wegen 

der von diefem verfügten Disciplinarfirafen, die eine Geldbuße 
von 20 Rthlrn. oder Gefängnig von vier Wochen überfteigen. 

8) In allen fireitigen Nechtsverhältniffen, welche bei dem 
Abgange eines Pfarrers, zwifchen Ddiefem und feinen Erben 
und dem neneintretenden Pfarrer entitehen. 

h) Sn allen Klagen, in welchen entweder bloß auf Voll 
ziehung der Sponfalien oder auf Abfchließung der Ehe, oder 
in welchen alternative oder eventualiter zugleich auf. Dota— 

tion und Vollziehung der Sponfalien, oder auf Dotation und 
Abfchliegung der Ehe geklagt wird"). 

i) In allen temporellen Ehetrennungsfachen, fo wie in 
allen Sachen, wobei e8 auf Annullirung eingegangener Ber: 
bindungen aus canonifchen Gründen ankommt Cseparationibus 
a thoro et mensa et divortus). — Competent ift e8 Daher 

auch in Scheidungsklagen zwifchen Ehegatten gemifchter Reli— 
gion, welche im Fürftenthbume Hildesheim wohnen, in fo fern der 
Beklagte Katholif if. Die in einem foichen Falle ausge- 
fprochene separatio perpetua bewirft, daß ver proteftantifche 

Ehegatte fich an das Gabinetsminifterium wenden und darauf 
antragen muß, die Ehe hinfichtlich feiner auch quo ad vin- 

eulum trennen zu laffen, Nicht aber in Scheidungsflagen der 

Eheleute gemifchter Religion, die in den Eichsfeldſchen Landes: 

theilen wohnen, weil in diefer Hinficht, mittelft Verordnung 

vom 13. Suni 1825, die ordentlichen weltlichen Gerichte für 

allein eompetent erflärt find. Wohin die Ehefcheidungsklagen zwi— 

fchen folchen Ehegatten gemifchter Confeffion gehören, welche 
nicht im Fürftenthume Hildesheim und auf dem Eichgfelde, 
wohl aber in der Diözefe Hildesheim wohnen, darüber hat die 
Gefergebung nichts beftimmt. Es bleibt alfo bei ven im 
Abſchn. J. Cap. 3. angegebenen fpeciellen Beftimmungen Über 
die Rechte der Katholiten zu Hannover, Celle und Göttingen. 

m 

1) Verordn. v. 24. Aug. 1815. 



43 

k) Sn Concurs-⸗ und Erbfehaftsfachen geiftlicher Werfonen. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit ift dem Gonfiftorio entzogen, 

indeffen koͤnnen die Mitglieder des Fatholifchen Clerus und ſelbſt 
Paten!) ihre legten Willensordnnungen dafelbft veponiren ; gerichtliche 
Verträge über firchliche und pfarrliche Grundſtuͤcke, Capitalien und 
Gerechtfame dürfen nur vor dem weltlichen Richter errichtet werden. 

Bon den Erfenntniffen des Gonfiftorii , als Suftizcolle- 
giums geht die Berufung an das Oberappellationsgericht. 

Zweites Capitel, 

Kirhliche Oberbehörden in der Didcefe Osnabruͤck. 

Erfter Abſatz. 

Biſchöfliches Generalvicariat. 

Daffelbe hat im Ganzen die nämlichen Befugniffe, wie 
dasjenige in der Didcefe Hildesheim, nur flieht die nächite 
Aufficht über den Lebenswandel und die Amtsführung der 
fatholifchen Geiftlichen, Küfter und Schullehrer den Landdechans 
ten zu, Groͤbere Erceffe, Polizeivergehen oder peinliche Ver: 
gehungen, welche fich ein Geiftlicher zu Schulden kommen laffen 

follte, find der Landdroſtei zu Osnabrück anzuzeigen, welche 
an das Gabinetsminifterium zu berichten, und von dort aus 
weitere Verhaltungsmaaßregeln zu gewärtigen hat. 

* Zweiter Abſatz. 
Conſiſtorium zu Osnabrück. 

Es iſt aus der Abſchn. I. Cap. 3 erwähnten auſſeror⸗ 

dentlichen Commiſſion erwachfen, und befist die dort genannz 
ten abminiftrativen und juftizmäßigen Attribute. Cine neuere 
Drganıfation fteht ihm bevor. Ueber den Begriff der vor dal 
jelbe zu bringenden Ehefachen gilt die Abfchn. TV. Cap. 2. 
Ab. 5. erwähnte Verordnung vom 13. Sept. 1824. Bet 
Trennungsklagen zwifchen Ehegatten gemifchter Confeſſion richtet 
fi) die Competenz der Osnabruͤckſchen Confiltorien nach dem 
Gerichtöftande des Beklagten. Klagt daher ein Proteftant gegen 
feinen Fatholifchen Gatten, und wird, den Dogmen der Fathofifchen 

1) Verordn. v. 26. San. 1822. 
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Kirche gemaͤß, ſtatt der in Antrag gebrachten Scheidung vom 
Ehebande, nur auf beſtaͤndige Trennung von Tiſch und Bett 
erkannt, ſo hat der Proteſtant dieſes Erkenntniß dem Cabinets⸗ 
miniſterio vorzulegen, und darauf anzutragen, daß die Tren— 

nung in Scheidung verwandelt werden möge. — Noch zur Zeit 
geht die Berufung von den Erfenntniffen jenes Conſiſtoriums nicht 
an dag Dberappellationsgericht, fondern an eine, für jeden 
einzelnen Fall, von der Landdroftey zu ernennende Specialcom: 
miffion, welch aus zwei Eatholifchen Rechtögelehrten zu bilden ift. 7 

Sechster Abfchnitt. 

Von den. Rirhenbeamten, Kirchen- und 
Schuldienern. 

— — 

Erſtes Capitel. 

Der lutheriſchen Confeſſion. 

Erſter Abſatz. 

Beſetzung der Kirchen- und Schulämter. 

Die Superintendenten- und Pfarrftellen werden in ber 
Regel von dem’ Landesherrn allein befegt, und heißen deshalb 
fonigliche oder KConfiftorial- Stellen, infofern nämlich die Praͤ— 
jentation den Conſiſtorien obliegt. Auffer dem Landesherrn 
koͤnnen aber auch andere Perfonen, vermöge des Patronat; 
rechts, welches fi) ganz nach gemeinem Nechte richtet, das 

Präfentationsrecht ausuͤben, und Stellen diefer Art heißen 
dann Patronatfiellen. 

Die Patrone muͤſſen ohne Simonie zu begehen, prüfen: 
tiren und dürfen fich höchftens nur 4 Rthlr. als Lehnwaare 

geben Laffenz denn nehmen fie ein Mehreres, jo wird ſolches 
als Simonie betrachtet. Die Subjecte müffen vom Patron 

1) Landdrofteylihe Bekanntmachung vom 16. Sun. 183. 
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dem Gonfiftorio der Provinz präfentirt werden. Diefes verfügt 
dann in der Negel, und wenn nicht eine befondere Ausnahme 
ftattfindet, wie 3. B. bei der Stadt Lüneburg, das Examen, 
und findet e8 den Präfentirten tüchtig, fo präfentirt es folchen 
feiner Seits der Landesregierung, und diefe confirmirt oder’ 
rejicirt, ohne weitere Berichterftattung an den Landesherrn, 
Die Patrone müffen während des, nach gemeinem Nechte vor: 
gefchriebenen Termins, alfo, wenn das jus patronatus laicale 

it, binnen vier Monaten, umd, wenn ed ecelesiasticum ift, 
binnen ſechs Monaten präfentiren; gefchieht folches nicht, 
und haben die Patrone bei dem Gonfiftorio nicht um BVerlän- 
gerung des Termins machgeficht, fo uͤbt der Landesherr 
ex jure devolutionis das Beſetzungsrecht aus. 

Bei der Befekung, fie mag vom Landesherrn oder den 
Patronen gefchehen, haben die Gemeinden in der Kegel!) ein 
votum negativum, wozu aber triftige Gründe von ihnen 
angeführt werden müffen. 

Die Angeftellten müffen haben: 
1) das Indigenat im firengen Sinne und nur der Lart- 

desherr kann von demſelben diſpenſiren; 
2) das gehörige Alter, d. h. 30 Jahre alt ſeyn, wenn 

fie Prediger werden follenz; doch kann auch bier der Landesherr 
diipenfiren. Das. tentamen kann im ten Sahre ?) geychehen, 
dad examen rigorosum aber ur im 306ſten Jahre, 

Die durch die Ordination veranlaßten Koften fallen den 

Gemeinden nicht zur Laſt, wohl aber die Introductionskoſten. 

Die Beſetzung der Fleinen Kirchen und Schuldienfte fteht 
der Negel nach den Superintendenten zu, indem fie hiezu bin- 
nen vier Wochen nach entitandener Vacanz, dem Gonfiftorio 

zwei Subjecte zur Auswahl ypräfentiren muͤſſen. Für die 

1) Weber die Ausnahmen in den Herzogthüimern Bremen und Verden, 
und die Form der Predigermahlen, f. Regierungsbefanntmahung 
d. d, Stade den 24. Suni 1822. 

2) Eonfiftorialausfchreiben d. d. Hannover. vom 14. San. 1819. 
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Präfentation dirfen fie ſich hoͤchſtens 6 Rthlr. geben laffen; 
fonft begehen fie Simonie. 

Auch die Patrone Tonnen dergleichen Heine Aemter befe- 
gen, wenn fie fefigegründete Gewohnheit darthun koͤnnen. Die 
‚Magiftrate in den Städten haben gewöhnlich noch befondere 
Rechte bei Befegung der Lehrerftellen an den lateinischen Schulen.Y) 

Für die Bildung der Schullehrer in den Parochialfchulen 

beftehen eigene Seminarien zu Alfeld, Hannover, Osnabruͤck 
und Stade. 

Zur Beanffichtigung der eingebornen Theologie Studiren- 
den, ift endlich ein eigenes Ephorat auf der Landesuniverfität 

zu Göttingen angeordnet. 

Zweiter Abfab. 

— — und Amtspflichten der Superintendenten und 

Pfarrer. 

J. Superintendenten. 

Dieſe find Spezial-Superintendenten, wennihnen Die 
Aufficht über ein Aggregat mehrerer Pfarren und Schulen, oder 
eine Snfpection übertragen iftz Generalfuperintenden- 
ten, wenn fie die Aufficht über mehrere Infpectionen erhalten haben. 

Beide Arten von GSuperintendenten fliehen in Anfehung 
ihres Amtes unter dem Gonfiltorio. 

Die Superintendenten, folen Über die pünctliche Amtsfuͤh⸗ 
rung der ihnen untergebenen Pfarrer und Schullehrer wachen 
und zugleich für die gute Aominiftration der Kirchen und 
Schulguͤter, ſo wie deren Gerechtigfeiten Sorge tragen >), 
Ihnen zur Seite fteht ein weltlicher Kircheneommiffar, nämlich 

der Amtmann in Bezug auf die Pfarren feines Amtes, der 

auch in fo fern dem Gonfiftorio unterworfen ift, und vorzüglich 

1) Ueber das Landſchulweſen im Osnabrück'ſchen, f. das Ausfchreiben 

der Landdroftey zu Osnabrück vom 6. April 18295 — über die Prüs 

fung der Nebenjchullehrer, das Ausfchreiben des Conſiſtorii zu Stade 
vom 7. Nov. 1822. 

2) Bergl. J. E. A. Holſcher, Practiſches Handbuh für Ephoral: 
und Firchliche Gefchäfte. Hannover 1800. 2 Bände 8. 
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die richtige Adminiftration des Kirchen und Schulvermögens 
zu beanffichtigen hat. 

Jeder Specialfuperintendent muß die Pfarren feiner In 

fpection jährlich. einmal vifitiren, und dem Conſiſtorio um- 
ftändlich Über die Vifitation berichten. Bei, diefer Viſitation 

concurrirt auch der weltliche Kirchencommiffar. Auch müffen 
im Lineburgifchen die Patrone bei Abnahme der Kirchen: 
rechnungen zugelaffen werden; im Galenbergifchen nur dan, 
wenn fie Givilgerichtöbarfeit haben. Zur Norm dient in den, 
dem Gonfiftorio zu Hannover untergebenen Provinzen ein Bill 

tationsdirectorium, welches im Sahre 1734 publicirt iſt. Die 

Koften der Bifitationen werden aus dem Kirchenärario entnom⸗ 
men, went fie nicht ex speciali kondamenio eine Parochian- 

laſt find. 

zu vergleichen find aufferdem die befondern Snftructionen, 
die von den Gonfiltorien für die Superintendenten erlaffen find 
3:3. das Confifiorialausfchreiben d. d. Hannover vom 29, Dec. 

1822, d. d, Stade vom 19. Det. 1826 und 12. Jun. 1828, 

d. d. Dsnabrüf vom 22. Sept. 1822, und für Oftfriesland 
die Inſpectionsordnung vom 9. April 1766. 

DI. Pfarrer und Prediger.) 

Diefe muͤſſen: 
1) ihr Amt fireng und fleißig verwalten und den Gottes: 

.bienft ordentlich und felbft abwarten. Ohne Konceffion des 

Superintendenten fünner fie feinen Fremden für fich predigen 
laffen 3. Sollten fie aus erheblichen Gründen am Predigen 
verhindert jeyn, jo werden, auf Anordnung des Superinten- 
denten die benachbarten Prediger hiezu berufen. Iſt das Hin—⸗ 

derniß von der Art, daß der Prediger ganz untüchtig gewor⸗ 
den ift, jo muß ihm das GKonfiftorium einen Adjunct geben, 

1) Für Hildesheim f. die Inftruction des evangel. Gonfiftorii für die- 
felben vom 29. Nov. 1785. 

2) Bergl. Conſiſtorialausſchreiben d. d. Hannover 18. Marz 1819. 
Hildesh. Conſiſtorialinſtruction von 1785, 9. 4. 
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entweder cum oder sine spe sucecedendi; in einem folchen 
Falle wird jedoch für den Unterhalt des emeriti beſonders 
geſorgt. 

2) Sie verwalten das Abendmahl in ihrer Puen und 

uͤben in dieſer Hinſicht ein Bannrecht aus, duͤrfen aber nicht 
eigenmächtig die Sacramentsſperre verfügen. Die vorherge— 
hende Beichte iſt nach den Hannover'ſchen Kirchengeſetzen, ent— 
weder öffentliche oder Privat-Beichte, unter welchen der Beich- 
tende frei wählen Fanıt. Der Beichtpfennig ift nach denfelben 
ausdrücklich beftätigt. 

3) Sie verrichten das dreifache Aufgebot und die Copula— 
tion in ihrer Parochie, müffen jedoch dabei die Trauerzeit beob- 
achten, und fich vorher den Traufchein zeigen laffen ). 

Bon dem öffentlichen Aufgebote und der öffentlichen Trauung 
fann Befreiung gegeben werden: 

a) vermöge Dispenfation des Conſiſtorii; 
b) vermöge unmittelbarer gefeslicien Verordnungen. Hier: 

her gehören 
aa) die Adeligen im Balenberäifden. Zufolge des Ganz 

dersheimifchen Landtagsabfchteds $. 1. haben diefelben nur acht 
Tage vor der Hochzeit in der Kirche ihr Vorhaben, fich trauen 
zu laffen, anfindigen und um Segen bitten zu laffen. Unter 
Adeligen find aber hier nur die a von Nittergätern ver 
landen ; 

bb) die Ritter im Hoyaiſchen, die Durch ein Nefeript von 

1714 vaffelbe VBorrecht unter derfelben ER erhalten 

haben; 
cc) Sm Bremen, und Berdenfchen fi nd von dem Aufge- 

bot, aber nicht von der öffentlichen Trauung ohne Dispenfation 
die Adeligen und Standesperjonen befreit. 

1) Fur Osnabrück ſ. noch befonders die Verordnung vom 12. Sept. 1726. 
Für Hildesheim die Eonfiftorialinftruction von’ 1785, .$. 15., fo wie 
die darin angezogenen Verordnungen, namentlich die vom 19, Juli 1726. 

Zu beachten ift noch das Ponalverbot der . Winkelcopulationen 
vom 10. Oct. 1695; und das Hildesh. Confiftorialausfchreiben vom 

10. Sept, 1817. 
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4) Verrichten fie die Tanfe bei den Kindern ihrer Par 

rochianen, die in der Kirche gefchehen muß, wenn nicht befon- 
dere Diepenfation vorhanden tft. Diefe Dispenfation wird aber 

nur von den. Superintendenten ertheilt, 

5). Berrichten fie die Kiturgifchen Handlungen bei der Ber 
erdigimg ihrer Parochianen. Die Beerdigung muß öffentlich 
gefchehen, wenn nicht von dem Confiftorio die Koncefjion zur 
ſtillen Beerdigung ertheilt it. In der Stadt Celle wird fie von 
der dafigen Juſtizcanzley gegeben. Die Ritter im Hoyaifchen und 
Luͤneburgiſchen haben geſetzlich das Necht der ftilen Beerdigung, 
die im Galenbergifchen aber nicht. 

6) Auch muͤſſen fie die Schulen ihrer Pfarren jährlich 
wenigfteng einmal vifitiren und darüber dem Superintendenten 
einen Schulbericht abitatten, der ihn durch den Generalfupertitz 

tendenten an das Conſiſtorium gelangen läßt. Endlich 
7) ift ihnen die genaue und richtige Führung der Kirchen: 

bücher zur Pflicht gemacht 9). 

” III. 

Dienftemolumente der Pfarrer und Superinten- 

denten. 

Dieſe ſind von verſchiedener Art: 

1) eine Wohnung und Beſoldung in baarem Gelde aus 
der fabrica ecclesiae oder der dos eécclesiastica; 

MBenutzung der Pfarrguͤter und Pfarrzehnten; 
3) Accidenzien und Gefaͤlle mancherlei Gattung; 
4 Stolgebühren. für die Pfarrhandlungen; 
5) Benutzung von Gemeindegätern, u. |. w. 
Für die Wittwen der Pfarrer iſt durch eine freie Wohnung, 

MWittwengehalt und durch den Genuß des Gnadenjahrs oder 
Gnadenquartald geforgt, auf welches. leßtere auch die Descen- 
denten Anfpruch haben. 

1) Berg. z. B. dad Ausihreiben des Konfiftorii zu Otterndorf vom 
23: Dec. 18245 — zu Stade vom 5. Mai 18%; — zu Hildesheim 
vom 21. Dec. 1815 und 26. Jan. 1816. 

Lippert's Annalen, 38 Heft: A 
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Ueber das Gnadenjahr befteht eine Verordnung von 1738, 
die fich jedoch nur auf das Galenbergifche, Lineburgifche und 
Hoyaiſche erftredt. Shre Hauptbeftimmungen gehen dahin: 

a) die Wittwen und Descendenten eines Predigers, der 

noch ‚nicht emeritus war, genießen ein halbes Jahr hindurch 
. die Prarrfira und Accidenzien; die. eines Supernve ein 

ganzes Jahr hindurch; 

b) fie genießen dieſe Wohlthat, die Wittwe moͤge reich ſein 

oder nicht, die Descendenten moͤgen die Erbſchaft angetreten 
oder ausgeſchlagen haben. Sind Wittwe und Descendenten da, 
ſo erhaͤlt jeder Theil die Haͤlfte, iſt nur ein Theil vorhanden, 

dieſer das Ganze; 
©) die Prediger, welche während der Gnadenzeit vicari— 

ren, können nur am Tage der Predigt eine freie Mahlzeit ver⸗ 

langen; 
d) das halbe Gnadenjahr fängt mit dem Todestage an. 

St der Prediger höchitens vier Wochen vor dem Quartal ge 
forben, fo wird diefer Kleine Zeitraum zum amno deservito 

gefihlagen, und das Semeſter faͤngt erſt mit dem Beginne des 

neuen Quartals an; 
e) ſtirbt der Prediger um Michaelis, ſo muß, wenn gleich 

die Gnadenzeit um Oſtern zu Ende iſt, dennoch der Wittwe und 
den Descendenten die Hälfte der im Sommer fälligen Reve— 
nuͤen Di sache ‚ weil fie auf das ganze Sahr ihre Beziehung 

haben; 
f) Stirbt der Prediger um Weihnachten, fo endigt ſich 

zwar die Gnadenzeit um Sohannis, aber die Revenuͤen, die 

erft von Johannis bis Michaelis fällig find, follen zu 4 der 

Wittwe und den Descendenten gegeben werden, und A bekoͤmmt 
der Nachfolger ; 

g) wenn, ein transloeirter Pfarrer oder Superintendent, 

der fchon von feinent vorigen Orte Abfchied genommen, ftirbt, 
bevor er am neuen Orte introdueirt iſt, fo geniegen Wittwe 

und Descendenten das Gnadenjahr aus der alten Stelle. 

Berfterben emeriti, fo befommen die Wittwe und die 

Descendenten, flatt des Gnadenjahrs, die Summe, weld)e der 
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Berftorbene im letzten Jahre aus dem Pfarrfiro zog. Alle 
Accidenzien fallen vom Tovdestage dem Adjuncten zu ?). 

Bei dem Abgange eines Prediger oder Superintendenten 
müffen ihm oder feinen Descendenten die Pfarrmeliorationen 
erfeßt werden, worüber mit ihm, unter Aufficht des Gonfiftorii 
ein Melioramentencontract aufgefest ift. Dabei fieht man auf 
nüsliche und nothwendige Meliorationen, indem in Hinficht der 
voluptuariae, nur ein jus tollendi, salva substantia; ftatt 
findet. Fahrende nügliche Melioramente, wozu Gail und Sabre, 
Cd. h. die im Lande befindliche Düngung), Einſaat, Dünger: 
und Aderlohn gehören, muͤſſen Immer erjegt werden, ftehende 
nüßliche Melioramente in der Negel nicht, weil dazu fehon je 
der Pfarrer als bonus pater familias verbunden ift. 

Ueber die Erfeßung der Pfarrmelioramente befteht für den 
Sprengel des Gonfiftorii zu Hannover, eine umfaffende Verord— 
nung vom 15. Suli 1738 und vom 11. Auguſt 18015 für die 
Herzogthämer Bremen und Verden vom 13. Mai 1831. Zu ver; 
gleichen iſt noch ein Ausfchreiben des Conſiſtorii zu Hannover 
vom 8, Febr. 1825, über die perpetuirlichen Pfarrmelioramente, 

Zweites Capitel. 

Der reformirten Confeſſion. 

Erfter Abſatz. 

Beſetzung der Kirchen- und Schulämter. 

In Bezug auf die vier vereinigten Landegfirchen, welche 
unter der Synode ſtehen, gejchieht die Beftellung der Prediger 

durch die Gemeinde und das Presbyterium derſelben; der er 
wählte Prediger bedarf aber. der Kandesherrlichen Conftrmation, 

und introducirt ſich dann ſelbſt. 
In Betreff der den lutheriſchen Conſiſtorien untergebenen 

Pfarren, richtet man ſich nach den beſondern Verhaͤltniſſen, je 
nachdem eine Presbyterialverfaſſung im ſtrengern oder weitern 
Sinne exiſtirt. In der Niedergrafſchaft Lingen hat der refor— 

1) ©. auch für Hildesheim, die Minifterialverfügung vom 29, Nov. 1519. 
4 * 
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mirte Superintendent die Prüfung der Candidaten; das Conſi⸗ 

forium zu Dsnabrücd aber ertheilt die facultas concionandi. 
Im Sprengel des Confiftorit zu Aurich, hat, wie oben bes 

merkt worden,. der Coetus zu Emden die Prüfung der. Candi— 
daten, und deren Präfentation an das Conſiſtorium. Außerdem 

ift durch das Cabinetsminiſterium unter dem 26. Januar 1829 

beftimmt worden, daß alle vom Auslande vocirten Prediger, 
vor ihrer Beftätigung einer neuen Prüfung bei dem Conſiſtorio 
fich zu unterwerfen haben. 

Uebrigens bedarf es ſtets der Landesherrlichen Confirmation. 

Zweiter Abſatz. 

Rechte und Amtspflidhten der Superinienbenten und 

Pfarrer. 

Sie weichen von denen, die in Bezug auf Die lutheriſche 
Confeſſion angemerkt ſind, im Ganzen nicht ab; indeſſen gelten 
die dort bemerkten ſpeciellen Verordnungen nicht in Betreff der 

reformirten Geiſtlichen. Im Fuͤrſtenthum Oſtfriesland und der 
Niedergrafſchaft Lingen gelten hieruͤber die Beſtimmungen der 
Inſpectionsordnung vom 9. April 1766 und des allgemeinen 
Preußiſchen Landrechts. Mittelſt Ausſchreibens des Conſiſtorii 
zu Aurich, iſt den Geiſtlichen namentlich die Verpflichtung in 
Erinnerung gebracht, die geſetzlichen Vorſchriften, welche bei 
Trauungen von Perſonen, welche minderjaͤhrige Kinder erſter 
Ehe haben, erlaſſen find, zu befolgen. 

Drittes Capitel, _ 

Der Fatholifchen Confeffion. 

Erfter Abſatz. 

Befekung der Kirchen- und Schulämter. 

Ueber die Wahl des Bifchofs beftimmt die päpflliche Bulle 
vom 26. März 1824 folgendes: 

Sp oft einer der bifchöflichen Sie zu Hildesheim und 
Osnabruͤck, welche beide auf alle zukünftigen Zeiten dem apoſto— 

1) Refeript vom 13. Sanuar 1817. 
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liſchen Stuhle unmittelbar unterworfen fein follen, erledigt wird, 
fol das Capitel der erledigten Domfirche dem Füniglichen Mir 
nifterio eine Lifte der aus der Geiftlichfeit des ganzen König: 
reichs ausgefuchten Wahlcandivaten binnen Monatsfriſt, von 
dem Tage der entftandenen Erledigung angerechnet vorlegen. 
Geder der Wahlcandidaten ſoll wenigſtens das dreißigfte Lebens⸗ 
jahr zurickgelegt haben, mit dem Landes-Indigenate verfehen 
fein, die Studien in der Theologie und dem canonifchen Nechte 
rühmlich vollendet, und entweder die Seelforge oder das Amt 
eines Profeffors in den Seminarien' mit Beifall ausgeuͤbt, oder 
in der Verwaltung Firchlicher Gejchäfte fich ausgezeichnet haben, 
in dem Beſitze des beften Rufs fich befinden, und feine Lehre 

und Sitten ohne allen Tadel fein. Sollte der Regierung Diefer 
oder Jener von den auf der Lite fich befindenden Wahlcandi- 
daten weniger angenehm fein, jo foll ihn das Gapitel auf der- 

ſelben augftreichen; doch muß noch eine hinreichende Anzahl von 

Sandidaten, aus welchen der neue Bifchof erwählt werden kann, 
übrig bleiben. Alsdann aber hat das Kapitel zur canonifchen 
Erwaͤhlung eines der auf der Lifte übrig gebliebenen Sandidaten 
zum Bifchofe, mit Beobachtung der beflehenden Vorfchriften, zu 
fchreiten und dafür Sorge zu tragen, daß die Wahlurfunde 
in glaubhafter Form, binnen Monatsfrift an den Papft einge: 
fendet werde. Die Anftelung des Informativproceffes über 
die Eigenschaften des Erwählten foll von dem Papſte, entweder 
dem Biſchof eines andern nicht erledigten Stuhls, oder einem, 
mit. einer. Kirchenwärde befleiveten Geiftlichen des Königreichs 
übertragen, und nad; Vorfchrift der von dem apoftolifchen 
Stuhle in jedem einzelnen Falle zu uͤberſchickenden Dienftan- 
werfung, vollzogen werden. Erſieht der Papſt aus den ihm 
vorgelegten Acten, daß der Erwählte, mit den, nad) den Be: 
ftimmungen der Kirchenfagungen, erforderlichen Eigenfchaften 

wirflich begabt jey, jo fol er ihm die Beftätigung, fobald es 
irgend thunlich ift, dem beftehenden Gebrauche gemäß, durch einen 
apoftolifchen Brief ertheilen. Sollte hingegen entweder die Wahl 
feineswegs canoniſch gefchehen feyn, oder fich ergeben, daß der 
Erwählte die vorher namhaft gemachten Eigenfchaften nicht be— 
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ſitze; fo fol das Domcapitel die Befugniß haben, zu einer neuen 
Wahl auf canonifche Weife zu fchreiten. 

Der neue Bilchof fol von dem andern bereits confecrirten 
Biſchofe des Königreichs, welcher dazu eine ausdruͤckliche Voll 
macht von dem apoftolifchen Stuhle erhalten fol, confecrirt 
werden, und zwar unter Berftand vor zwei andern Bifchöfen, 
welche darum erfucht werden; in deren Ermangelung aber von 
zwei infulirten Prälaten, oder wenn auch diefe fehlen würden, 
von zwei, mit eitter Firchlichen Würde verfehenen Prieftern aus 
der Geiftlichkeit des Königreichd. 

Der Bifchof wird endlich von dem Landesherrn beftätigt, 
und von dem Gabinetdminijterio, Namens deffelben, in Eid und 

Pflicht genommen. 

Diefe Beſtimmungen ſind denn auch bei der Conſecration 

und Inthroniſation des gegenwaͤrtigen Biſchofs befolgt worden, 
nur daß derſelbe, da der biſchoͤfliche Sitz zu Osnabruͤck noch 
nicht beſetzt worden iſt, von einem auswärtigen Biſchofe, naͤm⸗ 
lich dem zu Paderborn, conſecrirt werden mußte. 

Uebrigens iſt dem Biſchofe von Seiten der Landesbehoͤrden 

in ihren mit ihm ſtattfindenden Communicationen das Praͤdicat 
„Biſchoͤfliche Hoch wuͤrden“ zu geben); die ihm untergebe— 

nen Kirchenbehoͤrden aber ertheilen ihm das Prädicat: ” * choͤf⸗ 
liche Gnaden«. 

Ueber die Beſtellung der uͤbrigen Kirchenbeamten git das 
. gemeine canonifche Recht; nur bedürfen die zum elerus major 
Gehörenden, vor Antritt ihres Amts, der Landesherrlichen Con 
firmation. 

Ueber die Belegung der Schulftellen im Eichsfeldfchen f. 
das Ausfchreiben des Fathol. Conſiſtorii zu Hildesheim, vom 
18. San. 1827. 

1) Minifterialrefeript vom 25. Auguft 1829 an das Oberappellations— 
gericht. 
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Zweiter Abſatz. 

‚Rechte und Amtöpflihten der Erzpriefter, Landdehanten 

und Pfarrer. 

Befondere Territorialbeftimmungen beftehen über diefen Ge: 
genftand nicht; mithin gelten über denfelben die Vorfchriften 

des gemeinen canonifchen Rechts. Die Geiftlichen beider Did- 
cefen werden noch zur Zeit in dem biichöflichen Seminarium 
zu Hildesheim gebildet. 

Zu bemerfen dürfte noch feyn: 

a) für die Didcefe Hildesheim gilt insbefondere die Ver: 
ordnung gegen die unregelmäßig vollzogenen Ehen Fatholifcher 
Unterthanen vom 10. Sul. 1747 und des Biſchofs Friedrid 

Wilhelm eneyclica denunciationes et benedictiones matri- 

moniorum concernens d. d. 27. April 1779. 

b) Durch ein Ausfchreiben des kathol. Conſiſtorii zu Hil- 
desheim vom 10. Mai 1825, ift ferner den Pfarrern vorge 

fchrieben, nicht eher zu trauen, als bis ihnen. der Zraufchein 
vorgezeigt worden ift, 

ce) Zu gedenken ift gleichfalls, daß in Hildesheim für 
emeritirte Fatholifche Geiftliche, ein Verſorgungshaus befteht. 

d) Endlich ift noch zu erwähnen, daß der höhern Geift- 

lichkeit in der Hildesheimifchen Didcefe, vermöge eines rechtskräftig 
ansgefochtenen Gewohnheitsrechts ), das Privilegium zufteht, 
ohne alle Förmlichfeiten gültig teftiren zu können, 

1) ©. meine practifche Erorterungen, Bd. I, Nro. 40. — Auch gegen: 
wärtig ift diefes Privilegium noch in Kraft, da ein daflelbe auf: 
hebendes, von der prosifor. Regierungscommifjion zu Hannover an 
das Generalvicariat unter dem. 14. März 1816 erlafjenes Nefeript, 
alfer gefeglihen Kraft entbehrt. 
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Siebenter Abſchnitt. 

Von der Adminiftrationder Kirchen-, Pfarr— 
und Schulguͤter, und der Reparatur der 

kirchlichen Gebaͤude. 

Erſtes Capitel. 

In ſo fern ſie dem lutheriſchen Cultus zuſtehen. 

I. 

Adminiftration der Kirchengüter. 

Diefe wird theild von dem Pfarrer und Kirchenjuraten, 
theil8 von dem weltlichen Kirchencommiffar beforgt. Erfterer 

oder eritere haben fie aber gewöhnlich zunaͤchſt zu beforgen, 
Diejenigen, denen die Verwaltung zunächit obliegt, muͤſſen in 
Gegenwart des Ouperintendenten und des weltlichen Kirchen- 
commiffars, ein Inventarium über die Kirchengäter und Kir⸗ 
chengerechtfame, aufitellen, und diefen geiftlichen und weltlichen 
Kirchencommiffarien jährlich eine genaue, und mit Belegen ver: 

jehene Rechnung ablegen. Die Kircheneommiffarien haben das 

Recht der Monitur, und fenden die Rechnung, mit der Beant- 
wortung der monitorum den Gonfiftorien ein. Die Gemeinden 

fonnen zwar nicht verlangen, daß ihnen die Nechnung abge 

legt werde, indeffen koͤnnen fie Deputirte fenden um gleichfalls 
ont zu machen. Auch koͤnnen fie gegen die Adminiftratoren, 

wegen fchlechter Verwaltung, felbft Klage erheben. 
Zu den Kirchenghtern gehören auch die Kirchenftühle, und 

daher fallen die Revenuͤen verfelben gleichfalls in die Kirchen: 

fonds; die Prediger erhalten hieran Feinen Antheil. Ebenfalls 
die Pfarr⸗ und Wittwenhäufer, welche unbeſetzt find, gehören 
zu den Kirchenguͤtern, und müffen deren Revenuͤen in die Kir 
chenrechnung gebracht werden. 

Uebrigens dürfen. die Pfarrer nie, wegen Kirchengüter oder 
firchlicher Intraden, eigenmächtig einen Proceg anfangen, fondern 
haben hierzirftet3 die Genehmigung des Conſiſtorii einzuholen; denn 
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fonft werden fie abgewiefen und zum Koftenerfaß ex propriis 
verurtheilt. 

Noch viel weniger dürfen die Nominiftratoren die Kirchen 

güter, weder im firengen noch im weitern Sinne alieniren, be⸗ 
vor nicht von dem Gonfiftorio ein decretum de alienando aus 

gewirft worden ift. 
Detaillirte Vorfchriften über diefe Gegenftände enthält das 

Ausfchreiben des Confiftorii zu Hannover vom 29. Dec. 1823. 
Ueber den Gefchäftsfreis der weltlichen Kirchencommiffarien, 

der Superintendenten, Kirchen, Lapellen⸗ und Armenjuraten 
und Rechnungsfuͤhrer, in den Herzogthuͤmern Bremen und Vers 
den, ſ. das Confiftorialausichreiben und die Inſtructionen d. d. 

Stade, vom 19. Det. 1826 und 12. Sun. 1828. 
Ueber das Amt der Kircheneommiffarien und Superinten- 

denten. im Osnabruͤckſchen, f. das Ausfchreiben des dafigen Con⸗ 
fiftorit vom 22. Sept. 1822, verglichen mit der Negierungs- 

Bekanntmachung vom 11. Mai 1821. 
Für die Iutherifchen Kirchen in Oftfriesland gilt: eine In— 

ſpectionsordnung vom 9. April 1766, jo wie dag Ten 

Preugifche Landrecht. 

II. 

Erbauung und Reparatur der kirchlichen Gebäude. 

Die Prediger und Kirchencommiſſarien dürfen eigenmaͤch— 
tig weder einen Bau, noch eine beträchtliche, Neparatur!) an 
Kirchengebäuden vornehmen; fondern, fie haben, bei der; Noth— 

wendigfeit einer folchen, dem Gonfiftorio hierüber zu 
berichten, ein Gutachten beizulegen, und deſſen Ratification 
zu gewaͤrtigen. Erfolgt dieſelbe, ſo haben die ——66 
den Bau oder die Reparaturen zu dirigiren. 

Ob den Patronen eine gleiche Direction zukomme, iſt nach 

Verſchiedenheit der Obſervanz zu beantworten. 
Ueber die Koſten des Bau's und der Reparaturen, beſtehen 

Verordnungen von 1733 und 1747, die ſich jedoch nur auf 

1) Vergl. noch Ausfchreiben des Eonfiftorii zu Aurich vom 5. Febr. 1824. 
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das! Galenbergifche, nebft den dazu. gehörigen Landestheilen, und 
Horhaiſche und Diepholziſche erſtrecken. 

Nach dieſen ſollen: 

1) die Bau- und Reparaturkoſten der Kirchen, Thürme 

und Gayellen zunächlt aus dem Kirchenärario, wenn: folches 
vermügend ift, genommen werden. 

2) Iſt folches unvermögend, fo müffen die Parochianen 

die Koften Übernehmen, und zwar nad; dem Fuße der Con— 
tribution (einer Abgabe). „Hieraus folgt, daß auch möglicher 
Weiſe folche Perfonen contribuiren müffen, welche feine Paro- 
chianen find. 

3) Die Pfarr, Schub, Küfter- und Wittwenhäufer, nebft 
den dazu gehörigen Haushaltsgebänden, werden nie aus dem 
Kirchenhrario, ſondern allein auf Koften der Pa ges 
baut umd reparirt. 

Sn Lüneburgifchen geht es nach dem gemeinen Nechte, 

eben jo im Bremen und Verdenfchen, auch Osnabruͤckſchen. 

Jin Lingenfchen und in Oftfriesland. werden Gegenftände 
diefer Art nach den Beſtimmungen des allgemeinen Preußischen 

Landrechts beurtheiltz nur ift durch eine Verordnung vom 12. 

Juli 1825 für Oftfriesland beftimmt, daß auch die Offtcianten 
an den Parochiallaften und Abgaben Theil nehmen müffen, und 
zwar serhältnißmäßig, wenn fie Feine Grundftäce in der Paro- 
chie befigen, zu 4 ihres Dienfleinfommens, wenn das Capital 

und Gewerbseinfommen der übrigen Eingepfarrten zum Vollen 
veranjihlagt werden muß. 

Zweites Capitel, 

In fo fern fie dem reformirten Gultus zuftchen, 

Sowohl was die Adminiftration der Kirchengüter, ald nas 
mentlich die bei den Firchlichen Gebäuden vorfallenden Bauten 
und Reparaturen anbetrifft, gelten in erfterer Hinficht, die 

Grundſaͤtze im Ganzen, welche gemeinrechtlich find, und mit den 
für den Iutherifchen Cultus erlaffenen Inftructionen uͤbereinſtim— 

men; in legterer Hinficht, gleichfalls dieſelben Grundfäse des 
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gemeinen Nechts, und in Bezug auf die Neformirten in Oft: 
friesland und Lingen, die des allgemeinen Preußifchen Lands 
rechts. | | Ä 

Drittes Capitel. 

In fo fern fie dem Fatholifchen Cultus zuſtehen. 

Auch hier iſt zunächft auf das gemeine Necht zu fehenz 
und dabei in Bezug auf die Didcefe Hildesheim, das Ausfchreiz 
ben des Fatholifchen Gonfiftorit dafelbit vom 13. San. 1827 zu 
vergleichen, welches nicht allein zu dieſem Zwecke die Beftellung 
eines weltlichen Kirchencommiſſars bei jeder Fatholifchen Pfarrz 

firche angeordnet, fondern auch Tiber die, won diefem in Ger 
meinfchaft mit dem Pfarrer zu beforgende Verwaltung des Kir- 

chenvermögeng, eine ausführliche Inſtruction ertheilt hat, welche 
im Ganzen diefelben Bellimmungen enthält, die in Betreff 
des Kirchenvermögens lutherifcher Kirchen, oben angedeutet find. 

Schliegfich ift noch zu bemerken, daß da, wo fich in einer 
und derfelben Pfarre, Bekenner verfchiedener Religionen befin: 

den, nach den Grundſaͤtzen des Abſchn. J. Cap. 2. angezogenen 
veclaratorifchen Gefeges vom 28. Sept. 1824 verfahren werz 
den muß, 

Achter Abfchnitt. 

Bon dem Domcapitel zu Hildesheim. 

Mittelft der oftgedachten päpftlichen Bulle find alle früheren 
Nechte, Privilegien und Vorrechte der beiden Domcapitel zu 

Hildesheim und Osnabruͤck aufgehoben, und es ift beftimmt, daß 
das Gapitel der Domkirche zu Hildesheim nur aug einer einz 
zigen Würde, nämlich der Dechaney, aus ſechs Ganonicaten 
und vier Vicarien oder Pfründen beftehen folle. Ein ähnliches 
ift für das Domcapitel in Osnabruͤck, fobald folches eingefegt 
werden Fann, verfügt. 
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Unter die Anzahl der Gapitularen follen Feine andere auf 
genommen werden, ald folche, welche das Landesindigenat, Die 

durch die Kirchenſatzungen vorgefchriebenen Eigenfchaften be; 

fisen, ein Alter von wenigftens dreißig Jahren haben, mit der 
Priefterweihe verfehen find umd in der Ausuͤbung der Seelſorge, 
oder in der Verwaltung eines andern Kirchenamts fich aus— 

zeichneten. 

Sp oft nun ente Dechaney oder ein Ganonicat oder ein 

Vicariat in den Domcapiteln zur Erledigung koͤmmt, follen ab- 
wechfelnd der Biſchof und das Gapitel binnen ſechs Wochen, 
von Zeit der Erledigung angerechnet, eine Lifte von vier Can— 
didaten, welche mit den fefigefeßten Eigenfchaften begabt find, 
dem koͤnigl. Minifterio übergeben. Sollte etwa irgend einer 
dieſer Candidaten der Regierung weniger angenehm, oder ver: 
dächtig fein, jo kann diefes beziehungsweile - dem Bifchof oder 
dem Gapitel, fobald als möglich, in der Abficht angezeigt wer: 
den, damit der Kandidat auf jener Lifte geftrichen werde. Hierauf 
aber muß der Bifchof zur Verleihung der Dechaney, des Car 
nonicats oder DVicariats, oder beziehungsweife das Gapitel bin- 
nen vier Wochen zur Benennung einer von den, der Regierung 
weder unangenehmen, noch verdächtigen Perſonen fchreiten, wel⸗ 
cher ſodann der Bifchof die canoniſche Einfegung ertheilen wird. 

Diefe VBorfchriften find denn auch bei Wiederherftellung des 

Domcapitels zu Hildesheim befolgt worden. 

Uebrigens ift fipulirt, daß das Domcapitel; fo wie ver 
Bifchof bis zu dem Belaufe ihrer Beſoldungen und Einkünfte, 
durch Grundvermögen ausgeſtattet werden follen; welches gleich. 
falls gefchehen ift. 

(Beſchluß folgt im nachiten Hefte.) 
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C. 

Einige kirchenrechtliche Öutachten 

von 

Herrn Dr. Levi, 
Großherzoglichem Rabbiner zu Gießen. 

1) Iſt es eine von der Religion gebotene Nothwendigkeit, daß 
die ſogenannten Bußgebete (Selichoth) vor. dem Verſoͤh— 
nungstage vor Tages Anbruch beginnen muͤſſen, oder gruͤn⸗ 
det ſich dieſes lediglich auf alten kirchlichen Gebrauch? —!) 

Die Verrichtung der fraglichen Bußgebete vor Tages Anz 
bruch gründet fich lediglich auf einen (noch gar nicht alten) 
firchlichen Gebrauch, der, ohne die Fleinfte Verlegung irgend 

eines religiöfen Geſetzes abgefchafft werden darf und auch ab- 
gefchafft werden fol. 

Es läßt fich diefes ganz einfach daraus unmwiderleglich erweifen, 
daß felbft zur Zeit des Talmud-Abfchluffes, jener Hauptquelle der 
de facto bei ven Israeliten beftehenden Firchlichen Formen und 
Einrichtungen, alfo noch gegen dag Ende des fünften Jahr—⸗ 
hundertes unfrer jegigen Zeitrechnung, die Bußgebete überhaupt 
noch gar nicht eriftirten, indem fie erft dem 11ten und 12ten 
Sahrhunderte ihr Entftehen verdanfen, wo fie anfangs nur von 

Einzelnen, ihren Verfaffern, am Schluffe der gewöhnlichen Morz 
genandacht gebetet, dann im Laufe der Zeit, durc dag Arts 

fehen ihrer Autoren, in ganzen Gemeinden und endlich allge: 
mein in, allen Synagogen, ‚mit mehr oder weniger Subtilität 
in der Auswahl der Stüde eingeführt, und in Folge kab— 
baliftifher Andeutungen und Träumereien, z. B., 
daß Gott fich da befonders geneigt zur Erhörung des Gebetes 
und zur Vergebung der Sünden zeige,?) auf die legte 

1) Sch gebe die Fragen wörtlih fo, wie fie an mich amtlich geftell 
worden find. 

2) Tur Aruch Chajim, Cap. 1.,$. 2. Magen Abraham, ebendafelbft, 
und Gap. 581. zu Anfang. 
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Stunde vor Tages Anbruch anberaumt worden find. 
In der That fprechen auch die fpäteren Schriftfteller, wenn 
fie der Bußgebete vor Tages Anbruch Erwähnung thun,‘) 
nicht von einem Neligionsgefeße, das folche vorfchreibe, ſon⸗ 
dern bios von einer neuen Anordnung, von einem Gebrauche, 
der überall Eingang gefunden habe. 

Die urfprünglichen allein echten Quellen der föraelitiicen 

Religion und ihrer Eirchlichen Gebräuche find aber bereits älter, 
denn dritthalb taufend Jahre, und für die, welche den Talmud, 
oder doch einen Theil deffelben, ven überliefernden, verftändig 
erflärenden, als religiöfe Autorität anerkennen, haben die Aus- 
fagen und.Behauptungen fpäterer Schriftfteller, der fogenannten 
Gommentatoren und Ercerptatoren, nur dann Geltung und Gewicht, 

wenn fie fich auf jenen, den Talmud, ftügen, und in ihm ihre Ber 
gruͤndung finden; Feineswegs aber, wenn fie, nach eigenem Ger 
fallen und Gutduͤnken, Gebräuche und Einrichtungen, die man 
früher nicht Fanıtte, ing Dafein riefen, und allgemein einführ- 
ten, weil fie diefelben für zweckmaͤßig und zeitgemäß hielten, 
und die Sache der Religion. damit zu fürdern glaubten. Solche 
kirchliche Anordnungen, von Mäntern des Mittelalters für 
ihre Zeit getroffen, find daher für Gefchlechter fpäterer Zeiten 
nicht von der geringiten religiöfen Verbindlichkeit, und koͤnnen und 
jollen theilweife oder ganz abgefchafft werden, fobald fie aufgehört 

haben, zeit und zwecgemäß zu fein, und feinen wohlthätigen 
Einfluß mehr auf Glauben und Tugend des Israeliten üben. 

Wer wollte daher — um nun auf unfern Gegenftand zuruͤckzu⸗ 
fommen — in Abrede ftellen, daß es einerfeitS nicht mehr an 
der Zeit und wenigfteng unzwecdmäßig fei, in den rauhen Herbit- 
tagen drei Wochen hindurch jeden Morgen um drei oder vier 

Uhr zur Verrichtung des Bußgebetes in das naßfalte Gewölbe 

einter Synagoge zu gehen, und dadurch die Geſundheit zu ge- 

fährden, während andrerfeit3 die Verlegung der Bußgebete auf 
eine fpätere Stunde, ald die vor Tages Anbruch, ohne alle 
Verlegung irgend eines. Religionsgeſetzes gefchehen kann! 

1) Sn dem legtgenannten Eapitel, und in Cap. 602. 
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Ohne Zweifel alſo ſteht dem Rabbiner oder Neligionsvor: 
ftande einer Gemeinde die Befugniß zu, jene Bußgebete, wen 
nicht ganz aufzuheben, was mindeſtens nicht nothwendig, und, 

der zum Theil. trefflichen Gebete wegen, nicht einmal wuͤnſchens⸗ 
werth fcheint, doc auf eine fpätere Zeit, etwa eine oder eine 
halbe Stunde vor. dem gewöhnlichen Beginne des Frühgottes- 

Dienftes anzuberaumenz; von welcher Befugnig denn auch — 
ich möchte fie lieber Pflicht nennen — bereits viele Gemeinden 

und Rabbiner Gebrauch gemacht haben; unter andern erjt vor 

ganz kurzer Zeit der Religions - Vorftand zu Dffenbad am 
Main in’ dem 10ten Artifel feiner Synagogenordnung, mit 
folgenden Worten: 

» Sninfichtlich der befondern Bußgebete vor dem jüpifchen 
„Neujahrs- und Verfühnungsfefte, bat e8 bei der bereits früs 
„her getroffenen Anoronung fein Verbleiben, daß nämlich die 
„ſelben nicht vor ſechs Uhr des Morgens beginnen dürfen, 
„Eine Maaßregel, die eben fo die größere Theilnehmung der 
» Gläubigen an diefer Andachtsibung bezwecket, als insbefondre 
„die Gefährdung der Gefundheit zu verhüten beabfichtiget «. 

2) Welche religiöfen Bedenken ftehen der Verlegung eines is— 
raelitiichen Begräbnißplages egtgegen ? 

Meines Wiffens enthalten die Neligionswerfe der Juden 
nirgend das Verbot: den Begräbnißplas nicht von einem Orte 

zum anderen zu verlegen, und kann von einem folchen, als 
wirklichen Verbote, durchaus nicht Die Nede fein. 

"Dagegen aber ift e8 unzweifelhaft gewiß, daß fchon die alten 

Seraeliten es Liebten und eifrig darnach firebten, mit ihren 
Vätern einft in derfelben geweihten Erde zu ruhen, Die Schrift 

liefert und mehrfache Beweife hierfür. Man gedenfe nur des 
legten Willens Jakobs und Joſephs.1) Die Vornehmen be; 
fonders hatten erbliche Familiengruͤfte?). Ja die gewöhnlichen 

1) 1.8. Mof. 47, 30. — 50, 3. 

2)1. 8. Mof. 3, 4 fi. — 49, 31. — 50, 13. — Richter 8, 32, — 

16, al. — B. Sam. 23 03 un " 17, 23, = 19, 33. 5 21, 14. ung 
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Ausdrücke, deren ſich die Schrift, wenn fie den Tod eines 
Mannes meldet, oder fonft eines Entfchlafenen Erwähnung 
thut, bedienet, find: „er ward eingethan zu feinem Volke, ver 
ruhet neben feinen Vätern“; welche Ausdruͤcke, obgleich nicht 
buchftäblich zu nehmen, und nichts anderes fagend, als: er 
ging dahin, wohin bereits feine Väter ihm vorangegangen, in 
das Senfeit3?), nur daher entjtanden und in Gebrauch gekom— 

men zu. jeyn fiheinen, weil man anfänglich die Bezeichnung 

„einen Todten begraben“ mit dem Gedanken ran demfelben 
Drte, wo feine Väter ruhen“ in unmittelbare Verbindung brachte, 

Spätere Religionslehrer fagen ausdruͤcklich?) „es gewährt dem 
Menfchen Troft, es iſt ihm angenehm, neben feinen Vätern 
zu ruhen“, und erlauben fogar das Wiederausgraben einer 
Leiches) — font außerjt ftreng verboten?) — in dem Falle, 

dag man den Todten an den Drt bringen wolle, wo feine 
Väter ruhen. 

Zum weiteren Beweis, wie ungern die Juden vorn jeher 
ihren alten Begräbnißplas verliefen und mit einem neuen: ver; 
tanfchten, dient die Thatfache, daß fie ſolche, wenn fie mit 
Gräbern angefüllt und nicht durch ein angrenzendes Stuͤck 

Landes vergrößert werden koͤnnen, ganz oder theilmeife mit fri- 
fcher Erde überfchütten, °) und fo die Todten, bei. einem, nad) 
Vorſchrift?) wenigſtens 2 Fuß betragenden Zwifchenraume, 

cf. Talmud Baba Bathra fol. 100 f., woſelbſt interefiante Aufſchlüſſe 

über die Bauart der Familiengrüfte der alten Sfraeliten fi finden. 

1) Wie aus unzähligen Stellen, unter andern aus 1. B. Mof. 15, 15. 
— 25, 8. hervorfeüchtet, da Abraham bekanntlich fern von feinem 
Baterlande ftarb und begraben ward. 

2) Tur Joreh Deah, Cap. 363. 

3) Ebendafelbft. 

4) Ebendafelbft. 

5) Wie diefes fhon vor vielen Jahren in Worms gefchah — der wahr: 
fcheinfich Alteften Sfraeliten » Gemeinde Deutſchlands, auf deren Be- 

grabnißplage Grabfteine, die über tauſend Sahre alt find, gefunden 
. werden. 

6) Tur Joreh Deah, Cap. 362, $. 4. 
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übereinander begraben; um nur mit den Vätern an dem 
felben Drte zu ruhen. - 

Bedenft man nun noch ferner, daß. der Löbliche Gebrauch 
bei den Israeliten herrfchet, zu gewiffen Zeiten!) die Grab- 

ftätten der Eltern und Anverwandten zu befuchen, um auf 
ihnen für das Seelenheil der geliebten Todten, fo wie für das 
eigene zu beten, jo wird man das Berlangen einer jüdifchen 
Neligionsgemeinde, ihren alten Begraͤbnißplatz beizubehalten, 
natürlich finden und nichts weniger als tadeln wollen, 

Endlich aber -fann man es gewiß nicht anders als ein 
frommes Gefühl nennen, wenn Kinder mit ihren Eltern in 
derfelben geweihten Erde zu ruhen wünfchen, und wenn ihr 
Herz diefen Wunfch gleichfam zum Neligionsgefege erhebt. 

Ein anderes ift e8 freilich, und dieſe religiöfen Bedenken 
müffen unbericfichtiget bleiben, wenn polizeiliche, d. i. Sani⸗ 
taͤts⸗ oder fonft das allgemeine Wohl bezwecfende Gründe die 
Verlegung des Begräbnißplages an einen andern Ort durchaus 
nothwendig machen; in welchem Falle eine Gemeinde nicht den 

geringften Anftand zu nehmen braucht, ja fogar religiös verz 
bunden it, ihren alten Friedhof mit. einem neuen, beffer ge 
legenen zu vertaufchen ?) 

3) Was ift eine. jüdifche Beerdigungsgefellfchaft, und in wel- 
chem PVerhältniffe fteht fie zur. Öemeinde, reſp. zu deren 
Religiond » Borftande ? 

Die Beantwortung diefer Frage wird von felbft erfolgen, 
wenn ich. einige Worte über die eigentliche Beerdigung bei 
den Seraeliten voran gefchictt habe. Die jüdifche, wenn auch 
nicht teftamentarifche, die davon ſchweigt, doch traditionelle 
Religion, befiehlt ihren Angehörigen nichts firenger, als die 

1) Tur Orach Chajim, Cap. 559. 6. 10. — 581. $. 4. — 608. $. 1. 

2) CA. Talmud Baba Bathra fol. 25., allwo es heißt, daß Begräbniß— 
orte — wegen ihrer ſchädlichen Ausdünftung — nur in einer Ent: 

fernung von 50 Elfen von jeder Stadt angelegt werden ſollen. — 
Soreh Deah, Cap. 365. 9. 2. 

Lippert’s Annalen, 38 Heft. 5 
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anftändige, feierliche Erobeftattung der Todten ;u) fie nennt 
es eine vorzüglich gute Handlung, (Mitwah) beim. Ankleiven, 
Tragen, Begleiten, Begraben der Leiche felbft Hand. ans 
Werk zu legen. Diefe Vorfchrift hat folches Gewicht, daß fie, 
bei Colliſion mit andern religiöfen Pflichten diefe meift ver- 
dränget, und vor ihnen befolgt ſeyn wil.*) Kein Israelite 
ſollte fih von ihr, wenigſtens vom DBegleiten: der Xeiche, 
losſagen Eönnen,?) gleichviel, ob diefe in. Leben ihm. nahe 
fand, oder nicht. Im Gegentheile hat der Todte, welcher 
verlaffen, ohne Anverwandten, Daliegt, um jo größeren An— 
fpruch auf gejegliche, ehrenhafte Beftattung, eben weil er 
verlaffen  daliegt.*) 

In Betreff der bei dem Beerdigungsgeichäfte ftattfindenden 
Zeremonien) und Obſervanzen beſteht gleichfalls eine Reihe 

religiöfer oder beffer: polizeilicher Verordnungen, deren Ber 
fehreibung zu weit führen würde, die aber alle davon Zeugniß 
geben, daß die Alten Außerft fireng auf Anftand und Ord⸗ 
nung bei folchen Feterlichfeiten hielten, ftrenger als es, leider! 
zur Zeit noch in vielen, befonders den Landgemeinden gefchieht. 

Dbzwar nun das Religionsgeſetz bei Beerdigung eines 
Todten die Mitwirkung fanmtlicher Seraeliten der Gemeinde 
in Anfpruch nimmt, und anfänglich fogar, während joiche ftatt 
hatte, jede andere Gefchäftsverrichtung unterfagte; °) fo fand fich 
dennoch bald, daß die Theilnahme Aller bei derfelben unmög- 
lich jey, indem einerſeits das Handanlegen fo vieler Menfchen 
binderlich war, und sandererfeits der Fall ſich in größeren Ge— 

1) Schon den alten Siraeliten Tagen. die Teßten Ehrenbezeigungen nad) 
“dem Tode, jehr am Herzen. Ser, 22, 18. y 

2) Kethuboth fol. 17. — Zur Joreh Deah, Car. 361. 

3) Moed Katan fol. 277. — Joreh Deah, Cap. 343. 

4) Semachoth, Abihnitt 4. $. 30. — Erubin, f. 17. — Joreh Deab, 
Cap. 374. 

5) Moed Katan fol. 27. f. — Joreh Deah, Gay. 353 und 357. — 
Vergl. noch ebendafelbit Cap. 376. i 

6) Moed SKatan a. a. DO. — Tur Joreh Deah, Cap. 343. 
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meinden zu oft ereignete, um nicht flörend auf die gefellfchaft- 
lichen VBerhältniffe und Berufsgefchäfte der Menge einzuwirken. 

Es entitand darum fchon frühzeitig das motiftcirende Gefek, 
daß, went eine hinreichendeAnzahl von Perfonen!) vorhanden 

wäre, die ſich mit der Beerdigung der Todten beichäftigten, 
alle übrigen israelitifchen Ortsbewohner viefer Pflicht — - der 
Begleitung ausgenommen?) — entbunden ſeyn follten. Eine 
unmittelbare Folge dieſes dispenfirenden Zugeftändniffes war, 
daß die Gemeinde eine gehörige Anzahl Männer und Frauen 
aus ihrer Mitte — gewöhnlich ihrer achtzehn, ven Zahlen: 
werth des hebräifchen Wortes Chat, Leben — wählte, und 
ihnen ein für allemal die Sorge für die gefegliche Erdbeftattung 
der Todten, d. i. die alleinige Ausübung jener gottgefälfigen 
Handlung übertrug. Dies der Enftehungsgrund und die Ent: 
ftehungsgefchichte der jüdifchen Beerdigungsgefelfjchaften, deren 
jhon im Talmud Erwähnung gefchteht.?) | 

Eine jüdische Beerdigungsgefellfchaft vertritt demnach in 
allen, die Beltattung der Leichen betreffenden Punkten Die 

Stelle der ganzen Geitteinde, und hat das Neinigen, Bekleiden, 
Tragen, Begraben der Todten u. f. w. zu beforgen, Die Ge 
meinde ift ihr darum auf Feinerlei Weiſe verpflichtet, im Ge 

gentheile die Gefellfchaft der Gemeinde, indem diefe mit ihrer 
Verpflichtung, ver gefeßlichen Leichenbeftattung, auch das 
Recht, an einer fo vorzüglich guten Handlung Theil nehmen 

zu dürfen, jener abgetreten hat, wogegen fie, die Gefellichaft, 
die Pflicht uͤbernommen, fich allen mit der Beerdigung der 
Todten verbundenen Mühfeligkeiten Caußer den ſchon genannz 
ten, auch der Fertigung des Sarges und des Grabes, was 
alles fie mit eigenen Händen verrichtet,) zu unterziehen, Zu 
den von der Gefellfchaft gegen die Gemeinde eingegangenen 
Verbindlichfeiten gehört uͤbrigens noch die, daß ihre Mitglieder 
auf den erſten Auf bereit ſeyn muͤſſen, der Todesftunde der 

1) Nach ebendafelbft, Cap. 361., brauchen es nur zehn zu jeyn. 

2) In den vorgenannten beiden Gapiteln des Joreh Deah. 

3) Moed Katan a. a. O. 
* 

3 
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Schewenden beizumohnen, um dieſe zur Reue und zum. Ges 
ftändniffe ihrer Sünden zu bewegen, was in bekannten, vor- 
gefchriebenen Formeln gefchieht,") und welcher Dienft, da er 

wenig verfchieden von der Darrekhung des letzten Abendmahls 
durch den chriftlichen Gerftlichen, eigentlich vom Rabbiner verſe— 

ben werden follte- 
Obgleich nun Die Beerdigungsgefellichaft, war fie einmal 

gebildet, ald eigene Gorporation in der Gemeinde daftand, Die 
ihre Statuten hatte, ihren Vorftand ſelbſt wählte, fo wie auch 
die abgehenden Mitglieder unabhangig von der Gemeinde durch 
neue erjeßte und jonft noch manche Privilegien genoß; fo ftellt 

fich nach dem Obigen nichts deſto weniger das Verhaͤltniß der: 

jelben zur Gemeinde, refp. zu deren Vorſtande, als ein ganz 
lich untergeoronetes dar, indem fie nur für und duch. die 
Gemeinde eriftirt, alfo auch nicht anders als nach deren Sinn 
und Willen zu handeln hat, wenn fie fortwährend des ihr zu: 
geftandenen VBorrechtes, der alleinigen VBerrichtung jener gott 

gefälligen Handlung, genießen will. Das Organ einer israe⸗ 
litiſchen Neligionsgemeinde ift deren Vorſtand; in feinen Firchlichen 

Anordnungen fpricht fich das religiöfe Bedürfniß derfelben aus ; 
und wenn er. e8 ald gut und zwechmäßig, und, in Folge des 
Öutachtend des Nabbiners, auch ald religionsmäßig erfennt, 
(wie denn Aberhaupt alles, ‚was gut und zwechmäßig auch ve 
ligionsmäßig ift!) Ddiefe oder jene Neform in dem Beerdigungs— 
wefen vorzunehmen, oder font Beltimmungen, etwa wegen 
der Begräbnißfoften zu treffen, welche jedoch, beiläuftg geſagt, 
nur Auslage-Erftattung, Feineswegs Belohnung für gehabte Mühe 
feyn dürfen; fo muß die Gefellfchaft entweder -fichh unbedingt 

und ganz und gar in deſſen Anoronungen fügen, oder auf ihr 
Borrecht verzichten, d. b. fich auflöfen und. es dem Vorftande 
überlaffen, ſtatt ihrer eine neue ähnliche Gefellfchaft zu bilden, 
oder auf andere Weife dem Beduͤrfniſſe der Gemeinde abzubelfen, 

1) Sabbath fol. 32. — Sanhedrin 43 ff. — Semachoth, Abfchnitt 2. 

$. 9. — Tur Joreh Deab, Cap. 338. und 339., in welchem Tegtern 
fehr practifche Winfe uber die Behandlung derjenigen, die mit dem 

riengen,Tode nthalten find. 
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D. 

Wem in der katholischen Kirche steht die 
Gewalt der Lossprechung vom Eide zu? 

. Beantwortet 

von 9. 8. Lippert. 

SO Wem überhaupt die Befugnig der Entbindung vom Eide 
zukomme? 06 der weltlichen Gewalt, ob dem geiftlichen Obern 
allein, oder, nach Verſchiedenheit des Falles, fogar beiden 

zugleich? ift befauntlich fehr beftritten, Ehe ich eine Prüfung 

der verfcjiedenen Anfichten hierüber, mit Ruͤckſicht auf die neue; 
ften Staatögefegebungen in Deutfchland, liefere, möchte ich 
eine, auf die Losfprechung vom Eide fich beziehende Frage, nem: 
lich die, wen Firchlicher Seits die Gewalt der Losfprechung 
vom Eide zuftehe? beantworten, da fich dieſelbe firglich geſon— 

dert von der umfaffenderen Frage: wer überhaupt von Eiden zu 
entbinden vermöge, betrachten läßt. Freilich wird hierbei vor 
ausgefeßt, daß der Kirche eine Losſprechungsgewalt in diefer 

Beziehung zufomme. Allein die Exiſtenz einer folchen iſt fo 

natürlich und läßt fich darum jo wenig. mit einigem Grunde 
in Abrede ftellen, dag man in der neueflen Zeit allgemein die: 
felbe anerkennt, ) und ich deswegen Einiges darüber zu fprechen, 
bier unterlaffen und verfparen zu dirfen, glaube, 

Bon mehreren Canoniften der neueflen Zeit”) wird noch 

1) Es fragt fih nur, wie weit geht die Befugniß der Kirche, von 

Eiden zu entbinden? und hiervon denn zu einer andern Zeit. 

2) Walter, Lehrbuch des Kirchentechts, $. 362. ©. 664. — Müller, 
Lerifon des Kirchenrechts, Bd, IT. ©. 445. Sonderbar, daß viele 
Canoniſten gar nicht hierüber ſich ausfprechen. Jedoch jcheint Hel— 

fert (Darftellung der Rechte, welche in Anfehung der heil. Hand 

lungen, dann der heiligen und religiöſen Sachen, ſowohl nach Fird): 

fihen, ald nad) Defterreichifch - bürgerlichen Gefegen Statt finden. 

Prag, 18%. $. 108.) zu der von mir hier ‚vertheidigten Anjicht 
ſich zu befennen. 
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behauptet: daß blos der Papſt eine Entbindung vom Eide 
ertheilen koͤnne. Eine ſolche Handlung iſt offenbar nichts Ans 
deres, als eine Dispenfation, die Erklärung: daß bei der Per: 
fon, welche vom Eide Losgefprochen werden fol, die Gefeke, 
wornac den durch den Eid beftärften Verbindlichkeiten firenge 
und noch gewiffenhafter, alg deren Erfüllung ohne Hinzutritt 
des Eides hätte erfolgen müffen, nachzutleben ift, eine Anwen⸗ 
dung nicht finden, 

Daß in den erften Jahrhunderten der chriftlichen Kirche, 

den Bifchöfen eine unbefchränfte Dispenfationggewalt zugeftanz 
den, ift befannt, Sehr beftimmt fpricht Dies unter andern das 
25. Gapitel des 32) In Antiochia gehaltenen Concils aus: 

»Episcopus Ecelesiasticarum : rerum habeat potestatem 

ad dispensandum erga omnes, qui indigent, summa re- 

verentia et timore Dei. — — 

und dies erjcheint auch ganz im Einflange mit dem. Inhalte 
ver h. Schrift. 3. B. Mathaͤus XVIII., 18: 

„Wahrlich! ich fage euch: was ihr auf Erden binden werdet, 

das wird auch im Himmel gebunden; und was ihr auf Erden 
löfen werdet, das wird auch im Himmel gelöfet jeyn.r. 

Johannes XX., 21. 23: 
„Wie mic der Vater gefandt hat, fofende ich euch. 

„Welchen ihr die Sünden erlaffet, denen werden fie erlaffen; 
welchen ihr fie aber nicht erlaffet, denen find fie auch nicht 
erlaffen. 

Es hatte Chriftus die Binde: und Loͤſe-Gewalt, nicht 
blog Einem feiner Jünger, fondern allen übertragen. 

Sn der Folge wurde diefe Gewalt, der Bifchöfe nach und 
nach immer mehr beengt, indem die Päpfte für viele Fälle, die 
zur Gognition der Biſchoͤfe gehört hatten, dieſen die Befugniß 
der Dispengertheilung entzogen und fich felbft vorbehalten ha— 

ben. Dies iſt ebenfalls allbefannt. Hier foll nur die Frage 
beantwortet werden: wurde den Bifchöfen auch die Gewalt vom 
Eide zu entbinden, welche unzweifelhaft nach der früheren Firch- 

lichen Disciplin denfelben zugeflanden, durch die Nefervationen 
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der Paͤpſte entzogen? Haben: wir ‚ein Geſetz, welches dieſes 
echt ausfchlieglich als ein paͤpſtliches erklärt hätte? 

Darum. mögen nun die Stellen. des canonifchen Recht, 
auf welche die Bertheidiger der Meinung: blos dem Papfte 

komme die Gewalt der Entbindung von Eiden zu, fich berufen, 
einer Prüfung unterzogen werben. i 

1) Führt man Gregor's VIII.) cap. 1, X. de jure- 
juranido II, 24. an. Hierin heißt es: 

„Ex ie eiatkatiönis; [et infra]| (Quoniam igitur 
ereditores ad usuras sibi solvendas in manifestum pe- 
rieulum animarum juramento debitores adstringunt, nos 

eorum saluti volentes juxta debitum offieii nostri pros- 
picere, et iniquum. gravamen a debitoribus removere, 

et illis praecipue, ‚qui se, vel auxilium dederint ad suc- 
cursum Terrae Hierosolymitanae praestandum,  univ. 
v.) Mandamus, quatenus ereditores ipsos ad juramenta 
super usuris solvendis praestita relaxanda, sublato con- 
tradietionis et app. obstae. districtionis ecelesiasticae 

severitate cogatis.r 

Aus diefer, bier der notbwenbigert Klarheit wegen in ih— 
rem innern Zufammenhange mitgetheilten Defretale, ergibt fich 
augenfcheinlich nichts zu Gunſten jener Meinung, Gregor VL. 

erklärt ganz einfach in derjelben: da ein Eid, durch welchen 
man das BVerfprechen der Zinſen-Zahlung beftärkt, dem See 
lenheile entgegenlaufe, und er (der Papſt) die Schuloner, be 
fonders ‚jolche, welche zur Wiedereroberung des heiligen Landes 
behuͤlflich geweſen, von jenem Uebel zu befreien, darauf bedacht 

jey, fo follten die Gläubiger, welchen: ein Eid diefer Art gelei— 
ftet worden, durch Kirchenftrafen angehalten 5 ſolchen 

zu erlaſſen. 
Hierzu muß noch Folgendes bemerft werden. Zur Zeit, 

in welcher dieſe Defretale abgefaßt worden ift, wurde die Ent; 
bindung vom Eide in einem folchen Falle, nach Art eines Pris 

17) Gonzalez Tellez, commentar. in Decr. lib. U. Tit. XXIV 

cap. 1. 
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vilegiums, allen Senen, welche zu dem vorhin erwähnten Zwede 
thätig waren, zugefichert und den Schulonern, die ſich durch 
den Eid verpflichtet, verftattet, von ihren Gläubigern die Ne: 
laration des Eides zu fordern, während nach der fpätern Dis- 
eiplin die Entbindung vom Eide nicht mehr Privatfache feyn, 
fondern nur von dem Firchlichen Dbern, nach gehöriger Prüs 
fung des Falles, erfolgen konnte. Es ift alfo bier nichts wer 

tiger verorbnet, als, daß die Befreiung vom Eidſchwure in 
feinen Wirkungen, nur durch den päpftilichen Stuhl gefchehen 
fönne, vielmehr den durch den Eid verpflichteten Schuldnern 
das Recht eingeräumt worden, von ihren Gläubigern die 
Nelaration des Eides zu verlangen. Sa, Gregor VII ver: 

ordnete nicht ‚einmal, daß, wenn etwa die Greditoren folcher 
ſich weigern würden, der Papft gegen diefelben einfchreiten werde; 
fondern weiſ't augdrüdlich in den Worten «distrietionis ec- 

clesiasticae severitate cogatis» die Bifchöfe an, 

durch Strafen den Gehorfam der widerfpenftigen Gläubiger zu 
erzielen. 

Man beruft fich ferner 
2) auf cap. 2. X. eodem. 

 „Pervenit ad nos Laodicensem Episcopum ab Arnulfo 
Comite rebus suis spoliatum, et (ad nequitiae suae aug- 
mentum, gladiis) jurare compulsum, quod ablata num- 
quam peteret (: et hujus tanti sceleris veniam sibi im- 

partiri rogat). Cognita itaque eontumelia (sibi in B. 
Petro illata), valde doluimus, asserentes ejus fraterni- 
tatem nullius juramenti vineulis posse constringi: tamen 

quia. nefandissima coactione jurayit, eum Apostolica 
auetoritate absolvimus.” 

fchreibt Gregor VE. am den Bischof Theodorich von Ver: 
vun), Wir haben hier allerdings einen Fall, in welchem die 
Abfolution vom Eide durch den Papft erging. Allein es ift 
in der angeführten Defretale Feineswegs die Negel ausgefpro- 
chen, oder auch. nur leife angedeutet, daß die Entbindung von 

4) Gonzalez Tellez, Com. ad Decr. Lib. II. Tit. XXIV. cap. 2. 
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Eiden paͤpſtliches Nefervatrecht fei. Noch weniger aber Täßt 
ſich aus diefer Stelle für die jenfeitige Meinung etwas ent: 
nehmen, wenn wir erwägen, wen? die Losfprechung vom Eide 
betraf. Es war ein Biſchof von Laodicea, oder wahrfchein; 

licher von Lüttich). Bemerken koͤnnte man aber vielleicht: 
wenn dann dem Firchlichen Obern und nicht dem Papfte allein 

das Necht der Entbindung vom Eide zukoͤmmt, warım entband 
den fraglichen Bifchof der Papſt und nicht der Erzbifchof? 

Alein diefer Einwand würde doch nicht viel bedeuten, 
wenn man berücfichtigt, daß Gregor VII. es war, ver den 
Biſchof von den Wirfungen des Eides befreite; Gregor, der 

ohne Nücficht auf Subordinationsverhältniffe die ungeheure 
Barbarei feines Zeitalters zu tilgen firebte; ferner, daß zu 
Gregor's VL Zeit das Band zwifchen den Erzbifchöfen und 

Bifchöfen fehr Inder war, daß aber insbefondere in dem er: 
wähnten Falle, das: päpftliche Anfehen bei der Losfprechung 
dazutrefen mußte, da es einem mächtigen Gegner galt und 
ein Erzbifchof nicht mit Erfolg die Nelaration vorzunehmen 

vermocht hätte. Weberdies war es möglich, daß der Papſt die 
Entbindung vom Eide auch fchon darum ausfprach, weil der 
fragliche Bifchof feinem Erzbifchofe Überhaupt, oder für den 
Angenblif untergeben war. Daß im Allgemeinen nach der fpä- 

tern firchlichen Disciplin die Nechte der Erzbifchöfe ruͤckſichtlich 
der Suffraganbifchöfe, durch die päpftlichen Nefervationen fehr 
vermindert wurden, it befannt; daß hierdurch confequent für 
manche Fälle die Entbindung vom Eide der Bifchöfe auch an 
den Papſt uͤberging, bedarf ebenfalls Feiner weitern Eroͤrte⸗ 
rungen. Allein eben jo wenig it in biefer Defretale ausge 
Iprochen, dag uͤberhaupt nur der Papſt die Bifchöfe vom Eide 
entbinden könne, als fich aus derfelben das ausfchließliche Necht 
des Papſtes auf die Nelaration von Eiden,. nachweifen läßt. 

Man beruft fich 

3) auf cap. 8. X. eodem. 

In diefer Decretale verordnet Alerander III. Folgendes: 

1) Gonzalez Tellez Il. c. 
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«Si vero aliquis quemquam gravissimo metu sub reli- 
gione juramenti jus suum ‚refutare coögerit, ipsumque 
sibi retinuerit: quia nos consulere voluisti, an alter 

eorum, vel neuter ıd habere debeat: hoe tibı duximus 

respondendum, quod non est, tutum quemlibet contra 

Juramentum suum venire, nisı tale fuerit juramentum, 
quod servatum vergat in !nteritum salutis aeternae: nee 

nos alieui (ex responsione nostra) volumus dare mate- 
riam contra juramentum suum venire, ne auctores perju- 

rii esse videamur. Verum aliquando in Romana Eecle- 

sia a pluribus (, et a !)) praedecessoribus nostris fac- 
tum esse recolitur, quod celerici, qui coacti Ecclesiae - 

ministerium abjurärunt, de juramento absolutionis bene- 
fieium meruerunt: et ad coercendam improbitatem eorum, 
qui ecelesiasticos viros ad praestandum illud juramen- 
tum impulerant, permissi sunt im eadem Ecelesia mi- 

nistrare.» 

Das Nefeript wurde, wie aus dem Zerte erhellt, durch 
eine Anfrage des Erzbifchofs von Sens Cin Frkr.) beim päpit- 

1) Die Worte «et a» habe ich, der ueberſicht wegen, in den Text 

dieſer Stelle C) eingeſchoben. Sie finden ſich nicht in der Decretale, 

wie diefe im corpus juris uns mitgetheilt wird; es heißt bier nur: 
«Verum aliquando in Romana Eeclesia a pluribus praedecessoribus 

nostris factum esse recolitur — — ». Allein die Decretale in ihrer 
unverſtümmelten Geftalt enthalt jene. In ſolcher ift uns dieſelbe 

aufbewahrt unter andern in dent appendix ad concilium latera- 

nense (III.), welchen, nad) den von Severinus Binius her 

rührenden Moten zu dem 3. Concil im Lateran ( Eonkilien -Samm: 
lung, beforgt durch. Labbe und Coffart, Tom. X. Lutet, Pa- 
risiorum MDCLXXT. pag. 1551 et 1552), Bartholomäus 

Laurenz fammt den Schlüffen diefer Synode aus einem Manu: 

feripte edirt hat, worin jener mit diefen vereinigt fich fand; wie 
auch derfelbe in der Vorrede zum appendix ſelbſt anführt. Hier 
findet fich jene Decretale im pars XVII. cap. 4. (in der nemlichen 
Goncilien= Sammlung. a. a. DO. pag. 1631.) Erſt nah einer Be- 

vrücfihtigung der mehrerwahnten Decretale, wie fie von Alexan— 
der IH. erlaffen worden ift, Fann dieſelbe eine richtige Würdigung 
erhalten. 
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lichen Stuhle, veranlagt und in demfelben nicht dem Papſte 
das Necht der Entbindung von Eiden überhaupt beigelegt, jon> 
dern, nach der deutlichen. Faffung der ganzen Stelle, der Erz 
bifchof nur belehrt, wie in folchen Fällen in der römifchen Kirche 
es gehalten worden, d. h. alſo nichts Anderes, als es wurde 

dem Erzbifchofe angegeben, wie er felbft in dergleichen Fallen 
verfahren möge. Daß man von Seiten Aleranders nicht 
daran dachte, Die Losfprechung von Eiden ald ein päpftliches 
efervatrecht zu betrachten, jpringt auch noch aus den Worten: 
«a pluribus, et a praedecessoribusnostris» her 

vor. . Hierdurch wurde zugleich fehr deutlich ausgedrüdt, daß 
nicht blos die Päpfte, fondern auch andere im römifchen Spren⸗ 
gel befindliche Kirchenobern, Abfolution vom Eide ertheilt hätten. 

Die Decretale fpricht überhaupt davon, daß Jemand, der 
durch Furcht zur Leiftung eines Eides veranlaßt worden it, 
nicht feinem Eide aus eigner Anctorität entgegen handeln, jons 

dern erft von demſelben fich liberiren laffen folle. 
Anh 
4) in dem cap. 15. X. eodem fucht man eine Stüße 

für die obige Anficht.. Mit dieſem verhält es fich auf eine ähn- 
liche Weiſe, wie mit dem vorigen, Hier die Worte: 

« Verum, in ea quaestione, quae (propter hoc) quinto 

loco proponitur, an (scilicet) a sacramenti vinculo ab- 
solvantur, qui illud inviti pro vita et rebus servandis 

fecerunt (secundum morem 'nostrae Eeelesiae prosequen- 

tes,): nihil aliud arbitramur quam quod antecessores 
nostri Romani Pontifices (Zacharias, Gelasius, Grego- 
rius VOL. et Urbanus IH, atque .alü) arbitrati fuisse 
noscuntur, qui tales a juramenti nexibus ahsolverunt. 
Caeterum ut .agatur consultius, et (ab eis) auferatur 

materia pejerandi, non eisita expresse dicatur, ut jura- 
menta non servent, sed si non attenderint ea, non ob 
hoc sunt tanquam pro mortali erimine puniendi. » 

Ueber diefe von Göleftin III. herrührende Decre: 
tale, ift, fo weit deren Inhalt uns. hier angeht, das Nach— 
jtehende anzufügen. Der Bifchof won Brindifi ftellte bei 
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Coͤleſtin TIL die Anfrage: ob Solche, welche blos ans Furcht 
zur Ausfchwörung des Eides bewogen worden, von Ddemfelben 
geradezu entbunden feten, oder noch einer Kosfprechung bevürf- 
ten. Und hierauf erwiedert dann dee Papſt, wie in dieſem 

Punkte von feinen Vorgängern, deren VBerfahrungsweife er felbft 
ſich anfchliege, gehandelt worden. Es liegt alfo hier wieder 
einer jener in unzählbarer Menge vorgefommenen Fälle vor, 
daß Bifchöfe und Erzbifchöfe ihre Zweifel und Bedenfen zur 
Belehrung und Entfcheidung dem ypäpftlichen Stuhle eröffneten, 
nichts weniger ‚aber, als um hierdurch die Sunime der päpftlichen 
Rechte zu vermehren, fondern Lediglich um für ihre eigene Hands 
lungsweife eine fichere'Bafis zu gewinnen; und auf der andern 
Seite: daß vom Papite Erläuterungen und Decifionen gegeben 
wurden, nicht um dadurch zu erflären, daß die Entfcherdung des 
als Veranlaffung des päpftlichen Ausfpruches dienenden Falles, 

dem Papfte zufomme, fondern Iediglich um hierdurch den ihm 

untergeordneten Prälaten eine Anweiſung und Richtſchnur bei 

ihren Entfcheidungen zu ertheilen. Dies ift fo befannt und all- 
gemein anerfannt, daß hier eine bejondere DEREN als 
überflüffig erfcheinen würde. 

Glaubte man aber, daß die Worte vantecessores no- 
stri — — tales a juramenti nexibus absolve- 
runt« für das Necht des Papftes: allein die Losſprechung von 

Eidſchwuͤren vorzunehmen, fprächen, fo wäre dies offenbar eine 
nicht richtige Meinung. Denn e8 liegt hierin nicht die Erflä- 
rung Coͤleſtins: daß feine Vorfahren die Entbindung vom 
Eide als eine dem Papfte zufommende Handlung betrachtet hätz 

ten, und daß auch er gleicher Anficht ſei; fondern wird einfach 

nur bemerft: daß von den Päpften in den zur Enticheidung an 
fie gelangten Fällen, nach dem oben angegebenen Geſichtspunkte 

entfchieden worden, Daß es nun Fälle gebe, in welchen blog 
vom paͤpſtlichen Stuhle die Nelaration des Eides ausgeben 

koͤnne, laͤugne ich nicht, und kann, namentlich nach der jeßigen 

Kirchendiseiplin, auch gar nicht mit Grund in Abrede geftellt 
werden. Allein dies. ift etwas ganz Anderes, als warım es 

bier fich handelt: ob nemlich ausjchließlich der Papſt es jey, 
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welcher von Eiden zu abfolviren vermöge? Selbit, wenn man 
— ganz abgefehen von etwa vorhandener, die Losfprechung 
vom Eide als päpftliches Necht erklaͤrender Gefeßgebung — im 

Geifte de8 Papalſyſtems die Behauptung aufitellte: der. 
Papſt duͤrfe überhaupt. von Eiden losfprechen , weil derſelbe in 
alten andern Fällen auch Funktionen, welche den Erzbifchöfen, 

Bischöfen und andern Firchlichen Beamten zufommen, zu ver 

jehen berechtigt fei, würde man nicht die Thefe vertheidigen, daß 
blos dem Papſte die Gewalt der Entbindung vom Eide zuftehe; 
weil dann doch zunächft einem andern Firchlichen Obern 

eine -folche Gewalt zugeftanden würde, und man mur Die 
Ausübung derfelben davon abhängig machte, ob nicht dem 
Papite im einzelnen Kalle e3 geftele, felbit, an Stelle des an— 
dern Obern, die Losfprechung zu ertheilen. Dann aber bliebe 
noch die Frage zu beantworten übrig: ob und in wie weit in 

einem Theile der Fatholifchen Kirche noch jet die Grundſaͤtze 
des Papalſyſtems zur Anwendung gelangen, und jo konnte 
denn es fo kommen, daß der Papſt gar feinen Gebrauch von 
einer. ihm nach dem Papalſyſteme  eingeräumten Gewalt ver 
Entbindung von Eidfchwüren, zu machen vermoͤchte. 

Nach der Verordnung, welche im Anfange des Jahres 1830 

von den deutfchen Staaten, über deren Gebiete die ober; 
rheinifche Kirchenprovinz fich erfirecft, erlaffen wurde ($. +7) 

„tritt. der Bifchof (nach erlangter Conſecration) in die volle 

Ausuͤbung der mit. dem Episcopate verbundenen Nechte und 
Pflichten, und werden die Regierungen nicht zugeben, daß er 
darin gehindert werde, vielmehr ihn Eräftig darin fchligen. « 

Laͤßt fich daher nachweifen, daß die Gewalt der Losſpre— 
hung vom Eide, der früheren Kirchendisciplin gemäß, noch jet 
mit dem Episcopate verbunden, alſo nicht im Laufe der Zeit an 

den päpftlichen Stuhl übergegangen fei, fo kann in der ober 
rheinifchen Kirchenprovinz der Bifchof auch nicht durch eine ° 
vom Papite etwa geltend gemachte, blos aus dem Papalfyitene 

abgeleitete Befugniß, an Ausübung jener Gewalt gehindert wer: 
den. Dies als Beifpiel. 

Endlich hält man auch 
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5) dag cap. 34 X. de electione et electi po- 
testate I, 6. für eine Stüße jener Meinung. Den wörtli 
chen Inhalt diefer im Jahre 1208 von Innocenz IH. an 
den Herzog Berthold von Zähringen erlaffenen Decretale 
bier zu liefern, verbietet deren großer Umfang. Zur gehörigen 
Würdigung diefer Stelle mögen folgende Bemerkungen genügen. 

Peach des deutſchen Kaifers Heinrich’S VI in Mef- 
fina erfolgtem Todte, bezeugten die zur Kaiferwahl berechtigten 

deutſchen Fürften fein Gefallen, bei der Wahl, die fchon zu 
Heinrich’s Lebzeiten auf deffen Sohn Friedrich, zum Nach: 

folger gefallen war, ftehen zu bleiben, fordern. wählten den 

Herzog Berthold von Zähringen und nad) diefem den 
Herzog Bernhard von Sachſen, welche, aber beide auf 

die Krone Verzicht leiſteten. Hierdurch fah ſich Heinrichs VE. 

Bruder Philipp nad) diefer zu ftreben, bewogen. Bon feinen 

Anhängern zum Könige: gewählt, wurde derfelbe in Mainz 
von dem päpfilichen Legaten, dem Erzbifchofe von Tarentaife 
gekrönt, nachdem er vorher, von einem andern Legaten, dem 

Bifchofe von Sutri, feine Losfprechung vom Banne, womit 
ihn Göleftin IL belegt, erhalten batte. N . 

Dagegen wählten: die Erzbifchöfe von Coͤln und Trier 
Heinrich’s des Löwen Sohn, Dtto, der ebenfalls die. Wahl 
annahın, zum Nachfolger Heinrich’S VL So hatte Dentfch 
land auf Einmal zwei Könige, von denen Philipp. mehr 
deutfche Fürften gewonnen hatte, als Dtto; diefer aber da— 
durch, daß er am Krönungsorte der damaligen Zeit, in Achen, 
durch den Erzbifchof von Coͤln, während Philipp in Mainz, 
gekrönt worden war, mehr als Letzterer für fich hatte. 

Gegen Philipp war. Innocenz III. durchaus. Er 
erflärte denfelben unter andern wegen der. anf ihm laftenden 
Ercommunication, ‚von der ihn der vorhin erwähnte Biſchof von 

Sutri vergeblich abjoloirt habe und wegen begangenen Mein: 
eides, für thronunfähig, und entjchied für Dtto. Dieſe 
Entfcheidungsgewalt fügte Innocenz auf das dem Papfte 

gebührende oberjte Nichteramt, und auf dag demjelben ebenfalls 

zuftehende Necht der Kaiferfrönung, die er doch, nicht: eittem Un; 
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würdigen ertheilen koͤnne. Er jendete den Gardinal Guido von 
Präneite ald Legaten nach Deutfchland, der in Coͤln, 
Corvey und Mäftricht Otto als König proclamirte und 
deſſen Gegner mit Ercommunication belegte, 

Als Einmifchung in die Kaiferwahl, erregte Innocenz IL 
Handlungsweiſe vorzüglich bei den Fürften, welche nicht auf Ot- 
to's Seite hielten, große Unzufriedenheit. Man fehiekte eine 

Gefandfchaft mit einem Schreiben an den Papft, um Zurud- 
nahme feiner Schritte und Sicherftellung vor ähnlichen für die 
Zufunft zu erhalten. Eben diefes Schreiben war es, welches 
die ſehr intereffante Decretale Innocenz III. au den Herzog 
yon Zähringen provocirte, von welcher das oben angeführte 
cap. 34. Bruchſtuͤcke enthält!) und worin der Papſt fich zu 

rechtfertigen fuchte, und namentlich die fchon früher gegen Phi— 
Lipp geltend gemachten Gründe wiederholte, 

In diefer Decretale wurde unter andern der Herzog von 
Zähringen aufgefordert, nicht mehr Philipp, fondern Otto 

anzuhängen, und verfelbe zugleich feines Eides der Treue, wel 

chen er erjterem als Könige "geleiftet, entbunden. 

So wichtig auch Diefe Decretale in gefchichtlicher Beziehung 
erfcheint, fo kann Diefelbe doch zur Begründung der Behauptung 
einer dem Papſte ausſchließlich zukommenden Losfprechungsge- 
walt, durchaus Fein Argument darbieten. Die Entbindung vom 
Eide, wovon, wie eben berührt, in diefer Decretale die Nede 
ift, erging keineswegs in Folge eines paͤpſtlichen Nefervatrechts, 
oder was das Nemliche .ift, nicht, weil Innocenz IH. die 

nach der früheren Kirchendiseiplin den Biſchoͤfen zuftehende Los— 
fprechungsbefugniß ausfchlieglih dem paͤpſtlichen Stuhle einge: 
räumt hätte; fondern gefchah aus einem von dieſem unendlich, 
verfchiedenen Grunde; fie Fnüpfte fich, wie auch aus obigen 
gefchichtlichen Andeutungen erhellt, an den Standpunft der 

1) Sn ihrer unverftummelten Geftalt findet fich diefelbe in: Registrum 
‚ Innocent. III. — ‚negotio romani imperii. en 62. Be der 

pag- 715. 716.) 



80 
N 

päpftlichen Gewalt in den damaligen Zeiten; Zeiten, in denen 
wir dag fireng bierarchifche Syſtem in enger BVerfchwilterung 

mit dem Papalſyſteme erblicten; in welchen — um auf unfere 
Frage insbefondere zu fommen — die Päpfte in vielen zur 

Cognition der Bifchdfe geeigneten Fällen, von Eiden abfolvirten ; 
nicht, weil fie die Gewalt hier den Bifchöfen entzogen und blos 
fich beigelegt hatten, fondern in Folge der Machtfülle, mit wel 
cher das Papſtthum des Mittelalters fich umgeben; in Folge 

des Principe: daß alle Gewalt in der Kirche, eine von der 

päpftlichen abgeleitete, ja von diefer durchaus abhängige fey; fo 
daß alfo der päpftliche Stuhl, ohne daß er die Gerechtfame eis 
nes ihm fubordinirten Kirchenbeamten aufgehoben hatfe, doch 

zu deren felbfteigner Ausübung nach Gutfinden fich befugt er: 

achtete. Dies eine Berechtigung des Papftes, welche die praf- 
tifche Gültigkeit des Papalſyſtems vorausfest, und mit dieſem 
ſelbſt ſteht und faͤllt. 

Die Gewalt des Papſtes, auch in weltlichen Beziehungen 

von Eiden [oszufprechen, wovon wir in unſerer Decretale ein 
ausgezeichnetes Beiſpiel erblicken, „eine Folge des hierarchifchen 
Spyitems, Fraft deffen auch alle Wefen und Dinge im Staäte 
dem päpftlichen Stuhle vollftändig untergeordnet ſind, erwuchs und 
endigte in laͤngſt verblichenen Zeiten, und diefelbe wird natürlich 
auch für unfere Bifchöfe eben fo wenig in Anfpruch genommen, 

Es erinnert zugleich Die Berufung der Senfeite auf das 
cap. 54. X. wieder an die Wahrheit der alten Regel der Lo— 
gif: daß, wenn zu viel bewiefen, nichts bewielen fey. — 

Aus dieſer Beruͤckſichtigung der Geſetzesſtellen, auf die man 
ſich, um nachzuweiſen, daß dem Papſte allein es zuſtehe, vom 

Eide zu entbinden, berufen hatte, duͤrfte genuͤgend erhellen, daß 
keine jener hierfuͤr ſpreche, im Gegentheile aus denſelben eher 
die entgegengeſetzte Meinung begruͤndet werden koͤnne. 

Da nun urſpruͤnglich den Biſchoͤfen die Gewalt der Los— 
ſprechung vom Eide zugeſtanden hat, und ſolche auch nicht ſpaͤ— 

ter nach jenen Stellen ein paͤpſtliches Reſervat wurde, ſo ergibt 
ſich, wenn nicht etwa von den Biſchoͤfen ſelbſt, eine weitere Ue— 

bertragung an ihnen untergeordnete kirchliche Beamten erfolgt 
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ift, daß auch noch heut zu Tage diefes Losſprechungsrecht eis 
nen Beftandtheil, der mit dem Episcopate verbundenen Gerecht- 
fame bilde. 

Die Gewalt der Entbindung von Eiden iſt auch fchon von Altern 
Sanoniften als "eine bifchöfliche anerkannt worden. Gonzalez 
Tellez 3. 3. bemerft!): »hodie antem — — talıs relaxatıo 

-- ab Ordinariis in suis dioecesibus judicanda est; — — 
Die Frage mag denn hier gleich beantwortet werden, ob 

nicht vielleicht, wenigftens in manchen Fällen, den Pfarrern 
das Recht der Abfolntion vom ide zufomme? 

Diefe Frage kann aber nad; gemeinem Nechte nur verner- 

nend beantwortet werden. Wer mit der Gefchichte der Paro- 

chien einigermaßen vertraut it, weis, daß die Funktionen, 

welche nach der fpätern Eirchlichen Digciplin den Pfarrern über: 
wiefen find, in den frühern Jahrhunderten der Kirche, von den 
Bifchöfen verfehen wurden.  Erft nach und nach übertrugen 
die Bischöfe Prieftern einen Theil ihrer Berufögefchäfte. Alle 
mit dem Episcopate verfnüpften Rechte, welche nicht zur Summe 
der von den Bifchöfen den Pfarrern übertragenen gehören, koͤn⸗ 
nen diefem Entwicelungsgange der Parochialverhältniffe zufolge, 
nicht von den Pfarrern in Anfpruch genommen werden, jondern 
ftehen, nach wie vor, den Bifchöfen felbft zu. Daß aber auch 

- die Losfprechung vom Eide ald ordentliches Pfarrrecht von den 

Bifchöfen auf die Pfarrer übergegangen fei, läßt fich nicht nach— 
weifen. Etwas Anderes ift eg, wenn die Abfolution, Fraft eines 
befondern Commifforiums von dem Pfarrer oder Landdechanten 
ertheilt wird. 

Indeſſen läßt fich, vorzüglich®wenn wir auf die foätere, 
und jest noch geltende Firchliche Digciplin blicken, wie auch ſchon 

oben angedentet wurde, doch nicht behaupten, daß. die Gewalt 
der. Losiprechung vom Eide, ohne Ausnahme in den Händen 
des Bifchofs ruhe. Das Subordinationg-Verhältniß in der ka— 
tholifchen Kirche, ordnet den Bifchof dem Erzbifchofe und Papfte, 
den Erzbifchof dem Papfte unter; und da weder der Bifchof 

1) 1. ec. ad cap. A. 

Lippert's Annalen, 33 Heft. 6 
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noch der Erzbifchof fich felbft der Wirfungen des Eides entle- 
digen Fönnen, fo fteht, wenn einer jener die Entbindung von 
feinem, von ihm geleifteten Schwure zu erzielen ftrebt, defjen 

Vorgefesten die Prüfung der Zuläffigfeit und die Nelaration 
felbft zu. Bei Erzbifchöfen kann, nur der Papſt diefe vorneh- 
men, Wie e8 bei der Losfprechung eines Bifchofs zu halten 
fei, ift nad) DVerfchtedenheit des Falles verſchieden. Iſt der 
Eid dem Papſte felbft geleiftet worden, z. B. der Eid des Ge 
horfams und der Treue, oder bei der eidlichen Nefignation ei- 
nes Bifchofs, jo kann natürlich auch nur vom Papſte die Ent- 
bindung gefchehen. In andern Fällen dagegen, im welchen die 
frühere Kirchendisciplin rücfichtlich des Verhältniffes der Bi— 
jchöfe zum Erzbifchofe und Papfte, beftehen geblieben, it die 
Abfolntion vom Eide dem Bifchofe durch den Erzbifchof zu er- 
theilen. Der Papſt erfcheint alfo nur außerordentlicher Weife 
zur Nelaration der von Bifchöfen geleifteten Eide berechtigt, 
und wann fonft noch etwa derfelbe, mit Umgehung der Bifchöfe 

und Erzbiſchoͤfe, die Losfprechung von Eiden ertheilen fünne? 
ergibt fich aus den im einzelnen Falle obwaltenden Verhältniffen. 

E..; 

Weber das Recht des dürftigen Kirchen- 

patrons: Alimente aus der Patronatkirche 
zu ziehen. 

Bon H. 2. Lippert. 

Ueber diefes Recht des Patron, eines der früheften, welche 
den Stiftern der Kirchen eingeräumt worden: find, fol bier nicht 
im Ganzen die Nede ſeyn; ich kann in diefer Hinficht auf 
die in meiner Schrift über das Patronat ) enthaltene Dar: 

1) Gießen 1829, Seite 137 bis 142. 
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ftellung verweifen; jondern vdeflelben nur durch Beantwortung 
zweier, auf dieſes Necht fich beziehender Fragen, gedacht werz 
den; Fragen, zu deren befonderer Erörterung mir, als ich jene 
Schrift bearbeitete, Feine Veranlaffung dargeboten, die darım 

auch unterblieben war, deren VBerückfichtigung ich aber, nach— 
dem ich inzwischen die Bekanntſchaft mehrerer Fircjenrechtlicher 
Schriften gemacht, nicht unterlaffen zu dürfen glaube. 

Sn Dr. Ph. Mayer’s Schrift über das Patronatrecht 4), 
in der Fortfegung des Frey’fchen Eritifchen Commentars über 

dag Kirchenrecht, von Dr. J. Scheill ) und in Dr. Andr. 
Miüller’s Lerifon des Kirchenrechts und der römifch -Fatholiz 
jchen Liturgie 3) findet fich nemlicy rückfichtlich diefes Rechts des 

Patrong, die daffelbe befchränfende Bemerkung: daß es nur 

dann geltend gemacht werden fünne, wenn die duͤrftige Lage 
des Patrong durch unverfchuldete Ungluͤcksfaͤlle her- 
beigeführt worden. 

Benardi 9%, welhen Mayer citirt, fpricht diefe Mei 
nung nicht aus, fagt über das Alimentationsrecht des Patrons 
ohnehin nur: »Commodum patronis concessum in eo situm 
est, quod paironis indigentibus Ecclesia ocurrere debet. “ 

Ein Gefeß, woraus etwa ein Argument für jene Befchranz 
fung entnommen werden fünnte, führt feiner der ‚genannten 
Schriftfieller an. Sie ſcheinen alfo diefelbe als fich von ſelbſt ver: 

ftehend zu betrachten. 

Indem ich mich hiergegen erklären zu müffen glaube, führe 
ich vorerft folgende Gefeßesftellen an, welche hierbei ins Auge 
zu nehmen find. 

4) Einen Befchluß des vierten Concils von Toledo (639 
in can. 50. Caus. XVI. ©. 7. die Worte enthaltend: »Qui- 
eunque fidelium devotione propria de facultatibus suis 

1) Wien 1824, Seite 178. 

2) Thl. IV. Abth. IT Kitzingen a. M. 1838, ©. 916. 

3) Band IV. Würzburg 1831, ©. 2360. 

4) Commentaria in jus ecclesiasticum univers. Tom. II. Venetiü 

1778, cap. II. p. 122. 
6 * 
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ecelesiae aliquid eontulerint, si forte ipsi aut fili eorum 
redacti fuerint ad inopiam, ab eadem ecelesia suffragium 

vitae pro temporis usu percipiant." | 

9% Ein Schreiben Leo's IH. an Karl d. Gr. in can, 
29. Caus. XVI. ©. 7. worin es, foweit der Inhalt unfere 
Frage berührt, heift: „Si vero fundatores ecelesiarum ad 
inopiam vergere coeperint, ab eisdem ecelesiis temporalis 
vitae suffragia perecipiant.r 

3) Eine Decretäle Clemens IM. (v. 1190) in cap. 25. 
X. de jure patron. II, 58, worin unter andern verorbnet 

ift: „Pro fundatione quoque ecelesiae honor processionis 

fundatori servatur, et sı ad inopiam vergat, ab ecelesia 

ıllı modeste (moderate) succuritur, sieut in sacris est ca- 

nonibus institutum. 

Aus diefen Gefegen erhellt, daß man von Seiten der Firch- 
lichen Gefeßgebung dem in Dürftigfeit gerathenen Patrone, das 
Recht, von der noch wohlhabenden Patronatfirche feinen Le— 
bensunterhalt zu entnehmen, verftattete, ohne eine Unterfcheidung 
des Grundes feiner dürftigen Lage beigefügt zu haben. Einzig 
das umnbemittelte Verhältniß in dem er fich befindet, follte als 
Rechtsgrund feines Anfpruches an das Kirchenärar gelten; 
allein diefes auch an und für fich fchon, ald etwas Faftifches, 
hinreichend feyn. Erinnern wir uns nun der befannten Regel: 

daß da, wo die Gefege Feine Diftinftionen ausgefprochen haben, 
die Bildung folcher als unzuläffig fich darftelle, fo ergibt fich 
einfach, daß jene, das Alimentationgrecht des Patrons nur mit 

der Unterfcheivung, ob er ın verfihuldeter oder unverfchuldeter 

Dürftigfeit fich befindet, anerfennende Meinung mit den ange 
führten Gefegen nicht harmonire. 

Erwägen wir zugleich, was die Kirche, dem mehrerwähnten 

Rechte des Patrons fein Dafeyn zu geben, beftimmte, fo fonnte 

wohl auch eine Beichränfung, wie die von Mayer, Scheill 

und Müller angenommene nicht ftatuirt werden. Bewogen 
zur Feftfegung einer folchen Unterftüßung des Patrons aus dem 
Vermögen der Patronatkirche, fand fich die Kirchliche gefeßger 

bende Gewalt durch die Nücficht, daß der Patron oder deſſen 
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Borfahrer zur Förderung des Zweckes der Kirche (durch Stifz 
tung der Pfruͤnde) einen beträchtlichen Theil feines Vermögens 
aufgeopfert, und daß eine folche Liberalität zum Belten der 

Kirche, diefe — nach den Grundſaͤtzen der Moral — verpflichte, 
dem im dürftiger Lage befindlichen Patrone Subfivien zu feinem 
?ebensunterhalte zu gewähren. 8 betrachtete die Kirche, wie 

überhaupt Jemand eine natürliche Verbindlichkeit gegem feinen 
Wohlthäter hat, es auch nur als die Löfung einer folchen, wenn 
fie dem verarmten Patrone, einft ihr lien eine Unter: 
haltsquelle eröffnete. 

Nach diefem Gefichtspunfte konnte natuͤrlich die Kirche den 
Patron, der nur eigene Schuld als die Urfache der Dürftigfeit, 
die ihm drückt, anzuflagen hat, nicht weniger in feinem Ver: 
bältniffe unterftigen wollen, als denjenigen, welcher ohne fein 
Berfchulden, durch die Schickfale des Lebens die Mittel zu eis 
nem feiner Perjon entfprechenden Unterhalte verlor. Ihr ift 
erfterer der nemliche, wie leßterer. 

Sch will nicht weiter ausführen; daß, indem in fehr vielen 

Fällen die Dürftigfeit des Patrons als Folge einer Verfchuldung 
bei genauer Unterjuchung fich darftellt, weil er 3. B. wenigfteng 

nicht als bonus pater familias fein Vermögen verwaltete, bei 
Annahme der oben angegebenen Befchränfung, das Alimenz 
tationsrecht des Patrong — auch abgefehen davon, daß die 
Ausübung deffelben von guten Finanzen der Patronatfirche 
abhängt — oft nicht geltend gemacht werden fönnte, um fo 
mehr, als dann der Patron, weil er eben nur unter der Bors 

ausfeßung nicht verfchuldeter Dürftigkeit einen Anfpruch auf 
Alimente an die Kirche richten dürfte, den oft höchft fchwierigen 
Beweis wirklich unverfchuldeter Mittellofigfeit zu erbringen ges 
halten wäre; es foll nur noch, nın weiter zu zeigen, daß die 
firchliche Legislation jene Befchränfung nicht wohl verordnen 
konnte, der Wohlthätigkeit, welche in den früheren Sahrbuns 
derten von der Kirche gegen Arme überhaupt geuͤbt wurde, ge 
dacht werden. 

Allbefannt iſt es, daß man von Seiten der chriftlichen Kirche 

ſchon in den erſten Zeiten auf die Armen ein vorzügliches Auge 
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merk richtete, und fie aus den Einkünften, welche ver Kirche 
zufloffen, unterftüßte; daß in der Folge, etwa feit- dem 5. Jahr: 
hunderte, fogar ein ganzes Viertel ſaͤmmtlicher Intraden der 
Kirche zum Unterhalte Verarmter feine Verwendung erhielt. 
Man fuchte die Armuth zu lindern, ohne zu unterfcheiden, ob 
fie ‚die Folge von Schuld oder ohne ſolche eingetreten war; 
wenn man auch hierauf bei Beftimmung der Größe der Gabe 
Nücdficht nahm und folche nehmen mußte, Hatte einmal die 
Kirche fich e8 zur Aufgabe gefett, auch der durch. Armuth lei— 

denden Menfchheit Troſt und Hülfe zu gewähren, fo Fonnte 
natürlich dies nicht weniger rücfichtlich der verarmten Kirchen: 
patrone gefchehen. Bei dieſen Fam aber noch, und zwar als 
Hauptfache, das oben berührte Motiv zur Unterftigung, von 
Seiten der Kirche Hinzu; weswegen man denn fpeciell den 
Patronen im Falle ihrer Dürftigkeit den Lebensunterhalt zuficherte. 

Gehen wir nun von der gewiß richtigen Anficht aus, daß 
die Kirche, den in eine unbemittelte Lage verjeßten Stifter eis 

ner Pfründe, oder deſſen Nachfolger ing Patronat, noch mehr, 
als Arme der gewöhnlichen Art zu unterftügen fich verpflichtet 
gefühlt habe, fo ftünde hiermit eine Beſtimmung, wornach der 
dürftige Kirchenpatron, welcher durch eigenes DVerfchulden feine 
Mittel verloren, feinen Anſpruch auf den Unterhalt aus dem 
Kirchenfonde folle erheben Fönnen, geradezu im Widerfpruche, 
weil hiernach offenbar der Patron weniger von der Kirche be: 
günftigt (deterioris conditionis) geweſen waͤre, als ein Armer 

der gewoͤhnlichen Claſſe. 

Dieſen Bemerkungen zufolge, wird man der von den ge— 

nannten Schriftſtellern ausgeſprochenen Anſicht, nach den Grund: 

ſaͤtzen des canoniſchen Rechts nicht beipflichten koͤnnen, ſondern 
die Behauptung als die richtige erkennen muͤſſen: daß dem duͤrftigen 
Kirchenpatrone ohne Ruͤckſicht auf den Grund ſeiner Duͤrftigkeit 
der Unterhalt aus dem Fonde der Patronatkirche zu verabrei— 
chen ſey. 

Anders dagegen iſt es nach Oeſterreichiſchem ) Par— 

1) Tractatus de juribus incorporalibus —— I. Tit. J. & 435. 

Mayer aa O. ©. 181. 
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tieularrechte, welches hinfichtlich unferer Frage verordnet: „Wenn 

ein Lehensherr durch Krieg, Feuersbrunft, Waffergüffe oder an— 
dere dergleichen unverfehene Zufälle in Armuth geräth, fo iſt 
ihm die Kirche von dem, über Abzug anderer ihr nothwendigen 
Ausgaben verbleibenden Einfommen nad; ziemlichen Dingen ) 
Hilfe zu leiſten verbunden, 

Die, zweite Frage, welche ich bier in Betracht nehme, iſt 
die: ob der Patron auch dann, wenn zwar fein Vermögen, um 

ihm den, feinen perfönlichen Verhältniffen angemeffenen Lebens: 
unterhalt zu gewähren, nicht mehr hinreicht, aber eine andere 
Unterhaltsquelle ihm noch geöffnet iſt, Unterfiügung aus ver 

Patronatfirche in Anfpruch zu nehmen berechtigt ſey? Mayer’), 
Scheill?) und Müller*) find der Anficht, daß in einem fol- 
chen Falle die Kirche von der Mlimentationgpflicht frei ſey. 
Ich ſtimme ebenfalls diefer Meinung bei; denn derjenige fann 
nicht als dürftig betrachtet werden, welcher zwar feine bisherige 
Suftentationgquelle nicht mehr benutzen, oder aus derfelben nicht 

mehr volftändig feine Lebfucht entnehmen kann, allein anders: 
woher diejelbe gefichert fieht. Wenn deswegen der Patron zwar 

alle eigene Mittel verloren, allein durch feine Beförderung zu 
einem VBenefteium, oder zu einem Staatsamte fein Auskommen 
erhalten hat, fo kann derfelbe eben fo wenig aus dem Kirchenz 

fonde Subfidien verlangen, al8 der Patron, weldjer fein ganzes 

Vermögen gegen eine zu feinem Unterhalte vollſtaͤndig ausrei— 
chende Keibrente hingegeben hat; oder derjenige, welchen nach 

dem DBerlufte feines Vermögens ein genügendes Familienftiz 
pendium zufält. In diefen und ähnlichen Fällen ift der Grund 
der Alimentationgpflicht der Kirche nicht vorhanden. 

Ebenſo ſtimme ich vollfommen bei, wenn man anführt, 
daß, falls die dem Patrone zu Gebote ftehende Unterhalts- 

1) Das «nach ziemlihen Dingen» drückt offenbar daſſelbe aus, 
was das Wort modeste im oben cit. cap. 25. X. de jure patr. 

2) 2. a. O. ©. 177. 

3) a. D. ©. 916. 

4) A. a. O. ©. 260. 
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quelle nicht wolftändig, aber doch zum Theile ihm den Lebens⸗ 
unterhalt gewährt, der Kirchenfond zur Ergänzung in Ans 
foruch genommen werden fünne. Denn das Altimentationgrecht 
fann, wie auch von allen Sanoniften anerfannt wird, nicht 

erft dann, wenn der Patron wirklich feine Unterhaltsquelle 
ganz und gar verloren hat, alfo im firengften Sinne in Ar- 
muth darbt, fondern ſchon dann geltend gemacht werden, wenn 

er nicht mehr vollfommen fich zu erhalten im Stande ift. 
Wie viel in diefem Falle aus der Kirche beizuftenern ſey? 

Dies iſt eine Frage, die nur im einzelnen Falle beantwortet 
werden kann. Unſere Gefeße haben überhaupt die Größe der 
dem Patrone and dem Kirchenfonde zu. verabreichenden Sub⸗ 
fivien, dem Ermeffen der competenten Behörde anheim geftellt, 
und diefes muß auf der einen Seite, nach genommener Rücficht, 
auf die perfünlichen Verhältniffe des Patrons; auf der andern 
Seite, nach Berücfichtigung der finanziellen Kräfte der Kirche, ) 

1) Bei diefer Berechnung der Krafte des Kirchenfonde muß natürlich 
auch darauf Bedacht genommen werden, daß dem Beneficiaten der 

zu feinem Ausfommen nöthige, ebenfalld aus dem Firchlichen Ver: 

mögen demfelben zufließende Unterhalt (congrua), durch Verabreihung 
der Alimente an den Batron, nicht entzogen werde, Die Congrua muß 

ftet3 dem Beneftciaten bleiben, wieauc, alle Neuernannehmen. Mayer 
a. a.O. S. 178. Scheilla.a.D.©.916., und Müller desgl. ©. 261. 

And hierfür fpricht auch eine.von Snnocenz IH. im Sahre 1212 an 

den Erzbifchof von Bourges erlaflene, von Senen nicht berück— 

fihtigte, auch nicht in das corp. jur. can. aufgenommene Decretale 
(Epistolarum Innocentii III. Lib. XV. epistol. 88. edit. Parisiis 

MDCLXXXII Tom. II. pag. 655.) Die Worte derſelben mögen 
hier ftehen: «Ad nostram noveris audientiam pervenisse, quod 

patroni parochialium Ecelesiarum tuae diocesis, tantum de pro- 
ventibus sibi retinent earundem, quod sacerdotes ministrantes in 

eis non possunt de residuo sustentari. Propter quod nonnullae 

remanent pastoribus destitutae, eo quod non sunt, qui curam 

velint recipere earundem. @uocirca fraternitati tuae per apo- 

stolica seripta mandamus, quatinus patronos Ecclesiarum ipsarum, 

ut de illarum proventibus sacerdotibus in eisdem ministrantibus 

>. eongruam provisionem assignent, mones et inducas, ipsos ad id, 

si necesse fnerit, per censuram ecclesiasticam appellatione remota 
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der Anzahl der Kirchen, über welche dem Patrone das Patro- 

natrecht zufteht, und der Größe des dem Patrone an einem 
volftändigen Ausfommen noch Fehlenden „ gebildet werden. 

compellens, cum non ad opuspatronorum sedad opus po- 

tius servientium in eisdem, fuerint Ecclesiis reditus 

deputati». Allerdings kann ed in Zweifel gezogen werden, ob 
diefe Decretale auf Falle, in welchen die Patrone wegen Dürfs 

tigkeit den Kirchenfond in Anfpruch genommen hatten, oder auf 

folde, in welchen diefelben mißbrauchlich, d. h. obgleich Feine, oder 

wenigitens Feine fo große Einfünfte bei Stiftung der Kirche ihnen 

zugefichert wurden (meine Schrift über das Patronat, ©. 14%. 
— 144.), Revenüen aus der Patronatkirche bezogen, gehe. Mag 
man aber das Eine oder dad Andere als das Wahrfcheinlichere be— 

traten — immer find die Schlußworte, welche die ratio legis ent: 

halten, für unfere Frage fehr intereffant, und für bie Richtigkeit 

der oben angegebenen Meinung fprechend. 

Allein darf, wenn der Beneficiat mehr Revenüen hat, als die 

Congrua, und der Kirchenfond nicht fo ftark ift, daß aus demjelben, 
nad) Abzug des ganzen Einkommens des Pfarrers, dem Patrone die 
Alimente verabfolgt werden können, dem Pfarrer ein Theil des 
Betrages feiner Einkünfte, fo weit fich diefelben über die Congrua 
belaufen, abgezogen werden, nachdem er auf die vollitändigen Ein— 

fünfte hin angeftellt worden ift? Die Congrua ift in dem fraglichen 

Sande auf 600 Gulden feftgefest; die Stelle erträgt aber 1500 
Gulden, und die Alimente, des Patrond werden auf 400 Gulden 
berechnet. Können diefe nun dem Pfarrer in Abzug gebracht werden? 
Sch glaube ja. Denn die Anftellung des Beneficiaten auf den Mehr: 

betrag ald die Congrua, ift unter der ftilljhmweigenden Bedingung er: 

folgt, — wenn nicht etwa ausdrücklich diefelbe gefeßt worden ware, — 

‚daß im Falle der Verarmung des Patrond, und in Ermangelung 
zureichender Kräfte des Kirchenfonds, ein Theil der ihm über die 

Eongrua zufließenden Revenüen dem Patrone zu verabreichen fey. 
Ohnehin follte dies dem Beneficiaten aus dem Kirchenrechte ſchon 
befannt ſeyn! 
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F. 

Meber die Erfordernisse zur Gültigkeit 

eines Derlöbnisses, nach dem heutigen 
Deutschen Kirchenrechte, 

Bon 

9 8 Lippert. 

Ein Verlöbnig ift ein Vertrag, zu deffen Gältigfeit darum 
auch alle Erforderniffe vorhanden feyn müffen, durch deren Das 
fein die Nechtsbeftändigfeit eines Vertrages im Allgemeinen be 
dingt erfcheint. Ueber diefe Allgemeinen Vorausſetzungen iſt hier 
nichts anzuführen. Sedes Hands oder Lehrbuch des Kirchen: 

rechts verbreitet fich hieruͤber, und die hieraus ingbefondere 
für die DVerlöbniffe fich ergebenden Gonfequenzen. Hier fol 
nur die Frage beantwortet werden, ob die Eriftenz der. zur 

Gültigkeit eines Vertrages überhaupt nothwendigen Erforderniffe, 
auch zur Nechtsbeftändigfeit einer Verlobung gemiüge, oder 
ob hierzu noch das Dafeyn befonderer Nequifite gehöre. 

Blicken wir auf das canonifche Necht, fo fallt und eine, 
aus einem von dem Papſte Evarift an die afrifanifchen Bi— 
jchöfe gerichteten Rundſchreiben entnommene Stelle!) in Die 
Augen. Im derfelben wird zur gefesmäßigen Eingehung eines 
Berlöbniffes der Alterliche und reſp. der anverwandtfchaftliche 
Conſens erfordert ”). 

Allein Nicolaus I. erklärte die Einwilligung der Eon— 
trahenten als hinreichend zum Abſchluſſe eines Verloͤbniſſes >), 

forderte daher zur Gültigkeit der Verlobungen nichts Anderes, 

1) Can. 1. Caus. XXX. ©. 5. 

2) « — — uxor — — a parentibus et propinquioribus sponsetur, — — >, 

3) Can. 2, Caus. XXVII. ©. 2. «Sufficiat secundum leges 

solus eorum consensus, de quorum conjunctionibus 

agiıtur. — — 
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als, was im Allgemeinen zum rechtlichen Dafeyn jedes Ber- 

trages. gehört. 
Sn der Folge wurde zwar Firchlicher Seits Fein Geſetz er- 

laffen, welches letzteres beftätigt oder abgeändert hätte. Allein 
man blieb bei dem in diefem ausgefprochenen Grundfage, daß 
zum Verlöbniffe nichts weiter, als die Einwilligung beider Theile 
vorausgefeßt werde, um fo mehr ftehen, als die Tirchliche Ger 
feßgebung vielfach fogar zur Gültigkeit der Ehe nur den Con: 

fens der Nupturienten als nothwendig erklärte und namentlic, 
auch das Concil von Trident mit großer Beftimmtheit ven Satz 
vertheidigte 2): daß eine blos mit dem Gonfenfe beider Theile 
eingegangene Ehe als gültige betrachtet werden muͤſſe. 

Darum haben auch bis auf die neuefte Zeit die Canoniſten 
immer angenommen, daß nach canonifchem Nechte zur Gültig: 
feit eines Cheverfprecheng nichts weiter, als die, unter den 
bekannten VBorausfegungen gegebene, Einwilligung der Nuptu— 
rianten erforderlich fey, wenn jchon 3. B. Walter 2, fich zu 
wenig entfchieden ausdrückt, indem er anführt: „Ferner fordert 
man zur Gültigkeit der Verlöbniffe die elterliche Einwilligung, 
wenn gleich das canonifche Necht Diefes nirgends ausdruͤcklich 
fagt.r J 

Nicht ſo kurz kann dagegen eine zweite Frage, nemlich die: 

ob jener Grundſatz des canoniſchen Rechts auch noch heut zu 
Tage in den einzelnen deutſchen Staaten gelte? beantwortet 
werden. Ob und welche Abaͤnderungen deſſelben hier ſich erz 
eignet, wird ſich aus den nachfolgenden Mittheilungen ergeben, 
bei denen ich gleich zur Angabe der gegenwaͤrtig noch gel— 

tenden Rechtsſaͤtze mich wende ) und frühere in demſelben Ber 

1) Coneil. Trid. Sess. XXIV. cap. 1. de Ref. M. 

2) Lehrbuch des Kirchenrechts, $. 311. ©. 566. 

3) Ueber den Einfluß des particularrechtlich zum Abichluffe einer Ehe 

erforderten Alters, auf den eines Verlöbniſſes, werde ich, des Zu: 
fammenhanges wegen, demnachft bei Beantwortung dev Frage: welche 

Erforderniffe zur Gültigkeit einer Ehe gegenwärtig in Deutjchland 
gehören? fprechen. Bei derfelben Gelegenheit wird auch von den 
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treffe in den deutfchen Staaten erlaffene Verordnungen nur in 

fo ferne berühre, als diefelben zur Erklärung der neueften die— 
en. Das Aneinanderreihen der rücjichtlich unferer Frage in 
einem deutfchen ande erfchtenenen gefeglichen Vorfchriften, ohne 

diefe Nückficht, würde ‚zweclos diefer Abhandlung größeren Um— 
fang gegeben haben. Ebenso glaubte ich den mitgetheilten Wor: 
ten der Gefege nur in fo ferne Erläuterungen beifligen zu 
müffen, als folche nicht als uͤberfluͤſſig fich darftellen. 

I. 

Im Kaiferthume Defterreich, und zwar in den deutfchen 
Erbländern der Defterreichifchen Monarchie, gilt noch heut zu 
Tage der mehrerwähnte Grundfag des canoniſchen Nechts, wor- 
nach der Conſens beider Theile zur Gültigkeit der Verlöbniffe 

hinreicht. Ausdruͤcklich und. direkt ift zwar jener in dem allge 
meinen bürgerlichen Gefeßbuche!) nirgends ausgefprochen. Al 
lein auf dem Wege der Iogifchen Interpretation läßt es fich 
einfach nachweifen, daß die für Die deutfchen Erbländer dieſes 
Kaiſerthums beftehende Gefeßgebung denfelben nicht abgeändert 
habe. 

Zuerft bemerft werden muß, daß da, wo im allgemeinen 
bürgerlichen Geſetzbuche?) der Verlöbniffe gedacht wird, über 
die zur Gültigkeit derfelben erforderliche Form feine Jede fey. 
Man hat daher zu den Beſtimmungen des canpnifchen Rechts 
in diefer Beziehung nicht etwas noch hinzuzufügen, oder diefelben 
abändern zu müffen geglaubt. Dies tritt um jo mehr. hervor, 
wenn man beriicfichtigt, daß daffelbe Gefeßbuch von den Grund» 

fägen des canonifchen Nechtd über die Nequifite zur Gültigfeit 
der Ehe in jo ferne abweichende Beflimmungen enthält), als 

Wirkungen des Militarverhaltniffes bei Verlobungen und Verehe— 
lihungen, die Rede feyn, was um fo paflender erfcheint, als die 
deutfchen Particularrechte gewöhnlich nur bei Angabe der Requiftte 

zur Gültigkeit einer Ehe, jener beiden Punkte erwähnen. 

1) Wien 1811. 

2) $. 45. 46. 

3) $. 49. 50 
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es fich um die Ehen zwifchen minderjährigen Perfonen handelt 
und zu folchen die Einwilligung des ehelichen Vaters, oder, in 
deffen Ermangelung, des ordentlichen Vertreters und der Ges 
richtsbehörde als nothwendig erklärt. 

Dagegen fcheint aber zu fprechen, daß das oft erwährtte 
Gefegßbuch, obgleich es ) verordnet, daß ein Verlöbnig ohne 
alle Ausnahme Feine Verbindlichkeit zum Abfchluffe der Ehe 
ſelbſt, begruͤnde, „dem Theile, von deſſen Seite feine gegruͤn— 

dete Urſache zu dem Ruͤcktritte entſtanden iſt,/ den Anſpruch 
auf Schadenserſatz vorbehielt ), und nun fpäter ) beſtimmt: daß 

ein Minderjähriger ohne Genehmigung des Vaters, oder. wenn 

jener unter VBormundfchaft ftehe, ohne deren Conſens eine Ver; 
pflichtung gültig zu Übernehmen, nicht vermöge. Hiernach 
koͤnnte man vielleicht zur Annahme fich berechtigt halten, daß 
wegen Möglichkeit, der verlobte Minorenne werde dereinft ohne 
gerechten Grund vom BVerlöbniffe zurücktreten und zur Leitung 
des gefeglich fanctionirten Schadenserfaßes gehalten fein, der 
väterliche oder vormundfchaftliche Gonfens bei Verlobungen min⸗ 

derjähriger Perfonen eingeholt werden muͤſſe. 

Allein daffelbe Geſetzbuch verordnet zugleich*): daß der 
Minderjährige, welcher das 20. Lebensjahr bereits zurückgelegt 
hat, überhaupt für den durch fein DVerfchulden verurfachten 
Schaden, ſowohl mit feiner Perfon, als mit feinem Vermögen 
verantwortlich fey, ohne Nücficht auf vormundfchaftlichen Con— 
ſens; und darum wäre aus der Beſtimmung: daß der 
Minderjährige zur Uebernahme einer Verpflichtung der Eimwillt- 
gung des Vaters oder Vormunds im Allgemeinen bedarf, vor 
Allem für Minderjährige, welche ihr 20. Lebensjahr überfchrit- 
ten haben, die Behauptung: daß eben fo bei Berlöbniffen jene 

erfordert werde, nach den ausdruͤcklichen Worten des Gefekes 
nicht zu begründen, 

45. 

46. 

. 152. u. 244. 

248, 

ID ma 

De — Ze wa mn mm > 
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Aber wenn auch der $. 248 des Geſetzbuches, worin obige 
Dispofition ſich firtdet, nach der inneren Verbindung. feines In— 

baltes!) blos von Minderjährigen, welche ihr 20. Lebensjahr 
vollendet haben, Ipricht, fo ergibt fich die Nichtigkeit meiner 
oben bemerften Annahme: daß in den deutjchen Erblanden der 
Defterreichifchen Monarchie das canonifche Recht in unferm Be 
treffe fein Anfehen behalten, aus den $$. 45 und 46 des Ger 
fetsbuches, indem hier weder von einem Gonfenfe des Vaters, 
noch eines Andern, als Nequifite zur Gültigkeit des Verlöbnif- 
ſes, die Rede; und ebenfo ohne Nückficht auf ſolche Einwilli- 
gung-zur Verlobung, der ohne gerechten Grund Zuräctretende 

zur Peiftung des Schadenserſatzes als fehuldig erklaͤrt worden if. 
Es erfcheint Daher diefe Vorfchrift als Ausnahme von der Re— 
gel: daß Minderjährige bei Eingehung einer Verpflichtung der 

väterlichen oder vormmmdfchaftlichen Genehmigung bedürfen. Ge: 
gen diefe Auslegung fpricht auch nicht, daß jene aus dem Ver: 
löbniffe möglicher Weife entfpringende Verpflichtung, nicht den, 
in den $. 246 — 248 des allgemeinen bürgerlichen Geſetzbu— 
ches angegebenen Fällen, in welchen, auch ohne vormundſchaft⸗ 
liche Genehmigung, Minderjährige verbunden werden, beigezählt 
it; indem eben die mehrerwähnte Verbindlichkeit — was fehr 

zu beachten — als eine, doch nur möglicher Weife aus 
dem DVerlöbniffe erwachfende, als Feine direft aus demſelben 
hervorgehende fich darftellt. 

II. 

Im Koͤnigreiche Preußen iſt, ſo weit das allgemeine 
Landrecht gilt, ruͤckſichtlich unſerer Frage der Grundſatz an die 

Spitze zu ſtellen: diejenigen, welche im Augenblicke eine Ehe 

1) «Ein Minderjähriger — ſagt dieſer $. — welcher ſich nach zurück— 
gelegtem zwanzigſten Jahre bei einem Geſchäfte für großjährig aus— 

gibt, ift für allen Schaden verantwortlich, wenn der andere Theil 

vor Abſchließung des Gefchäftes nicht wohl erſt Erfundigung über 
die Wahrheit des Vorgebens einholen fonnte. Weberhaupt iſt er auch 

in Hinfiht auf andere verbothene Handlungen und den durch fein 

Berfhulden verurfahten Schaden, ſowohl mit jeiner Perfon, 

als auc mit feinem Vermögen verantwortlicd) ». 
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gültig miteinander einzugehen, nicht vermögen, deren Verlöbnig 
erfcheint auch als nichtig, jo daß durch nachgefolgte Dispenfation 

von dem fraglichen Hinderniffe, das Verlöbnig Feine Gültigkeit 
erlangt‘). Insbeſondere ſollen Verlöbniffe, bevor der Conſens 

derjenigen Perſonen, von deren Bewilligung die Gültigkeit der 
Ehe abhängt, zur Eingehung der Ehe wirklich ertheilt worden 
ift, ohne verbindende Kraft jeyn ). Hat aber der eine Theil 

den Conſens bereits erhalten, oder einen folchen nicht nothwen- 

dig, der andere dagegen bedarf noch veffelben, fo kann ver 
erftere fo lange nicht zurücktreten, als die Perfonen, auf deren 
Einwilligung es ankommt, hieruͤber fich noch nicht erflärt ha— 
ben?). Bei dieſer Beltimmung verweiſ't das allgemeine Land: 
recht auf Theil J. Tit. 5. $. 13., wofelbft verordnet ift: „Doch 
fteht e8 demfelben Cdem erfteren, feiner Einwilligung mehr be 
duͤrfenden Theile) zu allen Zeiten frei, dem Vormund eine 
Frift zu beftimmen, binnen welcher er fich über die Ertheilung 
oder Verſagung feiner Genehmigung erklären müffer 

Nücfichtlich der zur Einwilligung berechtigten Perſonen 
beftimmt daſſelbe Geſetzbuch Folgendes: 

($. 30) »Mannsperfonen vom Adel Finnen mit Weibs— 
perfonen aus dem Bauer- oder geringerem Bürgerftande Feine 
Ehe zur rechten Hand fchließen.” 

(G. 31) Zum höheren Buͤrgerſtande werden bier gerech— 
net: alle Öffentliche Beamte, (die geringeren Subalternen, deren 
Kinder in der Negel dem Canton unterworfen find, ausgenom: 
men) Gelehrte, Kuͤnſtler, Kaufleute, Unternehmer erheblicher 

Fabriken, und diejenigen, welche gleiche Achtung mit diefen in 
der buͤrgerlichen Geſellſchaft genießen.’ 

($. 32) Zu ungleichen Ehen eines Adelichen ($. 30) 
kann das Landes > Suftiz- Collegium der Provinz, Dispenfation 

1) Allgemeines Landrecht für die Preußiſchen Staaten, Theil II. Bd. 1. 

Berlin 1817, Tit. 1. $. 76. u. 77. Ueber mehrere Eonfequenzen 
diefes Grundſatzes: Bielitz, prackifcher Commentar zum allg. Landr. 
für die preuß. Staaten, Bd. V. Erfurt 1827, ©. 39. 

2) Allgem. Landr. a. a. O. $. 78. 
‚ 3) Desgl. $. 79. 
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ertheilen, wenn der, welcher eine folche Ehe ſchließen will, nach 

weifet, daß drei feiner nächlten Verwandten deffelben Namens 
und Standes darein willigen. 

(F. 33) Kann er dergleichen Einwilligung nicht beibrin- 
gen, oder findet fich von Verwandten, die mit: den Konfentiren- 
den gleich nahe find, ein Widerfpruch, jo kann die Dispenfation 

nur von dem Kandesherrn ertheilet werden. 

($. 39 ⸗Offiziere, welche in wirklichen Kriegsdienften 
ftehen, können ohne Königliche Erlaubniß nicht heyrathen. 

($. 35) "Bei Unteroffizieren, Soldaten, und allen, welche 
gleich diefen zur Fahne gefchworen haben, wird die Einwilligung 
des Chef3 oder Commandeurs von dem Negimente, Bataillon, 

oder Corps, zu welchem fie gehören, erfordert. 
($. 45) „Kinder aus einer Ehe zur rechten Hand fünnen 

fih, ohne Einwilligung ihres leiblichen Vaters, nicht gültig ver- 
heyrathen.r 

($. 46) Auch folche Kinder, die fchon verheyrathet ge: 

wefen, ingleichen Söhne, die der väterlichen Gewalt entlaffen, 
und Töchter, die über fünf und zwanzig Jahre alt find, fo wie 
Kinder aus einer Ehe zur Iinfen Hand, müffen die väterliche 
Einwilligung nachfuchen.r 

($. 4) Wer an Kindesftatt förmlich angenommen wor- 
den, bedarf zu feiner Heyrath nur der Genehmigung desjenigen, 
welcher ihn dazu angenommen hat.» 

($. 48) „Kinder, welche von ihren natürlichen Aeltern 
verlaffen, und von andern aufgenommen worden, bedürfen zu 
ihrer Berheyrathung nur der Einwilligung derjenigen, welche 
alsdann in dem BVerhältniffe eines Pflegevaters gegen fie ftehen 
(Titel 2. Abfchnitt 12). 

($. 49) „Bei noch minderjährigen vaterlofen Waifen ift 

die Einwilligung der Mutter und des Vormundes nothwendig.r 
(8.50) „Iſt auch die Mutter verftorben, fo muß an ihr 

rer Stelle die Einwilligung der Großältern nachgefucht werden. 
($. 51 Unter mehreren Großältern haben diejenigen 

den Vorzug, welche das Kind zu fich genommen. und erzogen 
haben.» 
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cs. 52) »Sonft gehen die Großväter den Großmüttern, 
und die von des Vaters Seite denen von der Mutter Seite vor“. 

cs. 53.) „Sind auch Feine Großältern mehr vorhanden, 
fo ift die Einwilligung des Vormundes allein hinreichend ”. 

($. 54). » Der Bormund kann feinen Gonfens ohne Ger 
nehmigung des vormundfchaftlichen Gerichts nicht ertheilen «. 

($. 55I "Was vorftehend ($. 49 — 54.) von Minder: 

jährigen verordnet ift, gilt auch von denen, welche als gericht: 
lich erklärte Verfchwender unter VBormundfchaft gekommen find». 

($. 56.) »Steht derjenige, deſſen Einwilligung erfordert 
wird, felbft unter Bormundfchaft, oder ift fein Aufenthalt uns 
befannt: fo iſt eben fo zu verfahren, als wenn er gar nicht 
mehr vorhanden wäre « 

($. 57) Die Einwilligung folcher Aeltern und Großaͤl— 
tern, welche außerhalb Europa leben, kann, wenn das Bepte 
des zu verheyrathenden Kindes durch deren Abwartung leiden 
würde, von dem vormundfchaftlichen Gerichte ergänzt werden. 

($.58.) Diejenigen, deren Einwilligung nach obigen Vor: 

fchriften ($. 45. sqgq.) erfordert wird, follen diefelbe nicht ohne 

erheblichen Grund verfagen. 
Zur Gültigkeit oder Nechtsbeftändigkeit eines DVerlöbniffeg, 

gehört alfo nach den Gefeken der Preußifchen Monarchie auch 
der Conſens gewiffer Perfonen. Jedoch erzeugt eine mit diefem 
gefchehene Verlobung nach dem allgemeinen Landrechte noch 
feine Befugniß auf den Abjchluß der Ehe zu Flagen. In diefer 

Beziehung, welche die volle Wirkfamfeit eines Verloͤbniſſes be— 
trifft, verordnet das bemerkte Geſetzbuch ) das Nachftehende. 

(89 „Wenn aber aus einem Chegelöbniffe ein Necht 
auf Vollziehung der Ehe zu klagen entfpringen foll: fo muß 
daffelbe gerichtlich, oder vor einem Juſtizcommiſſario und No- 
tario gefchloffen und niedergefchrieben werden.” >) 

1) Theil TE. Tit. 1. Abſchnitt 2. 
2) Bloſe Anerkennung eines anderwarts und von einer andern Ver: 

fon gefihriebenen, den Abſchluß des Werlöbniffes enthaltenden 
Auffages, vor Gericht oder einem Notare, durd die Verlobten, ift 
keineswegs hinreichend. Bielik a. a. O. ©. 40. 

Lippert's Annalen, 38 Heft, 7 
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($. 83.) „Gemeine Landlente koͤnnen ihre Verlobung vor 
Schulzen und Schöppen vollziehen und niederfchreiben Lafjen. 2) 

(8.84) „Fuͤr die Schriftliche Aufnehmung des bloßen Ehe 
verſprechens an. ordentlicher Gerichtöftelle ſollen den Parteien 

feine Gebühren abgefordert werden. 
685) Bei der Aufnehmung des Ehegelöbniffes muͤſſen 
die Parteien in Perſon gegenwärtig feyn. 

($. 86.) Wenn beide Theile fich nicht an Einem Orte 

befinden: fo muß die Aufnehmung des Ehegelöbniffes an dem 
Anfenthaltsorte”) der Braut erfolgen 

($. 87.) „Alsdann kann der Bräutigam durch einen ges 
richtlich ernannten Bevollmächtigten das Gefchäfs vollziehen.” 

(G. 88) „Iſt die Braut großjährig, und nicht mehr unter 
väterlicher Gewalt: fo muß fie mit einem von’ihr ſelbſt ge 

wählten männlichen Beiftande erfcheinen. 
($. 89.) „Der Richter oder Juſtizcommiſſarius iſt jchuldig, 

vor Aufnehmung des Vertrages Erfundigung einzuziehen: ob 
vielleicht Ehehinderniffe vorwalten. 

($. 90.) „Was die DVerfchweigung wirklich vorhandener 
Ehehinverniffe in Anfehung desjenigen Theils, welcher fich deren 
ſchuldig macht, für Folgen habe, iſt gehörigen Orts beftimmt. 
(Abſchn. 10.) 

cs. 91.) »Ehegelöbniffe, bei welchen die gefegliche Form 

ee — — — 

1) Die Beiziehung des Gerichtsſchreibers iſt nicht weſentlich. Bielis 
S. 41. 

2) Darum braucht es nicht das Gericht des Wohnortes der Braut 
zu ſeyn. Daß aber die Braut blos der Aufnahme des Verlöbniſſes 
wegen, an ein anderes, als das Gericht ihres ſeitherigen Aufenthalts— 

ortes fich begeben Fünne, wie dies Bielitz a. a. O. S. 4... €. 
u. f. glaubt, ſcheint mir nicht in der Dispofition dieſes $. enthalten 
zu ſeyn. 

3) Sonft ift die Beiziehung ihres Waters, oder ihrer Adoptiv- oder 
Pflegealtern; ihres Vormundes, ihrer Mutter oder Großältern, wenn 
fie noch minderjährig, und ihr Vater bereit3 verftorben iſt, erforder: 
ih. Bielik ©. 44 Das Nemliche gilt von dem in gleichen Ver— 

baltniffen befindlihen Bräutigam, Bielik a. a. O. 
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nicht beobachtet worden, find für bloße Unterhandlungen‘) zu 
achten,» 

1) Dies jedoch nur in Bezug auf das Recht: aus dem Verlöbniſſe zu 
Elagen. Zu vergl. Bielis ©. 45., mit deſſen Auslegung dieſes $. 
des allgem. Landrechts ich jedoch nicht übereinftimmen zu können 
glaube. Bielis bemerft nemlich: aus dem angeführten $. 91 er: 
helle, dag durch Verlöbniſſe, welche der $. 82. — 88. berührten 

Form ermangeln, gar Feine Verbindlichkeit, daher auch nicht ein= 

mal zum Abfchluffe einer förmlichen Verlobung, erzeugt werde. 
Eine ſolche Annahme fteht indeſſen, nach meinem Grachten, mit 

mehreren der mitgetheilten Beitimmungen de3 allgem. Landrechts in 
Disharmonie. 

Nach dem oben angegebenen $. 78. find Werlöbniffe, welche von 
den zur Ertheilung des Confenfes hierzu berechtigten Perſonen noch 
nicht genehmigt worden, als unverbindlich erklärt. Hieraus ergibt 
ſich, argumento a contrario, daß, fobald die Einwilligung der frag: 

lichen Perfonen zum Eheverfprechen erfolgt it, daſſelbe verbindlich 
feyn ſolle. Sa, es darf fogar derjenige, welcher den Conſens bereits 

erhalten, oder eines folchen nicht bedarf, wenn der andere deflelben 

noch entbehrt, nicht eher vom Berlöbniffe abgehen, bis es ſich ent: 
fchieden, ob diefer die Genehmigung feines Cheverfprechend findet 

($. 79.), wodurch alfo die. verbindende Kraft einer mit dem Con— 
jenfe gewiſſer Perfonen eingegangenen Verlobung — aud) wenn die 

erwähnte Form noc nicht hinzugefommen — ausgeſprochen ift. Sene 

erhellt noch mehr, wenn wir die Worte des $. 82.: «Menn aber 

aus einem Ehegelöbniſſe ein Necht, auf Vollziehung der Ehe zu 
lagen, entfpringen Toll, u. ſ. w.» berückſichtigen, da biernach die 
Frage über die Gültigkeit Cund hiermit über die verbindende Kraft) 
von der über die Klagbarkeit des Werlöbniffes getrennt worden ift. 

Endlich fpricht für meine Anficht der $. 92., indem das Aufgebot 
der Verlobten, wenn nicht ein auch ohne Beobachtung der befpro- 

chenen Form geleiftetes Eheverfprechen vom allgem. Landrechte als 
ein gültiges erklärt worden wäre, nicht ald zuläffig bezeichnet, und 
noch viel weniger hatte beftimmt werden Fünnen, daß, wenn das 
Aufgebot mit beider Theile Einwilligung bereits gejchehen, hierdurch 

dem. ohne jene Form abgeſchloſſenen Verlöbniffe, diefelben Wirkungen, 

wie dem mit den gejeglichen FormlichFeiten eingegangenen beigelegi 
feyn follten. 

Darum erſcheint die Anfiht, daß die Unterlaffung der im allgem. 

Landrechte bejchriebenen Form, blos die Folge außere: daß nicht auf 
Bollziehung der Ehe geflagt und, was-hiermit in nothwendiger Vers 

7 * 
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($. 92) Wenn jedoch mit beider Theile Bewilligung das 
Aufgebot fchon erfolgt it: fo finden zwifchen ihnen eben die 
echte und Pflichten, wie aus einem fürmlichen Chegelöbniffe 
Statt.» ! 

«Anh. $. 67. Wenn auch das Aufgebot nur ein= oder zweimal erfolgt 
1 ift, fo ift demfelben doch. die Verbindlichkeit eines form: 

lichen Ehegelöbniſſes beizulegen. 

III. 

Fuͤr das Koͤnigreich Baiern wurde hinſichtlich unſerer 
Frage unterm 2. Mat 1805 7) von der K. Landes-Direktion zu 
München eine Verordnung folgendes Inhaltes erlaffen. 

1. Daß bei „allen fünftigen Eheverfprechungen zwifchen 
fiegelmäßigen ) und anderen Perfonen ein Unterfchied gemacht 
werde. — | 

Sene Unterthanen, welche nicht fiegelmäßig find, follen fich 
2. anders nicht als gerichtlich, und zwar vor der ordent- 

lichen weltlichen. Obrigfeit, worunter entweder beide, - oder 
wenigſtens einer von beiden Theilen fein Forum ordinarium 
oder privilegatum hat, verloben; worüber fodann ein fürmli: 
ches Protokoll errichtet, und jedem Theile ein gerichtlich gefers 
tigter Auszug gegen die normalmäßige Targebühr ertheilt werz 
den ſoll. | 

3. Siegelmäßige Perfonen mögen fich zwar außergerichtlich, 

bindung fteht, auch Fein Anfpruch auf Entfchadigung, im Falle um: 
befugten Rücktrittes des einen Theiles, wirkffam erhoben werden 

könne; und daß zur Gültigkeit der Sponfalien die oft berührte Form 
keineswegs nothwendig fey, wohl als die richkigere. 

1) Königlich Baterifches Negierungsblatt, XXL. Stück. Münden, den 
2. Mai 1506. 

2) Nach der Verfaffungs: Urkunde des Königreichd Baiern, vom 26. Mai 
41818, Titel V. $. 4. — 6. gehören zu den fiegelmäßigen, d. b. hin: 

fihtlich ihrer bürgerlichen Verhältniſſe CEdict über die Siegelmäßigfeit 
vom 26. Mai 1818, Beilage VIII. zu Tit. V. $. 4 No. 4. der 

Derf. Urfunde des Reichs) bevorzugten Verfonen, der Adel des 

Reiche, „die wirklichen Collegial-Räthe und die mit diefen in gleicher 
Gategorie ftehenden höhern Beamten». 
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jedoch nur fehriftlich und fowohl unter eigener, als zweier Zeu— 

gen Unterfchrift und Fertigung zur Ehe verfprechen ). 
4, Nebſt diefen geſetzmaͤßigen Formalitäten wird bei jun: 

gen oder unverforgtem Leuten, welche fich entweder noch bei 
ihren Eltern befinden, »oder unter der Vormundfchaft ftehen, 

auch, die Einwilligung der Eltern und Vormuͤnder erfordert. 
5. Alle jene sponsalia clandestina oder Winfelverfpre: 

chungen, welchen e8 an obigen Eigenfchaften mangelt, werden 

daher hiermit nicht nur für unzuläßig und fträflich, fondern 
auch für null, nichtig und Fraftlos erklärt, ſaͤmmtliche Gerichts— 
behörden aber angewiefen, weder auf die Vollziehung derfelben, 
noch auf eine Indemnifation oder Satisfaktionsleiſtung deßfalls 

zu erkennen, oder zu Tprechen.» 

IV. 

Im Königreiche Sachfen it durch die von dem Chur: 
fürften Auguſt unterm 1. Januar 1580 gegebene Kirchen: 

ordnung >) rücfichtlich der Eheverfprechungen. unter Proteftan- 

ten Folgendes bejtimmt: 

„Es follen fich feine Kinder, Söhne oder Töchter, was 

— 

1) Das Edict über die Siegelmäßigkeit enthalt $. 2. Folgendes: «Sie— 
gelmäßige Verfonen können über jene unftreitigen Nechtsgefchäfte, 

wozu bei unftegelmaßigen Verfonen die obrigfeitliche Protokollirung 

und DVerbriefung nothwendig ift, 3. B. Ehe-Verträge, Vollmachten, 

Bergleihe u. dgl. ihre Urkunden durch Lnterfchrift und Siegel felbjt 

und mit gleicher Kraft fertigen». Dann iſt $. 4. weiter verordnet: 
«Wird ein zweifeitiger, auf gegenfeitigen Vortheil gerichteter Vertrag 

zwiſchen einer fiegelmaßigen und einer unfiegefmäßigen Perſon ein: 

gegangen (wie dies eben bei Verlobungen der Fall feyn kann L.), 

, jo muß die Urkunde der letztern vor Gericht errichtet werden». 

2) Tit. von den Ehegelöbnifjen. Sn: Codex Augusteus, oder 

neuvermehrtes corpus juris saxomiei. Leipzig. 1724, Band L Seite 

537. 538. Zu vergl. auch: J. G. Hennig, über die Rechte und 
Befugntife der Aeltern bei den Verheirathungen ihrer Kinder. Witten: 

berg und Zerbft 1797. Haubold, Lehrbuch des Königlich-Sächſiſchen 

Privatrechts. Leipzig 1829, $. 56. 57. Weber, ſyſtemat. Darftellung 
des im Königreiche Sachen geltenden Kirchenrechts, Ih. IL. Abth. 

IL, Leipzig 1829, Seite 1153. — 1156. 
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Alters die feynd, ohne Vorwiffen und Einwilligung ihrer Eltern, 
als: des Vatern, der Mutter, und da die nicht vorhanden, des 

GroßsDBaters und der Groß- Mutter, verloben. Und wen; 
gleich folches gefchehe, fol ein ſolch Verloͤbnuͤß, ungeachtet ob 
daffelbe in anderer Leute, als Gezeugen Beyſeyn gejchehen, 

für heimlich gehalten, und für unbuͤndig erfannt, und die Perz 
fonen in unfern Landen nicht getrauet werden, 

Und da fie hierüber, und Über befchehene Vermahnung und 
Berwarnunge, wider ihrer Eltern Willen ftard Darauf verbarren, 
und ſolch Ehegeloͤbnuͤß zu vollenziehen andere Gelegenheit ſuchen 
würden, follen die Eltern ihnen mit etwas zu der Ausftattung 
behuͤlfflich zu feyn, nicht verpflichtet, fondern vielmehr. befugt 

und ihnen hiemit nachgelaffen feyn, folche ungehorfame Kinder 
big auf den halben Theil ihrer gebührenden legitimae, und 
nach Gelegenheit derer Urfachen ihres verweigerten Consenses, 
gänzlich zu enterben u. ſ. w.) 

Mo auch zwo Perfonen, fo beyderfeit3 Feine Eltern haben, 
fich ohne jemands Beyfeyn, oder auch in Gegenwart eines Zeus 
gen alleine, mit einander in Ehegelöbnäß einlaffen, fo ſoll daf- 
felbe für ein heimlich Geloͤbnuͤß gehalten; und da ſie ſich beyderfeits 
gleich dazu befenneten, dennoch fo ferne unbindig erfennt werden, 
biß beyde Perſonen folches durch öffentliche Geloͤbnuͤß vor ehr: 
lichen Leuten freywillig wiederholen und beftätigenz; wie dann 

auch fonften, folcher heimlichen Verlöbnüß halben, im Fall da 
die verneinet werden, die Gewiffen zu befchweren Cd. h. der 
Beweis durch Eideszufchtebung) nicht zugelaffen werden fol. 

Woͤrtlich daffelbe verordnet die von dem Ghurfürften Jo— 
hann Georg J. den 10, Auguft 1624 gegebene Eher Ordnung. ) 

1) Wegen verweigerten Eonfenfes der Eltern foll bei dem Eonfiftorium, 
welches, wenn diefer aus ungenigenden Gründen verfagt wurde, ihn 

ergänzen kann, eine Enticheidung von den Nupturienten nachgefucht 
werden. K. O. a. a. O. Welche Gründe als erhebliche — foldhe 
find zur Berfagung der alterlihen Einwilligung nothwendig, Hen— 

nig, a. a. O. ©. 465 ff. — zu befrachten, iſt übrigens gefeglich 
nicht feftgefegt. Haubold a. a. O., $. 57. 304 

2) Erſter Punkt. Sn: Codex Augusteus 1. c. ©. 1020. 1021. 
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Die Zuziehung zweier Zeugen, in den Fällen, in wel: 
chen Aeltern oder Großältern bereits verftorben find, it uͤbri⸗ 
gens nicht blos wegen des Beweifes, fondern auch als Form 
nothwendig ) und ohne Beobachtung derfelben kann eben fo, 
wie in Ermangelung des Alterlichen Conſenſes oder deffen Erz 
ganzung, dem mitgetheilten Gefege zufolge und wie allgemein 
anerfannt wird, Feine Klage auf Bollziehung der Ehe erhoben 
werden.?) Dagegen beftreitet man), daß ein ohne Diefe Re— 
quifite abgefchloffenes Verloͤbniß nichtig ſey. Für die Um 
gültigfeit der Verlobung in folchen Fällen, feheinen aber die 
Worte der Kirchenordnung hinreichend. zu fprechen, wornach 
namentlich; ohne Alterliche Einwilligung Verlobte im Königreiche 
gar nicht getraut werden follen; ein ohne Zeugen flattgefuns 

denes Eheverfprechen, felbft dann, als unbuͤndig Chier offenbar 
gleichbedeutend mit „michtig« oder ungültige) anzufehen, 
wen beide Verlobte ein folches eingeftehen, und zwar fo lange, 
bis Diefelben ihr Eheverfprechen vor Zeugen wiederholt ha 
ben, Hierfür fpricht ferner das Königlich Sich fische Mandat 
vom 19, Februar 1827, Durch welches. die von Proteftanten 

bei Eingehung eines BVerlöbniffes zu beobachtenden Nequifite, 
auf Verlobungen zwijchen Katholiken ausgedehnt worden find, 
und worin hierüber * folgender Paſſus fich findet: 

„Zu gültigen Eheverfprechungen it auch, in Anfehung 
der dem römifch-Fatholifchen Glaubensbefenntniffe zugethanen 

Unterthanen, die Einwilligung der noch lebenden Eltern, oder 
refpeftive Großeltern, |chlechterdings erforderlich, und foldes 

1) Kirchen-Ord. a. a. O., Haubold a. a. D. $. 58. und Weber 
aa. 9. S. 1154. Note 9. 

2) Haubold, $. 59. Die beftrittene Frage: ob auch dann, wenn blos 
einer der Nupturienten feine Aeltern oder Großältern verloren hat, 

zwei Zeugen beizuziehen ſeyen, ift richtiger zu verneinen. Es be- 
darf hier gar Feines Zeugen, wofür ſich in der neuern Zeit auch) 

wieder die Praris im Königreiche entjchieden hat. Weber ©. 1155 
u. 1156. Note 98. 

3) Weber a. a. O. ©. 11535 — 1155. 
4) $. 44. 
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fowohl von den. Fatholifchen Pfarrer vor dem Aufgebote 

und der Trauung, als auch vor dem Fatholifchzgeiftlichen Con— 

fiftorio bei den in Sponfalienfachen zu fallenden Erfenntniffen 
gehörig in Dbacht zu. nehmen.» 7) 

DE 7ER 

Fir das Königreich Würtemberg if hinfichtlich der Er: 
forderniffe zur Gültigkeit eines Verlöbniffes, durch. die von dem 
Herzoge Friedrich Karl im Jahre 1687 publicirte Er 
richtsordnung ?) verordnet; 

(Caput II. $. 1.) „Welchem nach dann Feine Kinder, Soͤhn 

oder Toͤchtere, was Alters die auch ſeynd, es ſey in der erſten, 

andern, oder folgender VersEhligung, fich ohne Rath, Vorwiſſen und 
Willen ihrer Eltern, als des DVatterd oder Mutter, und, da 

die nicht vorhanden, des Großvatters und GroßMutter ehelich 
verpflichten follen. 3) — 

(G. 2) Im Fall aber, daß ein Kind ohne Bewilligung 
feiner Eltern fich würde ehelich verpflichten, alsdann follen die 
felbe Perfonen, wofern die Eltern nicht darein bewilligen wollen, 
von unfern Pfarrern in den Slirchen nicht ausgerufen, oder 

eingefegntet, fondern von unfern Superintendenten und Amt> 
Leuten mit behörigem umbſtaͤndlichen Bericht für die Fürftliche 
Che-Nichter und Näth hierinnen  gebührenden Beſchaid und 
Erfanntnuß zu erholen gewiefen werben. a 

(G. 3) So fih nun alda befinden wird, daß ein Kind 

ſich unbedächtlich, oder ohne alle vechtmäßige billige Urfachen, 
allein aus muthwilligem Ungehorfam und hinterliftiglich, ohne 

ihrer Eltern Wiffen, oder wider dero Willen, vermeintlich ehe- 
lich verfprochen hätte, fo werden die Fürftlichen Ehe: Richter 

1) Auh Haubold a. a. O. $. 56. u. $. 61. Note e. erklärt Der: 
löbniffe, welche an dem erwähnten Mangel leiden, als nichtig. 

2) Stutgart 1657. 

3) Dergl. auch 3. ©. Hartmann, Gefeke des. Herzogthums Wirten: 
berg, Thl. J. Stutgart 1791, 9. SS — 9. 3. Fr. Weishaar, 
Handbuch des würtembergiſchen Privatrecht. Thl. J. Stuttgart 1816, 

$. 100. 
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und Raͤth folche heimliche Verſpruͤch, ohngeachtet diefelbe in 
anderer Leut als Gezeugen Beyſeyn, oder mit hohen Betheuer⸗ 

ungen, befchehen, por nichtig und unbindig erklären, und noch 
darzu diefelbe beede ungehorfame und muthwillige Manns- und 
Frauen Perfonen an Leib oder Gut, nach Geftalt der Sachen 
ernftlich, und fo viel deito fchärffer geftrafft werden, wo neben 
folhem Ungehorfam auch der Beyfchlaff gefolgt wäre «. 

(Im $. 5 iſt beftimmt: daß grundloſe Verweigerung des 
alterlichen Gonfenfes nicht geftattet werden folle 2). ) 

($. 6.) „Und was hier von der Kinder Gehorfam gegen 
den Eltern in Ehe-Verlobungen geordnet, das fol auch von 
denen minder jährigen, gegen ihren, von der Obrigfeit zuge: 
ordneten VBormündern, auch nächften Anverwandten mit folcher 

Maß verftanden werden, dag wann die Pfleegere fonverbahre, 

vechtmäßige und wichtige Urfachen, in ihrer VBormunds - Kinder 
Che Verfpruch nicht einzuwilligen hätten, fo werden die Fürft- 
lichen Ehe- Richter und Raͤth feine Ehe erkennen, biegegen aber 
auch ‚denen Pfleegere nicht. geftatten, etwan aus Eigenmüßigfeit, 
oder felbfteigenem privatWiderwillen, ihre. erwachſene und 

zum ehelichen Haus Wefen tüchtige Pfleg- Kinder oder Ver— 
wandte von ehrlichen und verſtaͤndigen Heurathen abzuhalten 

und zu. verhindern . 
(Caput IH. $. 1.) „So ift Unferd Gnäbdigften Fürften 

und Herrn fernere Meynung und Befehl, daß, — — auch 
diejenige Perfonen, ſo nicht mehr unter Elterlicher Aufficht oder 

Bormündern feynd, wann fie fich ehelich verfprechen wollen, —* 
zu ſolcher Ehe-Verlobung zu wenigſten zwo ehrbare, redliche, 
ohnpartheyiſche Perſonen nehmen ſollen, durch welche ſolche 
Ehe-Verlobung, im Fall der Nothdurfft, genugſam und recht— 
mäßig moͤge erwieſen werden ?). 

(G. 2.) Sofern e8 aber nicht gefchehen würde, und es 
trüge fich zu, daß einer, oder eine, ven andern Theil umb die 

1) Das Ehegericht erganzt in einem ſolchen Falle den fehlenden Eon: 
jend. Hartmanna. a. DO. 8. 93. 

2) Hartmann a. a. O. 9 97. Weishaar a. a. D.$..101. 

m 
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Ehe Rechtlich anfechten, und aber aus Ermanglung genugfaner, 
bey dem Berfprechen geweſſter Gezeugen folches nicht, wie fich 
zu Necht gebührte, beweifen möchte, jondern bie angefprochene 
Perſon würde der Ehe halber mit Recht ledig erfannt, fo wird 
diefelbig Manns⸗ oder Weibs-Perfon, fo im Rechten verluftigt, 

von Ehe-Nichter und Räthen nach Gelegenheit der Perfon, und 
anderer Umbftänd geftrafft, und dem obſiegenden Theil Die 
Gerichts - Koften zu erftatten condemniret « 7). 

Dies ruͤckſichtlich der Verlöbniffe unter Proteftanten. 

Sn Anfehung der Verlobungen zwifchen Katholiken wurde 
durch eine Königliche Nefolution vom 7. Mai 1814 beftimmt: 
"daß einfiweilen, bis auf weitere Verordnung ed mit den 
Sponfalien in jedem Orte fo zu halten, wie es bisher üblic) 
war, Schon unterm 744. Sanıtar 1811 hatte der Königliche 
Fatholifche geiftliche Rath im Allgemeinen verordnet, daß, bis 

zur Befekung der Bisthimer die Ehefachen der Katholifen wie 
feither behandelt werden follten, worauf zuleßt eine biſchoͤfliche 
Verfügung vom 20. Juni 1828 recurrirend, diefelbe den Ins 
halt der zuerft angegebenen Verordnung wiederholte. Es ſteht 
hiernach zu erwarten, daß demnaͤchſt ein allgemeines Gefek, auch 

die Erforderniffe zur Gültigkeit eines unter Katholifen zu 
Stande fommenden Eheverfprecheng feitfegend, erfcheinen werde. 

VI. 

Im Großherzogthume Baden erklaͤrte man im Betrachte 
der mannichfachen Inconvenienzien, welche aus lange beſtehenden 

Berlöbniffen haͤufig fich ergeben, um folchen entgegen zu wirken, dies 
felben für durchaus unverbindlich 2). Erft wenn die Verlobten 

1) Weishaar a. a. O. Daß hier lediglich Des Beweifes wegen die 
Zuziehung zweier Zeugen geboten, bedarf Feiner weitern Bemer: 

fungen. Kann alfo z. B. durc Urkunden der Beweis des abgeichlof- 

fenen Verlöbniſſes erbracht werden, fo hat Die Nichtbeachtung obiger, 
cap. III. $. 1. angegebenen Vorfchrift, gar Feine rechtliche Folgen. 

2) Eheordnung für dad Großherzogthbum Baden (vom 15. Suli 1807), 
herausgegeben von Seng. Karlsruhe und Freiburg 1829 IH. 14). 
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um ben Trauſchein fich bewerben, und ſonach die nächiten 
Vorbereitungen zur Eingehung der Ehe getroffen find, kann 
ein nicht durch gerechte Gründe motivirter einfeitiger Ruͤcktritt 
des Verlobten, nur gegen einen dem andern zu leiftenden Er; 
jag des Schadens und der Koften, gefchehen. 

Diefe „Trauſcheinsbitte / erfcheint keineswegs als eine 
Handlung, wodurch em Cheverfprechen verbindende Kraft ge 
wänne, fondern als eine zum Abfchluffe der Ehe felbft, nöthige 
Handlung; indem, bevor der Tranfchein ertheilt ift, weder Die 
Prockamation der Brautleute, noch deren Copulation vorge— 
nommen werden darf, und der Traufchein felbft nicht cher zu 
ertheilen ift, bis die ‚hierzu ermächtigte Polizei-Behoͤrde auffer 
Zweifel fich befindet, daß alle zur Gültigkeit der Ehe gehörenden 
Requiſite vorhanden feien 1). 

Da nun die Badifche Legislation Überhaupt nichts fiber 
eine bei Verlöbniffen zu beobachtende Form enthält, was freilich 
als eine natürliche Folge des anfgeftellten Princips der Unvers 
bindlichkeit aller Verlöbniffe zu betrachten, fo erfcheint in Baden 
ein nach den Beflimmungen des canonifchen Rechts eingegangeneg 
Verloͤbniß als ein gültiges (wenn auch daffelbe nach obigen Bez 
ſtimmungen feine rechtliche Wirkungen Außert); denn e8 bedarf 
hierzu nichts weiter, ald der von den Nupturienten gegebenen 
Erklärung, fünftig eine Ehe miteinander abzufchließen, was 

eben auch vom canonifchen Nechte als genügend bezeichttet, und 
zu einem Verloͤbniſſe ſchon als einem DVertrage erfordert wird. 

VII. 

Fuͤr den, jetzt erloſchenen, Churſtaat Mainz verordnete die 
von dem Churfuͤrſten Johann Philipp im Jahre 1670 ger 
gebene, unter deffen Nachfolger Anfelm Franz 1687 neu 
aufgelegte Kirchenordnung >) ruͤckſichtlich unſerer Frage Folgendes: 

„Wir befehlen auch das Pfarrvolf von heimlichen und 

Ihädlichen Contraeten ab und vielmehr zu. ofentlichen Ver: 

1) Eheordnung a. a. O. 17) 

2) Cap. IX, 
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jprechungen in Beyfein der Eltern und Freund oder anderer 

ehrlichen Zeugen zu vermahnen und anzuhalten, mit Borftellung ver 
Suͤnden und anderer Ungelegenheiten, Obzwahr jedem zur 
Ehe zu fihreiten frey ftehet, und niemand fan verwehrt werden, 
fo wollen wir jedoch zu Verhütung aller Unpronungen, unge 

bührlichen Hintergangs und ärgerlicher leichtfertiger Verknuͤpfun⸗ 
gen, daß vor allen Dingen auch der Eltern, Vormuͤnder Rath 
zu fordern ift, hierinn begehrt und ohne erhebliche Urjach, 
wieder deren Willen und Willen nicht leichtlich zur Ehe ge: 

jchritten werben folle «. 
Dieje Beftimmung wurde von dem Churfüriten Lothar 

unterm 12, Sult 1723 aufs Neue zur firengen Beobachtung 
unter dem Anhange eingefchärft, » dag wann hinfünftig eines 
mit dem anderen, anderft, al$ nad; der Kirchenoronung, im 

Winfel ohne vorbewuſt oder zuziehung beiderſeits Eltern, Vor— 
mündere, oder fonften ehrlicher Gezeugen fich in Eheverlöbnuß 
eingelaffen, und das nicht, wenn es vor das geiftliche Gericht 
kommt, mit anerwehnten Zeugen beweiſſen kann, der Elagende 

Theil gehör und hilfloß gelaffen, und fich die Gefahr oder den 
Schaden, fo er efwann darunter fich ſelbſten verurfachet hat, 
auch felbjten beizumefjen haben ſolle «. 

Eine Verordnung des erzbifchöflichen Vicariats vom 7. De 
cember 1735 feßt, an die früheren in ‚diefem Betreffe fich an— 
fchliegend, feſt: » daß alle diejenige, weffen Standes und Würde 
diefelbe auch feyn mögen, welche ſich gegen das fowohl in den 
allgemeinen Rechten und ergangenen erzbifchöflichen Kirchenz 

Ordnung, als auch in denen von Dero (des Churfürften Philipp 
Carl) Herrn Vorfahren mildeften Gedächtnus nach, und nach— 
erlaffenen verfchtedenen Verordnungen diesfals enthaltenes nach— 

truckfames Verbott, Fünftighin unterfangen werden, fich in eine 
Winkeleheverfprechung, ohne Beifeyn deren Eltern, Vormuͤnder 
oder fonjt ehrlichen und vertrauten Zeugen, einzulaffen, nicht 

nur mit einer ſchwehren ohnnachläßigen Straf beleget, jondern 
auch nach fich ereignenden Umftänden von dem Landesherrlichen 

Schuß ausgefchloffen, und aus dem hohen Erzftift als Verächter 

der publiquen Gefägen fortgefchaft werden follen, zu dem. Endt 
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dann andy höchftgedachte Ihre Churfürftliche Gnaden an famtliche 
Dero weltliche Dicasteria, Nemter and Gerichte, den ferner: 
weit gnädigften Befehl ergehen laſſen, vergleichen Perfonen, fo 
fich in heimliche Eheverfprechung einlaffen werden, den Ausruf— 
fchein nicht zu ertheilen, ohne. daß felbe diesfals den erforder: 
lichen Bericht ahn höchft Dero nachgefeste Churfürftliche Regie— 

rung zuvor erftattet, und den nöthigen Verhaltungs Befehl 
eingeholt haben, wie dann ebenfald höchft erwehnt Ihro Chur: 
fürftliche Gnaden, m Kraft dießes allen Pfarrern und Seel- 
jorgern unter fchwerer Straf und geitallten Sachen nach fogahr 
bei Renovation derfelben Commenden gnädigft befehlen, der— 

gleichen Verfonen ohne Aufzeigung eines von der weltlichen 
Obrigkeit ihnen ertheilten Ausruffcheing nicht zu copaliren — — «. 

Noch fpäter, am 12. Merz 1760, erließ das erzbiichüfliche 
Vicariat im Betreffe ver Winkelverlobungen folgende Verordnung: 

„Als befehlen wir fanmentlichen Pfarrern und Seellorgern 
in denen Städten und auf dem Land, damit fich niemand mit 
der Umwiffenheit entfchuldigen möge, hinkuͤnftig ohnunterbrochen 
viermal im- Jahr auf. die Quartal Sonntäg dieſe erneiterte 

Verordnung ofentlich von der Canzel zu verfündigen, 
„Daß nemblich, fofern Die Eheverfprechungen nicht mit 

klaren und deutlichen Worten in Beyfeyn deren Eltern oder 

Vormändteren, oder wenigftens zwey ehrligen Zeugen vorge— 
gangen, der demnaͤchſt Elagende Theil, wann auch ſchon eine 
Schwängerung vorhanden wäre, keineswegs gehöret, fondern 
lediglig abgewiefen werden jolle, wornach fich jedermann zu 
richten, und zu huͤthen wiffen wird «. 

Nach diefer Gefesgebung des Churfinates Mainz, welche 
noch heut zu Tage in den mit andern Staaten verbundenen Par- 

cellen defjelben,  infofern nicht, dort Landesgefeße jene 
abgeändert haben, verbindende Kraft hat, follen alle Verloͤb⸗ 
niffe öffentlich abgefchloffen werden, Die Deffentlichfeit befteht 

darin: Daß der Abſchluß in Gegenwart der eltern beider Ver: 
Iobten oder, in Ermangelung der eltern, im Beifeine der Vor: 
muͤnder beiber Theile, und wenn auch; ſolche nicht vorhanden 
find, vor wenigftend zwei vollgältigen Zeugen erfolgt. 
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Diefe Oeffentlichkeit ift offenbar nicht blos des Beweiſes 
eines gefchehenen VBerlöbniffes wegen, ſondern auch als Form 
der Eheverforechungen vorgefchrieben, und wenn auch der 
Hagende Verlobte auf andere Weife, ald durch jene. Perfonen 

den Abſchluß des BVerlöbniffes darthun koͤnnte, fo müßte er 
doch nach den erwähnten Verordnungen geradezu abgewiefen 
werden.) Dagegen macht die Vernachläffigung der Deffent: 
lichkeit, obgleich ftrafbar, doch nicht unbedingt das Verloͤbniß 
ungültig; denn die zur Ertheilung des Ausrufſcheins ermächtigte 
weltliche Behörde fol bei obwaltendem Winfelverlöbniffe an die 
höhere Behörde über das Verhaͤltniß berichten, und deren Ent⸗ 
ſcheidung, daruͤber nemlich, ob der Ausrufſchein zu geben und 
hiernach auch die Copulation der Brautleute ſtattfinden koͤnne, 
abwarten. 

Endlich wird die Einwilligung der Aeltern oder Vorz 
münder, nach der angeführten Stelle der Kirchenoronung zwar 
zur Eingehung der Ehe, nicht aber zur. Verlobung erfordert. 

VIII. 

Die unter dem Landgrafen Ernſt Ludwig zu Heſſen 
im Jahre 1724 neu aufgelegte und von demſelben publicirte 
Kirchenoronung für das Fürftenthum Heffen ?), verordnet 3) 
Direft nur zur Gültigfeit der Ehe den älterlichen Gonfens, 
Man erfennt aber *), daß die Einwilligung der Neltern oder 
deren, welche an ihrer Statt find » ald Bormunder und anderer 

nächftgefipter und -angewandter Freunde zur Deffentlichkeit 
und hiermit Erlaubtheit eines Verloͤbniſſes gehöre >), Allein 

1) Diefe Abweifung muß erfolgen, einerlei, ob auf Vollziehung der 
Ehe, oder auf Leiftung des Schadenserfages wegen einfeitigen Rück 

trittes ohne gerechten Grund, geklagt worden ift. 

2) Darmftadt 1724. 
3) Seite 360. 361. 

4) Vorzüglich aus dem Cin der Kirchenordn.) ©. 361 a. E. und © 
362 im Anf. Bemerften. 

5) Heimliche Verlöbniffe follen Strafe nach fich ziehen, und ſelbſt, wenn 
die heimlich Verlobten ſpäter mit ihrer Aeltern Bewilligung fich ehelichen 
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die Guͤltigkeit eines Verloͤbniſſes wird nicht, wie Ruhl“) 
dies behauptet, hierdurch bedingt, was fich unzweifelhaft Daraus 
ergibt, daß nach derfelben Kirchenordnung, wenn einer gegen 
den andern Verlobten aus heimlichen: Verlöbniffe Hagt, und 
den Abfchluß deffelben anders nicht, als vermittelt des Eides 

‚(der nicht zugelaffen werden darf,) zu beweifen im Stande ift, 
der jenen läugnende Beklagte von der Klage entbunden werden 
ſoll; wenn diefer aber die Eingehung des Verlöbniffes zugefteht, 
oder auf andere Art der Beweis hierüber erbracht ift, die 
Aeltern der Verlobten jedoch aus einer gefeglichen Urfache?) 
ihren Conſens zur. Verheurathung, vorenthalten, das Verlöbnig 
als nichtig erklärt 3); die aus nicht geſetzlich gebilligten Gründen 
verfagte Einwilligung dagegen obrigfeitlich ergänzt wird *) 

Auch foll, wenn zum heimlichen VBerlöbniffe Beifchlaf hin- 
zugefommen, und diefer bewiefen ift, die Ehe unter den Ber; 

lobten der Älterlichen Mißbilligung ohmerachtet vollzogen werden, 
falls nicht etwa der Beklagte wegen gegen ihn gebrauchter Lift 
oder Jugend u. vergl. entſchuldbar erfcheint ®). 

Dagegen iſt zur Gültigkeit eines Verlöbniffes in den zum 
früheren Fürftenthume Heffen gehörenden Landen, die füge: 
nannte weinfäuflihe‘) Copulation der Nupkurienten 

wollen, follen die Pfarrer die Auffündigung und Einfegnung, bis zur 
Entiheidung des comvetenten Gerichts, welchem fie über das unter 
den Verlobten obwaltende Verhaltniß genaue Mittheilungen zufommen 

zu laſſen haben, nicht vornehmen, Kirchenordn. ©. 360. 361. 362. 

1) In den: Mittheilungen aus den Materialien der Geſetzgebung und 
Rechtspflege des Großherzogthums Heſſen. Herausgegeb. von Ph. 
Bopp. 2. Bändchen. Darmftadt 1830. Seite 20. 

2) Kirchenordn. ©. 363. 364. 

3) Kirchenorön. ©: 364. 

4) Kirchenordn. ©. 365. 

5) Kirchenordn. a. a. O, 

6) Die manchem Lefer fonderbar Elingende Bezeichnung der Eopulation 
Chier nur in dem Sinne eined Zufammenfprechens beider Theile als 
Verlobte) als eine «weinfaufliche», ift von dem echtdeutſchen 
Brauche herzuleiten: nach abgefchloffenen Verträgen, namentlich Kauf: 
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nnerläßlich. Es follen nemlich ?) die Brautleute zu ihrem 
Pfarrer ſich begeben und ihr Vorhaben, ſich demnaͤchſt zu ehe 
lichen, ihm anzeigen, Dieſer notirt hierauf ihre Namen, unter; 

richtet "fie von dem „was der Eheftand ſey«, ertheilt ihnen 
gute Ermahnungen, prüft ihre Kenntniß des Katechismus und 
wenn er diefelbe nicht genügend findet, foll er fie anweiſen 
„die Hauptſtuͤck der Chriftlichen Lehr « zu lernen (ehe die Braut: 
leute die nöthige Neligionsunterrichtung benrfunden, dürfen fie 
nicht zum Kirchgange zugelaffen werden,) und ertheilt ihnen 
endlich, fie als gefeßlich Verlobte erflärend, den Segen ?). 

Uebrigends füllen „bei ehelichen Verfprechungen und wein: 
Fäufflichen Copulationen weder Mahlzeiten noch Collationes 

geftattet feyn, fondern Diefelbe in aller Stille, in. Beyjeyn der 
Verlobten Eltern, VBormündere und deren nächften Anverwand- 
ten, — vollzogen werden, — —u°). 

Weinkaͤuflich copuliren laſſen müffen ſich Alle » auch geift- 
und weltliche Diener, ausgenommen die von Adel und fammt- 
liche wuͤrkliche Näthe, auch die, fo mit. ihnen im Nang 
rouliren, wie auch die Staab$: Officiers, welche Wir hiermit 

— — 

contrakten, zum Glaſe zu greifen, und dieſelben hierdurch gewiſſer— 
maßen zu beſiegeln, daher man des Wortes «weinkäuflih» nicht blos 

bei dem Kaufe fich bediente. Danz, Handbuch des heut. deuticy. 

Privatrecht, Bd. IE Stuttgart 1800. S. 170. Bei Verlobungen 

lud die Natur des gefchloffenen Vertrages ganz befonders zum fröh: 

lihen Beifammenfeyn, und, da eine folche Feftlichfeit mit Winkel: 
eheverfprechungen unvereinbarlich war, fo sharafterifirte diefelbe zu: 
gleich ein öffentliches Verlöbnig. Deswegen legte man den Ausdruc 

« weinfäufliche Gopulation» öffentlichen Eheverfprechungen in Verord: 
nungen bei, worin öffentliche Derlobungen ald nothwendig er- 

klärt, zugleich aber Schmaußereien zu deren Feier unterfagt wurden; 

wenn fchon doch mehr übertriebene Gelage, als einfahe und mäßige 

Ergöglichfeiten diefer Art, bei diefem Verbote ind Auge genommen 
waren, und wenigftens in folder Modiftcation die alte Sitte ſich 

immer forterbhielt. 

1) Kirchenordn. ©. 189. 190. 

2) Bergl. Rühl a.0.9. ©. 21. 22. 

3) Verordnung vom 30. Septbr. 1733. 
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“expresse eximiren« 2). Auch iſt die weinfäufliche Copulation 

nur bei Verlöbniffen, welche »auf vem Land und in Eler 
nen Städten“ geſchloſſen werden, vorgefchrieben ?), was 
Ruͤhl ) anzugeben Überfehen hat *). 

Zugleich beftand Die weitere Veroronung: daß alle, 

welche weinfäuflich copulirt werden müffen „vor 
der würcflichen weinfänfflichen Copulation oder Desponsation 
eine gewiffe Eheberedung, wie es nach ihrem Todesfall, der 
Succession und Erbſchaft halber und fonjten in ein- und 

anderm gehalten werben folle, vor dem Cellegio oder Ambt, 

worunter fie ſtehen, auffeßen und ausfertigen, oder doch, — — 
die von ihnen vorhin aufgelegte, confirmiren zu laffen « ge 

1) Die angef. Verordn., nach welcher auch «aus befondern Urfarhen» 

Dispenfation von der weinfäuflichen Eopulation nachgefucht und 
erlangt werden Fann. 

2): Nach einer 1629 vom Landgrafen Georg zu Heffen publicirten, 

1661 (in Darmſtadt) neu aufgelegten, und mit der Kirchenordnung 

von 1724, ©. 491. 492. verbundenen Erklärung, No. XXVIII. 
* welcher ſich die von dem Landgrafen Ernſt Ludwig zu een, 

am 2. April 1731: erlaffene Verordnung angefchloffen hat. Anders 

jedoch, zum Theile wenigftens, in praxi. So wird auch in Gieffen, 
obgleich der zweiten Stadt des fruhern Fürſtenthums Heffen, die 

weinkäufliche Copulation, allein nur bei ſolchen Perſonen, welche 

unter dem Stadtgerichte ftehen (Amtsſäſſigen), vorgenommen. 

5) Muae sr, Ss 21. 23. 

4) Da nun Verlöbniſſe ohne weinkäufliche Copulation Cin den Fällen, 

in welchen ſolche erfordert wird,) nichtig find, fo kann, wegen fonft un- 
ftatthaften einfeitigen Rücktrittes vom Verlöbniſſe, welches ohne 
weinkaufliche Eopulation eingegangen wurde, auch Feine Klage auf 

Scadenserfaß, wirkſam angejtellt werden; wie dies noch durch eine 
Verordn. som 23. März 1780 eigends beftimmt worden ift. Jedoch 
fol! nach einem fpatern höchſten Neferipte der pönitirende Theil den 
Erfaß derjenigen von dem Andern erfolglos aufgewendeten 

Koften diefem leiften, welche für letztern von bleibendem Nutzen, 
wenn er 3. B. fi) Dispenjation som Kriegsdienfte, um heurathen 
zu konnen, erworben hatte, nicht find, alfo «der durch feinen Rück— 

gang gantz vergeblicd) gewordenen Koften». Generale des Conſiſtor. 
in Gießen vom 17. Sept. 1731. 

Lippert's Annalen, 38 Heft. 8 
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halten feyen, und daß, bevor dies gefchehen und dem Pfarrer 
»die Eheberedungen in Originali vorgezeiget# bei Strafe die 

weinfäufliche Gopulation zu umnterbleiben habe 1). Diefe Vor- 
fchrift ift indeffen fpäter aufgehoben worden 2). 

IX, 

In der Naffau » Caenelnbogifchen Land» Ordnung ?) fi"den 
fi) nachitehende Beltimmungen: 

„Es hat fich auch offtermahls zugetragen, daß die Kinder 

eines theils für fich felbften, und aus fonderm Muthwillen und 
Reichtfertigfeit, ander theils auch aus Verführung böfer Keuth 
und Kupfer, ſich unterftanden haben, ohne Vorwiſſen ihrer 
Eltern ſich zu verpflichten, und mit andern ehelichen zu ver: 

(oben und einzulaffen. Dieweil aber diefe Verlöbnäffen, ſowohl 
GOTTES Wort, als den allgemeinen Kayferlichen Rechten, 
zuwider: So wollen Wir hiermit allen und jeden Kindern, 

bey Vermeydung Unferer ohngnädigen Straf, aufferlegt und 
befohlen haben, fich insfinfftige, ohne Nath, Vorwiffen und 
Belieben ihrer Vaͤtter, mit niemanden in eine eheliche Ver: 
pflichtung einzulaffen,; fondern da fie zu dem Stand der Ehe 
zu greiffen bedacht, diefelbige ihre Vaͤtter hierunter gebührlich 
zu erfuchen, und mit dero Nath und gutem Willen zu handlen 

und zur fchlieffen. 

Würde aber jemand bhierwieder zu thun fich freventlich 
gelüften laffen, Sp fol derfelbe nicht allein zu wohlverdienter 
Straff gezogen, fondern auch eine folche, ohne des Vatters 
Kath und Belieben, befchehene Verfprechnuß für nichtig und 
ohnbuͤndig geacht und erfannt werden. 

Doc da ſichs zutrüge, daß die Eltern nachgebends ihre 

1) Die mehr angef. Berordn. vom 30. Sept. 17%, und Rühl, ©. 

26 — 33. 

2) Berordn. vom 12. November 1733, und Gr. Hell. Negierungsblatt 
vom 9. Auguft. 1531. 

3) Theil II. eap. II. Ausgabe von v. d. Nahmer, Handbuch des 

rheiniſchen Particular-Rechts, Band I. Frankfurt a. M. 1831. Seite 
201. 202, 
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Berwilligung darzır geben: So follen die DVerlobte an Voll 
ztehung der Ehe nicht gehindert werden“. 

Ferner beftimmt, rückichtlich der unter VBormundfchaft 
ftehenden Kinder das angeführte Fandrecht 2): 

„Würde aber jemand aus ven Pfleg- Kindern, ohne Nath 
und Vorwiffen feiner Vormünder und anverwandter Freund, 

fich mit jemand ehelich verloben, und der Vormund eine folche 

Verlöbnuß feinem Pfleg- Kind ganz ſchaͤdlich und gar nicht 
thunlich zu feyn befinden: So foll ein folches, und infonderheit, 
da das Pfleg- Kind durch anderer Lift, Kuppeley und Verfuͤh— 
rung darzu verleitet wäre worden, gleichergeftalt fir Uns, 
ald die Obrigkeit und ihren höchiten Vormund, gebracht, und 
deßwegen gebührender Erfanntnuß erwartet werden «, 

Endlich verordnet dieſes Landrecht hinfichtlich der Perfonen, 
welche nicht mehr unter älterlicher oder vormundfchaftlicher Ge 

walt ftehen ): eine folche fol „es fey gleich ein Mans- oder 
Weibs-Perſon, zween feiner Gefreunde, oder anderer ehrbarer 

Leuthe, zu fich nehmen, und feine Sachen alfo anftellen, damit 
biernächften die Verſprechnuß, da nöthig, rechtmeßiglich könne 
erwieſen werden. 

Würde aber jemand hierwider handlen, und hiernächften 
die geflagte Ehe nicht, wie fich zu Necht gebühret, erweiſen 
fonnen: Sp fol! der nicht allein in alle aufgelauffene Gerichts- 
Koften, der obfiegenden Perfon verdamt, fondern auch Uns zu 
Erlegung gebührender Straff, fchuldig ertheifet werden“ 3). 

Nach dieſem Landrechte erfcheint alfo die Zuziehung zweier 
Zeugen, bei Verlöbniffen von Perfonen, welche der älterlichen 
oder vormundfchaftlichen Gewalt entbunden find, auch wieder 

1) A a. d. O. v. d. Nahmer, ©. 303. 

2) Cap. HI. v. d. Nahmer a. a. O., ©. 204. 205. 

3) Bevor der alterliche oder vormundfchaftliche Conſens zum Verlöbniffe, 

eingegangen und nachgemwiejen ift, darf der Pfarrer nicht proclamiren 
(v. d. Nahmer,-©. 204), und zur Verhütung dev sponsalia clan- 

destina follen Verlobte eher nicht eingejegnet werden, bis dreimalige 
Prochamation derfelben gehörig erfolgt (w.d. Nahmer, ©. 205. 206). 

8 * 
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blos des Beweifes wegen, worgefchrieben, und hat die Per 

ſaͤumniß diefer Vorfchrift, nicht, wie nach den oben berührten 
Mainzifchen Gefesen, die Folge, daß der auf Eingehung der 
Ehe Elagende Verlobte mit feiner Klage abgewiefen wird, fon- 
dern nur dann, wenn er Überhaupt nicht die Eriftenz eines 
zwiſchen ihm und dem Beklagten abgefchloffenen Verloͤbniſſes 
nachzuweifen vermag, im Proceffe unterliegt. Kann er daher 

auf andere Weiſe, als durch zwei Haffifche Zengen den Beweis 

eines gültig zu Stande gekommenen VBerlöbniffes erbringen, 

jo ift ihm der Sieg eben jo gewiß, als wenn er. jenen durch 
zwei Zeugen zu liefern vermocht hätte. Die verfügte Zuziehung 

von zwei Zeigen erfiheint: darum ferner mehr als ein wohl 

meinender Rath, weil hierdurch die Eriftenz eines Verlöbniffes 
am einfachſten zur jnriftifchen Gewißheit erhoben wird, wie als 
eine firenge »bindende Verordnung. 

| X 
Das Solmfer Landrecht enthält Folgendes 9: 
»MWeiter, und nachdem wir erinnert worden, auch zum 

theyl felbjt befunden, daß zu zeiten junge Leuth, Söhne vnd 

Töchtere, durch Schenke vnd Kopplereyen, zu heimlichen Ehe— 
geluͤbden verführt, vnd alfo ihren Eltern, ehe dann fie zu 

rechten verſtandt vnd alter fommen, entzogen, vnd joviel als 

abgefiofen werden, auch etwann die jungen von ſich felbft, auf 
eygener muttwilliger Boßheyt, vnd vngehorſam gegen. jhren 
Eltern, deren vnbefragt, jich heimlich mit einander verfprechen 
vnd verheyrathen, zuwider der Göttlichen, Natärlichen, vnd 
Kapferlichen Nechten, derwegen dann auch viel Chriftliche Fromme 

Dberfeyten im heyligen Neich, folche heimliche verluͤbdtnuſſen 
(ongeacht daß die fonft im Geiftlichen Nechten zugelaffen, vnd 
geduldet werden) bei fchweren ftraffen verbotten haben. 

Alfo Ordnen ſetzen vnd gebieten wir, daß binfhran in 
onfern Grauefchafften, niemandt, Mannlichs oder Weiblichs 
geſchlechts, welche noch vnder den gewalt. jrer Eltern, vnd 

A) Ausgabe von v. d, Nahmer a. a. O., Bd. J. ©. 59. 60, 
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noch nit vier und zwentzig jar alt feind, fich mit eim andern 

beimlicher weiß, ehelich verfprechen vnd verglirbden, fonder ein 
jedes Eind, Tochter oder Sohn, mit rath, vorwiſſen vnd wil- 
len, feiner Eltern, oder inn mangel derfelben, feiner nechfiz 
verwandten Freunde, vnd Fuͤrmuͤndere, fich ehelich verhey— 
vathen fol, würde aber jemandt dem zugegen handeln, vnd 

ſich ohn rath, vorwiffen vnd bewilligen feiner Eltern, Freunde 
vnd Fürmündere, berbeyrathen, die wollen wir nach gejtalt 

der fachen, Perſonen vnd vmbſtende, ernftlichen am Xeib, oder 
Gut, mit dem Thurn oder verweifung des Lands, ftraffen, 
vnd darinn niemands verfchonen, wir wollen audy daß folche 

verlübotnuffen vnd verfprechungen, vnkrefftig, vnbuͤndig, von 
vnwirden, vnd nichtig fein, vnd in vnſer Oberfeyt onnd Pfarrhen 

oder Kirchen nicht außgeruffen, noch eingefegnet werden follen, 

Es were dann fach, daß der verlobten Eltern, oder der jeniz 
gen, fo an flatt der Eltern feind, jhren willen zu folcher ehe 

lichen vermähelung, bernacher geben würden, ald dann fol 

ſolchs vns, oder vnſers abwefens, vnſern Näthen vnd beuel 

habern angezeigt, vnnd daruͤber ferneres beſcheydts erwartet 

werden.“ 

XI. 

Das erneuerte und vermehrte Stadtrecht fuͤr die (jetzt zum 
Großherzogthume Heſſen gehörende, frühere freie Reichs-) 
Stadt Wimpfen, (v. 1775) beſtimmt, nachdem es ) ver— 

ordnet, daß jeder Ehe ein Verloͤbniß vorhergehen ſolle, uͤber 
deſſen Form ?) das Nachſtehende: 

„Solche Eheverlöbnige follen nicht heimlich, fondern mit 

Vorwißen, Rath und Einwilligung beyderfeits Eltern, und 
wann diefe.nicht mehr am Leben wären, der Vorminder, und 
wann die Perfonen die fich verebelichen wollen, weder Eltern 

haben, noch unter einer Vormundſchaft ftehen, wenigft mit Zus 
ziehung der nächften Freunde, oder zweyer ehrlicher Maͤnner, 

als Zeugen, geſchloßen werden. 

1) Band J. Thl. 1. Tit. 1. 9.1. Ausgabe von v. d Nahmer aa, D,, 
Bd. II. S. 1066. 1067. 

210 D.7 8. 2 
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» Welche darwider handeln, wie auch diejenigen, ſo ze 

heimlichen Berfuppelung helffen, find mit Geld oder Gefaͤngnuß⸗ 
oder andern Straffen zu belegen und der heimliche Ehever— 

jpruch ift, auf vorgegangene an Worigl. Erfenntnuß für 
nichtig zu erklären. 

Daferne aber beyde heimlich — Perſonen dannoch 

einander ehelichen wollten, und ſonſt feine Hindernuß vorhan⸗ 
den wäre, fo haben fie den Eheverfpruch offentlich, auf recht 
mäßige Art entweder außerhalb Gerichts, wie vorgemeldt, zu 
wiederholen, oder zur Vermeidung aller Weitläuffigfeiten, bey 
Uns oder bey dem Consistorio, ihre’ Gemuͤths-Meynung ad 
protocollum zu geben, und fich hinlänglich zu, erklären. « 

Darauf verordnet das genannte Stadtrecht 1) weiter: 
» Damit num im dem allem fich defto weniger übergangen 

werde, fo follen, warn es mit der Eheverlöbnuß feine Nichtig- 
feit hat, die veriobten Perſonen, oder wenigftens deren Eltern, 
oder VBormünder vor Uns in offenem Rath erfcheinen, Uns 
folhen Verfpruch anzeigen, und Unfere Obrigfeitliche Einwilli— 
gung, wie von Alters her gewöhnlich, ‚zugleich auch um Er- 
theilung des Ausruf- Schering, nachfuchen; eher aber der Pro- 

clamations- Schein in der Cantzley nicht ertheilet, weniger der 
Derlobte copuliret werden, 

Das Angegebene mag genügen, um zu zeigen, wie man- 

nichfach die Gefeßgebung der einzelnen deutjchen Lande von den 
Grundfägen des canonifchen Nechtd über die Erforderniffe zur 
Gültigkeit eines Verlöbniffes abgewichen und daß felbft da, wo 
der Conſens beider Theile noch ald genügend zum Abfchluffe 
des Eheverfprechend fich darjtellt, dies mehr noch, als, weil 
man die Verordnung des canonifchen Rechts beibehalten wollte, 

deswegen der Fall ijt, weil die Gefeßgebung Gründe zu haben 
glaubte, der Verlöbniffe gar nicht, Oder doch nur wenig fich 

annehmen zu dürfen, alfo eine Form der Eingehung vorzu— 
fchreiben, auch nicht für angemeffen finden Fonnte. 

Es erhellt zugleich weiter, daß man gerade in Bezug auf 

132.00... 0u 
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unſere Frage eine genaue Beruͤckſichtigung der deutichen Parti- 

eularrechte fich angelegen laffen feyn müffe, um namentlich als 
- Pfarrer, der die Trauung der Verlobten vorzunehmen hat, und 

ald Nichter, der über Zwang zur Heurath oder Anfprüche auf 
Schadenserfag, welche gegen den ohne gerechten Grund die 
Eingehung der Ehe mit feinem Verlobten VBerweigernden 
von jenem erhoben worden find, entfcheiden fol, nicht in Ver: 
legenheiten ſich verwickelt zu ſehen; was um fo leichter ſich 
ergeben kann, wenn in einem und demfelben nicht fehr ausge: 

dehnten Staate verfchtedene Particularrechte gelten, wie im 
Großherzogthume Heffen, wo nach Verfchiedenheit der einzelnen 
Landestheile, die Frage: ob ein gültiges Verlöbniß eriftire, 
unter andern nach den oben erwähnten Churfürftlich Mainzifchen 
und Fürftlich Heffen- Darmftädtifchen Verordnungen, nach Catzen⸗ 
elnbogifchem und Solmfifchem Landrechte, jo wie nach dem 
Wimpfener Stadtrechte zu beantworten ift. 
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A. 

Dr. Ditus Anton Winter’s katholisches Witual, Zweite 

neu bearbeitete Auflage, von Jakob Brand, Bischof 
zu Limburg.‘ Frankfurt a, M. in der Andreäi- 

schen Buchhandlung. 1830. 

(Preis: fl. 2. 42 kr.) 

B. 

Ritual nach dem Geiste und den Anordnungen der 
katholischen Kirche, oder praktische Anleitung für 

den katholischen Seelsorger zur erbaulichen und 
Ichrreichen Derwaltung des liturgischen Amtes. 
Iugleich ein Erbauungsbuch für die Gläubigen. 

Stuttgart und Tübingen, in der 3. ©, Lotta’- 
schen Buchhandlung. 1831. 

(Preis: fl. 2.) 

Daß die Liturgie in dem, was nicht göttlichen Ur- 
fprunges if, oder nicht zum Weſen der Sache gehört, einer 
verjchiedenen Qualificirung und bisweiligen Umgeftaltung nach 
dem lokalen, temporären und fogar dem individuellen Beduͤrf— 
niffe unterworfen feyn Eönne, ift eine faktifch und Firchenrechtz 
lich bewiefene, und zu allen Zeiten in der Kirche anerkannte 

Sache. Es bebeift ſich dies fchon aus der Maffe der verfchies 
denen Liturgien in alter, und aus den verjchiedenen Kirchen: 
agenden in fpäterer und neuefter Zeit. Jede Didcefe hat ihr 
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eigenes Ritualbuch; der Bifchof hat das Necht, vaffelbe abzu— 

faffen, zu verbeffern oder doch zu autorifiren, fo jedoch, 

daß bier das Befondere auf das Algemeinfirchliche gegründet, 

und im Wefentlichen mit diefem identisch ſeyn muß. 

Daß aber auch auf dem Gebiete der Liturgie im Unwe— 
fentlichen und Zufälligen eine bisweilige Umgeftaltung und Ber- 

Anderung flatt finden muͤſſe, Cwenn nicht mancher Kiturgifche 
Aft feines religiöfen praktiſchen Zweckes verluftig werden joll,) 
ift mit nicht geringerer Zuverläßigfeit in der Natur der Sache 
felbft begründet. Denn vermöge ihrer religiös -praftifchen Ber 
deutung muß bei den liturgifchen Formen und ihrer Anwen: 
dung. ſtets eine Verknuͤpfung des Allgemeinen mit dem Beſon— 
dern, des Objektiven mit dem Subjektiven, eine konſequente 

Angemeffenheit der Form und ihrer Ausführung zu dem Stande 

des religiöfen Lebens, zum Grade der geiltigen Kultur, zu der 
Eigenthümlichkeit nationaler Färbung, Eurz zu den Beduͤrfniſſen 
und Berhältniffen einer gewiffen Zeit, eines Volkes oder gar 
zu einem individuellen Bedürfniffe fattfinden. So wie nemlich 
in der Liturgie Überhaupt das Göttliche bei feinem Hereintreten 
in's Gebiet der Erfcheinung fich finnlichen Formen aufprägt, 

um dag Ueberfinnliche durch das Sinnliche, um des Menfchen- 
willen, wie er ift, — ein finnlich geiſtiges Weſen — zu vers 

mitteln, fo muß auch in der Wahl und der fonfreten Anwen 

dung der Form, die Angemeffenheit zu dem Beduͤrfniſſe des 
Menfchen, wie er an einem gewiffen Orte und in einer 
gewiffen Zeit ift, berüdfichtigt werden. Alfo auch die 
Kothwendigfeit einer bisweiligen Reform im Liturgifchen, iſt 
durch feine praftifche Bedeutung bedingt, und man muß fogar 

um diefer praftiichen Tendenz willen nicht verhülfen wollen, 
daß auch ohne die ebengenannte Beziehung, fchon an fich ber 

trachtet, manche Inftitutionen der Vorzeit als unzweckmaͤßig zu 
entfernen find. £ 

Um allen etwaigen Mipverftändniffen vorzubeugen, iſt 
aber auch das: Bereich diefer Neform genau zu — Es 
gehoͤrt dahin Sprache; Form der Darſtellung in dem Er— 
baulichen und Doktrinalen; erklaͤrende und erweckliche Sranfe, 
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befonders Voranreden; die Entfernung einzelner gänzlich un— 

weſentlicher, Heinlicher, für und bedeutungslofer Formen; die 

eregetifch praktiſche Entwicelung des der Form inhärirenden 
ſymboliſchen Inhaltes der Idee im Bilde, ftets nach Maaßgabe der 

Grundgedanken, fo daß die Neform die Ipentität mit dem 

Stabilen nicht ausfchließt, und der Iiturgifche Akt dem Weſen 

nach derfelbe bleibt. | 
Es fol indeffen mit obigem nicht gefagt feyn, als wenn 

jede eigenthuͤmliche, befondere Färbung irgend einer Zeitperiode 
auch jedesmal fchon eine Umgejtaltung der Liturgie nöthig machte, 

und nicht ftehende Formulare eingeführt feyn Fünnten. Die » 
Liturgie hat in ihren Formen jo viel Objeftives und allgemein 
Menfchliches, dag fehon ein wefentlicher Umfchwung der geiftigen 
und religtöfen Zeitrichtung eüngetreten jeyn muß, wenn dag 
Formular einer folchen Wiedergeburt entgegengehen fol, fo wie 
denn Grund, Wefen und Zwec der Liturgie ohnedies flet3 Die 

jelben find, und folglich auch der Grund - Charakter ſtets derſelbe 

feyn muß. Daß ein folcher Zeitpunkt, wie er oben bezeichnet. 

wurde, wirklich gefommen if, und unfre alten Rituale einer 

bedeutenden Verbefferung bedürfen, ift bereits feit dem leßten 

Viertel des vorigen Jahrhunderts von Vielen lebhaft gefühlt, 

und öffentlich anerkannt, von Andern theils aus bewußtlofer 
Präffriptionsliebe und Befangenheit, theild aus wirklicher Bes 
forgniß beftritten worden, Vereinigten fich indeffen bald wenig. 
fiens vie wichtigften Stimmen für die Nothwendigfeit einer 
Reform, fo erfannten doch auch Alle zugleich, Die Nothwendig— 

keit langſamen, allmähligen und theilweiſen Vorſchreitens; nach 
dem Bedärfniffe und der Empfänglichkeit der Gemeinden oder 
der Individuen. Denn wie fehr überhaupt eine Neuerung in 
den Kultusformen das Mißtrauen des Volkes erregt, welche 
Gewalt hier die Gewohnheit übt, und wie felbft oft bei befjerer 
Einficht noch die Vorliebe für das Alte ſich geltend macht, ber 
weijt in der Fatholifchen wie proteftantifchen Kirche die Erfahrung. 

Iſt es nun nach diefen Gefichtspunften zweckmaͤßig, eine 
Reform in der Liturgie mit möglichhter Vorficht, nicht aus 'menfd)- 
lichen, ſondern religiöfen NRücfichten, und nur allmaͤhlig nad) 



126 

Maaßgabe des ſpeziellen Beduͤrfniſſes und der fpeziellen Mög- 
lichkeit einzuführen, fo muß es auch als nicht minder zweck 
mäßig erfannt werden, daß dieſe Neform anfänglich weniger 
durch allgemeine Kirchliche Einführung, als vielmehr durch Con— 
nivenz der Bifchöfe, jedoch unter forgfältiger Aufficht fich bez 

gründe. Sp gefchieht es in Deutfchland wirklich, und mar 
fehreitet dafelbft bereits feit zwei Sahrzehenden und daruͤber auf 
diefem Wege, mit geringerer Ausnahme, einer Umgeftaltung der 
Liturgie entgegen. Wie wohlthätig dafür auch in Altbaiern 
gewirft worden ift, Könnte nur der laͤugnen, der mit den be 

züglichen v. Sailer ’fchen Schriften weniger befannt wäre. Wie 

es num aber ein großes Beduͤrfniß wurde, bis die Zeit, bie 
Furcht vor Colliſionen und hinreichende Vorarbeiten 

es den Bifchöfen geftatten würden, neue ffehende Formulare 
einzuführen, unterdeffen im Befige von tüchtigen Privatarbeiten 
zu feyn, bedarf feiner Beftätigung, jo wie auch diefes nicht, 
dag die feit dem Beginne diefes Jahrhunderts mehrfach erfchie- 

nenen und bearbeiteten Rituale noch Manches, felbit Vieles, 

zu wünfchen übrig liegen. Mit welchem Danfe wir daher neue 
Leiſtungen auf dieſem Gebiete aufnehmen müffen, zumal von 
Männern, die durch ihre anerkannten tiefen Cinfichten und ger 

reiften paftoralifchen Erfahrungen, durch ihre früheren Leiftungen 
auf dem Gebiete ver praftifchen Theologie und ihre anerfannten 
hohen Verdienfte um das deutfche Kirchenwefen, wie durch ihre 

Stellung, geeignet erfcheinen dürften, einigermaßen in Betreff 
der bezüglichen Leiftungen aus der Kategorie von bloßen Pri- 
vatarbeitern herangzutreten, und unter befcheidener umfich- 
tiger Anwendung ven Mangel Firchlicher Nitnalbücher zu erfegen, 
darüber kann unter den einfichtsvollern Katholifen Deutſchlands 
nur eine Stimme ſeyn. 

Nach dieſen allgemeinen Vorbemerkungen uͤber die redhtliche 
Möglichkeit und die wirfliche Nothwendigfeit, fowie über die 

Gränzen und die Art Liturgifcher Neformen, die und für die 

Aufnahme und den praftifchen Gebrauch der vorliegenden Rituale 
nicht unzwechnäßig fehienen, wenden wir ung zur Beruͤckſichtigung 
diefer felbit, wobei jedoch wegen Mangels an Raum hauptfächlich 
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eine Angabe der Materien, mit gedrängter Würdigung > Auge 
genommen werden fol, 

Das Winterfche Ritual erfchien zum —— im 

Jahre 1813 unter dem Titel: »Deutfches, katholiſches, aus⸗ 
übendes Nitual von Dr. Bitus Ant. Winter, Königlich 
Baierifchem und Negensburgifch - erzbifchöflichem wirklichem geift- 
Iichem Rathe, Domberrn, Profeffor zu Landshut.» Wir dürften 
ung bei der zweiten Auflage einer nähern Inhaltsanzeige begeben, 

wenn diefe nicht bedeutende Veränderungen und Berbefferungen 

enthielte. 
Das Ganze zerfällt in zwei Theile, außer einer Einleitung, in 

788., ©.1— 14., die fich über die Bedentfamfeit unfrer Liturgie, 
über die Nothwendigkeit, einzelne liturgifche Akte durch Aufnahme 
der deutfchen Sprache und erflärende und erwecliche Darftellung 

ihrer todten Materialität zu entreißen, über die Abficht (den 
Zweck) diefes Werkes, u. f. w. mit Schonung und Wärme 
verbreiten, was Alles mit geringer Ausnahme mit dem Inhalte 
der erften Auflage uͤbereinſtimmt. Der erfte Theil behandelt in 
fünf Abfchnitten Taufe, Firmung, Beichte, Abendmahl, nebft den 
heiligen Weihen, welche legtere fich in der erften Ausgabe nicht 

finden, und hier aus dem Pontiftfale abgedruckt find, mit Beigabe 
der deutfchen Heberfegung. Der zweite Theil umfaßt in fieben 
Abjchnitten, von VE bis XII, die Trauung, die Kranfenölung, 
den Begräbnißaft und die gewöhnlichften Segnungen. Der In— 
halt bei jedem einzelnen Abfchnitte befteht, wie in der erften 
Ausgabe, aus kurzen Vorerinnerungen über Wefen, Zweck und 
Bedeutung des zu behandelnden Aftes, aus Formularen zu Anz 
reden und Gebeten, aus vorbereitenden, beleßrenden und er- 

wecenden Einleitungen zu dem Neligionsafte, in didaktisch 
erbaulicher Darftellung, und endlich aus Formularen für die 
Ausuͤbung des liturgifchen Aftes felbft. Diefe Iektern Formu— 
lare beftehen im diefer Auflage aus drei Gattungen, den latei- 

nifchen aus dem Didcefanritmale, denfelben in deutfcher 
Sprache, und aus freibearbeiteten. Sn der erften Aus— 
gabe fehlten die Iateinifchen Formulare ganz, und von der zweiten 
Gattung hatte Winte r nur eines ans dem Ritual von Frei— 
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fingen aufgenommen. Dagegen find in diefer Ausgabe ſaͤmmt⸗ 
liche Lieder ausgefallen, weil viefelber das Ritual auch ganz 
zwecklos erweiterten. Aber auch noch durch andere fehr fchägens- 

werthe Verbefferungen unterfcheidet fich Diefe von der erſten 

Ausgabe, was wir furz angeben wollen. 
Dem Taufakte gehen nebft der kurzen Vorerinnerung fieben 

Formulare Cin der 1. Aufl. ſechs) voran, deren jedes ein Gebet, 
eine Anrede meiftens an die Pathen und eine Schlußrede oder 

ein Gebet enthält. Dann folgen noch drei Formulare zur Um— 
jchreibung ‚des Vater Unſers und vier zur Umfchreibung des 

apoftolifchen Glanbensbefenntniffes, die ſaͤmmtlich nach des Ne- 

cenfenten Anficht, als nicht fehr zweckmäßig erfcheinem Eine 
Umfchreibung des Vater Unfers ftreift zu fehr heruͤber ins Gebiet 
der Predigt; eine Umfchreibung des Glaubensbefenutniffes in 
das der Katechefe, und beide entſprechen ſolcher Weife weniger 
dem eigenthümlichen Charakter der Liturgie, die vorzüglich 
das Gefühl in Anſpruch nimmt. Befonders dürfte noch bei 
der Uinichreibung des Symbolums die Methode zu fokratifch 
feyn. Auch beabfichtigt, was fchon in dem Archive für das far 
tholifche Kirchen» und Schulweſen 3.8. 2. St. ©. 161 bemerkt 
wird, Die Kirche bei der feierlichen Herfagung des Symbolums 
mehr das legale Bekenntniß des Pathen. ES folgen dann 
auf das Iateinifche und deutfch gegebene Kirchenformular drei 

freibearbeitete, von denen das erfte und dritte, das erite mit 
bedeutenden Veränderungen, aus dem Winter’fchen Ritirale 
berübergenommen find. Das zweite, vom Hochwuͤrdigſten Herrn 

Herausgeber neu eingerckt, hat Rec. ganz befonders angefprochen. 

Die Entwicelung und Darftellung des Symboliſchen — 

der Idee im Bilde — umd die Methode, in der Ausführung 
der einzelnen Akte und Ceremonien das Doftrinale ſo zu vers 
binden, daß man, ohne daß das didaktische Streben eigen: 
thuͤmlich hervortritt, in den Geift des liturgiſchen Aktes einge 
führt und erbaut wird, it als hoͤchſt gelungen zu "bezeichnen. 
Zugleich iſt das Formular in feinem Grundcharafter mit dem 
kirchlichen ganz identiſch. Diefer beabfichtigten Spentität it eg 
auch zuzufchreiben, daß die Fragen des Priefters an den Pathen 
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nit aufgenommen wurden — was er verlange, wie das Kind 
heißen, wozu die Taufe nügen ſoll?“ Diefe Fragen find aber 
offenbar zu wenig fagend, zu ſokratiſch-kleinlich, zu formell 

juridifch, und haben gewiß außer der Herkoͤmmlichkeit nichts, 
was fie empfehlen könnte. Obſchon ferner Nee. um Alles nicht 
den alten Eroreismus in feiner ganzen Form beibehalten oder 
wieder eingeführt wünfchte, fo weiß er doch nicht, ob diefen die 

Abjchwörung der Sünde ©. 85 befriedigend zu ver 
treten geeignet ſeyn dürfte. Weniger brauchbar erfcheinen die 
freibearbeiteten Formulare für die Ausfegnung einer Wöchnerit, 
Es findet fich hier nach des Rec. Anficht zu viel Doktrinales 
Die Mutter, jey e8, daß die Ausfegnung fich an den Taufaft in 
der Privatwohnung unmittelbar anfchließt, oder dies bei ihrem 
erften Ausgange in der Kirche gefchteht, ft zu voll von man—⸗ 
cherlei Gefühlen, al3 daß das Divaktifch-Intelleftuelle eine Arts 
gemefjenheit zu ihrem Gemüthsftande haben könnte, Eine Furze, 
einfache, erntgemüthliche Anrede und ein Gebet, das geeigneter 
it, jenen Gefühlen Ton und Sprache zu geben, die Grund 
ideen des Aftes umfaßt, und an das fich dann der Segen des 
Prieſters anfchließt, duͤrften zwecfmäßiger erfcheinen, Auch muß 
dies Alles objeftiver gehalten ſeyn; die vielen individuellen Bes 
ziehungen auf die Niederfunft, die Stunde der Angſt und 
Gefahr, die nun vorüber ift, die Mutterfreuden, die zur roman 
tifche, hüpfende Anrede: „tritt dann herein, glüdliche 
Mutter, find der Würde und dem Ernſte eines religiöfen 
Aftes nicht wohl angemeffen. ©. 101, 104, 109, 

Das vierte Formular, vom Hochwuͤrdigſten Herausgeber 
jelbft, it offenbar das brauchbarfte, 

Bei'm Beichtafte war es fehr zweckmaͤßig, die zwei Forz 
mulare aus der erften Auflage, da fie wenig praftifche Brauch 

barfeit hatten, wegzulaffen. Die vier Formulare zur Vorbe 
reitung vor dem eigentlichen Privatbeichtafte, die beftimmt find, 
an allgemeinen Beichttagen im die Beichtenden zuerſt Geift, Ernit 
und Leben zu rufen, find vorzüglich geeignet, den ächtchriftlichen 

Bußgeift zu wecken und den bewußtiofen, todten Mechanismus 
aus der Beichtanflalt zur entfernen, 

Lippert's Annalen, 33 Heft. 9 



139 

Bei dem Abendmahlsafte find ebenfalls zwei Formulare zur 
Anstheilung der heiligen Kommunion ausgefallen, Dagegen ift 
eine furze Vorerinnerung vom Herrn Herausgeber dem Ganzen 
vorangeſchickt. Die vier folgenden Formulare zu Anreden vor 
der Kommunion find diefelben, wie in der erfien Auflage. Rec. 

hätte hier noch ein Formular zu Anreden bei der erften heiligen 
Kommunion. der Kinder gewänfcht, in den gegebenen aber mehr 
Tiefe, Beftimmtheit, Unmittelbarfeit und Salbung in der Dar- 

ftellung, und eine mehr praͤciſe Entwicelung des Weſens und 

der ethifchen Bedeutfamfeit des Abendmahls. 

Bei dem Trauungsakte it von den Formularen zu Anreden 
vor dem Afte, das fiebente ausgefallen; dagegen ift eine ger 

drängte aber erfchöpfende Vorerinnerung über ‘den Zweck und 
die Wichtigkeit der Ehe, und ein freibearbeitetes Formular. für 
den Tranungsaft felbjt, vom Hrn. Herausgeber neu aufgenommen, 
Daffelbe umfaßt, bei möglichfter Beruͤckſichtigung des Kirchen: 
formulars, in einer würdevollen und eindringlichen Darftellung 
Alles, was über die individuelle, bürgerliche und ethifche Ver 
deutung der Ehe und über die Pflichten der Verehelichten Wer 
fentliches und "Wichtiges gefagt werden mag. Ebenſo erfcheint 
dabei das Symbolifche in den verfchiedenen Geremonien in einer 
angemefjenen, eindringlichen, ſinn⸗ und wuͤrdevollen Auffaffıng. 
Das Formular ift daher für den praftifchen Gebraud;, der Form 
und im Ganzen auch dem Inhalte nach, als fehr gelungen 

zu empfehlen. Nur erlaubt ſich Rec. die Bemerkung, daß er 
noch Einiges über das Weſen der chriftlichen Ehe und die 
Bedeutung der Firchlichen Trauung mit eingeflochten, dagegen 
die hier, wie in allen andern Ritualen vorfommende Erwähnung 
der Fortpflanzung des Sefchlechtes, als Mitzweckes der Ehe, 
und der Kindererziehung, als anticipirter Pflichteinfchärz 
fung, durchaus entfernt haben möchte, Der Herr Herausgeber 
wollte hier nicht von der Gewohnheit abweichen. Indeſſen ift 
Diefe zum Theil im den alten einfeitigen Anfichten von der Ehe 
begründet; jedenfalls aber macht fich hierdurch unſers Beduͤn— 

fens das Ritual, gleichfam offtciell, einer Unzartheit fchuldig, 
Die erröthen macht, Will man die phyſiſche Seite der Ehe nicht ! 
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unberührt laffen, jo dürfte e8 genügen zu fagen, daß die Ehe 
zu großen Selbft- und Weltzweden angeordnet ſey. Im 

fiebenten und achten Abfchnitte zur Kranfenfommunton 

und Kranfenolung, find, außer. der im 7ten Abfchnitte vom 
Herrn Herausgeber umgearbeiteten Vorerinnerung, alle For: 
mulare unverändert aus der erften Auflage herübergenomment. 

Der Inhalt des ganzen neunten Abfchnittes, allgemeine 
Losſprechung (Generalabfolution) — das lateinifche Kirchen: 
formular und deſſen Ueberſetzung — ift neu aufgenommen. 

Bei dem Begräbnißafte finden ſich ebenfalls außer dem 
leteinifchen Formular und deſſen Ueberfegung zwei neue fehr 
anfprechende Formulare zu Grabreden bei der Beltattung eines 
Seelforgerd. Das Uebrige it aus der erften Auflage abgedruckt. 

In dem Begräbnißafte für Kinder, ift das erfte For- 
mular, vom Herrn Herausgeber CS. 191 — 206) beigegeben, 
dem Inhalte nach recht gut, aber für eine Grabrede, zumal bei 
der Bellattung eines Kindes, von zu ausgedehntem Umfange. 

Der legte Abfchnitt enthält Formulare für „die gemöhn- 
lichften Segnungen a, wie es in der Auffchrift heißt, (Aber 
auch felbft die angeführten find nicht mehr alle gewöhnlich.) 
Es folgt immer zuerft die Segnung nach der Kirchenagende, 
und dann entweder die Ueberfegung derſelben, ober, wenn 
das Kirchliche fich in zu fchroffen, antiquirten, materialiftifchen 
Formen bewegt, ein frei bearbeitetes Formular nach feinem 
Grundtypus. dr 

Noch erlaubt ſich Necenfent zum Schluffe in Bezug auf 
die Darftellung überhaupt die Bemerkung, daß flatt der Win- 
ter’fchen yoetifchen Blüthe des Styls an manchen Stellen, 
mehr ruhiger, heiliger Ernft, mehr Tiefe der Gedanken, und 
mehr Salbung, mehr Einfachheit, mehr Beftimmtheit der Darz 
ftellung in wefentlichen Begriffsentwickelungen, der tiefliegenden 
religiöfen Bedeutung der Liturgie mehr entfprochen haben dürfte, 
Indeſſen ift die genannte Weife der Winter’fchen Darfiellung 
zu eigenthümlich, als daß fie, auch bei aller Aufmerkfamfeit 
‚aus einer zweiten Auflage fchon auch ganz ſpurlos hätte vers 
fchwunden ſeyn koͤnnen. 

9 * 
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Die aͤußere Ansftattung Des Buches ift lobenswerth, und 
jowohl Papier als Druck ganz feinem praftifchen Zwede ange, 
mefjen. 

B. Diefes Ritual wird von der öffentlichen Stimme allge 
mein und mit entfchiedener Zuverläfjigfeit dem hochberühmten 
Freiheren von Weffenberg zugefchrieben; und wenn wir den 
Achtchriftlichen Geift, der in demfelben aus jedem Blatte ung 
entgegenweht, zugleich in feiner eigenthümlichen biblifchen Faſ— 
fung, auch nur obenhin wirdigen, fo kann diefe Stimme nicht 
tänfchen. Die Anonymität kann wohl dem Umftande zugefchrie- 
ben werden, daß in das Nitual auch Beiträge von Andern, 

wenigftend der Grundlage nach, mit aufgenommen find, 
indem der Herr Verfaſſer ſchon feit lange her, befonders 

als Bisthumsverwefer der Didcefe Konftanz gemeinſam 
mit mehrern Fatholifchen Geiſtlichen für die Liturgie ſich 
bethätigte. 

Das Ganze zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erfte in 
fieben Abfchnitten die. Liturgie bei Ausſpendung der heiligen 

Saframente (mit Ausnahme der Priefterweihe) enthält CS. 
6— 265). Die zweite behandelt in AX Nummern die Kiturgi- 
chen Segnungen, Einweihungen 3. B. einer Kirche, eis 
nes Gottesackers; Belehbrungen, 3. B. bei der Vorbereitung 
zur Ablegung eines Eides; und Gebete, 3. B. für den Laut 
desfürften, für befondere Kranke, um Gottes Segen für die 
Berfammlung der Landſtaͤnde CS. 266—486). Die. einzelnen 
Akte felbft haben wieder eine umfaffende und mehrfache Behand: 

lung. So finden fich bei der Taufe fechs Anreden CHomilien 

über Joh. 3, 1—7, Matth, 18, 2—10, Mark. 10, 13—16) 
über Wefen und Zweck derſelben; ein Formular nad) der Grund— 
lage des gewöhnlichen Ritus; ein Fürzeres Tanfformular, eines 
zum Gebrauche bei Haustaufen, und eines wenn die Geremo- 

nien nachzutragen find. So umfaßt die Abendmahlsliturgie 
9) fünf Formulare, wert die Ausfpendung außer der Meffe ge 
ſchieht; 2) eilf, wenn fie unter der Meffe gefchieht, und zwar 

mit Ruͤckſicht a) auf befondere Abtheilungen der Kommunikanten, 



133 

und b) auf befondere Feſttage; 3) ein Formular von Litanieenz 
4) den Ritus a) bei der erften Kommunion der Kinder und b) 
bei der Kommunion der Schuljugend unter dem Sahre. Es 
folgt dann noch ein befonderer Anhang von bezüglichen Ge 
füngen. 

Sehen wir auf die Behandlung der Materien, fo ift überall 
das Streben fichtbar, Die Liturgie ihrer todten Materialität zu 
entziehen. Mit der Ceremonie wechfeln ſtets Belehrungen, Ger 
bete, Gefänge; überall ift Verfländigung und Vergeiſti— 
gung der Gultusformen, und darum überall Anregung und 
Erbauung durch diefelben. Nirgends ift das Volk mäßig, ſon— 
dern überall mitthätigz nirgends ift bloß aͤußere Anſchauung — 
überall fol nicht bloß auf Auge und Ohr, fondern auf Geift 
und Herz der Theilnehmenden eingewirft werden; nirgends todter 
Mechanismus; überall Geift und Leben, 

Ueberall ift aber auch Acht chriftlicher Geiſt. Die kirch— 
lichen Formen bilden überall den Grundtypus, und die fymbo- 
lifche "Auffaffung der Form iſt flets der Firchlichen Grundidee 

entfprechend. Man Iefe zum Belege nur den Taufritus, und 
vor allem die höchftgelungene Verchriftlichung des Eroreismus. 

Der Herr Verfaſſer läßt bei folchen Gelegenheiten bloß die 
Schrift reden, und dadurch it wie von felbft die Sache auf 
ihr reines Urthema zurücgeführt. Eben diefes Anlehnen an 
den. Firchlichen Nitus als den flabilen Grundtypus veranlaßte 
ven Herrn Berfaffer mitunter zur Aufnahme einzelner Formen, 

die vielleicht befeitigt werden dürften, 3. B. die apertio aurium 

bei der Taufe, di. die Beflreichung mit Speichel (©. 13), 
oder gar durch Speichel mit Afche vermifcht (S. 31), die fich 
auf Mark, 7, 33 gründet, urfpringlich nur bei Katechumenen 
ſtattfand, und die innere Befähigung und die Nothwendigkeit 
der Aufmerkſamkeit für die Aufnahme der chriftlichen Wahrheiten 

bedeuten follte. Dffenbar hat aber diefe Geremonie ein zu orien⸗ 
talifches Gepräge, als daß nicht für ung das zu Grelle und 
nach unſerer Anſchauungsweiſe Unäfthetifche der Form dem gei— 

fligen Eindrude hinderlich feyn follte. Man findet daher dies 
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fen Ritus, obſchon er fehr alt iſt, Auen im der griechifchen 

Kirche nicht. 

Die Sprache ift frei von allem Spielenden Mr Gefuchten, 
Gefünftelten, von aller unmännlichen Verweichlichung und poe— 
tiichen Affektation, edel, einfach, würdevoll, biblifch. 

Nach diefer allgemeinen Ueberficht über den Umfang und 
Inhalt, den Geiſt und die Darftellung, erlaubt fich Necenfent 
noch einige Bemerfungen über diejenigen Eigenthuͤmlichkeiten des 
vorliegenden Rituals, die tief in das Weſen der Fatholifchen 

Liturgie eingreifen, oder durch Die es fich von den bisherigen, 
befonders Firchlichen Ritualbuͤchern wefentlich unterfcheidet, das 
mit wir. einen Standpunft gewinnen, daffelbe nicht nur richtig 

zu beurtbeilen, fondern aud), und befonders — ——— zu 

gebrauchen. 

Eine unterſcheidende Eigenthuͤmlichkeit des gegenwaͤrtigen 
Rituals iſt es vorerſt, daß das doktrinale Prinzip in demſelben 
beſonders hervortritt. Dieſe Erſcheinung koͤnnte leicht zu dem 

Vorwurfe verleiten, als ſtreife der Verfaſſer zu viel heruͤber ins 

Gebiet der Katecheſe und der Predigt, und als verkenne er da— 

durch den, Standpunkt der Liturgie überhaupt, wie der katholi— 
fchen insbefondere, bei der die Anſchauung das vorherrjchende 

Moment it, und als habe er das Wort Über die Anfchauung 
zu viel vorwalten laſſen. 

Um diefe Eigenthümlichkeit richtig zu beurtheilen, muß fie 
aus dem Wefen der Liturgie, fo wie aus dem Charafter, 
den diefe in der Vergangenheit vielfach behauptete, gewürdigt 
werden. Das Wefen der Liturgie iſt aus einem von der Kate? 
chefe und Predigt fehr verfchiedenen Standpunkte aufzufaffen. 
Die Katechefe nimmt mehr eigentlich den Verſtand, die Pre 

digt Verſtand und Gefühl gleichmäßig und durch beide den 
Willen, die Liturgie mehr das Gefühl in Anfpruch. Eben 
darum ift, weil dad Gefühl mehr als Verftand und Wille mit 
dem Sinnlihen zufammenhängt, in der Liturgie mehr Anz 
ſchauung als Doktrin. Soll aber diefe Anſchauung nicht in 
der. bloß aͤußern Objektivität ftehen bleiben, fo muß das ver- 
ſtaͤndigende, belebende, vergeiftigende Wort mit verbunden werz 
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den. Das Gefühl muß durch die Idee und das Verſtaͤndniß 
zum Bewußtſeyn erhoben, und fo die Anfchauung in der Tiefe 
des Gemüthes innerlich, und ethifch wirkfam werden. So wie 
das Gefühl felbft vermittelnde Inſtanz ift zwifchen dem Gedan— 
fen und dem Willen, fo knuͤpft fich auch nım an den Gedanfen 
und die Tiefe der Idee die Realität und die Tiefe des Gefühle. 
Darf nun aus Diefem Grunde auch das belehrende Wort 
in der Liturgie nicht fehlen, fo muß doc; hier der Standpunkt 
der Liturgie flets fejtgehalten werden. Es muß daher diefes 
Wort in Form und Umfang wohl gewählt und berechnet 
ſeyn. Es muß weniger, als die Katechefe, unmittelbar erklaͤ— 

ren, und weniger als die Predigt unmittelbar durch den Ver— 
fand und das Gefühl den Willen beftimmen wollen; fon 
dern mehr durch eine herzliche, falbungsvolle Sprache bejee- 

len. Wo ferner auf das Gefühl gewirkt werden foll, darf 
nicht zu viel belehrt, zu viel gefagt werden; man muß aud) 
der Ahbndung etwas überlaffen. Es muß fich bier einiger 
Maaßen verhalten, wie mit der Poefie der Alten, „die auch 
nur große Maffen zeichneten, und e8 den Gedanfen und Ge 

fühlen des Lefers Überließen, die Zwilchenräume auszufüllen, 
und das Angedentete zu entwickeln“, (Corinna1.Th.2. Kap.) 
Findet fich nun, nach des Necenfenten Anficht, diefer Auffaffung 
gemäß in dem vorliegenden Werfe zu viel Belehrendes, fo will 
doch auch Diefes wieder aus befondern Zeitbedürfniffen gewuͤr⸗ 

digt werden, Noch in der jüngften Vergangenheit bediente man 
fih in der Liturgie einer fremden Sprache — fie findet ihre 
Apologeten noch jest. — Dadurd), fo wie auch durch den Um— 

Hand, daß manche Form fpäter ihre urfprüngliche Bedentung 
verlor, und darum unverfiändlich wurde: zugleich dadurch, 
daß bei mancher Form die ſymboliſche Auffaffung nicht jo nahe 
liegt, daß fie durch die bloße Anſchauung der Form ſchon ſich 

von ſelbſt verftändigte, kam zu viel Erftorbenheit, zu. viel 
todter Mechanismus in die Liturgie, Man verlor ſich in der 

blog aͤußern Anſchauung, in einem unbeftimmten Fühlen, oder 
es war auch gar Fein Fühlen, — eine todte Aeußerlichkeit. 
Dieſes gab die unmittelbarfte Veranlaffıng zu den breitern und 
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gehauftern didaftifchen Ercurfen in den nenern Nitualen. Sie 
bilden gleichfam die Kommentarten zu den alten Agenden; und 
fo ift e8 auch mit der gegenwärtigen. 

Iſt nun diefes Streben zu belehren im Allgemeinen jehr 
gut begründet, befonders wenn man noch dazu bedenkt, wie“ 
der liturgifche Unterricht in der Katechefe fo häufig verſaͤumt 
wird, und auch, wenn Dies anders ift, dennoch wegen ver 

Maſſe der vielen und verfchiedenartigen Geremonien eine üftere 
Wiederfehr der Belehrung nothig iſt; fo ſcheint es doch Recen⸗ 
jenten unerläßlich, eine folche Einrichtung und Anlage bei der 
Abfaffung neuer Rituale zu machen, durch welche der eigen: 
thümliche Charakter der Liturgie nicht verschoben wird. Es 
dürfte aber zu diefem Zwecke ſchon einmal der eigentliche litur— 
gifhe Akt nicht durch zwifchen eingefchobene Belehrun— 

gen unterbrochen werden, wie dies bier häufig gefchieht. Der 
Gefammteindrucd wird dadurch gehemmt, das Gefühl durch 
das Didaktiſch⸗Intellektuelle an feiner Entwicklung gehindert und 
fogar unangenehm berührt. Das eigentlich Belehrende über den 
Zweck und die Bedeutung des heiligen Aktes oder auch über die 
Beziehung der folgenden Geremonien zu demfelben im Allgemei- 
nen, it in Boranreden zur fügen, die darım in feinem Wir 

tualbuche fehlen follen, und die, in didaftıfch=erbaulicher Hal- 

tung, zugleich den Zweck haben, die Gemäthsftimmung für die 
heilige Handlung vorzubereiten. In der Ausführung des litur— 
gischen Aktes felbft it bei den einzelnen Geremonien das Ver; 

ftändigende und Vergeiftigende fo zu verbinden, dag man, ohne 

daß das didaktiſche Streben eigenthuͤmlich hervortritt, in das 
Verftändnig und den Geift der Geremonie einführt, Nach des 
Recenſenten Anficht ift Letzteres in dem vorliegenden Ritual 

meiſtens als hoͤchſt gelungen zu bezeichnen; ſo wie ſich aus der 
großen Maſſe der hier gegebenen Materialien leicht nach den 
gegebenen Geſichtspunkten Formulare zu paſtoraliſchem Gebrauche 
bilden laſſen. 

Hervortretend charakteriſtiſch iſt noch dem Ganzen die ei— 

genthuͤmlich bibliſche Darſtellung und die haͤufige Wiederkehr 
von Texten und bibliſchen Formen, was mehrfach in der badi— 
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ſchen Schule gefunden wird, Was nım die Bibelfprache fiber: 
haupt betrifft, ſo muß, wie für die Predigt, fo auch für die 
Liturgie der biblifche Styl Grundtypus ſeyn, und es it beſon— 

ders eine dringende Anforderung der neuern Zeit, gerade du 
durch die Kanzelfprache und überhaupt dei heiligen Styl von 
feinem Gefchminften und Schöngeifterifchen, von feiner irdifchen 
Berweichlichung und modernen Ungottlichkeit zu befreien, Was 
die liturgiſche Darftellung insbefondere betrifft, fo it bier, 

wo alles. objektiv, und Form und Inhalt poſitiv gegeben ift, 
wo das Göttliche in lebendigen, ernſten, tiefen Gefühlen belebt 
werden fol, die Bibelfprache mit ihrer göttlichen Objektivität, 

ihrem heiligen, eimdringlichen Ernfte, mit ihrer eigenthümlichen 
Kraft und gemüthergreifenden Symbolif, da das gewöhnliche 
Wort die Tiefe des Gefühls fo felten erreicht, mit ihrer Alters 
thuͤmlichkeit, die der Anciennität der Kiturgifchen Formen ſo ent 
fprechend ift, die vorzüglich geeignete. So wahr dies an ſich 
ift, fo ift es indeffen von nicht geringer Schwierigkeit, jene 
Sprache in ihrem ganzen eigenthimlichen Charakter nachzubil- 
den. Leicht wäre dies allerdings, wenn dieſe Eigenthimlichkeit 
der Bibelfprache nur in einem bloß materiellen Aggregiren von 
biblifchen Worten, Formen und Terten beftünde, nicht vielmehr 
in einer getreuen und lebendigen Nachbildung des eigenthimli- 

chen biblifchen Lebens und Geiftes, und in einem ftetigen Sich: 
bewegen in dem Gedanfen und Bilderfreife der Bibel, Wenn 
es nun aber wahr it, daß der Styl.der Menſch ſelbſt it, fo 
wird mir der die Schriftfprache fich ganz eigen machen Fünnen, 

ver den Geift der Bibel belebend und durchdringend in fich auf— 

genommen hat. Freilich wird man, wenn wir auch den bibli- 
fchen Styl fo auffaffen, doch bisweilen Ausdruͤcke, Formen und 

Terte der Bibel mit aufnehmen müffen, weil das Bild mit ſei⸗ 
ner Form, das Leben und der Geiſt mit ſeinem Traͤger zu enge 

verbunden iſt; aber es darf dies nicht zu haͤufig geſchehen, 
und es muß, wo es geſchieht, eine gewiſſe Angemeſſenheit zu 

der Wichtigkeit des Gedankens und der Tiefe des Ge— 
fühls haben, und natuͤrlich ſeyn. Ein Allesſagenwollen durch 
Bibelſpruͤche wuͤrde der Darſtellung ihre Natuͤrlichkeit, ihre Praͤ— 
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cifion und Unmittelbarfeit, ihren Zufammenhang und ihre Ges 
meinverftändlichfeit ranben; es wäre Eonfordangmäßiger, nicht 
fchriftmäßiger Styl. 

Laßt fich nun nach den gegebenen Geſi ichtöyunften die Dar: 
ftellungsweife des Herrn Verfaffers im Allgemeinen würdigen, 
fo muß noch im Befondern gejagt werden, daß die Bibelfprache 
fi in dem vorliegenden Werfe in ihrer reinſten Eigenthuͤmlich⸗ 
feit und haufig in mufterhafter, Ausbildung findet; in manchen 
Stellen hätte weniger in Bibelterten geredet werden dürfen. 
Eben fo dürften die ſtets wiederkehrenden evangelifchen Vorle— 
jungen bei den liturgifchen Akten beurtheilt werden. Statt derz 

felben hätte Necenfent mehr felbfiftändige, nicht an Texte in 
Form von Homilien fich anlehnende Voranreden gewänfcht, fo 

wie bisweilen etwas mehr Salbung und hie und da genatere 

dogmatifche Beftimmungen. 
Druck und befonders Papier, konnte, mit Bezugnahme auf 

vie praftifche Beltimmung des Buches, etwas beffer. feyn. 

L 

— — 

C. 

Iahrbuch der katholischen Kirche, Herausgegeben von 
Iohann Bapt. Fischer, Erster Jahrgang, Mit 
dem Portrait des Papstes Pius VIE Aschaften- 
burg, bei Theodor Pergai. 1832, VI u. 125 12% 

(Preis: 45 kr.) a4 

Nach dem vom Herausgeber in der Vorrede mitgetheilten 
Plane, fol diefe neue Zeitfchrift enthalten: 

1) „den neueften Beftand der höheren Hierarchie der 
kathol. Kirche auf dem ganzen Eröfreife, 

2) Eine Kirchen» Chronik des abgelaufenen Sahres. 
3) Die paͤpſtlichen Bullen und Breven und fonftige belang- 

reiche Verordnungen kirchl. Behörden. 
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4) Die yolitifchen, die Fathol, Kirche betreffenden Gefete 
und Verordnungen, 

5) Eine Darftelung des religiöfen und lirchlichen Zuſtan⸗ 
des irgend eines Landes oder einer Provinz. 

6) Beſtand der deutſchen Domkapitel und theolog. Lehr: 
anſtalten. 

7) Necrologe. 
8) Die bedeutendern Converſionen. 
9) Verzeichniß der im Laufe des Jahres mit Tod abge— 

gangenen Gardinäle, Erzbiſchoͤfe und Biſchoͤfe und merkwuͤrdi⸗ 
gern Prieſter. 

10) Verzeichniß der intereſſanteſten theologiſchen Schriften, 
die im Laufe des Jahres in Deutſchland, Frankreich, Italien, 

Belgien und England erfcheinen«“. Zugleich gibt der Redakteur 
an, welche Zeitfchriften er für die aufferdeutfchen Firchlichen 

Ereigniffe benugen werde. 
Es läßt fich nicht verfennen, daß eine Zeitfchrift, welche 

die angeführten Gegenftände umfaßt, von vielfeitigem Intereffe 
erſcheine, und die Aufgabe, welche der Herausgeber fich gefett, 
eine lobenswerthe fe. Es fragt fi) nur, ob, da, nad, dem 

Namen diefer Zeitfchrift, und da auch in der Vorrede über die 
Zahl der im Sahre erfcheinenden Hefte oder Bändchen Feine 
Andeutung enthalten it, jährlich nur Ein Bändchen, wie das 
vorliegende, erfcheinen dürfte, ohnehin bei dem Kleinen Formate 
der Stoff fich unterbringen laffen werde. Dies iſt dem Ref. 
hauptfächlich hinfichtlich der Verordnungen, fowohl von der 
weltlichen als geiftlichen Gewalt, nicht glaublich. Nach Nef. 

Erachten wird fich diefes Jahrbuch darauf befchränfen müffen, 
nur die intereffanteften, und nicht fehr umfangreichen mitzu- 
theilen, wodurch es übrigens nicht an Werth verliert, befon- 
ders, weil für eine vollftändigere Sammlung, wenigftens der 
Eirchenrechtlichen Verordnungen, fchon durch diefe Annalen 
geſorgt iſt. Auch wird der Herausgeber, wenn demohnerachtet 
der Raum noch als zu enge fich darftellt, durch Vermehrung 
der Bogenzahl oder auch Ang ein größeres Format nachhelfen 
koͤnnen. 
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Der Inhalt des erften Bändchens umfaßt, dem Plane 
entfprechend, den Beſtand der höhern Hierarchie, vom Papſte 
an, bis zu den apoftolifchen Vikarien; eine Bulle des jetzigen 

Papſtes; eine Kirchen» Chronif vom Ableben Pius VIEL bis 
zum 30. Nov. 18315 MUebertritte zur Fatholifchen Kirche im 
und ein Mortuarium aus dem Sahre 1831. 

Ref. wünfcht dem Herausgeber Muth und Ausdauer, um 
alle, häufig nur mühefam zu verfchaffenden Notizen, ſtets recht 
genau und richtig mitzutheilen, und glaubt dafür ihm die Hoff- 
nung eröffnen zu koͤnnen, daß fein Sahrbuch, wenn auch meh: 
rere andere Zeitfchriften, zum Theile wenigſtens, das Nemliche 
liefern follen, doch viele Leſer erhalten werde, 

Die aͤußere Austattung gereicht der Verlagshandlung zur 
Ehre, und auch der Preis ift mäßig. 

D. 

Die Verhandlungen der baverischen Deputirtenkammer 
in der XXX, XXXI. und XXX. öffentlichen 
Sitzung über Die gegen die katholischen Geistlichen 
vorgebrachte Beschwerde, die Weigerung der Ein- 

segnung gemischter Ehen betreffend, in theologischer 
und staatsrechtlicher Beziehung beurtheilt von A, 
Gengler, Professor des Kirchenrechts und der 

Girchengeschichte am königlichen Luzeum zu Bam- 
berg. Bamberg 1831 bei 3, €, Dresch. IVu.775. 8, 

(Preis: 24 kr.) , 

Den Lefern diefer Zeitfchrift ift ohne Zweifel die auf dem 
legten Landtage des Königreich Bayern gegen die Fatholifchen 
Geiftlichen darum geführte Befchwerde, weil fich diefelben gez 
weigert hatten, zur Eingehung gemifchter Ehen, wenn nicht die 

Erziehung aller zu erwartender Kinder in der Eatholifchen 

Eonfeffion, ftipulivt worden war, mitzuwirken, aus den Zeitun— 
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gen und andern öffentlichen Blättern noch in frifchem Anden: 
fen, Der Lefer wird fich ebenfalls noch erinnern, wie manche 
Aeußerungen, welche bei diefer Gelegenheit fielen, ein unwill⸗ 
führliches Achfelzucfen bei ihm veranlaßten. 

Das große Intereffe des Gegenftandes läßt ung eine Schrift, 
welche die Veranlaffung der Beſchwerde, die darüber ftatt ge— 
fundenen Verhandlungen und eine Fritifche Beleuchtung deſſen, 
was von den bayerifchen Volfsvertretern gefchah, enthält, nur 
jehr willfommen feyn, und die angezeigte wird um fo mehr die 
Öffentliche Aufmerkfamfeit in Anſpruch nehmen, da fie einen 
Verfaſſer hat, der als heller fcharfjinniger Kopf und als ein 
fenntnißreicher Mann befannt ift. Necenfent wendet fich. zur 

Andentung des Inhalts vorliegender Schrift. 

Vorangehen läßt der Verfaffer eine Angabe der Befchwerde 
felbftz hierauf folgt die Veranlaffung derfelben, wobei der Vers 

faffer paſſend die einzelnen hierher gehörigen Actenſtuͤcke woͤrt— 
lich mitgetheilt hat; und hieran fchliegt fich der bei weiten den 
größten Theil der Schrift ausfüllende Fritifche Abfchnitt, der 
zuerft eine Beurtheilung der Befchwerde und der darüber ge 

yflogenen Verhandlungen in theologijcher und dann eine 
folche in ffaatsrechtlicher Beziehung umfaßt, In dem erften 

Theile des Fritifchen Abſchnitts entwickelt der Verfaſſer, daß die 
Ehe in ihrer Bollfommenheit bei gemifchten Ehen fich nicht 
finde, daß die Kirche (keineswegs blos die Fatholifche), welche 
folche Ehe billige, ihr Intereffe werfenne, daß darım die Fatho- 

liſche Kirche bereits von den früheften Zeiten bis auf die neueften 

ihre Mißbilligung gemifchter Ehen ausgefprochen und jest nur 
für den Fall diefelben als erlaubt erflärt habe, wenn die Erz 
ztehung ſaͤmmtlicher Kinder nach FatholifchzFirchlichen Grund» 
fügen, feftgefetst worden. Was beide erftere Puncte anbelangt, 
fo find diefe von vielen Seiten als richtig anerkannt; ob fie 
wirklich richtig feyen, kann natürlich hier nicht geprüft werden, 

da hierüber nur in einer ausführlichen Abhandlung ſich ſprechen 
läßt. Der dritte Punkt ſteht aber unzweifelhaft da, wenn man 
nicht ganz Elare DVorfchriften ignorirt, oder denfelben eine gez 

zwungene Interpretation gibt, 
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Namentlich in Beziehung auf die Bedingung, daß alle 
Kinder in der Fatholifchen Neligion zu erziehen, greift der Ver: 
faffer die, der feinigen entgegengefetsten Deductionen und Ber 
hauptungen mancher Deputirten an, wie er Aberhaupt überall 
die feinen Anfichten widerfprechenden der Abgeordneten befampft, 
und den Effect dadurch fehr erhöht, daß er deren verba ipsis- 
sima ‚mittheilt. Er wendet fich ſodann zur Erörterung, daß 
Geiftliche und Laien, die das mehrerwähnte Fatholifch- Firchliche 
Gebot nicht achten, eine Sünde begehen. Hanptfächlich iſt 
bier von der Mitwirkung des Pfarrers zur gemifchten Ehe, 

durch Ertheilung des Ledigſcheins oder der Dimiſſoria— 
lien, die Nede. In der Vornahme ver Proclamation fin 
det dagegen der Verfaffer Feine folche Theilnahme. Wenn aber, 
wie auch der Verfaffer bemerft, die Proclamation eine Bekannt; 

machung des zwifchen zwei Perfonen beftehenden Verlöbniffes 
enthält, fo läßt fich, nach Rec. Anficht, nicht verfennen, daß 
auch durch die Ausrufung der Verlobten, der Pfarrer zur Ab⸗ 
fchließung der Ehe mitwirfe. Denn der Zwed der Handlung 
beruht darauf, die Eingehung der Ehe vorzubereiten, indem 
folche erfolgen Fan, wenn nach flattgefundenen Proclamationen 

fein Impediment fich ergeben hat. Wer aber den Zweck nicht 

wollen darf, muß auch von dem Mittel fich entfernt halten. 

Sn den folgenden Paragraphen jagt dann der Verfaffer, 

daß doch auch Firchlich gültig, gegen das Firchliche Verbot, 
eine gemifchte Ehe eingegangem werden koͤnne; indem er daran 
erinnert, daß zur Gültigkeit der Ehe nach Fatholifchen Grund- 
fügen blos die Erflärung der Brautleute vor dem Pfarrer und 
2 — 3 Zeugen erfordert werde, und es gar nicht darauf an—⸗ 

fomme, ob der Pfarrer die Erklärung vernehmen wolle, So 
bedürfe man alfo nicht® weiter, als daß man zum Pfarrer 
Cd h. dem Fatholtfchen) gehe und demfelben und den Zeugen 
feine Abficht, in der Ehe zu leben, eröffnte, 

Daß Proclamationen, Ledig- und Entlaffimgsicheine und 
die Einfegnung nach Fatholiichen Grundſaͤtzen nicht weſentlich 

jeyen, d. h. nicht die Gnltigkeit, wohl aber die Erlaubtheit 
der Ehe bedingen, ift befannt. Wie aber, wenn ein Landes: 
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gefeß von einem und dem andern die rechtliche Eriftenz der 
Ehe abhängig gemacht hat? Dann Fommen wir natürlich auf 
die alten Schwierigkeiten wieder zuriick Ueberdies fcheint es 
dem DBerfaffer eben nicht recht Ernft, jenes Expediens anzu- 

rather. | 

In dem die Beurtheilung der Befchwerde und Verhand- 
lungen in ffaatsrechtlicher Beziehung umfaffenden Abjchnitte 
wird die Frage beantwortet, ob das Benehmen der Fatholifchen 
Geiftlichen in flaatsrechtlicher Hinficht, befonders nach der von 
ihnen befchwornen . Berfaffungsurfunde, zu rechtfertigen fey ? 
Nachdem num unfer Verf. den Behauptungen mehrerer Des 
putirten: daß die Fatholifchen Geiftlichen, durch ihr Benehmen 
rückfichtlich der gemifchten Ehen, eine vorfäßliche Cdolofe) 
Verlegung der Verfaffung verfchuldet, gegenüber, zu zeigen ge- 

ſucht, daß von einer vorfäßlichen Verlekung bier gar Feine 
Nede ſeyn Fünne, daß vielmehr der bayerifche Clerus die verz 
bindende Kraft der Gonftitittion auch für ihn vollfommen aner⸗ 
fenne und refpectire, wendet fich derfelbe zuerft zum Beweiſe, 
daß Feine formelle BVerlegung der VBerfaffung durch die Hands 
Iungsweife des Fatholifchen Clerus begründet worden ſey. Denn 
das päpftliche Breve, welches, wenigftens nach des Deputirten 

Rudhart Verſicherung, durch den Nuntins zu München, im 
Sahre 1819 Cunterm 28, März), den bayerifchen Bifchöfen 
mitgetheilt worden, die gemifchten Ehen als fehr mißftändig 
erklärt, und jeden Fatholifchen Pfarrer verboten, Dimifforialien 
auszuftelen — habe ohne das landesherrliche Placet befannt 

gemacht werden koͤnnen, weil e8 Nichts Neues enthalte, 
fondern die Längft Schon beftehende Disciplin der Fatholifchen 
Kirche ausfpreche, und wenn es den Abfchluß der gemifchten 
Ehe unter der Bedingung der Erziehung aller Kinder in der 
Fatholifchen Kirche verſtatte, nur als Dispenfation unter 
einer Bedingung erfcheine, welche, wie allbefannt, feines Pla 
cets beduͤrfe. Rec. ift num allerdings der Anficht, daß nad) 
dem $. 58 des Religions-Edictes es bezweifelt werden 
koͤnne, ob zu dem berührten Nuntiaturfchreiben nicht dag koͤnig— 
liche Placet erforderlich gewefen; denn dieſer Paragraph enthält 
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feine Ausnahmen und verordnet ganz allgemein die Nothwen— 
digfert des Placets. Und wenn auch daffelbe, — indem es in 
jenem Schreiben um ein fehon langft in der Kirche beftehendes 

Geſetz fich handelt, — nicht in materieller Hinficht erfor 

derlich gewefen wäre, könnte doch immer noch, da auch Die 
Form einer Firchlichen Verordnung der Cognition des Staats 
unterliegt, das mehrerwähnte Schreiben in Diefer Beziehung 
als Gegenftand des Placets erfcheinen. Denn der Grund des 
legtern it fein anderer, ald der, damit auch nicht durch die 

Form, in welcher die an fich durchaus zuläffige Kirchliche Ver— 
fügung erlaffen wird, das Staatswohl gefährdet werde. Ob 
dies nicht der Fall, wenn der Staat, aus Gründen des Staats: 
wohles, Die gemifchten Ehen als erlaubte Verbindungen erklärt 

hat, und nun in der Verfügung der geiftlichen Gewalt, worin 
den Geiftlichen jede Mitwirkung zu einer folchen Ehe, mit Rück 
ficht auf fchon lange beftehende Ausfprüche der Kirche unterfagt 

ift, die gemifchten Ehen als‘ fündhafte und durchaus verwerf- 
liche Verbindungen erklärt werden, dies möchte Necenfent ſehr 
bezweifeln, Daß die Firchliche in der Art erlaffene Verfügung 
die Beltimmung habe, das die gemifchte Ehe erlaubende Staats: 

geſetz zu elidiren, läßt fich gewiß nicht in Abrede ftellen, und 
hierfür fan man unter andern das mehrberührte Nuntiaturz 

fchreiben allegiren, indem es hierin heißt, daß der Papſt mit 
großem Kummer von dem die gemifchten Ehen genehmigenden 
Religiong-Edicte Kunde erhalten und daß Die Kirche ſtets ſolche 
Ehen mißbilligt habe, u. ſ. w. 

Uebrigens darf nicht außer Acht gelaffen werden, daß die 
Artifel XII. und XVII. des Concordates mit den Beftimmungen 
des Religions⸗Edictes über die gemifchten Ehen, in Disharmo- 
nie ſtehen und es darauf anfomme, ob das letztere Dem erftern 
vorgehe, oder umgekehrt (man fehe die im 2, Hefte dDiefer Anz 

nalen ©. 1 u. ff. befindliche Abhandlung über diefe Frage). 
Was nun noch die Erlaubniß der Fatholifchen Kirche, eine 

gemifchte Ehe, unter dem DVertrage, daß alle Kinder der Fathos 
liſchen Kirche angehören würden, einzugehen, anbelangt, fo 
kann Necenfent diefe nicht als Dispenfation von den folche 
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Ehen verbietenden Kirchengefegen anfehen. Eine Dispenfation 
ift zwar eine Ausnahme von der Anwendung eines vorhan— 
denen Gefeges, aber nur in. einzelnen Fällen; wenn 
z. B. jemand von einem trennenden Ehehinderniff® befreit, 
oder wenn demfelben vom päpfilichen Stuhle die Erlaubniß 
eine gemifchte Ehe einzugehen, gegeben wird, liegt eine Dig- 

yenfation vor. Wenn dagegen dad allgemeine Verbot der 
Kirche, daß zwifchen Katholifen und Afatholifen eine Ehe ges 
fchloffen werde, durch eine für einen ganzen Staat, fogar für 
mehrere Staaten allgemeine gejegliche Beftimmung dahin abge— 

ändert wird, daß diefe eheliche Verbindungen unter der Bedinz 
gung der Erziehung ſaͤmmtlicher Kinder in der Fatholifchen Nez 
ligion, auch Firchlicher Seits ald erlaubte gelten füllen, fo iſt 
dies Feine Dispenfation vom Gefege, fondern ein neues Ge 
feß, und e8 gelten bier rücfichtlich des landesherrlichen Placets 
ganz diefelben Grundfäge, welche Überhaupt bei Bekanntmachung 
und Vollziehung der von den Eirchlichen Behörden ausgehenden 
Verordnungen zu beobachten find. Sonft könnte man auch die 
Staatsgefege wegen des Placetd, dadurch ganz einfach umgehen, 

daß man ein neues Geſetz unter der Firma einer Dispenfation 
von beftehenden Geſetzen, erläßt, 

Eben fo kann Necenfent dem Verfaſſer nicht beiftimmen, 
wenn er weiter fagt: die von Seiten des Staates ergangenen, 

die Proclamation und Ertheilung von Entlaßſcheinen bei ges 
miſchten Chen den Eatholifchen Geiftlichen gebietenden Gefeße 

enthielten felbft eine Verlegung der Conſtitution, weil hierdurch 
eine. von derfelben freigegebene Sache einem Zwange unter- 
worfen werde. Um dies gehörig verftehen zu können, ift nun 
nothwendig, das zu berlicfichtigen, was der Verfaffer, um zu 
zu zeigen, dag das Benehmen der Fatholifchen Geiftlichen auch 
feine materielle Verlegung der Staatsgrundgefeke enthalte, 
gleich weiter ausführt. 

Nachdem nemlich der Verfaſſer die hierher gehörigen Artiz 
tel 19—14 des Religiong-Edictes Cüber die religiöfe Erziehung 
der Kinder aus gemifchten Ehen), auf die man eben in der Deputirs 
tenfammer fich ftüßte, wörtlich mitgetheilt, bemerkt er mit Recht, 

Lippert's Annalen, 38 Heft. 10 
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daß hiernach den Verlobten verschiedener Eonfeffion e8 freige 
ftelft fey, über die religiöfe Erziehung ihrer aus der Ehe etwa 
entfpringenden Kinder, vertragsmeife Etwas feſtzuſetzen. Diefe 
Freiheit duͤrfe auch von Seiten der Kirche eben fo wenig, als 
von einem Andern befchränft werden, was gefihehe, wenn ei 
nem Staatsbuͤrger durch äußern Zwang die Auflage, feine 
Kinder gegen feinen Willen in einer beſtimmten Religion er—⸗ 

ziehen zu laſſen, gemacht werde. 

Allein! eben weil die Verfaſſung den Staatsbuͤrgern jene 

Freiheit laſſe, koͤnnten ſie auch einen Vertrag mit einer Gefell- 
fchaft eingehen, nach deren Srundfägen die religiöfe Erziehung 
der aus gemifchten Ehen entiproffenen Kinder blos in der ka— 

tholifchen Neligion gefchehen dürfe, koͤnnten alfo, wie dies 

durch ihren Eintritt in die Fatholifche Kirche, gefchehe, auf ihre 
Freiheit, über die religiöfe Erziehung ihrer aus einer gemifchten 
Ehe zu erwartenden Kinder Etwas zu disponiren, Verzicht 

leiften. Wenn nun ein folcher, ohnerachtet er durch feinen, 

auf freier Willführ beruhenden Eintritt in die Fatholifche 
Kirche, fich feines Nechtes, von der ihm im $. 12 des Reli 

gions⸗Edictes verftatteten Freiheit Öebrauch zu machen, begeben, 
von Seiten des Staates die im $. 12 ausgefprochene Freiheit 
noch verlange, fo muͤſſe der Staat, der ja überhaupt gültige 
Verträge unter Privaten zu fehügen habe, ihn abweiſen; diefer 
felbft aber könne, wenn er nicht länger den oft erwähnten 
Grundfag der Fatholifchen Kirche, in der er fich befinde, aner- _ 
fennen wolle, durch feinen Austritt aus derfelben fich den Weg 

zu der im $, 12 des Religions-Edictes genehmigten Freiheit 
wieder bahnen. Der Berfaffer beleuchtet dann noch mehrere 

Aeußerungen von Deputirten, Die Ausführungen find fehr gut. 
Dagegen läßt fich aber Folgendes bemerken: Die Deduc- 

tionen des Verfaffers find auf die VBorausfegung gebaut, daß 
die bayerifche Verfaſſung in ihren Beltimmungen über die reltz 

giöfe Erziehung der in gemifchten. Chen erzeugten Kinder, blos 
auf die Staatsangehörigen als folche, Feineswegs aber als 
Angehörige der Fatholifchen Kirche Nücficht genommen 
babe. Daß dem fo fey, glaubt Necenfent nicht. Der Staat, 
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der weis, welche Gonfeffionen auf feinem Gebiete fich befinden, 
oder, was daffelbe ift, dem befannt, welchen. Neligionspartheien 
die Staatöbürger angehören, und nun für, den Fall, in welchem 
zwifchen den auf dem Staatögebiete lebenden Perſonen ver 
jchiedener Confeſſion, eine Ehe eingegangen wird, über die re— 
ligiöfe Erziehung der aus folcher Ehe entfpringenden Kinder 
Beftimmungen ergehen läßt, Kann, nach Necenfentens Anficht, 
nur, indem er fich feine Staatsbürger als Glieder diefer verz 
fchiedenen Religionsgefellfchaften denft, jene Vorfchriften erlaf 

fen; um fo mehr, da er die Ehe als ein Verhaͤltniß, welches 
feine religiöfe Seite hat, anerkennt, Und follte man denfen, 
daß dazu ein Fatholifcher Staat, indem er ein Verhältnif, 
wie die Ehe, welches gerade bei Katholifen in fo innigem Ber: 
bande mit der Kirche fteht, berührte, nicht die Eigenfchaft Eines 
der Gatten ald Katholiken bei gemifchten Ehen in Betracht ge 
nommen habe? Sa, man Fann an eine gemifchte Ehe gar 
nicht denfen, ohne zugleich der Katholifchen und proteftantifchen 

Kirche fich zu erinnern; denn nicht als Staatsbürger, fondern 

al8 Glieder verjchiedener Kirchen, find die Ehegatten gemifcht, 

Und über allen Zweifel wird das Richtige der Anficht, wornach 
der $. 12 des Religions-Edictes auf die Eigenfchaft der ge 

miſchten Ehegatten als Katholifen und Proteflanten re 
eurrirt hat, erhoben, wenn wir berücfichtigen, wo der Inhalt 

jenes $. fich befindet. Diefer fteht nun aber gerade in dem 

Edicte, wodurch — da die Berfaffungs » Urkunde nur mit wer 
nigen Worten über Neligiong » und Kirchenangelegenheiten fich 
verbreitet — die Firchlichen Verhältniffe des Königreichs Bayern 
Coon Seiten des Staates) fefigefegt werden follten, und na 
mentlich auch das Verhaͤltniß der drei chriftlichen Confeſſionen 
zu einander, eine Negulirung erhielt. War es nun möglich, 
bier auch zu verordnen, daß es den Verlobten gemifchter Cons 

feffion über die religiöfe Erziehung ihrer dereinftigen Kinder ver 
tragsweife Etwas feftzufegen anheim geftellt fey, ohne daß man 

gerade daran dachte, daß diefe Beltimmung auf Katholifen und 

Proteftanten fich beziehe? Gewiß nicht. 
Wenn nun aber der Staat, als er die oft berührte, in 

10* 
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dem als Beilage der Gonftitution erflärten Neligions + Edicte 
enthaltene Beftimmung ertheilte, nothwendig auch daran dachte, 
daß er hierdurch Etwas für die Katholiken flatuire, fo ift hiers 

durch auch unzweifelhaft ausgefprochen, daß er etwas, der all- 

gemeinen ) FatholifchzKirchlichen Disciplin, rückfichtlich des Er- 
ziehungspumftes der von Eltern gemifchter Confefjion erzeugten 
Kinder, Entgegengefegtes verordnen wollte. Nach der allge 
meinen, vom päpftlichen Stuhle feftgehaltenen Disciplin, follen 

alle Kinder gemifchter Ehegatten nur in der Fatholifchen Kirche 
erzogen werden Fünnen; der $. 12 des Religions-Edictes er; 
flärt dagegen, daß es den Verlobten gemifchter Gonfeffion frei 
ftehen folle, über die religiöfe Erziehung der Kinder eine Ueber: 
einfunft zu ſchließen. Hätte der Staat der mehr erwähnten 
katholiſch-kirchlichen Disciplin ferne Sanftion ertheilen wollen, 

fo war e8 nach Necenfentens Ueberzengung unmöglich, das nod) 
der freien Uebereinkunft der Fünftigen Ehegatten zu überlaffen, 
worüber Die Eatholifche Kirche bereits entfchieden hatte. Und 
eben fo wenig vermochte dann der Staat feftzufegen, daß in 

Ermangelung einer folchen Uebereinfunft die Söhne in der Re 
ligion des Vaters, die Töchter in dem Glauben der Mutter erzo- 
gen werden follten, wie dies der $. 14 des Neligiong + Edictes 
ausgefprochen hat. Iſt nun auch dies zweifellos; daß der Staat . 
im Religions-Edicte rückfichtlich des oft genannten Punktes et 
was von der allgememen Fatholifchzfirchlichen Disciplin Verſchie— 

denes flatuiren wollte und ſtatuirt hat, fo haben diejenigen Faz 

tholifchen Geiftlichen, welche jener Digciplin zufolge blos dann, 

wenn die Erziehung ſaͤmmtlicher Kinder nach Fatholifchen Grund- 
fügen, durch, Vertrag der Nupturienten feftgefeßt war, eine Mit: 
wirfung zur gemifchten Ehe aͤußern wollten, zugleich an den 

Tag gelegt, daß fie die den Beltimmungen des Neligiong-Edic- 

1) Daß in vielen deutſchen Staaten gemifchter Confeffion bei gemiſch— 
ten Ehen von den Fatholifchen Geiftlihen Proclamationen vorge: 
nommen, Entlafjungsicheine und Einſegnung ertheilt werden, ift 
befannt; wenn fchon dieſe partikuläre kirchliche Disciplin als 

eine a sede apostolica approbata nicht erfcheint. 
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tes enigegenftehende kirchliche Disciplin und nicht jene Paffus 
des Religions sEdicted anerkennen. Dies ift eine nothwendige 

Gonfequenz. Uebrigens darf bei Beurtheilung des Benehmens 
der angeflagten Eatholifchen Geiftlichen, nicht unbeachtet bleiben, 

daß diefes nicht mit directen Worten im Religions-Edicte 
unterfagt fey, und, was noch wichtiger ift, daß das Concordat 
eine Beftätigung jener allgemeinen Fatholifchzkirchlichen Disciplin 
zu enthalten fcheine. Bon einer gefliffentlichen Verlegung 
der Verfaffung wird darum fchwerlich die Nede, und dies um fo 
weniger feyn können, wenn man dem Goncordate den Vorzug 
vor den Beftimmungen des Neligiond-Edicted einräumt. (Hieräber: 
die ſchon eitirte Abhandlung im 2ten Hefte diefer Annalen.) 

Hieraus erhellt zugleich, daß die bayerifche Staatsregierung, 
durch ihre oben berührte Verfügungen, wodurch ſie die Fatho: 
lichen Geiftlichen als verbunden erklärte, bei gemifchten Chen 
Proclamationen vorzunehmen und Entlaffungsfcheine zu ertheilen, 
die Verfaffung nicht verlegt, fondern ganz im Geifte der Cons 
flitution verordnet habe, 

Hierauf fucht der Berfaffer nachzumeifen, daß die Weigerung 

der Fatholifchen Geiftlichen, zu gemifchten Chen mitzuwirken, ſich 
ſehr wohl auch mit der Stellung der Fatholifchen Pfarrer als 
Givilftandsbeamten, vertrage Es koͤnne nemlich, führt 
unfer Verf. an, vom Pfarrer in diefer Eigenjchaft nichts weiter 
von Seiten des Staatd gefordert werden, ald daß er ein 
Dokument daruͤber ausftelle, daß in feiner Gegenwart bie 
Cgemifchte) Ehe abgefchloffen worden fey, Mehr von dem 
katholiſchen Geiftlichen verlangen, als dies, den Eintrag der 
gefchloffenen Ehe ins Pfarrbuch, künne man nicht. Da nun 
aber, wie fchon früher erwähnt, nach katholiſch-kirch— 
lichen Grundfägen, die Ehe als gültig zu betrachten, fobald 
der eheliche EConfend von beiden Theilen in des Pfarrers 

und zweier oder dreier Zeugen Gegenwart erklärt worden, fü 
möge man nur in diefer Art (ohne Ruͤckſicht auf Proclamation 
und Einſegnung) gemifchte Ehen abfchliegen laffen, und fo 
befinde fich der Fatholifche Theil in einer nach den Grundſaͤtzen 

jeiner Kirche gültigen Ehe, während ver Pfarrer, in veffen 
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Gegenwart ver Abſchluß der Ehe flatt fand, jeinerfeits und 
ohne feinem Gewiffen zu nahe treten zu müffen, durch die 
Eintragung der Ehe ind Kirchenbuch, die ihm gegen den Staat 
obliegenden Pflichten erfüllt habe. So fey einfach der Knoten 
gelößt, und man brauche deßwegen weder zu Zwangsmaßregeln 
gegen die Fatholifchen Geiftlichen zu fehreiten, noch in der Er- 
klaͤrung der Ehe als weltliches Verhältnig ein Ausfunftsmittel 
zu fuchen. 

Wie aber, wenn der Fatholifche Theil durch Verweigerung 
der Einfegnung von Seiten feines Pfarrers, von der Eingehung 
einer gemifchten Ehe zurücgehalten würde, weil es fich mit 
feinem Gewiffen nicht verträgt, ohne jene religiöfe Feierlichfeit 
in den fo wichtigen Stand der Ehe zu treten? Diefen Anftand 

fucht "unfer Verfaffer durch Die Bemerkung zu befeitigen: um 

Gewiffensferupel habe der Staat nicht fich zu kuͤmmern. Wenn 
aber diefer Gewiffensferupel der Grund ift, daß der Zwed, den 

der Staat durch Beſchuͤtzung der gemifchten Ehen erreichen will: 
die auf das Staatswohl fo unendlich einflußreiche Vereinigung 

der ‚verfchiedenen Gonfeffionsverwandten zu brüderlicher Liebe 
und Eintracht, vereitelt wird? Sollte auch dann es eine dem 

Bereiche der Staatögewalt fremde Sache feyn, wenn man die 

Einfegnung verfagt? Gewiß nicht. Hier fommen wir wieder 
auf die alten Schwierigfeiten. Die Eingehung der gemifchten 
Ehen wird vom Staate begünftigt (aus Gründen für das 
Staatswohl) und von Seiten der Kirche, infoferne wenigftens, 
als es ſich um Katholiken handelt, welche die Firchlichen Vor: 

fehriften nicht hintanfegen zu dürfen glauben, vereitelt. 
Man wird erkennen, wie die ganze Frage: ob von 

Seiten der Kirche den vom Staate erlaubten gemifchten Ehen 
Hinderniffe in den Weg geftellt werden dürfen? an die größere 
Frage fich anfchliege: ob der Staat unter der Kirche oder Die 

Kirche unter dem Staate ſtehe? Huldigt man der Theorie, wor⸗ 

nad) der Staat der Kirche vorgeht, weil erſt fein Zweck realifirt 

werden muß, damit die Kirche ihre Eriftenz und Wirkfamfeit 

garantirt fehe, fo läßt es fich fchwer in Abrede ftellen, daß, 
wenn eben aus Nückfichten für das Staatswohl — denn blog 
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zur Erreichung dieles fol die Kirche dem Staate nachftehen — 
die gemifchten Ehen vom Staate als erlaubte Verbindungen 

erklärt find, auch die Kirche diefe Ehen als ſolche anzuerkennen 
und darum diefelben gleich wenig, wie die nicht gemifchten zu 
hindern verbunden fey. Auf diefe Anerkennung von Seiten der 

Kirche, hat dann der Staat hinzumirfen, wenn eine endliche 

und vollitändige Erledigung des Widerftreites zwifchen Staats— 
und Kirchengefeßgebung erzielt werden fol. Auch wenn man 
es vorzöge, die Ehe überhaupt als ein weltliches Inſtitut 
zu proclamiren, — denn die blofe Erklärung der gemifchten 
Ehe als ein folches, würde die alten Schwierigfeiten gar nicht 
befeitigen, — koͤnnten Feineswegs alle Anftände gehoben werden. 
So lange nicht auch die Kirche — und das wird fie fihwerlich 

thun — die Ehe als ein weltliches Inſtitut anfieht, dürfen ihre 
Beamten den auf folche Weife verehelichten Mitgliedern ver 

Kirche e8 zu erkennen geben, daß fie in einer von diefer miß- 
bilfigten Berbindung leben. Man venfe unter andern nur an 

den Beichtftuhl! und wollte man um diefen Anftand wegzu— 
räumen, auch etwa die Beichte Faffiren? Man fieht, welche 
Gonfequenzen hervorgehen; man wird es nicht läugnen können, 
dag man am Ende eine gänzliche Auflögung des Fatholifch- 
Firchlichen Vereind wird verfuchen müffen. Das nächfte und 
unbedenflichite Mittel eine folche Anerkennung gemifchter Ehen 

Eirchlicher Seits, zu erzielen, find Unterhandlungen mit dem Kir: 
chenoberhaupte, welches ja durch; Anerkennung der jura circa 
sacra des Staats, die Subordination des Firchlichen Zweckes 

unter den Staatszweck angenommen hat, und auch wohl die 
Ueberzeugung trägt, daß das umgekehrte Verhaͤltniß ein Product 
nicht wiederfehrender Zeitverhältniffe fey. Man ftelle jenem 
genau: vor, wie das Staatswohl fordere, daß Firchlicher Seits 

den gemifchten Ehen nicht — direct oder indirect — entgegenz 
gewirkt werde. Gewiß wünfchenswerth wäre es, Daß zu dieſem 
Behufe von Seiten der deurfchen Staaten, in welchen die drei 
Confeffionen zur Gleichftelung gelangt find, gemeinfchaftlich Un; 
terhandlungen gepflogen würden. ec, ift dann noch mehr der 
Ueberzeugung, daß der Römifche Hof, felbft aus Ruͤckſichten für 
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das Firchliche Sntereffe, dem Antrage ſich geneigt zeigen werde. 
Man Iaffe fich durch das bis zum Eckel wiederholte „die Curie gibt 

nicht nach» nicht abhalten. Die Gefchichte lehrt ung auch das 
Gegentheilz fie zeigt und die wichtigften Conceffionen des päpft- 
lichen Stuhles, und — die Päpfte der neuern Zeit flehen hierin 
nicht gleich manchen ihrer Vorgänger! 

In einer Beilage, welche der Verfaffer ©. 68 — 77 feiner 
Schrift angefügt hat, fpricht derfelbe noch von einem ebenfalls 
in der Kammer berührten Falle, in welchem ein zum Pro- 
teftantismus übergetretener ehemaliger Fatholifcher Geiftlicher eine 
Katholifin geheurathet hatte, und vom Ordinariate Cwegen des 
impedimenti ordinis) die Ehe ald nichtig erklärt worden war; 
hierauf mehr über die Frage: ob zwifchen Katholifen und ge 
fehiedenen Proteſtanten eine Ehe abgefchloffen werden Eönne? 
In beiden Hinfichten kann Rec. bier freilich nicht feine Anz 
ſichten entwickeln. 

Als ein ſehr grob gewuͤrztes Deſert liefert am Ende der 
Verfaſſer noch, wie er bemerkt, mehrere „Artigkeiten, womit 
einige Deputirten ihre Collegen bedient haben. 

Sol Rec. zum Schluffe feiner Anzeige fein Urtheil über 
die vorliegende Schrift, rückfichtlich ihres wiffenfchaftlichen Werz 

thes ausfprechen, jo befennt er mit Vergnügen, daß diefelbe 
ihm wiederholt Gelegenheit geboten hat, in dem Verfaſſer einen 
tüchtigen Gelehrten zu erkennen. Wenn auch mancher Lefer 
den Anfichten des Verfaffers wohl nicht beitreten zu koͤnnen 
glauben wird, und hier und da eine ruhigere und gelindere 
MWiderlegung wänfchen möchte, fo wird er doch der fcharfs 
finnigen, gründlichen, Haren und gewandten Darftellung des 
Berfaffers feinen vollen Beifall zollen, und die Ueberzeugung 
hegen, daß die angeflagte Fatholifche Geiftlichkeit Bayerns, in 

ihm einen trefflichen Vertheidiger erhalten hat. 
Druck und Papier find gut und der Preis if fehr billig. 
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E. 

Meber das Laisiren, (Don 3, 3, Lang, Professor des 
Kirchenrechts in Tübingen.) Inder Tübing. theol. 
O,uartalschrift. Iahrgang 1831. Zweites O,uartal- 

heft. 9.283. — 327; 

Die angezeigte. Abhandlung wurde veranlaßt durch eine 
(wohl einer Wirtembergifchen Behörde) an Hrn. Lang ergan 
gene Aufforderung, feine Anfichten hinfichtlich der Frage aus— 
zufprechen: /Sind deponirte Geiftliche, oder nach dem Ausdrucke 
der älteren Kirchenfagungen, detrusi ad eommunionem lai- 
calem, als in den Laienftand zurücgetreten, und darım als 
Laien in gemein-bürgerlichen Verhältniffen anzunehmen? « woran 
fich Die weitere Frage Fnüpft: wie find Geiftliche, welche ſich 
durch begangene Verbrechen die Strafe der Depofition zugezogen 
haben, ihres fernern Unterhaltes wegen zu behandeln; hat die 
Kirche und der Staat noch irgend eine Verpflichtung, für den 
nothduͤrftigen Unterhalt deponirter Geiftlichen zu forgen? Der 
Hr. Verf. hat, von der fehr richtigen Anficht ausgehend, daß, 

ohne genaue und allfeitige Beachtung der ganzen auf die Laiſirung 
fich beziehenden Gefeßgebung, auch obige Fragen eine genügende 
Beantwortung nicht erhalten koͤnnen, und in dem Betrachte, 
daß nur durch Erörterung aller ruͤckſichtlich der Zuruͤckverſetzung 
eines Geiftlichen in den Stand der Laien fich darbietender 
Fragen, eine und die andere volllommen überzeugend gelößt zu 
werden vermöge, fich entfchloffen, feiner Arbeit, welche gerade 
in unfern Tagen von vielfeitigem Intereſſe erfcheint, und wo— 
für Hr. Lang allerdings Dank verdient, die eben angedeutete 
Ausdehnung zu geben, 

Die angezeigten Unterfuchungen verbreiten fich num über 
die Firchliche Gefeggebung rücfichtlich der Möglichkeit fich ſelbſt 
zu laifiren, d. h. durch willführlichen Austritt aus dem geift- 
lichen Stande, wieder Laie werden zu fünnen. Es findet fich 
hier eine Menge Eirchlicher Verordnungen aus den verfchiedenen 

Jahrhunderten zufammengeftellt, welche, fo wie fie für die Ver: 
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trautheit des Hrn. Verf. mit den Firchenrechtlichen Quellen, 

wiederholt ein rühmliches Zeugniß enthalten, allerdings viele 
Klare Belege darbieten, daß die Kirche das Selbſtlaiſiren als 

‚eine unzuläffige Handlung betrachtete. 
Derjenige, welcher durch Empfang der Ordination in den 

geiftlichen Stand tritt, macht ſich der Kirche, d. h. deren gefeß- 
lichen Organen verbindlich, die mit dem erworbenen Status 

verfnüpften Pflichten zu erfüllen. Diefer darf derfelbe, nach 
den befannten Grundfäsen über Verträge, einfeitig natürlic) 
nicht fich entledigen. Die Einwilligung der Kirche hierzu, kann 
aber auf doppelte Weiſe gefchehen; nemlich entweder dadurch: 
daß ein von ihr ausgegangenes Gefeß denjenigen Geiftlichen, 
welche der (als folche) uͤbernommenen Pflichten enthoben zu ſeyn 
wünfchen, zum Voraus ihre Einwilligung hierzu gibt; oder 
dadurch: daß diefe im einzelnen Falle ertheilt wird. 

Nirckfichtlich derjenigen, welche nur die niedern Weihen 
empfangen haben, gilt denn wirklich, nach ver fpätern Firdy 
lichen Digciplin, der Grundſatz: daß, wenn fie nach Aufhebung 
ihrer geiftlichen Verhältniffe trachtend, ihrer Nechte als Cleriker 
fich begeben, fie auch von den Pflichten eines folchen befreit feyen. 

Hr. Lang betrachtet mit Raymund von Pennaforte, 

der ung hierüber Nachricht gibt, dies als eine Ausnahme von 
der Regel: daß auch ein, nur mit einer geringern Weihe ver: 

fehener Geiftlicher nicht nach Belieben feiner Verhältniffe als 
folcher fich entäußern und einem Laien gleich betragen koͤnne; 
wie dies die frühere Kirchendisciplin, nad; den vom Verf. viel- 
fach beigebrachten Zeugniffen, vorgefchrieben hatte. 

Allein Nef. glaubt, dag man die Befugniß willführlichen 
Nücktrittes eines Minoriften, als Regel zu bezeichnen habe; 
weil, indem man jenen unter der Bedingung, daß er auch 

feinen clericalifchen Rechten zugleich entfagen müffe, ihm ge 
ftattet, nur Etwas was fich von felbft verfteht, fefigefest ift. Wer 

feines Amtes, oder der aus der Mitgliedfchaft eined Standes 
erwachfenden Pflichten enthoben zu werden wünjcht, kann natur: 
lich auch nicht mehr der in feinen feitherigen Verhältniffen 
genoſſenen Nechte theilhaftig bleiben. 
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Dagegen vermag, wie der Hr. Verf. fehr genau belegt hat, 
ein Majorift auch jegt nicht durch willführliches Aufgeben feiner 
clericalifchen Gerechtfame, fondern nur durch die im einzelnen 
Falle von dem Kirchenobern erfolgende Einwilligung, von den 
als Geiftlicher uͤbernommenen Pflichten befreit zu werden. Weber 
diefe im, einzelnen Falle ftattfindende Einwilligung oder Dispen- 
fation fpricht Hr. Lang am Schluffe feiner Abhandlung; allein 
kurz. Wir wünfchen darum, daß derfelbe bei Fortfegung feiner 
Unterfuchungen umfaffend auch über diefen Punft und alle 
dahin gehörigen Fragen, namentlich auch Über die: wem? die 
Befugniß der Dispensertheilung zufomme, mit genauer Beruͤck— 
fihtigung der Piteratur fich verbreite. Zugleich drüct Ref. aber 
auch feinen Wunfc aus, daß Hr. Lang recht bald über dag 
Laiſiren weiter handeln und ung in den Stand feren möge, 
in möglichft kurzer Zeit die Nefultate feiner ſchaͤtzbaren gelehrten 
Forfchungen in einer fo wichtigen Materie volltändig kennen 
zu lernen. Ref. wird alsdann vielleicht auch feine Anfichten 

über denſelben Gegenftand in diefer Zeitichrift befannt machen, 
» 

F. 

Lexikon desKirchenrechts und der römisch - katholischen 
Liturgie; in Beziehung auf Ersteres mit steter Rück- 

sicht auf die neuesten Concordate, päpstlichen Um- 
schreibungs -Bullen und die ‚besonderen Verhältnisse 
der katholischen Kirche in den verschiedenen deut- 
schen Staaten. Don Dr. Andreas Müller, 
Domvikar zu Würzburg. In künk Bänden. weiter 
Band, D— F. VE und 601 Seiten. Dritter Band, 

6 —£. VIILu 521 S., beide Würzburg in der Et- 
linger’schen Buch- u. Kunsthandlung 1830. Vierter 
Dand, AL — S. X u. 660 S., ebendaselbst 1831. 
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Fünfter Dad. © — 3, Mu. 582 nchbst 34 9, Öe- 
neralregister und Nachträge, desgl. 1832. gr. 8. 

(Preis des ganzen Werkes: 5 Bd. fl. 13. 30 kr,) 

tachdem wir mit dem erfien Bande des angezeigten Wer: 
kes, das um das Kirchenrecht fich intereffirende Publicum be 
reits Annalen Heft 2, ©. 171—183) befannt gemacht haben, 

laſſen wir eine Beurtheilung der vier übrigen Bände folgen, 
um jenes auch von diefen bald in Kenntniß zu feßen, und 
wenden ung, da wir früher fchon das, was wir an dem gan—⸗ 
zen Werke im Allgemeinen rühmen zu müffen glauben, ausge 
jprochen haben und das, was ebenfo im Allgemeinen an. dem; 

felben ſich ausftellen laſſen dürfte, am Schluffe unferer Anzeige 
bemerflich zu machen beabfichtigen, gleich zu manchen Einzeln; 
heiten diefer vier Bände. 

Einer der erflen Artifel des zweiten Bandes, den Necen- 
fent ‚zugleich ſehr lobenswerth gearbeitet findet, ift der über die 
Dehanten auf dem Lande, und Necenfent bedauert, daß 

ein Heiner Irrthum am Schluffe desfelben hervortritt. ©. 24, 
heißt es nemlih: „Sm Großherzogthume Heffen beftehen geift- 
liche Sufpeftorate“ dies ift nun ricffichtlich der proteſtanti— 
fchen Kirche des Großherzogthums, allerdings vom Sahre 1777 
bis zum Sahre 1832 der Fall geweien. Allein in der katho— 

liſchen Kirche fanden fich und finden fich noch die Kanddecanate. 

Ueber den Wirkungskreis der proteftantifchen geiftlichen Inſpek— 
toren, gibt zunaͤchſt die » Infpektionsordnung für das Fürften- 
thum Heffen- Darmftadt von 1777u Aufſchluß. Durch das 
Edict vom 6. Juny 1859 wurden aber (Art. 13) an Stelle 

der feitherigen Inſpektoratsbezirke, Defanatsbezirfe verordnet 

und (Art, 15— 19) Stellung und Funktionen der Cproteft,) 
Defane neu firirt. Die jüngfte Eintheilung der Didcefe Mainz 
in 17 Decanate,' findet fi in der (Heft 1, S. 336—241 der 
Annalen abgedrudten) bifchöflichen Verordnung vom 16. Juli 
1830 (die dem Verfaſſer nicht bekannt feyn Eonnte) und einer 
neuen Inſtruktion für die katholiſchen Defane, fieht man entgegen. 
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Sehr umfangreich ift der Artifel! »Domfapitel«. Zw 

erfi gibt der DVerfaffer eine ausführliche gefchichtliche Weberficht 
de3 Organismus und anderer VBerhältniffe der Domcapitel. Ber 
fonders Cvielleicht etwas zu) lange verweilt er bei Chrodo— 
gang's Negel. Was der Berfaffer fagt, iſt im Ganzen gut, 
wenn auch Necenfent 3. B. der Angabe, daß die Bifchofswah- 
len bis zu Ende des zwölften Sahrhunderts gemeinfchaftlich von 

dem Bolfe und den Minifterialen vorgenommen worden, umd 
dies gewährt, bi8 Innocenz IM. das Wahlrecht den Doms 
capiteln überlaffen habe, — nicht beitreten kann. Bekanntlich 
wurden die Bifchofswahlen urfprünglich, und mit mannichfachen 
Unterbrechungen und Befchränfungen durch Kaifer und Könige, 
die ſich ın die Wahlen einmifchten, oder geradezu felbit die Br 

jchofsftühle vergaben, auch in der Folgezeit, von Clerus und 
Volk vorgenommen. Bekannt ift der 4Mjaͤhrige Snveftiturftreit, 
und deffen Beendigung durd) das Wormfer Eoncordat (vom 
23. Detober 1129. Durch diefes nun war das Wahlrecht der 

Bifchöfe in die Hände der Domcapitel gefommen, wenn gleich 
auch in der nächlten Folgezeit die deutfchen Kaifer wieder Die 
Wahlfreiheit der Domftifter zu befchränfen fuchten, und wirklich, 
zum Theile fehr bedeutend, befchränften; fo daß endlich zwifchen 
Dtto IV. und Innocenz III. (1209) ein fürmlicher Vers 
trag, wornach erjterer vollfommene Wahlfreiheit der Domflifter 
verfprach, abgefchloffen wurde. 

Der Nechte der Domcapitel erwähnt der Verfaffer nach der 
gewöhnlichen Glaffifteirung, wobei das Streben veffelben, recht 
volitändig zu handeln, unverkennbar ift. Doch hätte Necenfent 
bei Angabe der Nechte, welche den Domcapiteln bei bejegtem 

biſchoͤflichen Stuhle zuftehen, und insbefondere bei Aufzählung 
der Fälle, in welchen der capitel’fche Conſens zur Rechtsbeftän- 
digkeit der vom Bifchofe beabfichtigten Handlung nothwendig if, 
die Veräußerung und Verpfaͤndung von zur Domkirche gehören 
den Sachen, nicht als Beifpiel des Grundfages: daß, wenn der 

Zuſtand der Kirche eine wefentliche Veränderung erleiden folle, 

‚ die Eimvilligung des Capitels nothwendig fey, angeführt, fon- 
dern unter einer eigenen Nummer bemerkt: daß Der Conſens 
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ferner bei Verwaltung und Verwendung des zur Domkirche gez 

hörenden Vermögens und bei Veräußerungen einzelner Vermoͤ⸗ 
genstheile erfordert werde. Der weiter als hierher gehörig vom 
Verfaſſer aufgezählte Fall: „bei Uebertragung der Kirche ans 
heimgefallener Lehen“ ift zu freichen, indem in der nächltfol- 

genden Nummer vom DBerfaffer gefagt wird: der Conſens fey 
auch, wenn eine neue Vergebung eines Kirchen-Leheng ftatt- 
finden folle, falls diefes nicht ein bonum infeudari solıtum, 

Bedingung der Gültigkeit des Gefchäfts; denn: heimgefallene 
Lehen find bona infeudari solita, im Gegenſatze derjenigen 
Kirchengüter, welche noch nie in dem Lehensnexus geftanden ha: 
ben, und num in denfelben gelangen ſollen; weswegen die Ver—⸗ 
leipung einer folchen Sache zu Lehen, die erfte Belehnung, 
und die Sache felbft neues Lehen genannt wird, Wenn nun 

an die Domfirche ein Lehen zuräcfällt, eine fogenannte Lehens— 
apertur eintritt, jo kann der Bifchof, ohne daß er hierzu des 
capitel’fchen Gonfenfes beduͤrfte, fo lange, als das Lehengut noch 
nicht mit dem firchlichen Vermögen wieder vollkommen verfchmols 

zen worden ift, eine weitere Belehnung mit jenem, vornehmen, 

daffelbe von neuem zu Lehen verleihen, und zwar ohne daß 

die übrigen zu der erften Belehnung nothwendigen Formalitäten 
beobachtet werden müffen, (DI. Feud. 35, und cap. 2. X. de 
feudis III, 20) vorausgefest, daß bei dieſer Wiederbelehnung 
(RNeinfeudation, infeudatio ulterior) feine der Kirche nach— 
theiligere Bedingungen, als bei der erften Belehnung, geftellt 
werden, Das Xebtere, was doc) conditio sine qua non ift, 

wird gewöhnlich in unfern Firchenrechtlichen Werfen anzugeben 
unterlaffen. Es wird daher immer zur erften Belehnung die 
Einwilligung des Gapiteld erfordert. Dann wäre nod) anzu: 
führen gewefen, daß der Gonfens des Gapitels in allen 
wichtigen Angelegenheiten nothwendig fey, in welchen 
nicht durch ausdrückliche Beſtimmung der Gefeke, bloſe Bera⸗ 

thung des Bischofs mit dem Gapitel, als hinreichend bezeich- 
net worden, 

Zu den Fällen, in welchen blos der Kath des Capitels 

erforderlich erfcheint, gehören, außer den vom Verfaffer ange: 
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gebenen, namentlich auch: Dispenfationen und Gonftrmationen, 

die Weihung der Geifllichen und die Anfagung einer Dioͤceſan— 
Synode. 

Daß das Capitel sede vacante auch Nefignationen in fa- 
vorem tertii und DVertaufchungen von Beneficien genehmigen 

koͤnne, wie unfer DVerfaffer dies behauptet, glaubt Necenfent 
läugnen zu muͤſſen, wenn der Verfaſſer nicht etwa folche Pfruͤn⸗ 

den meint, welche vom Bifchofe und dem Gapitel gemeinjchaft- 

lich vergeben werden, 
Recht genau hat der Verfaffer über die Verhandlung der 

Geſchaͤfte des Domcapitels fich verbreitet. Nicht bier, ſondern 

im Artifel Canoniei oder Dombherrn, hätte aber Necenfent Uber 
die zu einem Domherrn erforderten Eigenfchaften, über Nefi- 
denzpflicht und Einkünfte eines folchen und über mehreres Anz 
dere gehandelt, da nach Necenfentens Erachten hier blos von 

dem Domcapitel als juriftifcher Perfon, ald einem Körper, gez 
fprochen werden follte. Daffelbe gilt ebenfo, wie den gemein: 
rechtlichen Grundfäßen, den vom DVerfaffer genau berüdjichtig- 

ten ypartieularrechtlihen. Wohl am wenigften gehört hierher, 
was der Verfaffer am Schluffe des Artikels über die proteftan- 

tifchen Stifter gefagt hat. Hieruͤber wäre etwa im Artikel 
Stifter zu handeln. 

Einen großen Theil des Inhaltes dieſes Bandes, bilden 
die verfchiedenen uͤber die Ehe handelnden Artikel. 

Es ift hierüber Seite 20% — 430 die Nede. Im Artikel 
„Ehe«“ entwickelt der DVerfaffer, wie nothwendig, zuerft den 
Sharafter der Ehe, und fchließt hieran die Begriffsbeftimmung 
an. Das Wefen der Ehe findet unfer Verfaffer in der dauern: 
den innigen Lebensgemeinſchaft der Ehegatten; die phyſiſche Ge— 

jchlechtsgemeinfchaft ftelt Derfelbe auf einen untergeordneten 
Standpunkt. Was zum Wefen der Ehe gehöre, it befanntlic, 
fehr beftritten. Nach unferer Meinung ift die Frage, was 

die Ehe fey? dahin zu beantworten: die Ehe in ihrer Volk 

fommenheit iſt nad) der heiligen Schrift und der Firchlichen, wie 
auch der. weltlichen chriftlichen Gefeßgebung, eine durch Liebe 

bervorgegangene Vereinigung zweier Perfonen  verfchiedenen 
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Gefchlechts, zur innigen dauernden Gemeinfchaft des Lebens, 
und zur naturgemäßen Befriedigung des Geſchlechtstriebes. Daß 
letzterer Zweck weniger als erfterer von der chriftlichen Kirche 

beachtet worden, muß Necenfent laͤugnen. Dagegen ift nach der 

Sirchengefeßgebung zu behaupten, daß doch eme Ehe eriftiren 
koͤnne, wenn auch jene Lebensgemeinfchaft nicht eine folch” un: 
zertrennte, oder die Ausübung des Beifchlafes gar nicht möglich 
it. In folchen Fällen ift die Ehe aber eine unvollfommene, 
und deren Sanction ging hervor durch die Nücficht, daß es 
viele Lebensverhältniffe gebe, in welchen eine vollfommene Che 

nicht möglich erfcheint, oder auch Die Erreichung beider Zwecke 

denen, die fich verbinden wollen, fein Beduͤrfniß ift, oder daß 
fie auf den Beifchlaf lieber verzichten, um der Gemeinfchaft 

des Lebens fich zu erfreuen, als getrennt von einander zu leben, 

oder mit einer Perfon eine Ehe einzugehen, mit welcher ver 
einigt fie beide Zwecfe der Ehe zu erreichen vermöchten; — und 
daß in Füllen Ddiefer Art es weit beffer fey, Die Ehe, wenn 
auch ald unvollfommene, zu erlauben, als eine folche zu unters 
fügen. As wefentlih, d. h. als ein Erforderniß, ohne 
welches eine Ehe gar nicht beſtuͤnde, kann aber weder Die 
dauernde innige Lebensgemeinfchaft, noch Die vernunftmäßige 
Befriedigung des Gefchlechtstriebes angefehen werden; fonjt ließe 
fich nicht erflären, warum auch, wenn der Beruf des Ehe 

mannes denfelben nur wenige Tage lang während des Jahres, 
ja fogar mehrere Jahre lang nicht mit der Gattin leben läßt, 
doch zwifchen diefen eine Eye beftehen koͤnne, fo wie, daß bei 
obwaltender Impotenz Eines der Nupturienten eine Che zwifchen 

denfelben möglich fey. Daß insbefondere die Gefchlechtöver: 
einigung nicht in den Hintergrund geftellt worden, ergibt fich 
am beiten daraus, daß befanntlich wegen Impotenz eine Nich- 

tigkeitgerflärung erfolgen kann, während die Kirche kein Ber: 
haͤltniß, wodurch die Lebensgemeinfchaft der Ehegatten, und fey 
es auch vorausfichtlich für inner, aufgehoben wird, an und für 
fich als Aufpebungsgrund der Ehe gelten laͤßt, und daher die 
Ehe fogar dann, wenn der Gatte z. B. auf lebenslang in’s 
Zuchthaus vernrtheilt wäre, beſtehen bleiben fol, und felbft, 

5 

5 
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wenn zur Zeit der Eingehung der Ehe mit Beftimmtheit er: 
hellt, daß die Gemeinfchaft des Lebens nur ausnahmsweife 
unter den Nupturienten werde gepflogen werden, dennoch zur 

Ehe diefelben gelangen fönnen. Hieraus ergibt fich alfo, daß 
man, ftatt fich mit der Beſtimmung, was wefentlich und was 

außerwefentlich bei der Ehe fey, abzumühen, am Beften und 
Einfachſten eine vollfommene und unvollfommene Che unter 

ſcheide. (Später, ©. 216, fagt der Verfaffer: „der Haupt: 
zweck der Ehe bleibt immer die fittliche Befriedigung des Ger 
 fchlechtstriebes und die Erzeugung und Erziehung der Kinder.) 

Nachdem nun der VBerfaffer entwickelt, daß die Ehe, als 

ein mehr religiöfes wie weltliches Verhältnig, weit eher zum 
Reſſort ver Kirche, ald des Staates gehöre, unterfucht er, was 

nach Fatholifchem Lehrbegriffe die Ehe enthalte. Wer? minister 

sacramenti bei der Ehe fey, worüber der Verfaffer gleich darauf 

ſich verbreitet, ift befanntlich fehr controvers, Unfer Verfaſſer 
hält ven Priefter dafür, zugleich gegen die Meinung, daß 

die Nupturienten felbft Spender des Saframents feyen, 

ſich erflärend. Was den vom Verfaſſer gegen letere, jet die 
| gewöhnlichere, Meinung zuerft angegebenen Grund anbelangt, 

daß hier eine Anomalie in Vergleich zur Ausfpendung der an- 

dern Saframente ſich zeige, jo kann Rec. denfelben nicht für 

‚ bedeutend anfehen. Da nirgends gejagt tft, daß ohne alle Aus: 
nahme der Priefter die Saframente fpenden folle, fo kann ohne An— 
fand eine Ausnahme von der Regel: daß der Priefter minister 
' sacramentorum fey, obwalten, Ueberdies hat das Saframent der 

Ehe viel Eigenthümliches. Den ferneren Einwand des Verfaffers, 
‚daß nach der zweiten Meinung Stumme dad Saframent weil 
fie die faframentalifchen Worte nicht ausfprechen koͤnnen/ gar 
nicht zu empfangen im Stande wären, fann Rec. noch wer 

niger gelten laſſen; denn daß der eheliche Conſens mündlich 

a — 

‚erklärt werden muͤſſe, iſt nicht worgefchrieben. Bei ſtummen 
Perſonen kann nun derfelbe fchriftlich, oder in Ermangelung 
‚von Schreibfunde, auch Durch Zeichen erflärt werden, wenn 

man nur hinreichende Sicherheit der Bedeutung hat, welche folche 
'Perfonen jenen geben wollen. Wenn alsdann der achtbare 
Ik Lippert's Annalen, 35 Heft. 11 

|| 
J 
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Berfaffer fir die ihm als Die richtigere feheinende Meinung 

ferner anführt, daß Paulus, I. Sorinth. 4, 1. die Priefter 

die Ausfpender der Geheimniffe Gottes nenne, fo hält auch dies 

Nec. für nur von geringem Gewichte, weil, da die übrigen 

fechs Saframente von den Bischöfen und Prieftern gefpendet 

werden, als Negel Paulus dies recht wohl fagen konnte, ohne 

den Fall des Ehefaframents and) hierunter zu begreifen. Noch 

weniger aber findet Nec. darin ein Argument für die vom Ber 

faffer vertheidigte Anficht, daß die priefterliche Einfegnung ſchon 

fehr fruͤhe in der Kirche ſich finde, und bis auf unfere Tage 

fort beobachtet werde, Den, wie auch Heft 2. ©. 182 

diefer Annalen bemerft worden ül, die priefterliche Einſegnung 

erfcheirtt noch nach dem Ausſpruche des Tridenter Concils, 

nicht als etwas MWefentliches zur Eingehung der Ehe. Sie kann 

umterbleiben und doc; wird das Sakrament der Ehe empfangen, 

Hieraus ergibt fich wohl am Einfachiten, daß aus dieſem litur⸗ 

gifchen Akte für jene Meinung nichts entnommen werden koͤnne. 

Nicht uͤberſehen werden darf auch die ganze Rolle, welche 

bei Eingehung der Ehe dem Prieſter zugetheilt iſt. Er ſoll die 

ſtattgefundene Vereinigung der Ehegatten beurkunden, und 

ſelbſt wenn derſelbe keine Silbe bei Erklaͤrung der Nupturienten 

ſpricht, uͤberhaupt in gaͤnzlicher Paſſivitaͤt ſich verhaͤlt, iſt die 

Ehe, nachdem der eheliche Conſens zu erkennen gegeben worden, 

geſchloſſen, das Sakrament geſpendet. Dies iſt auch allgemein 

angenommen. Ja, ſogar wenn der Prieſter von der Erklaͤrung 

der Nupturienten gar nichts hoͤren will, z. B. ausdruͤcklich das 

gegen proteſtirt, wird denſelben das Sakrament geſpendet. Nun 

aber iſt es ein bekannter Grundſatz, daß ohne aͤußere Zek 

chen kein Sakrament geſpendet werde. Nimmt man die Meinung 

an, daß blos der consensus nuptialis der Brautleute, den 

Empfang des Saframents begründe, jo iſt die Sache im Reinen 

Die Worte find hier das Zeichen, unter welchem den Berlobten 

das Saframent zu Theil werde. Man nehme Dagegen der 

Prieſter, der, felbft wenn er fic ganz paſſiv verhält, nicht ſpricht 

nicht deutet, doch den Brautleuten das Saframent ertheilen ſoll 

Endlich möchte Rec. noch hervorheben — was ihm vor 
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großer Wichtigkeit zu ſeyn fcheint — daß, wie allbefannt if, 
vor dem Tridenter Concil es eine Menge Ehen gab, bei 
deren Eingehung gar Feine priefterliche Mitwirkung ſtatt fand, 

und daß zur Gültigkeit der Ehe überhaupt nur der consensus 
partium erfordert witrde, Die sponsalia de praesenti, von 

deiten fo viele Stellen im corp. jur. canon. fprechen, find nichts 
Anderes, ald formlos eingegangene Ehem Und doch ift niemals 
bezweifelt worden, daß auch folche — bis zu den Borfchriften 

der Tridentiner Kirchenverfammlung — als Saframente zu 
betrachten; während, wenn der Priefter Spender des Eheſakra— 
ments wäre, dies geradezu als unmöglich fich darftellen müßte. 

Der namentlich in praftifcher Hinficht mit vorzüglicher Sorg⸗ 
falt gearbeitete Art. »E&he-Dispenfationen, würde mehrere 
DBemerfungen des Rec, hier veranlaßt haben, wenn nicht der 

Kaum ihn verhinderte. Wie es um die Dispenfationsgewalt 
des Papftes Chei Ehehinderniffen) rüdjichtlich ihrer Begründung 
ftehe, kann natürlich hier nicht geprüft werden. Nach Rec. 
Grachten hätte aber gleich Anfangs der Verfaffer feharf herz 
vorheben follen, daß. nach der fpätern kirchlichen Disciplin und 
auch jet noch, theild, und zwar vorzüglich, dem Papſte, theils 
dem Bifchofe das Necht der Dispenfationg-Ertheilung in diefen 
Fällen zufiehe. Auch kann Rec. die Meinung des DVerfaffers: 

daß, wenn in demfelben Falle ein Ehehindernig, von welchem 

der Papfi Dispenfire, und eines, von dem zu bispenfiren dem 
Bifchofe zufomme, obwalte, man mit Umgehung‘ des Bifchofs, 
von beiden beim Papſte Dispenfation nachzufuchen vermöge, 
nicht theilen; um fo mehr, als befanntlich in den erften Jahr— 
hunderten blos die Biſchoͤfe von Ehehinderniffen dispenfirten, die 
durch die päpftlichen Nefervationen denfelben zugefügte Befchränz 
fung jedenfalls ſtrikt zu erklären ift, und überhaupt die Err 

theilung der Dispenfationen von Seiten des Papites in casu 
episcopali, eine Kränfung der bifchöflichen Gerechtfame ent 
hielte. Das, was der Verfaffer als partichlarrechtliche Grund 
ſaͤtze uͤber Ehedispenfationen mitgetheilt hat, wird nun, nad 
Wiederherſtellung des Episcopats in Deutfchland, einige Modi— 
ftcationen erleiden muͤſſen. 

11 * 
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In dem Artikel »Ehe-Hinderniffer bat der BVerfafler 
faft angfchließlich die Frage, und zwar gründlich, erfchöpfend 
und richtig beantwortet, wen dad Necht, Ehehinderniffe zu 

ftatuiren, gebühre? Die einzelnen Chehinderniffe felbft, deren 
Eintheilungen noch in diefem Artifel genannt worden find, 
gibt der Verfaffer in einzelnen Artifen an, was Rec. nicht 
gethan haben würde. Im Artikel „Eheſcheidung- jucht der 

Verfaffer mit vieler Gruͤndlichkeit und Belefenheit die Unauflöß- 
barfeit der Ehe nach Fatholifchen Grundfägen, auch im Falle 
eineg Ehebruchs von Seiten der Ehefrau, darzulegen. Der 

Berfaffer betrachtet die Unauflößbarfeit als Glaubensſatz, was 
befanntlich ebenfalls fehr beftritten ift. Auch die Streitfrage: 

ob zwilchen Katholifen und gefchiedenen Proteflanten eine Ehe 

möglich fey, berührt der Berfaffer und verneint Diefelbe, Ob 

mit Necht? hierüber, vielleicht bald, an einem andern Orte 
diefer Zeitfchrift. Dagegen möchte Rec. bemerken, daß nad) 
feiner Anficht eine von Katholifen gültig eingegangene Che, 
vermöge der Geſetze außer durch den Todt und dem vom Ver— 
faffer angegebenen Falle des Eintritts Eines der Gatten ing 
Klofter, bei noch nicht confumirter Ehe, auch dann, wenn Einer 
derfelben fich des Ehebruchs fchuldig machte, oder vom chrift- 
lichen Glauben abgefallen (ob fornicationem spiritualem ) und 
der andere Ehegatte eine höhere Weihe empfängt, oder die 
Mönchsgelübde ablegt, — ganz aufgehoben werden koͤnne, 
ohne daß jedoch dem Schuldigen es verftattet wäre, eine andere 
Ehe einzugehen. cap- 15. 16. 24. X, de convers. conju- 
gator. II. 52. Ebenſo kann gänzliche Scheidung erfolgen, 
wenn einer von zwei nichtchriftlichen Ehegatten das Chriftenthum 
angenommen, und der nichtchriftlihe Deswegen den ehelichen 
Frieden flört. Daß nicht, wie es Anficht des Verfaffers if, 
blos die Praris in ſolchem Falle die Ehefcheidung a vinculo 
erkenne (was ohnehin nicht allgemein’ zu feyn fcheint,) fondern 
auch die Worte der Gefeke für die Zuläffigfeit einer folchen 
fprechen, hierüber verweift Nec. auf diefe Annalen Heft 1., 
©. 106 — 119, wo auch die auf diefe Frage-fich beziehende 
Literatur angegeben ift. Zu der vom Verfaſſer, ruͤckſichtlich der 
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Unauflößbarkeit der Ehe der Katholifen, angegebenen Literatur 
gehört noch und zwar vorzüglich: Binterim, collectio dis- 
sertat. elegantiorum de matrimonii vinculo in casu ad- 
ulterii ete. Dusseldorpii 4807. Der. vom Berfaffer. hier 

angegebene (noch in den Artikel Ehehinderniffe gehörende) Bes 
griff von abfolnten und relativen Ehehinderniffen, iſt nicht be 

ſtimmt und deutlich genug. Rec. verweiſ't der Kürze wegen 
auf Walter Lehrb. 313. Der Sa ©, 315, daß die 
Herausgabe von gemeinfchaftlichen Urfunden, abgefehen vom 
Nullitaͤtsproceſſe nicht gefordert werden koͤnne, ift zu flreichen, 
da befanntlich gerade die Gemeinfchaft der Urkunde den Befiker 
zur Edition an denjenigen, mit dem ihm diejelbe gemeinfchaftlich 
ift, verbindet. Als Grund, aus welchem eine Trennung der 
Ehegatten von Tifch und Bett auf Lebenszeit ftatt finden kann, 

nennt der Berfaffer einzig den Ehebruch. Nec, enthält fich weiterer 
Bemerfungen hierüber, da hierzu es an Raum gebricht. 

Hinfichtlich der vom Verfaſſer über die Ehefcheidung bei 
den Proteftanten wegen böglicher Verlaffung ausgefprochenen 
Grundfäge, verweiſ't Rec. venfelben auf die hierüber in diefer 
Zeitfchrift Heft 1. S. 101 — 153 von Lippert gelieferte 
Abhandlung. Die particnlarrechtlichen Notizen find ſehr lobens⸗ 
werth. Sehr fleißig und gründlich bearbeitet ift der durch eine 
großentheils fehr detaillirte Darftellung bedeutend umfangreiche 
Artifel »&heverlöbniffen 

Kücfichtlich der befannten Eintheilung der Sponfalien in 
de praesenti und de futuro, hätte fchärfer hervorgehoben 
werden mäffen, daß eritere Feine BVerlöbniffe, fondern nur eine 
formlofe Ehe begriffen hätten, und daß blos sponsalia de 
futuro, das feyen, was wir mit dem Namen Berlöbniffe oder 
Eheverfprechen belegen. Die berührte Eintheilung der Spon⸗ 
falien zeigt, daß, wie fehon oben angedeutet worden, früher auch 

ohne gewiſſe Formalitäten eine Ehe eingegangen werden fonnte 
und — was das MWichtigere für ung bier iſt — daß früher 
dem Abfchluffe der Ehe fein Verlöbnig vorherzugehen brauchte. 
Durch die Vorfchrift de8 Tridenter Concils: daß alle gegen 

die von ihm feſtgeſetzte Form eingegangene Ehen, als nichtig 
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zu betrachten und daß jeder Ehe. eine dreimalige Proclamation 
in der Kirche vorhergehen muͤſſe, wurden die Eheverlöbniffe 
verallgemeinert. Zwar verordnete fehon Innocens III. 1216 

(cap. 5. de elandest. desponsat. IV, 5.) daß überall die 
Berlobten proclamirt werden follten. Da aber die ohne alle 
Form eingegangenen Chen, wenn auch wiederholt ald unerlaubt, 
doch nicht als ungültig von Innocenz IH. erklärt worden 
waren, fo mußten natürlich der Fälle auch in der Folgezeit viele 
fich ereignen, in denen fein Verlöbniß, fondern gleich eine forms 
Iofe Ehe, auch ‚ohne vorgängige Proclamation, abgefchloffen 
wurde. Wer feine Luft hatte, öffentlich eine Ehe einzugehen, 
gegen deffen Sntereffe war es auch, daß fein Borhaben, der 
Abſchließung einer Ehe, öffentlich befannt gemacht werde, Died 
mußte fich ändern, als das Tridenter Concil die vorhin. berührte 
‚Form der Ehe ftatuirte, Diefe Form mußte einmal beobachtet 
werden; auf die Proclamationen follte man auch firenge fehen, 
und ſo war der Abfchluß eines Verlöbniffes von felbft gegeben. 
Wurde auch in der Folge immer häufiger, von zwei oder felbft 
von allen Proclamationen Dispenſe ertheilt, ſo mußten: doch 

bei dem Nachſuchen um folche, die Petenten als Brautlente ſich 

erklärt haben, Ueberdies kamen bald von Seiten der weltlichen 
Gewalt noch Vorfchriften über die bei Verlöbniffen zu beobach- 
tende Form: hinzu. 

Die vom Berfaffer angegebene Eintheilung der Berlöbniffe 
in öffentliche und Winfelverlöbniffe, muß Rec., als eine auf 

das gemeine Recht gegründete, in Abrede ſtellen; denn der 
can..2. Caus: XXVII. q. 2. fagt ausdruͤcklich: »Sufhieit se- 
cundum leges eorum consensus, de quorum conjunctionibus 

agitur.« Es it alfo nach Fanonifchem Rechte gar Feine Form 

zum Abfchlufe der  DVerlöbniffe nothwendig. Particular— 
rechtlich iſt aber eine folche befanntlich meift vorgefchrieben. 
Darum: gibt e8 auch nur particnlarrechtlich die vom Verfaſſer 
erwähnte Eimtheilung. (Einige andere Bemerkungen unterläßt, 
des Mangels an Raum wegen, Rec) Daß, wie der Verfaffer 

angibt, und allgemein angenommen wird, nach fanonifchem Rechte 

der ohne gerechten Grund vom Verlöbniffe zuruͤcktretende Ver 
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lobte, vermittelft Zwangs zur Eingehung der Ehe mit feinem 
feitherigen Verlobten, angehalten werden Tonne, ſcheint zwar 
allerdings richtig zu fegn, wenn man die Infertpfionen der ver- 
fehiedenen hierher gehörigen Gefetesftellen ins Auge nimmt, 
Allein gerade die des cap. 2. X, de sponsalib. IV., 1. ift 
irrig. Sedenfalls hat fich nun faſt allenthalben die Praris, zum 
Theile auch die neuefte particnlare Legislation aus fehr triftigen 
Gründen dahin entfchieden, daß Fein Zwang, fondern nur eine 
Klage auf Entfchädigung gegen den untreuen Verlobten ſtatt— 
finden ſolle. Darum kann denn auch da, wo diefer Grundſatz 

gilt, ein beftehendes Verlöbnig bei dem Abfchluffe einer Ehe 

mit einer andern Perfon, als impedimentum matrimonu ‚im- 

pediens nicht mehr betrachtet werden. 
Die Bemerkung des DVerfaffers, daß einmal gültig abge 

fchloffene Verlöbniffe, fo lange fie fort beftehen, fpätere nichtig 
machen, ift durch cap. un. pr, de spons. et matr, in VI to, 

IV., A, erzeugt worden, Sin diefer Defretale ift aber nicht von 
Verlöbniffen, fondern von formlos eingegangenen Eh en (sponsa- 
Jia de praesenti) die Rede, wie durch die in derjelben vorfomz 
menden Worte, wornach diefe sponsalia felbft durch eine fpätere 
öffentlich abgefchloffene Ehe nicht aufgehoben werden follen, vielz 

mehr letztere als nichtig erfchiene, genügend erhellt; da befanntlich 
nirgends die Verlöbniffe ald Nichtigfeitsgrund der Ehe 
angefehen find, wie auch gleich darauf der Verfaffer felbft richtig 
anführt. Dagegen fagt Innocenz DIL in cap. 22, X. de 
spons, IV., 1. c8 folle der Verlobte, der fich, während fein erſtes 

Verlöbnig noch befiche, mit einer andern Perſon weiter ver 

fprochen habe, ‚angehalten werden, daß er das erfie Verloͤbniß 
erfülle, Allein wenn die gerichtliche Auflage diefer Art, nicht 
fruchtet, fo Fann er mit feinem zweiten Verlobten eine Ehe ab- 
fehltegen, cap. 47. X, eod. und, wie vorhin bemerkt wurde, 
feinen erfien muß er, wegen Verletzung des Berfprechens, ent 

fhädigen. Daß der vor Abfchluß des Verlöbniffes von dem 
Verlobten begangene außereheliche Beifchlaf, Fein Grund fey, 
vom Berlöbniffe abzugehen, wie Verfaffer mit Necht bemerkt, 

iſt ausdruͤcklich beſtimmt in cap, 25, X, de jurejurando IE, 24, 
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Dagegen kann Rec. dem Verfaſſer nicht. beiftimmen, wenn er 

glaubt: das durch die mit einer andern Perfon abgefchloffene 
Ehe aufgehobene Verlöbnig Äußere fich wieder wirkſam, went 
der Gatte des vom erſten Verlöbniffe Zurücgetretenen geftorben, 

der von ihm früher verlaffene Verlobte noch unverheurathet lebe 
und wegen feines Nücktritts von ihm noch nicht entfchädigt worden, 
und daß erfterer auf, Grund des früheren Verlöbniffes, von 
dem Berwittweten verlangen könne, mit ihm jest eine Ehe ein— 
zugehen. Rec. verweift für die entgegengefeste Meinung auf 
Frey, Kommentar Thl. TIL $. 124 ©. 204 und Egger’s 
Bemerfung zu Stapf, Paftoralunterricht ©. 32. Auch Fann 

ec. nicht fchon eine Reife nach entferntem Lande an und für fich, 
als legalen Grund vom VBerlöbniffe zuräckzutreten, anfehen; fon: 
dern dies erft dann, wenn der Bräutigam hinter dem Nücfen der 
Braut Cheimlich) jich wegbegeben hat. Dies fagt cap. 5. X. de 
sponsalib. IV., 4. 

Wenn — dies möchten wir zum Schluffe dieſes Artifelg 
bemerfen — der Verfaſſer bei Angabe der Particularrechte (die 
recht gut berücfichtigt find) fagt, daß im »Heffens Darmftädtiz 
ſchen, eine fogenannte weinfäufliche Copulation bei den Ber: 
löbniffen ftatt finde, fo wollte er ohne Zweifel hiermit nur, Die 

zum früheren Fuͤrſtenthume Heffen gehörenden Kandestheile, 

keineswegs auch Die neuen, mit jenen dag Großherzogthum 
Heffen bildenden, meinen. Um Mipverftändniffen zu begegnen, 
hätte dies aber genauer bezeichnet werden fünnen. 

Ueber die gemifchten Ehen hat fich der Verfaffer zwar 
nicht ſehr ausführlich, aber doch hinreichend verbreitet, um zu 
zeigen, daß von den erften Jahrhunderten, bi8 auf unfere Tage 
herab, die Fatholifche Kirche die Ehen zwifchen Katholiken und 

Akatholifen ſtets mißbilligt habe; dagegen folche Verbindungen 
meilt von ‚Seiten, der deutfchen Staaten ald erlaubte in Schuß 
genommen worden. E83 zeigt fich alfo hier offenbar eine Gollifion 

zwifchen der Legislation der Firchlichen und weltlichen Gewalt. 
Am meiften in der Enge fieht fich der den beiden Gewalten 
untergebene Geiftliche. Welchen VBorfchriften fol er geborchen? 

&8- erhellt, daß es hier wieder darauf anfonıme, ob der Staats— 
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zweck dem firchlichen vorgehen müffe, oder umgekehrt (die prafti- 

jche Unbrauchbarfeit des jogenannten Coordinationsſyſtems fpringt 
bei diefer Frage abermals in die Augen). Im erfteren Falle 

find natürlich die Vorfchriften, die von Seiten der weltlichen 
Gewalt Caus Gruͤnden für das Staatswohl) ergingen, auch vor 
dem Geiftlichen zu. befolgen. Inter die Literatur zu. dieſem Ars 
tifel gehört namentlich noch die mit großer Derbbeit gefchriebene 

Schrift: Ueber die gemifchten Chen. Stuttgart 1827. Die 

neuefte Abhandlung hierüber, von Gengler, konnte der Ver: 
faffer noch nicht beruͤckſichtigen. 

Beſonders auszeichnen in diefem zweiten Bande muß Rec. 
noch den Artikel »Fefttagen. 

Sm dritten Bande möchte Nec, zuerit bei a von Gelübs 

den. handelnden Artifeln etwas verweilen. Nach unſerer Anficht 
iſt der bei dem Gelübde geltende Grundfag: daß das Gelobte 
befier, (von höherem, religiöfen oder fittlichen Werthe) feyn 
müfje, als das Gegentheil, (das, was unterlaffen wird,) gleich 
in den Begriff vom Gelübde aufzunehmen, und alfo gewifler: 
maßen an die Spige zu ftellen. Der Verfaſſer hat allerdings diefe 

Bedingung der Gültiafeit des Gelübdes ins Auge gefaßt, allein 
mehr nebenbei berührt. Es fcheint aber jene um fo. fchärfer 
bervorgehoben werden zu müffen, je mehr man im gemeinen 
Leben irrige Anfichten. rücfichtlich des Gegenftandes eines Ge- 
luͤbdes antrifft. Faßt man ind Auge, daß nur ein bonum 
melius Object des Gelübdes feyn fünne, dann wird man nicht 

mehr glauben, daß. z. B. ein fogenanntes Gelübde: nicht mehr 
zu tanzen, zu reiten, feinen Tabak mehr zu rauchen, mit feinem 

Frauenzimmer mehr zu Sprechen u. ſ. w. wirflich ein Geluͤbde fey. 
Die Verfchiedenheit des Gelübdes hinfichtlich der Erzwing- 

barfeit des Gelobten, je nachdem jenes ald perſoͤnliches oder 
dingliches ſich darftellt, hat der Verfaffer nicht in Betracht 
genommen, Es laͤßt fich nicht verfennen, daß diefer Punkt 

eigentlich der wichtigfte in der Lehre vom Gelübde fey. Daß 

die Erfüllung eines einfachen perfünlichen Geluͤbdes Cals Negel) 
von den Vorftehern der jüdifchen Kirche erzwungen werden 

fonnte, da diejelben im Auftrage Gottes das ihm geleiftete Vers 
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fprechen zu erequiren, fich berechtigt glaubten, ift befannt. Daß 
man auch im der chriftlichen Kirche es nicht blos als hoͤchſt ſuͤnd⸗ 
haft anfah, ein ſimples Gelübde, wo die Möglichkeit der Er: 
füllung vorhanden war, unerfuͤllt zu laffen, fondern auch felbit 
zwangsweife den Saͤumigen oder der Leifiung des Gelobten 
ſich Weigernden hierzu anzuhalten, fich verbunden erachtete, iſt 
eben fo befannt. Auch die Verordnungen des Fanonifchen Nechts 
find in diefem Geifte erlaffen. Heut zu Tage wird man freilich 

zum Theile von andern Anfichten ausgehen, und die Leiſtung 
eined einfachen perſoͤnlichen Gelübdes auf dem Zwangswege 
nicht wohl herbeizuführen fuchen, obſchon der Geiftliche, in ver 
Beichte, wenn der Gelobende die Nichterfüllung des gethanen 

Gelübdes bekennt, die geeignete Ruͤckſicht hierauf eintreten zu 
laffen, nicht ermantgeln kann; denn daß die Fatholifche Kirche 

die Nichterfüllung des Gelibdes als etwas Sündliches anfehe, , 
Fann, auch wenn jener Zwang zur Leiſtung im Allgemeinen 
weggefallen it, der im Beichtftuhle ——— Prieſter nicht 
ignoriren. 

Anders dagegen verhält es ſich mit dem ſogenannten ding— 

lichen Geluͤbde, dem Geluͤbde, welches zum Vortheile eines 
Dritten abgelegt worden iſt. Hatte jemand z. B. gelobt, 
der verarmten Kirche in A. 5000 fl. als Fond anzuweiſen, 

fo erhält unzweifelhaft der Kirchenvorftand ein Klagerecht auf 

Erfüllung diefes Verfprechens gegen den Gelobenden. Die Hauptz 
gefegesftellen, welche hierher gehören, find fr, 2, pr. »Sı quis 
rem aliquam voverit, voto obligatur» und $. 2%. 
i. £. D. de pollieitationibus L., 12.3 denn das cap. 6. X, 
de testamentis IH, 26, welches man gewöhnlich noch allegirt, 
foricht eine Verbindlichkeit der Erben aus, die dinglichen Ge: 

fübde des Erblaffers noch zu erfüllen; und das cap. 18. X, 
de censibus IH, 59. erklärt es als Pflicht der Nachfolger 
derjenigen, welche für fich und ihre Succeſſoren die Errichtung 
eines gewiffen Gegenftandes gelobt haben, denſelben fort zu 
leiſten. (Es iſt alfo bier auch vom dinglichen Gelübde die Rede.) 

In diefer höchft intereffanten Stelle wird nemlich auf fol 

genden Vorfall Bezug genommen, Der König Ramir oder 
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Ranemir L von Spanien, welcher einen Tribut von 100 
ausgezeichnet fchönen Mädchen an ven Mauren König Ab: 
derahman ferner zu entrichten fich weigerte, war mit letzterm 

hierdurch im einen Krieg verwicelt worden. Ramir J. hatte 
die ganze ftreitfähige Mannfchaft Spaniens unter feinen Fahnen 
verfammeltz; Abderahman ungeheuere Maffen herangeführt. 
Die Heere trafen zwifchen Alverda und Clavijios zuſammen. 

Kachdem der Kampf beiderfeits mit firchterlicher Erbitterung, 
bis die Nacht hereinbrach, gewährt, mußte Ramir mit feinem 
durch großen Verluſt bedeutend gefchwächten Heere nach Ela 
vijios fich zuruͤckziehen. Angſtvoll ſah Namir dem folgenden 
Tage, an weldiem Spaniens Schickſal entfchieden werben 
follte, entgegen, Als er endlich eingefchlummert war, erfchien 
ihm der Apoftel Sacob, Spaniens Schußpatron, ihm, daß er 
am fommenden Tage für Spaniens Befrerung felbft an der 
Spite des Heeres kaͤmpfen werde, und Sieg über Abderah- 
man’s Heere verheißend. Namir J. theilte fogleich den Erz 

bifchöfen und andern Prälaten, welche dem Heere gefolgt waren, 
die Erfcheinung mit, und diefe danften inbrünftig Gott und dem 
Apoftel für diefen wunderfamen Troft. Nachdem bald hierauf 
das Heer geordnet, wurde in der Frühe die Schlacht mit den 
Mauren erneuert. Der Apoftel zeigte fich, wie er Ramir ver 
fprochen, bei dem Heere, die Spanier zum Kampfe anfenernd, 
die Schaaren der Saracenen aber hemmend und niederz 
fehmetternd. Er verfchaffte ven Spaniern den vollitändigften 
Sieg; in der Schlacht allein waren gegen 70,000 Feinde gez 
tödtet. worden. Die Spanier berathfchlagten nun über die 
Art und Weife, wie fie dem Apoftel ihren Dank für die durch 
ihn erwirfte Befreiung vom Joche der Mufelmänner er 

weiſen fönnten, Es ging hieraus ein Gelübde hervor, dem zu 

Folge von den in ganz Spanien gelegenen Ländereien eine 
Rate des beffern Theiles der Früchte des Sahres, nad) Art 
der Primitien, (wie Erfilinge) und auf ähnliche Weife von dem 
Ertrage des Weinftodes, zum Unterhalte der Canonici im Stifte 

St, Jacob für alle Zeit jährlich entrichtet werden ſollte. Zu— 
gleich wurde weiter beftimmt, daß dem heiligen Jacob von 
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allen Spaniern ein Theil (von Größe der Portion, welche 
auf einen Soldaten fam,) der den Saracenen in den ver 

fchiedenen Feldzuͤgen abgenommenen Beute geopfert werden 
ſollte. 

Dies alles findet ſich in einer angeblich von Ramir J. 

mit feiner Gemahlin Urraca, feinem Sohne, dem Könige Or— 
donius, und Bruder, dem Könige Garfia, im Juni des Jahres 
871 ausgeftellten und unterzeichneten Urkunde. *) 

Wir erblifen hier alfo ein Gelübde, welches ein König 
nicht allein für ſich und feine Nachfolger leijtete, fondern auch 
von den Praͤlaten Spaniens und den beim Heere befindlichen 
weltlichen Großen des Reiches, gleichzeitig für fich, ihre Nach— 
folger und für die ganze Nation abgelegt wurde, und zwar ein 
dingliches, weil e8 zum Belten des St. Jacob 8- Stiftes gefchah. 

Obgleich in der angeführten Urkunde von den Erzbifchöfen und 
Bifchöfen feftgefest wurde: «Si quis ad hoc seriptum, et 
eeclesiae B. Jacobi donativum irrumpendum vencerit, vel 

persolvere renuerit; quisquis ille fuerit, Rex vel Princeps, 
rustieus, elerieus vel laicus, eum maledieimus et excom- 
municamus, et cum Juda traditore gehennali poena dam- 

namus in perpetuum ceruciandum.» ſo hatte man doch hier 

und dort auf dem Lande die Erfüllung dieſes Gelübdes ver- 
geffen, weswegen von Seiten des päpftlichen Stuhles der Ery 
bifchof von Compoftella, Petrus, angewiefen worden war, 

die Säumigen gerichtlich auf Entrichtung der Ruͤckſtaͤnde zu bes 
langen; und in dem hier in Rede fiehenden cap. 18, von In; 

nocenz III. noch die Frage uͤber das bei Entrichtung des Ger 
traides zu gebrauchende Maas, ihre Entfcheidung erhielt. 

Diefer Zwang zur Erfüllung eines dinglichen Geluͤbdes, 
kann auch nad) den Grundfägen der Proteftanten, welches 
das perfönliche Gelübde blos als Gewiffensfache betrachten, gegen 
den die gelobte Leiftung Verweigernden ftaftfinden. ? ) 

Auch hätte nach Rec. Erachten der Verfaffer die Eigenheit 

1) Abgedruct bei Gonzalez-Tellez, Comment. ad hoc cap. 

2) 3: B. 3. U. Böhmer, LE. P. Lib. IH. tit, XXXIV. \. XX. 
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des Geluͤbdes uͤberhaupt, vermöge der daffelbe bindet, obgleich. 
von demjenigen, welchem das Berfprechen gegeben worden, 

eine Annahme deffelben nicht erfolgt iſt, paſſend befonders hervor: 
gehoben. Es wird angenommen, daß Gott das Verfprechen _ 
acceptirt habe, weil demfelben fromme Handlungen wohlgefällig 
find, und überdies hat das dingliche Gelübde den Ausspruch 
Ehrifti (Matthäus XXV., 40.) für fi. Bei Angabe der 
Gruͤnde, aus welchen ein Geluͤbde aufhört, hat Necenfent nas 
mentlich den wegen veränderter Eigenfchaft des Gegenftandeg, 
ald bonum melims, wenn derfelbe Fein folches mehr ift, ver: 
mißt. Hnfichtlich der Schlußbemerfung des Verfaffers, daß 

zur Zeit eined Kirchenjubilaͤums auch Beichtväter einfache Ge 
lübde regelmäßig verwandeln könnten, wenn in der Ausfchrei- 
bungsbulfe denfelben diefe Befugniß ausdrücklich verliehen worden, 
glaubt Necenfent anfügen zu müffen, daß in den Fällen, in 
welchen die Dispenfation von Gelübden nicht ausdruͤcklich als 
paͤpſtliches Nefervatrecht erklärt worden ift, alfo der Bifchof 

dispenfirt, (in fo ferne die Umwandlung des Gelübdes nicht vom 
Gelobenden felbft gefchehen Fann) von diefem, oder durch Die 
von ihm beauftragte Behörde, auch die Verwandlung des 
Geluͤbdes zu gefchehen habe. Die Regel: «Quicunque habet po- 
testatem dispensandi in votis, habet etiam potestatem ea- 

dem commutandi »,:) und zwar nicht, wie Reiffenftül glaubt, 
weil dcui licet quod est plus, licet utique quod est minus,» 

fondern weil in der Immutation des Gelübdes zugleich eine 
Dispenfation von dem erften, welches verwandelt werden fol, 

enthalten ift, darf nicht unbeachtet bleiben. Ein Pfarrer, oder 
überhaupt eine dem Bifchofe untergeordnete Behörde kann aber 
auch in Bullen, welche das Jubiläum verfindigen, zur Uns 
wandlung von Gelübden in folchen Fällen, darum nicht als 
befugt erflärt werden, weil hierin offenbar eine Beeinträchtigung 
des bijchöflichen Nechtes enthalten wäre. Es kann alfo nur mit 
bifchöflichem Einverftändniffe folches gefchehen. Darım it in 

1) ©. 5. B. Reiffenstuel, jus can. univ. Tom. IH. Lib. II. Tit. 

XXXIV. no. 46. 
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den Fällen, in welchen der Bifchof von dem Gelübde dispenfirei 
kann, auch nicht der Papſt Dispenfation zu ertheilen berechtigt. 

Der Artikel „geiſtliche Gerichtsbarfeit“ hat einen 
bedeutenden Umfang vom Verfaffer erhalten, und zwar dadurch, 
daß derfelbe, nachdem er die Entflehung und Entwicelung der 

geiftlichen Gerichtsbarkeit gedrängt angegeben, faft den ganzen 
Prozeß, das Verfahren felbft, abgehandelt hat. Natürlich konnte 
dies nur ganz kurz und nach Art eines Grundriffes gefchehen. 
Necenfent kann aber eben deswegen, obgleich er die gute Abficht 

des DVerfaffers, dem Nichtjuriften ein Bild des Verfahrens in 
Nechtöftreitigkeiten zu gewähren, nicht verfennt, dieſer Aus⸗ 
führung feinen Beifall nicht zollen. In dieſem Umfange ift 
feine Bollftändigfeit in dem Nöthigiten, und Feine Klare Dar: 
ftellung der einzelnen Gegenftände möglich, und darum wird 
der nicht Fundige Lefer hierdurch leicht irre geführt, und auch 
im Ganzen nicht gehörig unterrichtet. Wer ald Nichtjurift der 
Kenntniß des Prozeffes bedarf, und die afademifchen Vorträge 
über diefen Nechtözweig zu beſuchen nicht im Stande war, un: 
terrichtet fich am beiten durch “ein Studium der neueften pro⸗ 

ceſſualiſchen, mit mufterhafter Klarheit und Gediegenheit abge: 
faßten Werfe von Linde und Bayer (ſowohl deffen ordent- 
lichen Prozeſſes, als deſſen Darftellung der fummarifchen). 
Der achtbare Verfaſſer möge fich alfo bei Bearbeitung einer 
zweiten Auflage feines Werfes in dieſem Artikel blos auf eine 

Darftellung der Gefchichte der getftlichen Gerichtsbarfeit, und 
des in den einzelnen Landen heut zu Tage Praftifchen in diefer 
Beziehung, bejchränfen. 

Brav gearbeitet find die Artikel: „Glocken“, »griechifche 
Kirche”, «Hebdomada major»; desgleichen die Artikel: 
»Heimlichfeit“ (als Ehehinderniß) und » Snftallation«. 

In dem ebenfalls ausführlich gearbeiteten Artifel »Irr> 
thum in Ehefachen“ unterfcheidet der DVerfaffer zur Beant- 
wortung der Frage: wann? it der Irrthum als Nichtigfeitg- 
grund der Ehe zu betrachten, wie auch andere Canoniften gez 

than, zwifchen wefentlihem und zufälligem MWefentlich 

ſoll der Irrthum in der Perfon ſelbſt; zufällig, der in den Ei 
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genfchaften der Perfon feyn. Erfterer foll als Nichtigfeitsgrund 
gelten; leßterer nur in fo ferne, als „die Eigenfchaften auf die 
Perſon ſelbſt zuruͤckfallen (error circa qualitatem vel quali- 

tates in ipsam personam redundantes) und vernünftigerweife 
verlangt werden koͤnnen, oder ausdruͤcklich als erlaubte Bedin⸗ 
gung in dem Chevertrage feftgefest worden ſind. Necenfent 

kann Diefer Unterſcheidung, obgleich dieſelbe ziemlich gangig, 
nicht beipflichten. Abgeſehen davon, daß er fie nicht für rich- 
tig zu halten vermag, iſt fchon die Bezeichnung von Irrthum 

in Eigenfchaften, die auf die Perſon felbft zurückfallen, unklar, 
und doc foll hierdurch dem Nichter ein Leitfaden bei der Ber 

urtheilung gegeben ſeyn. Recenſent wird an einem andern 
Orte feine abweichenden Anfichten mittheilen. Nur, was den 

Irrthum binfichtlich der Schwangerfchaft der Fran vor Ein 
gehung der Ehe und durd einen Dritten, anbelangt, glaubt 

Necenfent hier einige Worte anfügen zu müffen. Die Contro- 
verje, ob diefer Umſtand als Nichtigkeitsgrund zu betrachten 
fey, iſt immer noch nicht ausgefämpft. Zulest noch hat im 

1. Hefte dieſer Zeitfchrift ©. 60 Lauck fich, wie auch der Verz 

faffer bier, dahin erklärt, daß der Irrthum in diefer Beziehung, 
die Ehe nicht als ungültig darftelle. Die Hauptftüge für dieſe 
Meinung findet man befanntlich in Caus, XXIX. q. 1 und 
in cap. 25. X. de jurejuwando I., 24. In der erjteren 
Stelle (ſie enthält ohnehin blog dieta Gratiani) heit eg 
namentlich: «Similiter qui dueit in uxorem meretricem 
vel corruptam, quam putat esse castam vel virginem, non 

potest eam dimittere et aliam duceres. Weil nun, nad 

diefen Stellen, vor der Ehe mit Andern gepflogener Beifchlaf, 
fogar das vage Leben als Hure, den Ehegatten, der jolches erit 
nach eingegangener Ehe mit einer Perſon, welche Handlungen 
diefer Art verfchuldete, in Erfahrung brachte, auf Nullität der 
Ehe zu Hagen, nicht berechtigen ‚sollen; fo glaubt man, daß 
auch, wenn der mit Dritten vor der Ehe gepflogene außerehe: 
liche Beifchlaf, erit nach Abfchlug der Ehe dem Ehemanne be 
fannt gewordene Schwangerfchaft nach fich gezogen (weil dieſe 

natürliche Folge des Beiſchlafs ſey, alfo der Gefeßgeber daran 
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wohl gedacht haben muͤſſe), — eine Nichtigkeitserflärung nicht 

ergehen dürfe. 

Allein wir glauben, daß aus der Beltimmung: vor der 

E,> mit Dritten von dem Gatten begangener, dem andern 
Ehegatten unbefannt gebliebener Beiſchlaf koͤnnen nicht als 
Nullitaͤtsgrund benutzt werden, keineswegs fich auch entnehmen 
laffe, daß felbft nicht wegen nun bemerfbarer Schwangerfchaft 

der Ehefrau, eine Nullitätsklage verfagt fey. Denn, obgleich 

Schwangerfchaft eine natürliche Folge des Beiſchlafs it, fo 
läßt fich darum doch nicht behaupten, daß der Gefeßgeber, in— 
dem er vom außerehelichen Beilchlafe ſprach, auch den Fall 
hierin begriffen habe, in welchem jener Schwangerfchaft der 
jeßigen Ehefrau nach fich gezogen bat, weil e8 viele Fälle gibt, 
und deren vielleicht die meiften find, in welchen der außereheliche 

Beiſchlaf Feine Schwangerfchaft veranlaßtz und bei einer Hure, 
wovon Die erftere Stelle ebenfallg fpricht, wird eine Schwans- 

gerfchaft fogar als Ausnahme betrachtet werden können. Daß 
der Gefeßgeber die Fälle, in welchen Schwangerfchaft dem ger 
pflogenen Beifchlafe gefolgt, und die, in welchen diefe nicht 
eingetreten it, einander habe gleichfegen wollen, läßt fich nur 
dann annehmen, wenn man außer Acht läßt, von welch? großer 
Verfchiedenheit diefe beiden Fälle, namentlich, wenn es fich um 
die Nichtigkeitserklärung der Ehe deswegen handelt, erjcheinen. 
Hat der Ehegatte, der in der Meinung, daß feine Frau früher 
züchtig wie eine Veftalin gelebt, fie geehlicht und das Gegen: 
theil jest erft gehört, fo fann er ihr verzeihen, wenn ihr ſpaͤ— 
tereg Leben tadellos war, der Fehltritt nicht unter erjchweren- 

den Umftänden fich ereignet hatte und die Beforgniß erregt, daß 
er nachtheiligen moralifchen Einfluß auf die jegige Ehefrau 
außern werde. Und verzeiht er nicht, fo mag das Geſetz vielleicht 
wohl daran thun, wenn es jenes Vergehen nicht für fo bedeutend 
erflärt, daß die Ehe angefochten werden Eönnte, fondern fie be 
ftehen läßt, wie dies auch, wenn etwa eine andere Sünde aus 
früherer Zeit, geltend gemacht würde, gefchehen müßte Ein 
Hauptpunft, der bei obwaltender Schwangerfchaft nicht über: 

fehen werden darf, ift die Gewißheit, daß ver Gatte früher 
ſolch anßerehelichen Umgang wirklich gepflogen, felbft. 
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Wenn, und dies ift allerdings bei weiten am haͤufigſten, 

und in den Landen, wo die Unterfuchung der einfachen Carnal- 

delicte .gefeglich unterfagt it, faſt augfchlieglich der Kal — dem 
andern riickfichtlich des fittlichen Verhaltens jeines Ehegatten im 
beiten Glauben befindlichen Gatten, durch bloſe Erzählung von 
Privaten, vertrauliche oder als Stadtgerücht, jener Umſtand 
bekannt wurde, jo kann derfelbe Zweifel hinfichtlich der Wahrheit 
der ihm gewordenen Mittheilungen hegen, und warum follte ev e8 

nicht, wenn er anders vor der Heirath feinen Ehegatten prüfte, 
und wie jeder, der das Leben Fennt, berücfichtigt, wie leichte 
fertig Ausftrenungen gerade diefer Art gefchehen; wie oft felbit 

das tugendhafteſte Mädchen, oft gar nur um. einen fogenannten 
Spaß zu machen, oder von einem Müßiggänger im Wirthshaufe, 
um fih da einige Wichtigkeit zu geben, und den Zechern einen 
Ohrenſchmauß zu bereiten, verdächtigt wird; wie Die nie raftende 
Fama vorzuͤglich in folcher Hinficht ftets neue Gaben fpendet! 
Ganz anders verhält es fich, wenn der vor der. Ehe mit einem 
Dritten gepflogene Beilchlaf, durch Schwangerfchaft, die ver 

Ehemann erfi nad) eingegangener Ehe gewahrt, Fund wird. 

Hier fieht fi) der Ehemann außer jedem Zweifel Über das 
frühere außereheliche Verhältniß feiner Frau; und wie fann ein 
Vergeſſen deffeiben von dem Ehemanne leicht erwartet werben, 

da diefer alltäglich durch den Zeugen jener Begebenheit au dieſe 
erinnert wird, da durch ſelben ſeine Gattin des Fruͤhlings des ehe⸗ 

lichen Lebens ihn beraubt hat. Welche Stimmung muß es in dem 
Ehemanne erregen, wenn er hoffend, bald ſich als Vater zu 
ſehen, den Segen des Prieſters empfing, die Gattin durch einen 
ſolchen Umſtand unfaͤhig findet, dies Gluͤck ihm zu gewaͤhren! 
Man erwaͤge weiter, welche Kraͤnkung dem Gatten aus dem 

Bekanntwerden dieſes Zuſtandes ſeiner Gattin erwachſe, da ein 
Ereigniß dieſer Art ſtets eine durch die Standesverhaͤltniſſe der 
Ehegatten geſteigerte Senſation im Publikum erweckt; ja, daß 
er vielleicht fuͤr immer ſich außer Stand geſetzt ſieht, mit 
ſeiner Gattin in den Cirkeln ſich zu bewegen, welche den Werth 
weiblicher Tugend anerkenuen. Oder ſoll er vielleicht um Die 

Lippert's Annalen, 38 Heft. " 12 
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feine Gattin treffende Schande zu mindern, ſich felbft als Vater 

des außerehelich Erzeugten vorgeben? Welche Zumuthung! ' 

Mer erfennt nicht, wie ein folcher Zuftand der Ehefrau 

das eheliche Gluͤck ſchon in der fchönften Zeit des ehelichen Lebens 

zerftöre, wie fürchterlich die Enttäufchung, mit welcher der Gatte 

heimgefucht wird, ihm ſeyn müffe? Und wird man wohl 

glauben, daß jemand die Abficht habe, unter folchen Umftänden 

ein Frauenzimmer zu ehelichen, wenn man nicht etwa eine, 

merfwärdig genug, jüngft ins»öffentlichen Blättern enthaltene 

von einem Cngländer herrührende Aunonce, wornad) derfelbe 

ein fchwangeres Mädchen zur Frau fuchte, und noch andere 

Raritäten ähnlicher Art, als Gegenargumente benugen zu 

fönnen meint! . 
Es fehlt — um gleich den Punkt, der Firchenredhtlih hier 

der wichtigfte ift, hervorzuheben, — in folchen Fallen an der 

Einwilligung, die Ehe mit der fraglichen Perſon 

abzufchliegen, dem consensus nuptialis, der Grundbedingung 

der Gültigkeit einer jeden Ehe, deren Mangel darum den erften 

Grund zur Nichtigfeitgerflärung der letztern bildet. Nach diefen 
furzen Grörterungen ſtehen der Aufhebung des ehelichen Ver: 
hältniffes, wegen der mehrerwaͤhnten Thatfache, nicht blog legis— 
lative Gründe und die vorhandenen Gefeke zur Seite, fondern 

auch fpecielle, dagegen angeführte Beſtimmungen des geltenden 

Rechts nicht im Wege. Iſt man zur Annahme berechtigt, daß, 
wenn die Ehefrau ohne Wiffen des Mannes bereits vor Eingehung 
der Ehe durch unerlaubten Umgang mit einem Dritten fich 
eine Schwangerfchaft zugezogen, der Confend des Chemanned 

zu dieſer Che nicht eriftirt habe, jo muß man ſelbſt dann, wenn 

diefer von fruͤherem außerehelichem Umgange ſeiner Frau vor 
feiner Verheurathung Kenntniß hatte, die Schwangerſchaft der⸗ 
ſelben jedoch ignorirte, zugeben, daß er die Nullitaͤtsklage ans 

ftellen Eönne, weil fich daraus, daß er an dem von feiner Frau 
früher mit Dritten gepflogenen außerehelichen Beifchlafe Feingn 
Anſtoß nahm, woch keineswegs begrimden läßt, daß er auch 
über deren Schwangerfchaft ſich hinausgefegt habe. 

Durch; den Umftand, daß unfere Frage in der Theorie be 
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ftritten, und berücfichtigend, daß die Verfagung der Aufhebung 
einer unter folchen Verhältniffen eingegangenen Ehe, die Zahl 
der unglüclichen, Kirche und Staat unheilbringenden Ehen ver 
mehrt würde, haben die Territorialgefeßgebungen die Zweifel 

binfichtlich der Zuläffigkeit einer Nulitätserklärung im diefen 

Fällen häufig durch ausdrückliche Verftattung einer folchen gelößt. 
Noch muß fich Necenjent gegen die Bemerfung des Vers 

fafferg: daß, wenn auch in einem an umd für fich als Nullitaͤts— 
grund zu betrachtenden Irrthume Die Ehe abgefchloffen worden, 
nach Gewahrung dieſes Irrthums aber die gewöhnliche) Erz 
clamation des im Irrthume befangenen Gatten hätte ich dies 
gewußt, jo würde ich die Ehe nicht eingegangen haben « Hinz 
gefommen fey, derfelbe nicht mehr auf Nullitätserflärung der 
Ehe Flagen koͤnne, indem er hierdurch Cftillfehweigend) der Ehe 
feine Genehmigung ertheilt, — aͤußern. in folcher Ausruf 
drüct blos die wahrgenommene Täufchung und den Schmerz, 
welchen diefelbe dem Erclamanten Speranlaßt, keineswegs aber 

eine Genehmigung der Ehe, einen Verzicht auf das ihm aus 
dem Irrthnme erwachfende Recht: die Nullitätserflärung der 

Che zu fordern, aus, 
Brav gearbeitet ift der Artikel „Jubilaͤum“. Der Ars 

tifel «jus advocatiae» ift, da er nicht Eine Seife an Um: 

fang hat, zu furz. Martin Mager von Schönberg (de 
advocatia armata. Francof. 1625.) hat hierüber einen ftatt 
lichen Folianten gefchrieben. 

Hervorgehoben zu werden verdienen noch die Artikel „Ka— 
lender“, „Kaplaͤne⸗, „Kirche und Kirhengemwalt« 
Cin legterm Artikel hätte Necenfent unter andern auch gleic) 
eine Darftellung nach den Grundſaͤtzen der Proteftanten 
gewänfcht). 

In dem Artifel „Kirche (Verhaͤltniß derfelben 

zum Staate)u vertheidigt der Verfaſſer das Collegialſyſtem. 
Eine Beleuchtung deffelben kann freilich hier nicht geliefert 
werden. Im Artikel „Kircheinweihung“ hat der Vers 
faffer fehr genau die Einweihungsceremonien mitgetheilt, und 
auch der jährlichen Feier der Kirchweihe gedacht, ohne jedoch 

122 
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die weltliche Partie derſelben berührt zu haben, was wir ihm 
‚ indeffen keineswegs zum Borwurfe machen wollen. Recht gut 

it der Artikel „Kirchen-Gebaͤude“. 

Gegen die im Artifel » Kirhenredt“ enthaltenen An- 
gaben ſteht Manches zu erinnern. Der von den Quellen 
des Kirchenrechts handelnde Artikel hat dadurch an Umfang 
fehr verloren, daß der BVerfaffer über die meijten einzelnen 
Quellen in befondern Artikeln gefprochen hat, weswegen Die 
felben bier zum Theile nur dem Namen nad} genannt werben, 
Zu dieſem Artikel möchte Necenfent vor Allem bemerken, daß in 
einem Werfe, welches dem Fatholifchen und proteftantifchen Kirchen- 
rechte, and zwar dem gemeinen und dem partifulären gewidmet ift, 
bei Darſtellung der fo wichtigen Lehre von den Quellen es am 

befien jey, wenn man zuerfi die dem Fatholifchen und prote— 
ftantifhen Kirchenrechte gemeinfchaftichen Quellen namhaft 

macht, daranf die blos dem Fatholifchen, und alsdann die blos 
dem proteftantifchen Kirchentechte angehoͤrenden Quellen aufzaͤhlt, 
endlich, nach Angabe der gemeinrechtlichen Quellen, die partifular- 

rechtlichen folgen läßt. Hierdurch wird eine Elare Ueberſicht 
des Ganzen gewährt. So ift au) Das corpus jur. can. ab- 
gefondert von den ypäpfilihen Gonfitutionen als "Quelle des 
Kirchenrechts zu nennen, wenn gleich die Decretalenſammlungen 
groͤßtentheils paͤpſtliche Conſtitutionen enthalten. 

Der Verfaſſer ſcheidet die Quellen fuͤr die auch in außer⸗ 
deutſchen Staaten geltenden kirchenrechtlichen Grundſaͤtze, von 

jenen, welche blos das deutſche gemeine und partikulaͤre Kirchen⸗ 
recht enthalten. Allein mißverſtehen wuͤrde man wohl denſelben, 
wenn man annehmen wollte, er rechne Gewohnheitsrecht und 
Obſervanz, ſo wie die Verordnungen chriſtlicher Regenten und 
die Concordate zu den Quellen fuͤr das in der ganzen katho— 

liſchen Kirche geltende Kirchenrecht; indem er wohl nur anzu—⸗ 
geben die Abficht hatte, daß die genannten Quellen nicht blos 
in Deutfchland, fondern auch in noch andern Staaten, über 
welche die Eatholifche Kirche fich verbreitet, vorhanden feyenz 

nicht alfo, daß e8 3. B. ein Gewohnheitsrecht gebe, welches E 
def felben Inhaltes, in allen, oder doch in den nieiften katho— 
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lichen Staaten Europa’s ſich findet. Es macht allerdings das 
Gewohnheitsrecht in Deutfchland, in Frankreich, in Spanien 

u. ſ. w. eine Quelle des Kirchenrecht3 aus, während vie "in 
demfelben Betreffe durch Gewohnheit in dieſen verfchiedenen 
Laͤndern entſtandenen Principien fich Direct widerfsrechen koͤnnen. 
Am wenigften, einverſtanden mit dem Verfaſſer iſt Nec, hir 

ſichtlich deſſen Angaben über die Quellen des proteftantifchen 

Kirchenrechts. Vorerft glaubt Nee. bemerken zu müffen, daß 
der Berfaffer, indem er fi fait mir auf Angabe der Namen 
der Quellen befchränfte, bei weitem mehr über diefe Hütte fagen 
dürfen; Dann aber muß er auch gegen das’ Anrgegebene felbft, 
fih erklären. Die Augsburger Eonfeffion darf nicht von 

den fombolifchen Büchern der Protefianten getrennt werden; 
denn fie gehört zu denfelben. Es il aber auch die Augsburger 
Eonfeffion nicht nach der Veränderung, welche dieſelbe durch 

Melanchton erlitt Cdie fogenannte veränderte Ausgabe ver 
Augsb. Conf. vom Jahre 1540), ſondern in ihrer erſten Geſtalt, 

die ſie durch Melanchton unter Mitwirkung Luthers und 

einiger anderer Theologen erhielt, Quelle des proteſtantiſchen 
Kirchenrechts. Unter dieſe Quellen (und zu den ſymb. Buͤchern) 
gehören ferner noch: die Apologie der Augsburger Confeſſion 

und die Schmalkalder Artikel. Luthers Catechismus (der 
auch wieder zu den ſymboliſchen Büchern der Proteſtanten ge 

hört,) it nad) dem großen und kleinen zu unterfcheiden. Da 

gegen’ it die fogenannte Concordienformel, da diejelbe bekanntlich 
in vielen Ländern nicht als ſymboliſches Buch anerkannt wurde 
oder blieb, den fombolifchen Bücher nicht beizuzählen. Der 
Paſſauer Vertrag, der Religions- und der Weſtphaͤliſche 
Friede, gehören nicht zu den Quellen, aus denen blos das pro; 
teftantifche Kirchenrecht gefchöpft wird, fondern auch zu ven 
Duellen des Fatholifchen Kirchenrechts. Endlich find vom Vers 

faffer die befondern Quellen des Kirchenrechts der Reſormirten, 
hier nicht angegeben worden. 

Der ansführlichfte Cvon Seite 386 — 450 ſortlanfende) 
Artikel des dritten Bandes, ift der über das „Kirchenvermoͤ— 

gen», deffen bedeutender Umfang durch gründliche und genaue 
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Darftellung der gemeinrechtlichen Prineipien, befonders aber 
durch fehr forgfältige Benutzung der Particularrechte, erwuchs. 
Ruͤckſichtlich des Artikel Literatur des Kirhenredhts, 
glaubt Rec. anfügen zu müfen, daß nach feiner Anſicht der 
Berfaffer fehr wohl daran gethan, wenn er nicht blos die Namen 

der als Ganoniften befannten Schriftiteller angeführt, fondern 
auch zugleich die Titel ihrer Werke mit Druckorten und Sahres- 
zahlen, und zwar vollfommen richtig angegeben hätte. In einem 
fo umfangreichen Werke, wie das vorliegende, wird, man eine 
folche genauere Angabe noch weniger gerne vermiffen, als in 
kleinern Lehrbuͤchern über Kirchenrecht. 

Aus dem vierten Bande mögen befonders hervorgehoben 
werden zuerft die Artikel /Matrikel-Buͤcher/ CPfarrbücher); 
„Meßopfer, Cvorzüglich gut gearbeitet, wenn auch Rec. über 
den Begriff der verfchiedenen Arten von Meflen, zum Theile 
anderer Anficht, ald der Verfaffer ift). Weniger befriedigt fand 

ſich Rec. in dem Artifel »„Nuntienr "Hervorzuheben find 
ferner die Artikel »Drdens-Geiftliher und „Papier. 

Das Recht des Papſtes Legate zu ſchicken, ift allerdings mit 
dem Derfaffer als wefentliches Necht zu betrachten; allein 

nur in fo ferne, als der Papſt diefelben zur- Ausübung eines 
Rechtes fendet, welches felbjt den Character eines wefentlichen 

hat. Unter die wefentlichen Rechte des Papſtes gehören noch 
unzweifelhaft das Necht: allgemeine Kirchengefege zu erlaffen, 
fo wie das Recht: die oberfte Cenſur über Schriften dogma- 
tischen Snhaltes auszuüben. Das Recht der Heiligfprechung 
(eanonisatio), welches der Verfaſſer den außerwefentlichen oder 

zufälligen Rechten des Papftes beizählt, gehört, wenn man den 
Begriff der wefentlichen Nechte des Papftes dahin ftellt: daß 
man bierunter alle verfieht, welche fich aus feiner Eigenfchaft 
als Oberhaupt der Fatholifchen Kirche, und insbefondere aus 
dem Zwecde und Weſen des Primats ableiten laffen, zu den 
wejentlichen Rechten. Das Necht der Seligfprechung Cheati- 
ficatio) dagegen, zu den außerwefentlichen, Den Begriff, wel: 
chen unfer DBerfaffer von wefentlichen yäpftlichen Rechten 
gegeben hat, möchte Rec. überhaupt nicht gut heifen, und bes 
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fonders nicht den Sat, daß auch diejenigen Rechte ald wefent- 

liche zu betrachten, welche »mit dem Primate verbunden worden." 

Der Berfaffer denkt wohl an etwas Richtiges; allein in dieſer 
Allgemeinheit ausgedrücdt, wird hierdurch viel zu viel gefagt, 
und ed würden hiernach fogar alle vom Verfaffer als zufällige 
bezeichneten Nechte als wefentliche zu betrachten feyn, weil fie 
nad und nach mit dem Primate verbunden worden find. Am 
einfachiten ſcheint es zu feyn, den Begriff auf die vorhin be 
zeichnete Weife zu ftriren. 

Das Recht des Papftes: den Bifchöfen fogenannte Quin—⸗ 
quennals Fakultäten zu ertheilen, hätte Nec. nicht als ein be- 
ſonderes Necht des Papftes namhaft gemächtz da der Papft 

überhaupt die Ausuͤbung der ihm zufommenden Nechte, in der 
Hegel einem Andern übertragen kann. Auch würden, nach dem 

‚vom Rec. aufgeftellten Begriffe eines wefentlichen Rechtes des 
Papſtes, die päpftlichen Nechtes allgemeine Firchliche Feſt- und 
Fafttage anzuordnen, abzuändern, oder abzufchaffenz"die Vers 
ehrung von Reliquien der ganzen Kirche zu geflatten und der 

oberjten Leitung der Miffionsangelegenheiten, ebenfalld zu den 

wefentlichen Rechten des Papſtes zu rechnen ſeyn. Zu den 

Ehrenrechten des Papites zählt der Verfaſſer auch den Vorzug 
der Weihe. Da aber der Papft feine höhere, als die bifchöfliche, 
erhält, fo hat wohl der DVerfaffer hierunter etwas Anderes, als 
die Worte anzudeuten feheinen, verftanden, 

In dem forgfältig gearbeiteten Artikel »P aypftwahln hätte 
nach Rec. Anficht, bezüglich der! Angabe des Einfluffes der 
chriftlichen Negenten auf die Papftwahl, damit begonnen werben 

follen, wie die traurigen Berwirrungen, welche der Arianis— 

mus in der Kirche hervorgebracht, auch auf die Papftwahl ihre 
Wirkungen erſtreckt. Namentlich wäre hier die feandaldfe Papſt-⸗ 
wahl, weldje durch des arianifchen Kaifers Conſtantius Ge 

waltthätigfeiten herbeigeführt wurde, und in Folge deren Felix 
(356) auf den päpftlichen Stuhl gelangte, ing Auge zu fallen 
geweſen. Auch glaubt Rec., daß die vom BVerfaffer gelieferte 
Gefchichte der Papftwahl zu kurz ſey; da bier faum fo viel 
gegeben wurde, als bei Walter, Lehrbuch d. Kr. $. 234 in dieſer 



184 
Beziehung ſich findet, und das angezeigte Werk doch weit uͤber 
den Umfang eines Compendiums hinausgeht. 

Durch die zu große Kuͤrze iſt denn auch Manches nicht 
deutlich genug ausgedruͤckt, und geeignet, leicht Irrungen zu 

erzeugen.” So ſagt der Verfaſſer „nachdem Italien im Sten 
Jahrhunderte unter die fraͤnkiſchen Koͤnige gekommen war, wurde 
auch die Wahlfreiheit größer, und die deutſchen Kaiſer ver: 
Iangten nur noch, daß die Beltätigung in Gegenwart ihrer Ge 
fandten gefchehen follte.r Hiermit follte wohl das Folgende aus: 
gedrückt feyn. Unter Karl dem Großen — denn daß deffen 
Vater Pipin das Beftätigungsrecht ausgehbt habe, davon findet 
fich feine Spur; Stepban’s I, (759%), Stephan’s II. 
(752), Baul’s E (757), Steyban’s TV. (768) und 
Hadrian’s J. (779 Wahlen machen Feine folche Beltätigung _ 

bemerkbar — gefchaben die Papftwahlen von Clerus und Volk, 
in Gegenwart kaiſerlicher Gommiffarien, und der Kaifer übte 
das Recht der Gonfirmation der gefchehenen Wahl aus; ein 
Recht, welches auch Karl’g des Großen Nachfolger geltend 
machten. 

Sp fiheint Otto der Große (A), König von Deutfchland, 
vom Verfaffer getadelt zu werden, indem er bemerft, Dtto 

habe feines Verfprechens ohnerachtet, den Paylt Sobann XI 

von dem Stuhle vertrieben; — was Nee, nicht als des Ver—⸗ 
faffers Abſicht betrachtet; denn dem Verfaſſer iſt es gewiß be— 

kannt, daß der des Stuhles Petri ſo unwuͤrdige Johann XII. 
bei Otto I. Schutz gegen Berengar II. geſucht, nad) des 
letztern Niederlage von Otto wieder in den Beſitz des Ver⸗ 

lornen gejeßt worden, dagegen Dtto, der nun die Kaiferfrone 
erhalten, fogar eidlich das BVerfprechen geleijtet, niemals mit 
deffen Feinden ein Buͤndniß einzugehen, dennoch; aber mit Be— 
rengar’s Sohn Adelbert gegen Otto J. fich verbunden habe; 
dag Otto diefen Schritt Johann XIL verziehen, und erfi, 
als Teßterer fortgefahren, "gegen ibn (den Kaifer) zu agiren, 

zu dieſem Zwede den Hof von Conſtantinopel fund vie 

Ungarn für feine Abfichten zu gewinnen gefucht hatte, nad 
Stalien fich begeben habe; dag Johann AII. entflohen, doch 
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dann erſt abgefeist worden fey, als Otto J. die vielen Klagen, 
welche Clerus und Laien gegen Johann XI. erhoben, vor⸗ 
gebracht und von ihm geprüft worden waren. 

Die Feierlichkeiten und Gebräuche, welche nach dem Ab- 

leben des Papſtes, und bei der Wahl feines Nachfolgers be; 
obachtet werden, find vom Verfaffer mit Sorgfalt angegeben 

worden, und derfelbe hat hierbei auch nicht das Necht mehrerer 

euroyäifcher Souverains, bei der Papſtwahl die fogenannte 
Excluſive zu geben, zu berücfichtigen unterlaffen. Doc iſt 
3: B. die Befchreibung der innern Einrichtung der bei der Papit- 
wahl gebraucht werdenden Stimmzettel, nad) deg Nec. Kenntniß, 

nicht ganz richtig angegeben worden. 
Ueber das erzbifchöfliche Pallium bat nad) Rec. Erachten 

der Verfaffer nicht vollftändig genug gehandelt; und auch der 
Anficht. deffelben, daß der Urfprung des Palliums aus dem Fur 

denthume abzuleiten — vom Ornate der hohen Priefter — fann 

Rec. nicht beipflichten. Ihm fcheint es vielmehr außer allem 
Zweifel zu feyn, daß diefe geiftliche Decoration erft von den 
hriftlichen römifchen Kaifern, und zwar zuerft von Conſtantin 

dent Großen eingeführt worden. 
Eine fehr ausgebreitete, ganz der Wichtigkeit der Lehre 

angemefjene Darftellung, "liefert ver Verfaſſer im Artikel „Pas 

tronat-Rechtr Nach einer ausführlichen gefchichtlichen Ue- 

berficht der Entwicelung des Patronats, gibt der Verfafler das 
Dogmatijche der Lehre fehr gründlich, und recht ins Detail einz 
gehend, fo daß Nee. dieſem Artifel im Ganzen nur feinen Beifall 
zollen kann. Doch glaubt Rec. einige Bemerkungen auch bier 

zu den Entwickelungen des Verfaffers anbringen zu muͤſſen. 
Derſelbe fpricht, nad Angabe des Begriffes, zuerft von den 

Arten des Patronats, Mit Recht heit der Verfaffer geiftliches 

Patronat dasjenige, welches einem Geiftlichen vermöge feines 
Amtes zufteht, überhaupt aber durch Eirchliches Vermögen d. h. 
durd; eine aus Firchlichem Vermögen bewerfftelligte Stiftung eines 

Beneficiumg, begründet und nicht fpäter auf einen Laien über: 
tragen. worden iſt. Diefe Pegel ift Har und erfchöpfend, wird 

aber durdy die Bemerkung des Verfaffers undeutlich, daß dann 
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hiervon eine Ausnahme eintrete, wenn dag Patronat aus welt 
lichem Vermögen begründet, ‚oder (das geiftliche) auf Laien 
übertragen worden. Denn dies find Feine Ausnahmen, fondern 
Grundfäge, welche eben die vorhin angedentete Regel ausſpricht. 
Der Satz ift Daher ganz zu löfchen. Bei der Eintheilung des 
Patronats in perfönliches und dingliches, bemerft der Verfaffer 
unter andern, die Vermuthung ftreite für das perfünliche, 

Allein nad) Rec. und mehrerer Anderer Anficht, it das dinge 
liche zu vermuthen, weil die meiften PWatronatfirchen aus den 

frühern Oratorien der Gutsherrn entftanden und — quod 
plerumque fit, praesumitur. Weggewuͤnſcht hätten wir bie 
von Verfaſſer als leßte angegebene Eintheilung des Patronats 
in Landesherrliches und Privat-Patronatrecht (jus patr. regium 
et priv.). Denn, wie auch der Verfaffer in der Note berührt, 
ein Necht des Landesherrn, vermöge deſſen derfelbe zu allen, 
nicht ſchon im Patronatsnerus ftehenden, Pfründen vorfchlagen 
koͤnnte (welches befanntlich in mehreren, im erſten Decennium 
unferes Sahrhunderts erfchienenen Piecen behauptet wurde,), gibt 

es nicht. Das Patronatrecht ift reines Privatrecht, auch— 
wenn ed der Regent ausuͤbt. Auch hat das dem Landesherrn 
zufommende Patronat gar nichts Cigenthümliches; denn wenn 
auch allerdings der Negent, bei Aushbung der Patronatrechte, 
eine ſeiner Stellung angemeffene Auszeichnung vor andern Par 
tronen erhält, 3. B. beim Eintritte in die Kirche mit größern, 
Feierlichkeiten bewillfommt wird, in der Kirche felbft einen mehr 
ausgefchmücten Sit erhält u. |. w., fo werden diefe Auszeich- 
nungen, welche derjelbe mehr als die gewöhnlichen Patrone er- 
hält, ihm nicht als Patrone, »fondern in feiner Eigenfchaft als 
Landesherrn zu Theil. Und auf die Verfchiedenheit der Perfon 

des Inhabers eined Nechts, kann man nicht an und für fich 
eine bejondere Eintheilung “gründen, weswegen es denn eben 
fo wenig eine Cintheilung in Landesherrliches- und Privatz 
Zehntrecht, und in eine Randesherrliche und Privat» Ehe gibt, 
als gemeinrechtlich die oben angeführte des Patronats. Der 
Berfaffer ftist fich zwar mit Andern auf Concil. Trid. Sess. 
XXV. cap. 9. d. Ref. Hier findet fich aber nichts verordnet, 
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was eine ſolche Eintheilung rechtfertigen koͤnnte. Die Vor⸗ 
ſchriften des Concils, in dem angefuͤhrten Capitel, wodurch viele 
ſeither ausgeuͤbte Patronatrechte aufgehoben wurden, ſollen auf 
die Patronatrechte, welche uͤber Cathedralkirchen, oder Landes⸗ 

herrn zuſtehen, oder zur Beguͤnſtigung der Univerſitaͤten ver— 
liehen worden, keine Anwendung erleiden. Will man nun mit 
Rücficht auf dieſe Beſtimmung, die mehr bezeichnete Eintheilung 
bilden, fo würde mit eben fo vielem echte das über Domka⸗ 
pitel und den Univerfitäten zuftehende Patronatrecht, andern 
Patronatrechten gegenüber, befondere Arten des Patronats be 
gründen. Dies nach ‚gemeinem Rechte. 

ach Defterreichifchem Particularrechte dagegen, läßt 
ſich allerdings die mehrerwähnte Eintheilung rechtfertigen (ſ. hier⸗ 
über Mayer’s Patronatrecht). 

Bei Beantwortung der wichtigen Frage; ob blofe Errich— 
tung des Firchlichen Gebäudes, oder blofe Dotation der Kirche, 
auch fchon dann zum Erwerbe des Patronatd genügen koͤnne, 
wenn nicht ein Anderer gleichzeitig. Dotation und reſp. die 
Erbauung der Kirche uͤbernimmt (wodurch alfo ein Compatro—⸗ 
nat begründet werden würde,) hat fich der Verfaffer ven Aug: 
führungen Lippert's, welcher zuletzt ausführlich- entwickelte, 
dag man jene Frage bejahen müffe, angefchloffen. Doch be> 
merft der achtbare Verfaſſer: in praxi fey ed anders; man 
fordere bier zum Erwerbe des Patronats Erbauung und Er 

richtung zu gleicher Zeit von Einem oder von Mehreren. 

Recenſent kann diefer Angabe weder widerfprechen, noch diefelbe 
als richtig bezeichnen, weil ihm im Augenblice fein Fall erin; 

nerlich ift, welcher für das Eine oder ‘Andere einen Beleg 
enthielte. Fälle diefer Art find überhaupt weniger häufig. Hins 
fichtlich der Angabe des Erwerbes des Patronats durch Pris 

vileg des Kirchenobern, fchien Rec, der VBerfaffer fich zu 
widerfprechen,, wenn er Seite 241 bemerfir! der Tridenter 
Kirchenrath habe (Sess. XXV. cap. 9. d. R.) diefen Titel 
zur Begruͤndung des Patronatrechts für ungültig erklärt, 
Seite 243, Note 182 dagegen anführt: man habe auf dem 
erwähnten Concil erflären wollen, dag auch durd Privileg 
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jemand Patron werden koͤnne. Der Wiverfpruch liegt wohl 
nur in der Art der Darfiellung, und Necenfent glaubte hierauf 
den DVerfaffer aufmerffam machen zu muͤſſen. 

Ob die Sorge des Patrons fir Erhaltung der Pfründe, 
des Firchlichen Gebäudes oder des Vermögens vderfelben, blos 
ein Recht oder fogar eine Verbindlichkeit Kal) des 
Patrons fey, Über diefe wichtige Frage hat fich nad) Nec. An, 
ficht der Verfaffer nicht beftiimmt genug ausgeſprochen. Geite 
258 erflärte er jene ald eines der Rechte des Patrons. Seite 

263 dagegen, rechnet er diefelbe auch unter deffen Pflichten, 
jedoch angebend, daß dies von einigen Canomſſten gefchehe, 
dagegen Lippert's Anficht, nach welcher zu diefer Aufficht Feine 
Berbindlichfeit, fondern blos ein Necht obwalte, beffer ald die 

entgegengejegte zu feyn fcheine. Ueber die Pflicht des Patrong, 

zu den Reparaturkoſten der Kirche beizufteuern, fpricht fich der 
Verfaſſer auch nicht deutlich genug aus. Er jagt: der Patron, 

welcher Revenuͤen aus der Kirche beziehe (ganz richtig, nur 
ein folcher, der Rech, müffe zu jenen Koften ſubſidiariſch 
concurriren. Daß eine ſubſidiariſche, d. h. eine in Ermanges 
fung aller andern Hülfsquellen begründete Verbindlichkeit dieſer 
Art gar nicht dem Patron obliege, hat Lippert nachgewie 
fen. Es ift aber auch nicht die Meinung des Verfaffers, daß 
der Patron jene Laft jubfidiär tragen müffe, wie aus dem Ar- 
tifel „Baulaſt⸗ fich ergibt, und liegt darum nur an dem 
Ausdrucke »fubfidiarifch,. der darauf hindeutet, dag man 
zulest an einem gewiffen VBerpflichteten, bier alfo am Pa— 
trone, ſich halte; während der Verfaſſer felbft den Patron 

richtig in Die zweite Claſſe der Beifragspflichtigen gefett hat. 
Hinfichtlich der Art, wie der Verfaffer über die Erlöfchung 

des Patronatd fich verbreitet, möchte Nec. bemerfen, daß hier: 
aus nicht erfehen wird, wann? das Patronatrecht blos für den 

jegigen Inhaber, wanı? dagegen daffelbe für immer 
erlöfche, die Kirche daher liberae collationis werde. Dies zu 
wiffen, iſt interefjant. Ueberhanpt glaubt Rec., daß man bier 
auch noch die Fälle befonders aufzählen muͤſſe, in welchen nicht 
dag ganze Patronat, ſondern blos einzelne aus demfelben 
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entfpringende Befuaniffe eingehen. Was die Erloͤſchung des Paz 
tronat3 durch eine mit der Pfeinde vorgenommene Veraͤnde⸗ 

rung angeht, fo bezieht ſich, der Kürze wegen, Rec. auf das, 
was Lippert hieräber angeführt hat. . Gleiches thut er rüd- 
fichtlich des Untergangs des Patronats durch deſſen Berfchen- 

fung an den zur Snftitution berechtigten Firchlichen Obern; des— 
gleichen in Anfehung des Beweiſes des unvordenklichen Beſitzes 

des Patronats. 
Als im Ganzen — bearbeitet moͤgen aus dieſem 

vierten Bande ferner die Artikel „Pfarrer, Pfarrei, Pfar— 

veisBefchreibung und PfarreisVBerwefung » (obgleich der 

Berfaffer in ven ‚beiden legten Artikeln nur dag Defterrer 
hifche, Bayerifche und Wiürtembergifche Partikularrecht 

berücfichtiget hat,) hervorgehoben werden. Rec. will ſich — um 
nicht zu ausführlich zu werden — auf Eine Bemerfung zu beiz 
den erfien Artikeln befchränfen. Sie betrifft ven Parochialver- 
band der an einem Pfarrorte wohnenden Perjonen anderer 
Eonfeffion, mit diefer Pfarrei. Nach Necenfentens Ueberzeu⸗ 
gung, welche in neuerer Zeit auch von den meiften Canoniſten 

getheilt wird, kann gemeinrechtlich das Parochialredht 
nur über Bewohner des Pfarrortes geltend gemacht werden, 
welche derfelben Confeſſion zugethan find. Ebenſo können 
fremde Eonfeffionsverwandte nicht angehalten werden, zu den 

Parochiallaften zu concurriren, wenn nicht etwa hierfür ein 
fpecieller Titel exiftirt, 3. B. der Beſitz eines Grundſtuͤckes, 
auf welchem eine folche Laſt haftet. In einem Falle dieſer 
Art können ſelbſt Juden die Verbindlichkeit haben, zum Unter: 
halte des chriftlichen Pfarrers, oder zur Baubefferung der ka— 

tholiichen Pfarrkirche beizutragen, Dagegen unterliegt es feinem 
Zweifel, daß der Pfarrer fremden, nicht in eine Pfarrei ihrer 
Sonfefjion eingepfarrten Confeflionsverwandten, die, beiden 

Eonfeffionen gemeinfchaftlichen Religienshandlungen 3. B. Taufe 
adminiſtriren Eönne, wenn er hierzu von jenen erſucht wor 

den ift. Darum if aber wieder der Pfarrer hierzu nicht ver: 
pflichtet, wie es hinfichtlich feiner Parochianen der Fall 
it, Zu dieſen Grundfügen: fcheint denn auch die neuere Legis— 
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lation in den meiften deutfihen Staaten ſich hinzuneigen. 
Der Artifel »placetum regium« enthält eine gute Weberficht 

der in dieſem DBetreffe geltenden Partifularrechte; und dabei 
hat der Verfaffer paſſend auch der Nemonftrationen des Ful 

daer Bifchofd und Domkapitels ‘gegen die in diefer Beziehung 
in der Kurheſſiſchen GConftitution enthaltenen Beftimmungen, 
gedacht. 

Der ferner hervorzuhebende Artifel „präfemtätton, 
der, nach Rec. Meinung, paffender mit der Darftellung der 

übrigen Patronatrechte- verbunden worden wäre, ift recht fürg- 
fältig gearbeitet. Gleich Anfangs (S. 381) feheint dem Rec. 

ein ‚bedeutender Sapfehler zu ſtehen. Es heift nemlich hier: 

bei einfachen Beneftcien hätten Laien das Necht der Ernen- 
nung des Geiſtlichen erlangt; was ohne Zweifel »geringeren« 

N frinden (benef, minora) beifen ſoll. Der in neueſter Zeit 

von Lippert ausgeführten Meinung: daß der Kirchenpatron 
auch zu den geringerem Kirchendienften, zur Stelle eines Ganz 
tord, Meßners, auch des Schullehrers, welch’ letzter jetzt ges 

wöhnlich folche Stellen zuſammen verſieht, praͤſentiren koͤnne, 

— alſo nicht blos zu den rein geiſtlichen Aemtern, vorausgeſetzt, 

daß jene Perſonen ihr Einkommen aus dem Kirchenfonde 
ziehen, hat ſich ebenfalls der Verfaſſer angeſchloſſen. Nach’ ger 
meinem Rechte läßt fich der entgegengefesten Meinung nicht 
leicht einiger Schein geben. Allein ob auch nach der Praxis 

und nach Partifularrechten jene Befugniß dem Patrone einges 

räumt fey, wurde von manchen deren, welche fich für die von 
Lippert entwicelte Anficht erklärten, in Zweifel gezogen. 
Darum möchte es intereffant feyn zu bemerken, daß in dem 
Grßhzl. Heil. Edicte vom 6. Zuni»1832, wodurd das Schul 

wefen in diefem Großherzogthume eine neue Organifation erhielt, 
Art. 5.) die erwähnte Befugnig der Patrone, ausdruͤckliche ges 

‚fegliche Anerkennung erhalten hat. Die zur Präfentation ber 
rechtigten Patrone, haben die landesherrliche Betätigung 
des Borgefchlagenen nachzufuchen. 

Sn dem Satze ©. 384, Zeile 10 u. ff. zeigt fich ein 
Verſehen, welches wahrfcheinlich beitm Abdrucke begangen worden 
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if. Die wichtige Frage: ob der Laien patron fogar, wenn 
er in Kenntniß von der Unfähigkeit des Präfentirten, denſelben 
vorgeichlagen hatte, in dem nemlichen Crledigungsfalle einen 
Andern noch in Vorſchlag bringen Fünne, hat der DVerfafler 
mit KLippert bejaht. Auch Walter, der das Gegentheil feit- 
ber vertheidigte, hat in der 5ten Auflage feines Lehrbucheg, 
nun ebenfalls diefer Anficht beigepflichtet. 

Dagegen hat fich der Verfaffer darüber: ob der Patron 
befugt fey, feine frühere Präfentation ganz zuruͤckzunehmen, 
und zu fordern, daß blos der fpäter Präfentirte das Bene 
ficium erhalte, nicht beftimmt ausgeſprochen. Bekanntlich hat 
Lippert ein folched Necht des Patrons zu begründen gefucht. 

Befonders mögen noch erwähnt werden die Artikel » Prer 
digt, »Primat,r „Seminarien» und „Superintew 

denten» Sn dem vorlegten Artikel hätte Nec. eine hiftorifche 
Ueberficht des Entwicelungsganges der theologifchen Studienan- 
ftalten und des Betriebes der theologischen Wilfenfchaften auf 

den zu dieſem Zwecke gegrimdeten Inſtituten, vollftändiger zu 
finden gewünfcht. Namentlich wäre nach unferm Erachten dar 

von zu fprechen gewefen, wie man nad, Errichtung der Unis 
verfitäten vorzugsweife auf diefen mit den Fächern der Theologie 
ſich vertraut zu machen beftrebt habe; wig dagegen die veräns 
derten VBerhältniffe auf den Hochfchulen, befonders die von dem 

Tridenter Goncil‘ verordnete Einfichtung herbeigeführt, und 
hiermit eine große Verminderung. der die Theologie auf den 
Univerfigiten Studirenden bewirkt hätten; daß aber, nach dem 
auf diefen mehr wieder ein mit der Vorbereitung zum geift- 
lichen Stande verträglicher Geift einheimifch geworden, auch der 
Beſuch derfelben wieder fich vermehrt, und als vorzüglich wuͤn— 
fchenswerth betrachtet worden; daß endlich in der neueften Zeit 
regelmäßig die Ausbildung in dem theoretifchen Theile der 
Theologie, auf Univerfitäten, die in dem praftifchen aber in 
den Seminarien, welche daher jeßt bei weitem nicht mehr bie 
umfaffenden Bildungsanftalten, wie früher feyen, und darum 
auch auf Fürzere Zeit frequentirt würden, ſtattfinde. Necht 
paffend hätte hierbei der Verfaſſer auch die Frage in ge 
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drängter Kürze beantwortet: welchen Vorzug die Bildung des 
Theologen auf einer Hochfchule, vor der anf einer feparirten 

Lehranftalt babe? Oder, ob vielleicht Ießtere vorzuziehen ſey? 

Fragen, die gerade in unſern Tagen vielfach zur Sprache „ge 
bracht worden find. Sonft ift dieſer Artifel recht gut. - 

Der legte Artikel rSuperintendenten») ift zwar, väd- 
fichtlich der Darftellung des gemeinen Rechts, etwas Furz, aber 

gut, und binfichtlich des Particularrechts — was bei den Pro; 

teftanten natürlich das Hauptaugenmerk verdient — fehr forg- 
fältig gearbeitet. Der Artikel HSynoden,» den wir zuletzt, 
unter den in dieſem Bande beſindlichen, nennen moͤchten, waͤre, 
nach unſerer Anſicht, mit dem Artikel Concilien/ im erſten 

Bande zu verſchmelzen, geweſen; um jo mehr, als der Verfaſſer 
dort wirklich Mehreres uͤber die Particular⸗Synoden — von 

denen nun in dem Artikel »„Synoden’ allein die Rede ſeyn 

fol — angeführt hat. Auch kann man unter dem Ausdrucke 
„Syndden/ nicht blos Partikular-Concilien verſtehen; da viel 

mehr derfelbe mit dem Worte „Concilien/ fynonim gebraucht 
wird. Ebenſo glaubt Rec. anfügen zu müffen, daß das, was 
der Berfaffer über die Kirchenvorſtaͤnde im Großherzogthume 
Heffen, Cin demfelben Artikel) bemerkt, an einem andern Orte, 
etwa im Artikel Kirchenvermoͤgen/ — denn diefe haben 
fich mit Verwaltung des Firchlichen Vermögens zu befaffen — 
paſſender berührt worden waͤre. Ueber die Kirchenvorſtaͤnde in 
dem angeführten Staate, ift nım das Edikt vom 6. Juni 1832, 
ald das neuefte, zunächft zu beachten. j 

Aus dem fünften Bande glaubt Nec. beſonden nahm⸗ 

haft machen zu muͤſſen den Artikel »Umfchreibungs- Bullen.” 
Unfchreibungg-Bullen (bullae eireumseriptionis) follen ihrem 
Namen zufolge, eigentlich nur die Eintheilung eines Staates 

in firchlicher Beziehung, vorzüglich um den gedgraphiſchen Bereich 
der hoͤhern kirchlichen Behoͤrden — der Erzbiſchoͤfe und Bi— 
ſchoͤfe — feſtzuſetzen, enthalten. Indeſſen führte die Erſchuͤtte— 

rung, welche die katholiſche Kirche in Deutſchland durch den 
Reichsdeputations⸗Hauptſchluß von 1803 erlitten, und die in 

dem 2ten und Sten Decennium unjeres Jahrhunderts ins Auge 
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genommene Bewerkitelligung einer neuen Organifation derfelben, 
dahin, daß in: den fogenannten Umfchreibungs-Bullen noch gar 
Manches außer den Abgränzungen der Provinzen und Didcefen 
beftimmt wurde. Man bezog fich in denfelben theild auf fchon 
abgefchloffene Verträge in Neligiongs und Kirchenfachen, nur 
noch ein und das andere Neue einflechtend, wie dies bei der 
Bayerifchen Eireumferiptionsbulle der Fall iſt, in welcher 
fogar Mehreres, was das Koncordat enthält, wiederholt wurde; 
theil8 faßte man von Seiten des yäpftlichen Stuhles in denz 

felben. die Punkte  zufammen, welche auf vorher zwifchen der 
Staats» und Kirchengewalt abgefchloffene Uebereinkünfte fich 
ftüßten; fo daß alfo diefelben hier die ganze Organifation, welche, 
auf dem Wege des Vertrags, für die Fatholifche Kirche, fo weit 

diefe über das fragliche Staatgebiet fich verbreitet, feftgefeßt 
worden war, enthalten. Als Beifpiele dienen die Umfchreibungg- 

Bullen für Preußen und Hannover; theils endlich erſcheinen 
dieſelben als bloſe Projecte zu einer ſolchen Uebereinkunft, und 
traten ihre Anordnungen erſt, nachdem von den betreffenden 
Staaten eine Acceptation jener erfolgt, undar, x fo weit, ing 

Leben. Deswegen ift Manches, was die für die oberrhei— 
nifche Kirchenprovinz erlaffenen Bullen: »Provida solersquen 

und „Ad Dominicı Gregis eustodiam» enthalten, praktiſch 

geworden; Manches bloſes Project geblieben, und durch An— 

ordnungen anderes Inhaltes erſetzt worden. Darum iſt der 

Begriff von Umſchreibungs-Bulle, welchen unſer Verfaſſer gibt, 

fuͤr unſere Zeit und mit Ruͤckſicht auf Deutſchland nicht zu weit; 
und deswegen hat derſelbe ferner, ſehr paſſend, auch noch meh— 
rere andere mit dieſen Umſchreibungs-Bullen in Verbindung ſte⸗ 
hende Urkunden hier abdrucken laſſen. 

Zuerſt liefert nemlich der Verfaſſer (Alles in woͤrtlichem 
Abdrucke) die Cirecumſcriptions-Bulle vom 7ten Mai 1828, worin 
die Begränzung des neu errichteten Biſtums Bafel fich. findet, 
ſammt deren Vervollſtaͤndigung vom. 12ten Juni 1898 und den 

Acceptationgurfunden vom 3ten und 12ten Juli 1898. Dann 

folgen die Bayerifche Gireumferiptiong + Bulle vom 4. April 1818 

und eine Verfügung des Könige Mar, Sofeph’s von Bayern, 
Lippert’3 Annalen, 58 Heft. 13 
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vom 15. September 1821. Letzteres Actenſtuͤck hätte jedoch) 
der Verfaffer, nach Rec. Erachten, paffender im Artikel Con— 

cordate geliefert, weil daffelbe, doch der Hauptfache nach, auf 

die Anftände, welche zwifchen dem Goncordate und der Ber: 
faſſungs⸗Urkunde, ingbefondere dem Religions⸗Edicte, obgewaltet 
hatten, und auf die Vollziehung des Concordates felbit, fich ber 

zieht. Ferner liefert hier der Verfaffer die päpftliche Bulle 
wegen Errichtung des St. Gallen ’fchen Biftums, vom 2ten Zuli 
1823, die Umfchreibungs-Bulle für das Königreih Hannover 
vom 26. Merz 1824, die Bullen für Errichtung der ober: 
rheinifchen Kirchenprovinz: »Provida solersquer vom 16ten 
Auguft 18%1 und »Ad Dominici Gregis custodiam » vom 

1iten April 1827, womit er paffend eine Mittheilung der Yan: 

desherrlichen Genehmigung diefer Bullen, verbunden. Desgleichen 
gibt der Verfaffer, ganz zwedmäßig, einen Auszug der Fun: 

dattons⸗Urkunde für das Biftum Fulda, vom 18. Sept. 1829, 
das Herzoglih Naffanifche Edict vom 11. Detb. 1827, über 
den Fatholifchen4GentralsKicchenfond, und das befannte landeg- 
herrliche, im Aalange des Jahres 1830 für die zur oberrhei- 

nifchen Kirchenprovinz gehörenden Biſtuͤmer erlaffene Edict. 
Dann folgen das ebenfalls befannte yäpftliche Breve vom 
30ten Juni 1830, zunächft in Betreff diefes Edicts, an die 

Bifchöfe der oberrheinifchen Kirchenprovinz erlaffen, — 

freilich wäre es ſehr intereffant, wenn der DVerfaffer auch die 
von den Bifchöfen ertheilten Antworten hätte liefern koͤnnen, — 
die Umfchreibungs+ Bulle für Preußen, vom 16ten Zuli 1821 
(womit die Königl. Kabinetsorder vom 23ten Auguft 1821 zu 
verbinden gewefen wäre); dann ein Decret des Fürftbifchofe 
von Ermeland, Joſeph's, Prinzen von Hohenzollern 
(als yäpftlichem Delegaten), vom 25ten Januar 1830, über 

die neue Einrichtung und Ergänzung des MetropolitansCapitels 
zu Gnefen, nebſt der Genehmigung jened von Geiten des 
Staats, vom 10ten Februar 18305 endlich ein Decret deffelben 

Fürftbifchofs, Über die Einrichtung des Metropolitan-GCapitels 
zu Pofen, ebenfalls vom 25ten Januar 1830, 

Ein anderer fehr umfangreicher Artikel ift der Artikel 
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»Berfaffungs-Urfunden» Daß der Verfaffer auch die in 
den einzelnen deutfchen Verfaffungs-Urfunden enthaltenen Ber 
ftimmungen, welche auf Religion und Kirche fich beziehen, hier 

hat abdrucen laſſen, kann Rec. nur billigen. Ein Werf von 
fünf Bänden erlaubt nicht allein folches, fondern macht fogar 
den Abdruck jener Urkunden wünfchenswerth. Dagegen it Rec. 
mit dem DVerfaffer darin nicht einverftanden, daß derfelbe unter 
diefer Rubrik mitunter Öefege geliefert, welche nicht den Character 

von Verfaffungsurfunden, fondern lediglich den gewöhnlicher 
landesherrlicher Geſetze haben. 

Zuerft nemlich verweift hier der Berfaffer für Preußen: 
auf das Preußifche Landrecht Cohne den Tert zu geben). 
Dann liefert er für Sachfen: das Königlih Saͤchſiſche Mandat 
vom 19ten Februar 18275 für Sahfen-Weimar: das Gefek 
vom 7ten October 1823. Die Verweifung auf erftered, und 

der Abdruck beider Ießterer Gefege, wäre zu unterlaffen geweſen. 
Der Artikel »Weihen iſt fehr brav gearbeitet. Hin— 

fichtlich der herührten Frage wegen Möglichkeit und Folgen einer 
reduetio in statumselaicalem des Geiftlichen, hätte der Ber- 

faffer die hierüber in der Tübinger Quartalfchrift fich findende, 
recht gute (von Lang herrührende) Abhandlung nicht unbe— 
ruͤckſichtigt laſſen follen, 

Sn dem von ©. 365 bis 485 gehenden Artikel „Wiener 

Eongreßr liefert der Verfaſſer viele auf diefen Kongreß — 
von dem man Befchlüffe wegen Wiederherftellung des durch den 
Reichsdeputationshauptſchluß faft ganz aufgelößten fatholifch- 
firchlichen Organismus in Deutjchland, erwartet hatte, — ſich 
beziehende intereffante Actenftücke. Indeffen wurden auch andere 
hier abgedruckt; nemlich eine Denkfchrift, welche an ven König 
von Bayern, in Betreff Der Angelegenheiten der Fatholifchen 
Kirche in dieſem Staate, gerichtet worden (datirt Eichftädt den 
15. Mai 1816) und die Actenſtuͤcke, welche auf die im Jahre 
1818 und in den folgenden Jahren von den Abgeordneten 
vieler deutfchen Staaten, in Frankfurt a. M., rückfichtlich 
der Negulirung der Fatholifchen Firchlichen Verhältniffe gepflo— 

genen Verhandlungen, ſich beziehen. Sp intereffant auch diefe 
13* 
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Urkunden erfcheinen, fo glaubt doch Rec., daß der Verfaſſer 
diefelben in diefem Artikel, ald nicht hierher gehörig, nicht Hätte 
befannt machen follen. 

Wenn Überhaupt deren Abdruck in dem angezeigten Werke 
als paſſend fich darftellt, fo wäre der Ort, wo die erftere hin— 
gehört, im Artikel »Concordate» Sie hätte dann unmittelbar 
dem Aborucde des Bayerifchen Concordats vorhergehen koͤnnen. 

Die letztern Aetenftücfe dagegen, möchten am Schielichiten 
im Artikel »Umfchreibungs=-Bullen„ und zwar vor den 
beiden für die oberrheinifche Kirchenprovinz erlaffenen Bullen, 
gegeben worden ſeyn. Der Berfaffer hätte dann paſſend diefe 
Urkunden durch eine kurze hiftorifche Einleitung, erftere mit dem 
Bayerifchen Concordate, letztere mit jenen Bullen verknuͤpfen 
können, : 

Em noch befonders bemerfenswerther Artikel in dieſem 
legten Bande, ift der vom „Zehnt- handelnde. 

Der Begriff hätte etwas einfacher, beftimmter und vollſtaͤn⸗ 
diger gegeben werden koͤnnen. Statt zu fagen: daß der Zehnt 
ein gewiffer. Theil der Früchte von einem Grundſtuͤcke, oder 
einer Sache u. ſ. w. fey, kann kurz umd deutlicher bemerft 
werden: es ſey ein gewiffer, gewöhnlich der zehnte Theil der 
Früchte einer — fruchtbringenden — Sache, oder des Kunſt⸗ 
fleißes. Wenn auch von der fructus industriales in Deutſch⸗ 

land, nach feftbegründeter Gewohnheit, Feine Zehnten entrichtet 
werden, fo verordnet folche doch dad canonıfche Necht, und ift 
alfo auch im Begriffe Nückficht hierfür zu nehmen; worauf, um 
das in Deutfchland geltende Necht zu bezeichnen, zu ber 
merfen wäre, daß hier dieſe Abgabe von jenen nicht ftatt 

finde Im der im Ganzen lobenswerthen, wenn auch etwas 
Eurzen gefchichtlichen Leberficht, hätte, nach Rec. Meinung, 
fchärfer hervorgehoben werden follen, daß der Firchliche Zehnt 
vom Drient nach Deutfchland verpflanzt worden, daß fich aber 
auch ein weltlicher Zehnt, und. zwar diefer germanifchen, 
Urfprungs, in Deutfchland wahrfcheinlich fchon früher als der 
firchliche, und zum Theile wenigitens, in Folge der gutsherr- 

lichen Verhältniffe, vorgefunden habe. Aufgefallen ift dem Rec., 



197 

daß ſich der Verfoffer der Meinung Wiefe’s und Scheill’s 
Cin der Fortfeßung des Frey'ſchen Commentars), wornad) 
der Zehnt von einer Pfarrkirche erft in 44 Jahren durch Ver⸗ 
jährung fol gewonnen werden Eönnen, angefchloffen hat. Die 
cap. 4. 6. 8. X. de praeseript. II, 26, welche man hierfür 

eitirt, enthalten fehr deutlich die Beftimmung einer 40 jährigen 
Friſt. Das Nemliche ift rückfichtlich des DVerluftes des Zehnt- 
rechts Durch Verjährung, zu bemerfen. Der vom Berfaffer 
aufgeftellte Grundfaß: daß, wenn das zehntpflichtige Grundſtuͤck 
nicht angebaut werde, auch kein Zehnt zu entrichten fey, iſt 

gewiß richtig. Allen wie? wenn der Beſitzer das Grundſtuͤck, 
um dem Zehntherrn die Entrichtung des Zehnts vorzuenthalten, 

unbebaut liegen läßt. Nach Rec. Meinung kann der Befiter 
in einem folchen Falle zur Beftellung des Feldes durchaus nicht 
angehalten werden; allein er wird zur Entrichtung eines durch 
Sachverftändige auszumittelnden Schabengerfages an den Zehnt- 
berechtigten, jchuldig erfannt werden müffen, nad) dem be> 
kannten Nechtsprincipe: daß der. dolus niemand nüßen dürfe, 

Der Anficht des DVerfaffers, daß der Zehntpflichtige mit 

der Einfchenerung der Früchte CAbführung derfelben vom Felde) 
warten müffe, bis der Zehnt erhoben, kann Rec, nicht beitreten. 
Verbunden ift jener, nach gemeinem Rechte, nur zu einer 

Anzeige bei dem Zehntherrn, von der von ihm beabfichtigten 
Heimführung der Früchte. Erfcheint der Zehntherr oder deffen 
Bevollmächtigter an dem beftimmten Tage nicht, jo darf der 
Zehnthold einfcheuern, und hat danıı nur den Zehnten gewiffen- 
haft fiehen zu laffen. Das cap. 7. X. de decimis IH, 50, 
worauf fich der Verfaffer beruft, fpricht von einer ganz andern 

Falle; davon nemlich, daß der Zehntpflichtige den Zehnten von 

den gewachſenen Früchten, ohne alle Schmälerung 5. B. 
wegen Auslagen für Bebauung und zur Perception der Früchte, 
zu entrichten habe. Beſonders Iobenswerth ift dieſer Artikel 

wegen Genauigkeit der Angabe der Particularrechte, wenn auch 
3. 8. für das Großherzogthum Heffen die merkwürdige Ver— 
ordnung vom 25ten April 1815 und die Aufhebung des Novalz 
zehntens allda, im Jahre 1821 eg. BL, vom 26ten Febr. 1821) 

unerwaͤhnt gelaffen ift. 
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Bei Angabe der Literatur wären noch unter andern ars 
zuführen gewefen: Spring, nüßliche Vorfiell- und Ausübung 
des Zehendrechts. Augsburg 1725, bejonders wichtig wegen 
Angabe des Particular- und fo unendlich verfchiedenen Ge- 

wohnheitsrechts; und Otto v. Dttenthal, der Zehnt nad 

fanon. und oͤſterr. Nechte. Linz 18235 dann für Bayern ind 
befondere: Jäger, das Zehntrecht im Königreich Bayern. In⸗ 
golftadt 1824, 

Zu Schluffe, ©. 557 — 382, dann noch einen einzelnen 

hinter dem Negifter, liefert der Verfaffer eine Reihe beachteng- 

werther Nachträge, und ein Negifter über alle fünf Bände, 
was, obgleich jeder einzelne Band ein Regiſter enthält, doch 
den Gebrauch des Ganzen noch mehr erleichtert, und darum 
feineswegs uͤberfluͤſſig erfcheint. 

Wir haben in unferer Anzeige, fo viel ung der Raum 
geftattete, Einzelheiten diefes Werks berücjichtigt, und wo wir 

eine von der des Verfaſſers abweichende Anficht hegen, diefe 

bemerfbar machen zu müffen geglaubt. Vielleicht wird der Ber; 
faffer bei einer zweiten Auflage, welche gewiß folgen wird, 
hiernach manche Veränderungen eintreten laffen, und wohl auch 
manchen andern Erinnerungen, welche Necenfent fich erlaubte, 

Ruͤckſicht ſchenken. Um noch weiter den fehr achtbaren Ver; 
faffer auf Eimiges, was im Allgemeinen an dem angezeigten 
Werke, nach Rec. Anficht, ausgeftellt werden kann, aufmerkſam 
zu machen, ebenfall8 zum Zwece der Bericfichtigung bei Vers 
anftaltung einer zweiten Auflage, wird noch Folgendes bemerft: 

Hier und da find — dies glaubt Necenfent als das Wich- 

tigfte hervorheben zu muͤſſen — die Materien zu fehr zerfplittert 
geliefert worden. Ganz befonders ift Dies der Fall mit den 
altern Quellen des Kirchenrechts. Nach Necenfenteng Anficht 

— gewiß wird der DVerfaffer nad) näherer Erwägung dieſe 
theilen, — trägt man am Beſten in einem eignen Artikel die _ 
Gefhichte ver Quellen zufammenhängend vor. Nach der 
vom Berfaffer beobachteten Art, kann nur der, welcher ſchon 
mit dem Gegenftande einigermaßen vertraut ift, fih finden; und 



199 

auf der andern Seite ift ed. nicht möglich, auf ſolche Weife eine 
Ueberficht der frühern Quellen zu erhalten. 

Selbft von den einzelnen Theilen des corp. jur. canon. 
würde Necenfent nicht getrennt handeln, obgleich dies ſchon eher 
angeht; fondern in dem Artifel: «corpus juris ecanonici» 

deſſen Beftandtheile volftändig entwickeln. Zugleich glaubt Nes 
cenfent rückfichtlih mancher hierher gehörenden Artikel, den Ver- 
faffer auf wiederholte genaue Prüfung des Angegebenen und 
noch forgfältigere Benugung der neueften Forfhungen aufmerkfam 

machen, fo wie auch den Wunſch ausſprechen zu dürfen, daß 
der Verfaffer noch umfaffendere und tiefer gehende Erörterungen 
gegeben haben möge, 3. B. ruͤckſichtlich der Pſeudo⸗Iſidori— 
fhen Sammlung. Eine Critif der Einzelnheiten kann Necen- 
fent hier natürlich nicht liefern. Nur über das Entftehungs- 
jahr des Decreti Gratiani fünnte etwa angeführt werden, 
daß die Meinung: Gratian babe 1150 fein Werf beendigt, 
jedenfalls Vieles für fi) habe. Dies fagt nemlich die Gloffe 
des 13ten Sahrhunderts, zu can. 51. C. IL q. 6, welde 
diefen Zeitpunkt aus alten Chronifen in. Erfahrung gebracht 
haben will. Die Meinung, wornac das Jahr 1141 anzunehmen 
ift, weldhe in der neueften Zeit von Walter vertheidigt wird, 

bat in der, der angeführten Stelle angehängten Formel ein fehr 
ſchwaches Argument. Schon die Öloffatoren bemerften zu diefer, 
daß die hier befindliche Angabe des Jahres 1141 auf einem 
Verſehen beruhe. 

Welche? einzelne Artikel mit andern zu verbinden gewefen 
wären, aufzuzählen, hält Necenfent für überflüffig, da der 
BVerfaffer als ein Mann von Takt nur der allgemeinen, feiner 
fpeciellen Hinweifung bedarf. 

Eine andere allgemeine Bemerfung it die, daß die ver 
fhiedenen Artikel nicht gleich ausführlich gearbeitet feyen, was 
fi) bei einer fommenden Auflage leicht verbeffern laſſen wird. 

Auch im Allgemeinen mag noch als etwas zu Verbefferndes 
das angeführt werden, daß der Verfaffer nicht immer feine 
Anfiht bei Berührung von Gontroverfen ausgeſprochen habe. 
Dies ift den meiften Lefern zuverfihtlih unangenehm, und ganz 
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befonders alsdann, wenn das Werk fonjt denfelben Vertrauen 

auf die Nichtigkeit der vom Verfaffer geltend gemachten Mei; 
nung. einflößt. i 

‚Das, was Necenfent an dem hier mit Vergnügen ange 
zeigten Werke auszufeken gefunden hat, Konnte übrigens den 
guten Eindruck, welchen daffelbe im Ganzen auf ihn machte, 
nicht ſchwaͤchen. Ohnehin weis Jeder, daß ein fo umfangreiches 
Werf immer des zu Verbeffernden Manches enthalte, wenn es 
auch fonft das trefflichite wäre, und darf weiter nicht unbeachtet 
gelaffen werden, daß der Verfafler die einzelnen Bände des 
Werkes rafch nach einander folgen lied. Es wiederholt darım 

Rec. das Lob, welches er in feiner Anzeige des 1ften Bandes 
den Werfe gezofft, fo wie er den Wunfch nicht unterdrücfen 
fann, daß dem regfamen Berfaffer bald eine feinen Firchen- 

rechtlihen Kenntniffen angemefjene Stellung zu Theil werden 
möge, um fo mehr, als jene bei Befesung der geiftlichen 
Eonfiftorien ganz vorzüglich beachtenswerth, und Deren unter 
dem Clerus, weldhe in dem Kirchenrechte tüchtig unterrichtet, 
gegenwärtig wenigere als früher find, wenn man auch von 
deffen Seite neuerdings wieder mehr mit einem tiefern Studium 
diefer nun fo wichtigen Disciplin ſich zu befchäftigen begonnen hat. 

Auch in den hier angezeigten Bänden it der Druck gut, 
das Papier zum Theile noch etwas beffer als im erften Bande, 

und der Preis des ganzen, aus fünf ziemlich ftarfen Bänden 
beftehenden Werfes, fehr mäßig; derfelbe wird allerdings dazu 
beitragen, demſelben viele Leſer zu verichaffen. 

— ——— 
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A. 

Königreich Sachsen. 
— — 

1. 

Rescript 

des Geheimen Rathes an das Ober-Steuer-Colle— 
gtum*), die Vermähtniffe und Schenfungen an 

Kirhen und für kirchliche Zwede betreffend; 
vom 15. April 1830. 

Bon Gottes Gnaden, Anton, König von Sachſen ıc. ıc. 

Veſte Räthe, liebe getreue. Da unter den Vermächtniſſen und 

Schenkungen an Lehr-, Wohlthatigkeitd-, Zucht: und Arbeits: Anftalten 
und zu Vertheilung unter die Armen, denen in dem Stempeltarif vom 
11. Sanuar 1819 die Befreyung von Erbfchaftsftemvel zugeftanden ift, 

Vermächtniſſe und Schenkungen an Kirchen und für Firchliche 
Zwede an fich nicht mit zu verftehen find, Wir ed aber dem Sinne und 
der Abficht jener gefeglihen Beltimmung und der Analogie deffen, was 

$. 45 des Mandats vom 11. Sanuar 1819 sub b. in ähnlicher Weife 
mit ausdrücklicher Erwähnung der Kirchen disponirt ift, entfprechend 

finden, daß die angezogene Vorfchrift des Stempeltarifs bei oberwähnten 
Vermächtniſſen und Schenkungen an Kirchen und für Firhliche Zwecke 
ebenfalld® in Anwendung gelange, fo fehen Wir Uns bewogen, die ge— 
dachte Beftimmung des dem Mandate vom 11. Januar 1819 beigefügten 
Stempeltarif3, unter der Rubrik « Erbfchaften» dahin zu erläutern, daß 

Vermächtniſſe und Schenfungen an Kirchen und für Firchliche Zwecke die 

*) Eine Verfügung defielben Snhaltes erlies der Geheime Rath unterm nemlichen 

Der Heraudgeber. 
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Befreiung vom Erbfchaftöftempel ebenfalld genießen follen, und begehren 
an euch hierdurch gnädigft, ihr wollet euch in vorfommenden Fallen dar: 
nach gehorfamft achten. 

Daran gefchiehet Unfer Wille und Meinung, und Wir find euch mit 

Önaden gewogen. 
Gegeben zu Dresden, den 15. April 1830. 

Noftig und Jänckendorf. 

Dr. Johann Daniel Merbad. 

2. 

Rescript 

des Kirchenraths an die theologiſche Facultaͤt zu 
Leipzig, Die von Inlaͤndern im Auslande erlangte 

theologiſche Doctorwärde betreffend; 
vom 5. Mai 1830. 

Bon Gottes Gnaden, Anton, König von Sachen ıc. x. 

Würdige, hochgelahrte, liebe, andächtige und getreue. Aus eurem 
unterthänigſten Berichte vom 19. Februar des jetzigen Jahres iſt Uns 

geziemend vorgetragen worden, welche Anordnungen ihr hinſichtlich der 

Promotionen inländiſcher Geiſtlichen und Schulmänner bei auswärtigen 

theologiſchen Facultäten in Antrag gebracht habt. 

Wir finden Uns hierauf bewogen, deshalb eine Beſtimmung dahin 

zu treffen, daß die Anerkennung der im Auslande erlangten theologiſchen 
Doctorwürde in dem Falle zu verſagen ſey, wenn ſolche entweder, ohne 

Ablegung hinreichender Speciminum, durch bloſes Diplom, oder ſolchen 
Perſonen ertheilt worden iſt, welche nicht durch ein anſehnliches theolo— 

giſches Amt als dazu geeignet erſcheinen. 
Dieſe Beſtimmung wird auch durch Bekanntmachung des gegenwär— 

tigen Reſcripts in der Geſetzſammlung zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
Wir geben euch daher folches zur Nachricht und Nachachtung hier- 

durch zu erkennen. 
Dreöden, am 5. Mai 1830, 

Sreiherr von Fiſcher. 

Friedrich Benjamin Schell, S. 
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oO, 

Derordnung 

der Ober-Amts-⸗Regierung zu Budiffin, die Acten; 
repofituren und Inventarienverzeihniffe bei Kir- 
ben, Pfarren und Schulen betreffend; 

som 14. Mai 1830. 

Bon Gottes Gnaden, Anton, König von Sadhfen ıc. ıc. 

Liebe getreue. Es ift wahrzunehmen gewefen, daß die Kirchen: und 
Pfarr-, ingleihen die Schul: Acten- Repofituren in den proteftantifchen 

Parochien Unſers Marfgrafthums Oberfaufis fich fat durchgängig nicht 

in einer zweckmäßigen Ordnung befinden, auc daß es dafeldft an voll: 

ftändigen Snventarien der zu dem Kirchen-, Pfarr- und Schullehn eigen: 

thümlich gehörigen beweglichen Gegenftande und Effecten vielfältig er: 

mangelt. Wir befinden daher für nöthig, in diefer Beziehung Ran 

zu verordnen und befannt zu machen: 

I. Die Kirchen: und Pfarr: Acten-Nepofituren betreffend. 

1. 
Sn jeder Parochie foll, nebſt dem Collaturarchive, auch eine voll 

ftandige Kirchen- und Pfarr » Acten-Repofitur vorhanden jepn, 
2 

Die Einrihtung, Erhaltung und DBerwahrung der Kirchen: und 

Pfarr -Acten-Repofitur liegt dem Ortspfarrer und, wenn mehrere Geift: 

fihe fi an einer Kirche befinden, dem Primarius oder Oberpfarrer ob. 
ER 

Die Kirchenpatrone und Collaturgerichten find verbunden, die zu 
Vervollſtändigung der Kirchen- und Pfarr Acten Repofituren erforder: 

fihen Schriften den Geiftlihen unentgeldlich zu verfchaffen. 
Der desfalld nöthig werdende baare Verlag ift aus dem Kirchen: 

Bermögen zu bezahlen. 

q. 4. 
Es gehören dahin insbeſondere 

a) die Kirchenmatrikel, 

b) die Kirchen», Pfarr» und Schul: Snventarien, 
e) die in Kirchen: und Schulfachen ergangenen Gefege, Verordnungen 

und Specialreſcripte, 

d) die von der Kanzel zu verlefenden Mandate, und 
e) ein Eremplar der Kirchrechnungen. 

$. 5. 
Bon der confirmirten Kirchenmatrifel, fo wie von den gerichtlich 

aufgenommenen Kirchen, Pfarr » und Schul: Snventarien ift ein Exem— 
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plar, oder eine gerichtlich beglaubigte Abfchrift, an die Kirchen», Pfarr: 
und Schul: Arten : Repofitur abzugeben. 

I. 6. i 

Die in Kirhen- und Schulfahen im Markgrafthume Oberlauſitz 
bisher ergangenen Gefeße, in fo weit fie bei jeder Kirchen- und Pfarr: 
Acten: Repofitur annoch nothwendig find, follen in einer, auf Koften der 
Parochien, zu veranftaltenden Sammlung an die Geiftlihen der Provinz 
durch Unſere Ober- Amts » Regierung vertheilt werden. 

SE 2 
Bon den an die Pfarrer ergehenden fchriftlichen Generalverordnungen 

haben diefelben jedesmal eine Abfhrift zu nehmen und folhe in ver 
Pfarr-Asten-Repofitur niederzulegen. 

\. 8. 
Bon allen an die Eollatoren oder Eollaturgerichten in Kirchen: und 

Schulangelegenheiten feit dem Sahre 1821 ergangenen, oder fernerhin 
ergebenden Specialreferipten ift durch die Eollaturgerichten eine Abfchrift, 

oder, dafern das Reſcript mehrere Gegenftände enthalt, was die das 

Kirhen- und Schulweſen des Orts betreffenden Punkte anlangt, ein 

vollftändiger Ertract zur Aufbewahrung bei der Kirchen: und Pfarr: 

Arten: Rtepofitur abzugeben. 
$. 9. 

Die Kirchrechnungen find in doppelten Eremplaren zu fertigen, 
und ift hiervon das eine Eremplar bei dem Gollaturarchive, das zweite 

Gremplar, nebft einer beglaubten Abfchrift des über die Rechnungsab- 

nahme aufgenommenen Protocolls, bei der Kirchen: und Pfarr -Acten- 
Repoſitur niederzulegen. 

S. 10. 

Sn gleicher Maße ift in Anfehung der Rechnungen über die bei der 

Kirche befindlichen Stiftungen und über die Schulcaffe zu verfahren. 

$. 11. 
Auch bei den Vier-Städten, wo das Vermögen der in deren Ges 

richtöbezirfe befindfichen Kirchen durch befondere Deputationen zu Ver: 
waltung der milden und frommen Stiftungen adminiftrivet wird, ift 

jedesmal von der abgelegten und juftificirten Rechnung über das Der: 

mögen der Kirche umd der dahin gehörigen Stiftungen eine beglaubigte 

Abſchrift an die Kirchen- und Pfarr-Acten-Repoſitur der betreffenden 
Kirche abzugeben. 

$. 12. 
Sn Abfiht der Aufbewahrung der das Kirhen- und Stiftungs— 

Bermögen betreffenden Urkunden, wohin auch, nad) abgelegter und jufti- 
ficirtee Rechnung, die Rechnungsbelege gehören, bewendet es 

a) in Anfehung der unter der Gerichtsbarkeit der Vier: Städte 
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ſtehenden Kirchen, bei der diesfalls jeden Orts unter Unſrer beſondern 

Genehmigung getroffenen Einrichtung, 
b) anlangend die übrigen Kirchen. des Oberlauſitziſchen Landkreiſes 

aber, bei der Beftimmung.$. 19. des unterm 11. Auguft 1813 publicir: 
ten Regulativs, nach welcher dergleihen Documente, nebft dem baaren 

Gelde, in einem bei jeder Kirche zu diefem Behufe —— 

eiſernen Kaſten aufzubewahren find. 

$. 13. 
Zu Aufbewahrung der Kirchen- und Pfarrs Acten:Repofitur ift, in 

fo weit ed noch nicht gefchehen, in Gemäßheit Unſerer Verordnung vom 

28. April 1826, ein in der Pfarrwohnung aufzuftellender, verfchloffener, 
geräumiger und mit zweckmäßig eingerichtetem Fachwerke verfehener 

Schrank, auf Koften ded Kirchen -Nerariums, ungefaumt anzufchaffen. 

$. 14. 
Sn diefem Schranfe find die zur Kirchen:, Pfarr: und Schul⸗ 

Acten:Repofitur gehörigen Schriften, nad der ſchematiſchen Darftellung 
unter >, zu deponiren, 

$. 15. 
Der Pfarrer hat dabei die Gefeke, Verordnungen und Special: 

refcripte der Zeitfolge nad) zu ordnen und zu nummeriren, auch darüber 

ein Realregifter zu halten, wozu ein eingebundened Buch in Folio aus 
dem Kirchenvermögen anzufchaffen ift. 

$. 16. 
Alle in den einzelnen Locaten befindlichen Bücher und Hefte find 

durchgehende mit einer Snhaltsuberichrift zu verſehen und ebenfalld zu 

nummeriren. 
47. 

Weber.alle in der Actenrepofitur befindlichen Schriften ift ein volle 
ftandiges Nepertorium, mit Angabe ded Locatd, der Nummer, und der 

Snhaltsüberfchrift zu halten. 
6. 18, 

Die Kirchen = und Pfarr » Acten-Repofituren find langftens binnen 
Sahresfrift in diefe vorgefchriehene Ordnung zu bringen. 

$. 19. 

Bei der Kirchrechnungsabnahme ift jedesmahl die Kirchen- und 

Pfarr-Acten:Repofitur mit zu revidiren, auch, wie folches gefchehen, 
und in welcher Ordnung die Actenrepofitur befunden worden, unter 

fpeciellev Angabe der wahrzunehmen geweſenen Mängel, in dem Proto: 

colle zu bemerfen. 

$. 20, 

Grgiebt fich hierbei eine Vernachlaffigung von Seiten ded Pfarrers, 
fo haben diejenigen Obrigkeiten, welchen die Gerichtöbarfeit über die 

Geiſtlichen ihres Gerichtsbezirks zufteht, deshalb an denfelben angemeflene 
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Verfügungen zu erlaffen, die übrigen Golfatoren aber fofort Bericht, 
mit Beifügung des Protocolls, an Unſere Ober-Amts-Regierung zu 
eritatten. 

S. 1 
Golfatoren, welche die Reviſi onen der Kirchen- und Pfarr-Acten— 

Repoſituren, oder Erlaſſung angemeſſener Verfügungen wegen Abſtellung 

der dabei befundenen Mängel, oder reſp. die Berichtserſtattung unter— 
laſſen, ſind für die daraus entſtehenden Folgen verantwortlich. 

$. 22. 
Bei jeder Amtsveränderung ift Die Kirchen. und Pfarr: Acten- 

Repoſitur zu revidiren umd dem neuantretenden Pfarrer wohlgeordnet, 
Stück für Stück nach dem Repertorium zu übergeben. 

$. 23. 
Finden ſich Gierbei Unordnungen, oder Mängel, fo ift folchen un: 

verzüglih auf Koſten des abgehenden Pfarrers, oder deſſen Erben 
abzuhelfen. ’ 

$. 24. 
Bei jeder Schulanftalt, fowohl in den Städten, ald auf dem Lande, 
ift noch eine befondere Schul: Acten -Repofitur zu halten, deren Umfang 
in der Beilage unter J Lit. C. Nr. IV, näher angegeben ift. 

$. 26. 
Zu Aufftellung diefer Acten-Repoſitur in der Schule ift, aus jeden 

Orts Schulcaffe, ebenfalls ein zu verfchließender und mit Fachwerk zu 
verjehender Schrank anzufchaffen. 

$. 26. 

Die Einrihtung, Erhaltung und Verwahrung der SchulsActen: 
Repoſitur liegt 

a) bei den ſtädtiſchen Schulen dem Rector oder Director, 
b) bei den Landſchulen dem Schulmeiſter oder Schullehrer ob. 

—— 
Die Aufſicht über dieſe Acten-Repoſitur führen 

a) in den Vier: und Land-Städten die geordneten Schul-Depu— 
tationen, 

b) auf dem Lande der Collator, oder an deflen Stelle der Juſti— 
* tiar, und derjenige Geiſtliche, welchem die Schulinſpection 

übertragen iſt. 

$. 28. 
Bon diefer die Aufficht führenden Behörde ift die Schul-Acten- 

Repofitur jahrlich wenigftens einmal zu revidiren. Auch haben die Land- 

geiftlihen bei Einrichtung der Schul: Acten-Repofituren Anleitung zu 
geben. 
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U. Die Kirhen:, Marr > und Schul⸗ Inventarien betreffend. 

8 
In jeder Parochie ſind richtige entzen der * 

a) zur Kirche, 

b) zur Pfarrwohnung und Wiedemuth und 
e) zur Schule 

gehörigen ee aufzunehmen. 

u, ra 
Befinden fih im einer Parochie mehrere geiſtliche oder Schulgebäude 

ſo iſt für jedes derege ein beſonderes Inventarium aufzunehmen. 

31. 
Sn welher Maße ce Inbentarien eingerichtet werden ſollen, 

darüber gibt die Beilage unter J Anleitung. 
a 

Die Aufnahme der Inventarien erfolgt 

a) was die Kirche anlangt 
®) bei den Städten durch eine Deputation aus dem Mittel 

des Raths, im Beifeyn des Pfarrers und Küfters, 

A) auf dem Lande durch die Ortögerichte, im Beifeyn des 
Pfarrers, des Küfters und der Kirchväter, 

b) in Abfiht auf die Pfarrinventarien in gleiher Maße, jedoch 

ohne Zuziehung des Küfters, 
e) hinfichtlih der Schulinventarien 

«) in den Städten, durd einige Mitglieder der Schuldepu— 

tation, unter Zuziehung: der betreffenden Lehrer, 

P) auf dem Lande, durch die Ortögerichten, im Beifeyn des 

geiftlihen Schulinſpectors und der betreffenden Schullehrer. 

her 
Bei der ——— iſt der Zuſtand, in welchem ſich die Gegen— 

ſtände befinden, auch der Ort, wo fie gewöhnlich aufbewahrt werden, 

zwar kurz, aber deutlich mit anzugeben. 

§. 34. 

Sind bereits Inventarien vorhanden, ſo ſind ſolche mit dem Be— 

funde bei der Aufzeichnung zu vergleichen, und es iſt dasjenige, was 

hiernach ermangelt, oder mehr ‚befunden wird, in ein beionperes Ber: 

zeichniß zu —— 

GR 
Die Kirchen >, Pfarr » und Schul-Inventarien find in doppelten 

Erempflarien auszuferfigen, und wird hiervon ein Eremplar zum Colla— 
turarchive und das andere Exemplar zur Pfarr- oder reſp. Schul: Acten: 

Reppiitur genommen. 
Lippert’s Annalen, 33 Heft. 14 
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9 36 

Jedes Gremplar des aufgenommenen Inventarii iſt von fämmtticheni, 

bei der Inventur gegenwärtig gewejenen Perſonen unterſchriftlich zu 

vollziehen. 
6. 37. 603 

Der nach und ua etwa entitehende Zuwachs oder Abgang der In— 
ventarienſtücke ift von dem Pfarrer, Küfter oder Schullehrer , in deſſen 

Verwahrung fi die Gegenftände befinden, jedoch auf einem befonderen 

Bogen, anzumerfen. 

.$, 38. 

Altjahrlich, oder wenigſtens von zwei zu zwei Jahren, und zwar 

auf dem Lande bei der Kirch- und Schulrehnungs- Abnahme, fi nd die 

Berzeichniffe, nebjt deren Nachträgen, zu -revidiren und mit dem wirk⸗ 
lichen Beſtande zu vergleichen. Ueber das Ergebniß iſt ein Protocoll 

aufzunehmen, oder ſolches in dem Rechnungs-Abnahme-Protocolle zu 

bemerfen. i 

u 

$. 39. 

Mad erfolgter Kevifion ift der Ab - und Zugang in jedem Inven— 
tarienexemplare nachzutragen und dieſer Nachtrag in gleicher Maße, wie 

das Inventarium ſelbſt, zu vollziehen. 

$. 40. 
Die nah Maßgabe des, mit dem Regulative vom 11. Auguſt 1813, 

wegen Verwaltung des Kirchenvermögens, bekannt gemachten Rechnungs— 

ſchema unter O am Schluſſe, jeder Kirchrechnung beizufügenden Inven— 

tarien der Kirche, der Pfarre und der Schule fallen künftig weg. 

An deilen Stelle find nur diejenigen Inventarienſtücke anzugeben, 
welche im Laufe des Jahres aus dem Kirchenvermögen angefchafft wor: 

den find. 
$. 41. 

Bei Amtöveranderungen erfolgt die Mebergabe an den eintretenden 

Geiftlihen, Schullehrer oder Küfter, nach Maßgabe des vorher zu revi— 

direnden Inventarii, worauf der Neuangeftellte beide Eremplare deſſelben 
mit zu vollziehen hat. 

$. 42. 
Die bei der Aufnahme diefer Inventarien bortaffenbent Koften find, 

was die Kirche, die Pfarr- und Küfter-Wohnung betrifft, aus dem 

Kirchenvermögen, bei den Schulen aber aus der Schulcaſſe des Orts 

zu beftreiten. 
Es tft jedoch hierbei aller unnöthige Aufwand zu vermeiden. 

$..48. 
Die Inventarien fowohl, als die Nepertorien über die Kirchen, 

Pfarr - und Schul:Acten-Nepofituren find bei den örtlichen Nevifionen 
dem bei Unferer Ober: Amtd: Regierung angeftellten geiftlihen Nathe, 
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zum Behuf der auch auf diefen Gegenftand zu richtenden Nachfrage und 
Unterfuchung, jedesmal vorzulegen, 

Nach diefer Generalverordnung haben ſich ſämmtliche Kirchen = und 

Schul: GCollatoren, Stadträthe und andre Gerichtsobrigkeiten, ſowohl 
die Pfarrer, Schullehrer, Küſter und Kirchväter in Unſerm Markgraf— 
thume Oberlauſitz gehorſamſt zu achten. 

Daran geſchiehet Unſre Meinung. 

Gegeben zu Budiſſin, am 14. Mai 1830. 

von Zezſchwitz. 

Ludwig Eduard Roux, S 

) 

Schema, 
wornachſich bei Einrichtung der Kirchen-und Pfarr— 

Acten-Repoſituren zu richten iſt. 

Socat I. 

Kirchen-, Pfarr - und Schul-Snipectiong = Sachen im Allgemeinen. 

A. Die Matrifel der Parochie (Kichenmatrifel) und die alteren darauf 

Bezug habenden Schriften. 
B. Die in Kirchen» und Schul-Sachen ergangenen und nod, ergehen: 

den Geſetze und Verordnungen, fie mögen den Pfarrern in gedruck- 

ten Eremplaren, oder als gefchriebene Generalverorönungen zuge: 

fertigt worden ſeyn, chronologifch geordnet. 
C. Die an die Geiftlichen ergehenden Speciafreferipte imd Verordnun— 

gen, ingleichen die Abfchriften ‘von den ihnen mitgetheilten, an die 

Eollatur oder Kollaturgerichten in Kirchen » und Schul Sachen 
ergangenen Reſcripte, injofern Solche nicht zu ARE? von dem 

Pfarrer zu haltenden Acten gehören. 

D. Die von der Kanzel zu verlefenden Mandate. 
E. Das von den Geiftlichen zu baltende Realregiſter über ſämmtliche 

in der Pfarr-Acten-Repoſitur befindfihe Mandate, Verordnungen 

und Refcripte, 
F. Die Kirchen- und Pfarr» Inventarien. 

Locat I 

Kirchenfachen insbefondere. 

A. Die Kirhenbücher, d. h. die zu haltenden Tauf-,Aufgebots -,Trauungs: 

und Beerdigungs-Regifter. 

B. Die Communicantenbicher. 

14° 
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Bon 

— 

3, 

Das Eonfirmandenbuch, d. h. ein Buch, worin. die jährlichen Con: 
firmanden verzeichnet und zugleich Bemerkungen über Zeit und Inhalt 
ihrer Vorbereitung, über deren Qualification u. f. w. beigefügt werden. 

Das fogenannte Seelenregifter, d. b. ein PVerzeichniß der im’. der 

Parochie fich aufhaltenden Familien und Individuen, nebſt Kurzer 
Anzeige der im Bezug auf die Geelenpflege bei denſelben Statt 

findenden Verhältniſſe, Vorfälle u. ſ. w. 
Die Neujahrstabellen. 

Die Duplicate der abgelegten Kirchrechnungen. 

Die Kirchrechnungsmanuale nebſt den noch nicht verrechneten Belegen. 

Das Kirchencapitalbuch. 
Die Kirchſtuhlsregiſter und Nachrichten über Kapellen-, Emporkirchen- 

und Kirchenſtands-Angelegenheiten überhaupt. 

Schriften und Actenſtücke, das Kirchenvermögen betreffend, nament— 

lich wegen 

Beſtellung des Kirchenvorſteheramts, hierbei eine Abſchrift der 
Inſtruction der Kirchväter, 
Kirchenbaulichkeiten, 
Kirchengrundſtücke, 
wegen des Kirchhofs und Gottesackers. 

Kirchenlegate betreffend. 
Kirchen-Proceß-Sachen. 

Cocat I. 

Pfarrlehnsangelegenheiten betreffend. 

Notizen, wegen Beſetzung des Pfarramts, Vocationen u. ſ. w. 
Pfarrvergleiche und Abtheilungen zwiſchen den Erben des Anteceſſors 

und dem Succeſſor, dem Senior und dem Subſtituten u. ſ. w. 
Regiſter über das Pfarreinkommen, an Decem, Opfer und andern 

Zinſen und Praftationen, nebſt dahin gehörigen Nachrichten. 

Nachrichten über die Parrwiedemuthsgrundftücke, an Feldern, 

Wiefen, Holz, Teichen, Gärten, und über etwanige Pfarrdotalen. 
Pfarrpachteontracte. 

Pfarrbaulichfeiten und Reparaturen betreffend. 
Pfarrlehns-Proceß-Sachen. 

Locat IV. 

Liturgiea. 

Die kirchlichen Examina betreffend. 

Nachrichten und Bemerkungen über beiondere VBorgange im Amte 
jeder Art. 

Ehefachen, im Betreff 

der Werlobungen, 
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2, der Aufgebote und Trauuingen, 
a) von Parohianen, 

b) von auswartigen Perfonen, 

Cbeiderlei Sachen find, nebft den dazu gehörigen Zeugnifien, 
nad den Sahren zu ordnen) 

3. der Dispenſationen. 

E. Begräbnißſachen. 

F. Proceß- und Denunciations-Sachen rückſichtlich des Pfarramts. 
G. Auswärtige Amtsgeſchäfte, z. B. bei Vacanzen, betreffend, 
U, Pfarrwittwen- und Begräbniß-Caſſen betreffend. 

Socat V. 

Schulſachen insbeſondere, 

und zwar 

A. in die Local-Schul-Inſpection TE * 

1) Lehr- und Stunden-Pläne, * 
2) Disciplinar-Schulgeſetze, 

3) Verzeichniſſe der Schulfähigen Kinder, Schultabellen u. ſ. w. 

4) Anzeigen über Schulverfaumniffe und Nachrichten wegen deren 
Beitrafung, 

5) das Schulprotocoll, 

6) die Amtsverwaltung des Schullehrers re Regulativ für 

die Schulanftalt, Inſtruction des Lehrers u. f. w. 

7) die Schulcaffenrechnungen, nebft Belegen und den zur Sache 

gehörigen Notizen, 3. B. wegen gejtiftefer Legate, wegen zum 

- Beften der Gaffe, oder armer Kinder eingegangener Wohlthaten 

u, ſ. w. 

Anmerkung. 

Für Nebenſchulen kann im Betreff der hier genannten Gegenſtände 
ein beſonderes Fach beſtimmt werden. 

B. Das Schullehn betreffende Sachen, z. B. Nachrichten und Be— 
merkungen: 
1) über die Beſetzung des Schulamts, 

2) über Verwaltung deſſelben bei eingetretener Vacanz, 
3) über Abtheilungen bei Amtsveranderungen, 

4) uber Schulhaus -Baulichfeiten uhd Reparaturen, 

5) über das Dienfteinfommen des Schulmeifters, oder der Schul: 

lehrer und etwanige Verbefferungen deffelben durch Zulagen, Ber: 
mächtniffe, u. ſ. w. 

6). über Einrichtung neuer Nebenſchulen, Anſtellung der Hülfslehrer 

u. ſ. w. 

7) Schulproceß-Sachen. 
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Socat VI 

Vermiſchte Gegenftände. 

A. Memorabilien im Betreff der Parodie, 

B. Der Catalog einer etwa vorhandenen Kirchen und Pfarr :Bibliother, 
C. Das über die Aetenrepofitur zu haltende Repertorium. 

d 

Schema 
zu Cinrihtung der Kirchen?, Pfarr: und Schul— 

Snventarien. 

A. 

m Kirchen-Inventarium. 

LI Kirchen-Ornate und Verzierungen, an Altar-, Kanzel-, Pult: 
und Taufftein -Bekleidungen und Behangen ıc. Prieſterrock ıc. Ge— 

malden u. f. w. 
II. SKirchengefaße und Mobilien, an Kelchen, Kannen, Kirchen: 

und Kommunion -Tellern und Schüſſeln, Beden, Erucifiren, Klingel: 
beutel, Uhren, Leuchtern, Schranfen, Tiihen, Pulten, Stühlen in der 

Sacriftei und auf dem Chore, Liedertafeln, Kreuzen zum Bortragen 

u. 1. w., Kirchenkaften ıc. 
III. Der Kirche zugehörige Bücher. 

1) Liturgifhe Schriften, ald: die Agende, Gebet: und Predigt: 

Bücher u. ſ. w. 
2) Befondere Kirchen: und Pfarrbibliothef, dafern eine folche vor: 

handen ift. 
Anmerfung. 

SH die Bücherfammlung bedeutend, fo muß hierüber ein befonderer 
Catalog gefertiget werden, auf welchen alddann im Inventario Bezug 

genommen werden kann. 

3) Die eigentlich fogenannten Kirchenbücher, nebft den Gommunicanten- 
büchern, Kirchftandsregiftern u. ſ. w. 

Anmerkung. 

In fo weit nämlich folche nicht in dem Repertorio über die Pfarr: 
Acten-Repofitur aufgeführt werden. 

IV. SKirchenfiegel. 
V. Inſtrumente zur Kirchenmuſik, nebſt Kirchenmufifalien, Choral: 

büchern u. ſ. w. 
VI. Kirchen-, Thurm-, Sacriſtei-Schlüſſel u. ſ. w. 



B. 

Pfarr:-Inventarium. 

A. Zu den Gebäuden gehörige Gegenftande. 

I. Befeftigte (Wand-, Nied- und Nagelfefte): 
1) Thüren, nebſt Schlöffern und Schlüffeln, 
2) Fenfter nebft Laden und Gittern, Haspen, Ketteln u. f. w. 

3) Wandichranfe, 
4) Defen, 
5) fonftige befeftigte Effecten von einiger Bedeutung y 

a) in. den Öebauden, an den Wanden, Fenftern u. |. mw. 

b) außerhalb der Gebaude, ald Umzaunungen, Pumpen u. f.w. 

II. Nicht befeftigte Sachen: 
1) Schränke, * 
2) Tiſche und Tafeln, 2 
3) Bänke, Stühle, 
4) Decemmaße, Kun 

5) Feuer: und Löfch- Gerathichaften u 

B. Pfarr-Wirthſchafts-Inventarium. F 
J. Viehbeſtand — es ſei eigentliches Kirchenvieh, welches aus dem 

Kirchenvermögen anzuſchaffen iſt, oder ſolches Inventarienvieh, wofür 
die Gemeinde ſtehen muß. 

II. Beſtände und Vorräthe, die von jedem abgehenden Pfarrer: 
oder den Erben des Derftorbenen, dem Nachfolger im BRUT ju uber: 

geben find, 

1) auf dem Felde, 

a) Ausfaat über Winter, 
b) Sommerjaat, 

e) gedüngte oder fonft zur Saat zubereitete Ackerſtücke, 
2) in der Scheune, an Stroh, Heu, Grummet u. f. w. 
3) auf dem Boden, an Körnern der verfchiedenen Fruchtarten, 

4) auf dem Hofe, an Düngerfudern. 
II. Wirthfchaftsgerathe, 

1) zur Feldbeftellung und zu fonft außer dem Haufe vorzunehmen: 
den wirthichaftlichen Geihäften, als Schiff, und Geihirr, 
Pflüge, Eggen u. ſ. w. 

2) zur Hauswirthfchaft gehörige, und zwar 

a) unbewegliche Sachen, ald Raufen, Krippen, Tröge u. |. w. 

b) bewegliche, als Milchgefäße, Futterbehältniſſe, Waſſerkannen 
und Ständer, Drefchgeräthe u. f. w. 

C. Die Pfarr-Acten-Repoſitur und die Pfarrbibliothek. 

Anmerkung. 

Hierbei iſt blos ‘auf das Nepertorium und den Catalog Bezug zu 
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nehmen, beides aber dem an das Ellaturarchis ——— Exemplare 

des Inventarii abſchriftlich beizufügen. 

— C. 
’ Schul-Inventarium. 

Effecten, die zum Schullehn und zur Schule ſelbſt eigenthümlich 
gehören. ar 

I. Zu den Schulgebäuden gehörige Gegenftände, 
1) befeftigte (wie bei dem Dfarrhaus-Inventario), 

2) nicht befeftigte Mobilien (wie bei dem Pfarrhaus :Inventario ). 

II. Wirthfchaftsinventarium. 
# (wie bei dem Pfarhaus-Inventario, nah den refp. Verhältniſſen des 

Schullehns.) 

— * Schulinventarium im engern Sinne — die zur Beförderung 
9 der errichts-Zwecke dienenden, daher in der Schulftube befindlichen 

ai M -1) Mobilien, als: Schranke, Lehrertiih oder Pult, Stühle, 

Mr MM Schultafeln und Bänke (Subſellien) u. ſ. w.. 
2) Lehrapparat und Utenſilien, als: ſchwarze Tafeln mit oder ohne 

Geſtelle, Leſemaſchine, Rechnenkaſten, Zirkel und Lineal, 

Vorräthe an kleineren Linealen, an Schiefertafeln, Tintefäſſern 

u. ſ. w., Erdglobus u. ſ. w. 
3) Sonſtige, namentlich typographiſche Lehrmittel als: 

a) Schriften zum Gebrauch des Lehrers, 
b) Schulbücher zum Austheilen während des Unterrichts, 
c) Landkarten, 
d) Wandtabellen zum Behuf des Glementarlefend und Nech: 

nens ıc. ı., Geſchichtstafeln, naturhiſtoriſche Abbildungen, 
Rechnenexempel, Falligraphiihe und orthographiſche Vor: 
legeblätter u. ſ. w. 

.e) Noten:, und Singubungs- Blätter, ———— u. ſ. w. 
4) Beſondere Schul- und Kinder - Leſebibliothek (dafern ſolche 

bei der Anſtalt vorhanden ift). 
IV. Schularten -Repofitur. 

41) Saden, welche die Schule felbit betreffen: 
a) die allgemeinen, oder provinziellen Schulgeleke, 

b) dad Regulativ der Schulanftalt, 

e) die Snftruction des Lehrers, 
d) die Disciplinar-Schulgeſetze, 

e) das jogenannte Hauptbuch, Kinderverzeihnig, Verſäumniß— 
? iR « N liſten, 

1) Lehrplan und Wochen-Lectionstabelle, 

5) balbjahrige Schul: und Eenfur: Tabellen, 

Wa“ in fich begreifend. 
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hy Nachrichten und Bemerkungen über Befekungen des Schul: 
amts, über Vacanzen, über Schulvergleiche und Ausein— 
anderfegungen zwifchen dem Vorgänger und dem Nachfolger 

über Schuläcder und Wiefen, über Schulhausbanlichfeiten | 

und Reparaturen, über Schulverbeſſeru — d ſonſtige * 

wichtige Schulveränderungen, über verm ae 

u. |. w. 
i) Regifter über das Schulamts-Einfommen, en 
k) Goncepte der Schul: Eafien-Rechnungen, 4 
1) andere im Bezug auf das Schullehn und die Schu Kine 

Führung bemerkens⸗- und aufbewahrungswerthe Sahagıı 

2) Die Kirche und den Kirchendienft betreffende Sachen: 

a) ein den Kirchendienft des Schulmeifters und den diesfallſige 
Dienſtgenuß betreffender Auszug aus der Kirchern ikel, 

b) das Duplicat des Kirchenbuchs fo lange, vis ſolch 

Collaturarchive abgegeben wird, N‘ ER 
e) die Kirchrechnungs » Concepte, | —1 Rechnungen 

dem Schulmeiſter, als Kirchenſchreiber, im Namen der 
Kirchväter gefertigt werden, 

aA) Nachrichten über die Orgel, die Thurmuhr ꝛxc. ıc. und die 
an diefen und ahnlihen, der Auffiht und Behandlung des 

Kirchenſchulmeiſters übergebenen Gegenſtänden vorgekom— 

menen Reparaturen u. ſ. w. 

3) das Repertorium über die, Schularten: Repofitur. 

V. Schulbibliothek. 

4. 

Derorduung 
des Königlichen Kirchenraths, wegen Bekanntmachung 
neuer Sportul-Tax-Ordnungen für den Kirdenrath 
und deffen Ganzlei, ingleihen für das Oberconſi— 
forium und deffen Protondtariatserpedition, und 
wegen einiger hierauf fich begiehender Beſtimmungen; 

vom 3. Mai 1830. 

Bon Gotted Gnaden, Anton, König von Sahfen w. 1.  * 

Wir haben Uns bewogen gefunden, die für Unſren Kirchenrath und 
deſſen Canzlei, ingfeichen für Unſer Oberconfiftorium und 2 Proto- 

nofariatserpedition, in "dem Sahre 1783 befannt gemacht in der 

2. Fortfegung des Codicis Augustei, Th. I. ©. 279. ff. und ©. 283 ff. 
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befindlihen Sportultaren einer Nevifton zu unterwerfen, und ſowohl 

durch Aufnahme mehrerer neuer Säge vervollſtändigen, als durch zweck 
mäßig erfchienene Abanderungen verbefjern zu laſſen. 

Nachdem nunmehr, in deflen Berfolg, die unter ©. und 7. nad): 
ttehenden neuen Sportul-Tar: Ordnungen abgefaßt und von Uns ge- 

nehmigt worden find; fo befehlen Wir hierdurch Folgendes: 
1 

Nach diefen neuen Sportul-Tax-Ordnungen ift fi fowohl von den 
Sportuleinnehmern, als von denjenigen, welchen die Fertigung der 

Koftenliquidafionen bei dem Kirchenrathe und Dber -Consistorio obliegt , 
fünftig genau zu richten; es find auch dieſelben gemeflenft angewieſen 
worden, bei Vermeidung jtrenger Ahndung, die in diefen Tarordnungen 
enthaltenen Sage und Beftimmungen pünktlich zu befolgen, und felbige 

in Feiner Weife zu überſchreiten, auch, fo viel infonderheif die Sportulein- 
nehmer betrifft, unter feinem Titel oder Vorwande ein Mehreres den 
Intereſſenten abzufg eer von ihnen anzunehmen. 

YA 

Einem Jeden, welcher Sportuln bei dem Kirchenrathe oder Ober— 
Consistorio zu entrichten hat, fteht frei, ein ſpezielles Verzeichniß der 
ihm abverlangten Koften zu fodern. 

3 

Die Sportuln find, in Gemäßheit diefer neuen Tarordnungen, 

lediglich an die in den beiden Erpeditionen beftellten GSportuleinnehmer, 
und nicht an andere Ganzleiofficianten zu entrichten, von Letztern auch 
nicht anzunehmen. 

2 4. 
Die fiquidirten Sportuln find in Ehe-, Ehe-Verlöbniß- und andern 

Proceß- Sachen in der Regel, und in fo ferne nicht in befondern Fällen 
von dem Kirchenrathe und Ober-Consistorio längere Friften geftattet 
werden, langftens binnen 4 Wochen, von Zeit des Gmpfangs der Li— 
quidation an, zu berichtigen; widrigenfalls, nad) Ablauf diefer Frift, mit 

erecutivifcher Beitreibung derfelben, auf Koften der Reftanten verfahren 
werden wird. 

Dresden, am 3. Mai 1830. 

Freiherr von Fiſcher 

Sriedrih Benjamin Schell, 8. 
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iO) 

Taxordnung, 

nach welcher die Sportuln bei dem Koͤnigl. Sag— 
ſiſchen Kirchenrathe und deſſen Canzlei gefordert 

und bezahlt werden ſollen. 

Nr. Gegenſtand. wie 

Tir.| Gr.|P- 4 

1 | Abolition einer zuerkannten Strafe, für das Reſcript, 4 
1 Thlr. bis k Susi » 

2 | Abfchriften zu den Ycten, N als Beilagen zu einem: 

Referipte oder andern a von jedem En # 

Blatte, n J — 2 

3 Acceß bei dem Conſi iftorio Hr ER Ref wegen 

deffen Ertheilung, .  . 1.7 
4 | Acten, reponirte aufzufuchen und Worsdfenen? i AR Me VOR 1 en 
5 | Actorium unter dem Siegel des Kirchenratbe, .  .| 1 —— 
6 | Adoption, für die Urkunde und ſämmtliche dazu gehö— 

rigen. Erpeditionen, nach Beichaffenheit des Standes 
oder Vermögens, 3 Thlr. bis ES — 

7 1 Advocatur bei dem Conſiſtorio zu Leipzig. ; . 5] 19I— 
8 | Anordnung an die Caffenerpedition, 6 Er. bi8 . — 12)— 

(S. auch Gehalt und Penfton.) 

9 | Arrogation, wie bei Adoption. 

10 | Auditoriat bei dem Eonfiftorio zu Leipzig, wie Acceß. 

11 | Affeffur in dem Gonfiftorio zu Ds a den ul 
zu einer ordentlichen, 3] —— 

12 | Affeffur zu einer aufl erorbentlichen, 2) Mi 

13 | Atteftat über einen oder den andern Punct zu den Ycten. —| 6— 

14 „, unter dem Inſiegel des Kirchenraths, nad) 
Beichaffenheit des Gegenftandes, — 12 gr. bis | 1| —— 

15 j, über eine Cenſur wegen beftandenen Eramens, 

; f. Eenfur. 
16 | Aufgebotserlaß, f. Diepenfationsbefehl. 

17 | Auffuchung von Acten, |. Acten. 

18 | Befehl, f. Refeript. 

19 | Bericht für defien Abfaſſung, Bemerfung des Abgang 
und Beitellung, N Thlr.dis | 4 —|— 

20 | Beicheid, 6 gr. bis i h Il 12 
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Nr. Gegenſtand. a 

Tir. Gr.ſP. 

21 Beſetzung eines geiſtlichen oder ante) 0, N. Deſi ig⸗ 
nationsbefehl. 

22 | Befoldung , ſ. Gehalt. 
23 | Beilagen, |. Abfchriften. 
24 | Cantorpradifat, f. Pradikat. 
25 | Canzleizettel, — 6— 

26 | Eatechumenen,, wenn fü ie vor Erfüllung des 14. Llbens 

jahres zu der Confirmation und dem Genuſſe des 

heiligen Abendmahls zugelaſſen werden, für das Re— 

ſcript, nad den Vermögensverhältniffen, 12 gr. bis.) 1) —— 
bei Unvermögenden unentgeldlich. 

27 | Eenfur wegen beftandenen Cramens, x — 1 — 
25 | Eolfaturreht über Stipendien und andere Benefciän 

f. Decret. 

29 | Eollectenbefehl, ° — 12)— 
30 | Eollegiatur in dem großen "oder dem Heinen guͤrſten 

collegium bei der Univerſität zu Leipzig für den Wahl⸗ 

beſtätigungs-Befehl, 3) —— 

31 | Eommunicat, nah Berufen der Sade, 6 gr. 
12 gr. bie N 11 —ı— 

Wenn bei einer Sade eine Meinungäserfchiedenbeit 
der Collegien entftehei, fo find für die deshalb ab: 

zulafienden mehreren Communicate, oder den zu er: 

ftattenden Bericht, fo wie überhaupt für Berichte, 
Communicate und Verfügungen, welche nicht durch 

die Partheien felbft, fondern durd Sneident Puncte 
J veranlaßt werden, Sportuln von den Partheien nicht 

zu verlangen. 

32 | Eonfirmation und Verpflichtung eines Rectors oder 

„ andern. Profeilors an einer Königlichen Landſchule, 2] —— 

33 | Dergleichen eines Adjuncts an einer Landſchule, 1148) 
34 | Eonfirmation eines Receſſes oder Vergleichs und Aus: 

fertigung der Eonftrmationsurfunde, nach Beſchaffen— 

heit der Sache und deren Wichtigkeit 1 Thlr, bis Be 
55 Consilium abeundi, ſ. Relegation. 

36 | Eonfiftorial: Affeffor - Stelle, ſ. Aſſeſſur. 
37 | Eonvictitelle. Exſpectanz darauf, — 

38 >» wirkliche Ertheilung der Gielle, 1 
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Sportul⸗ 
ſatz. 

39 NR a m 66 
40 Copialien, ſ. Abſchriften. 
41 | Eopulation, ſ. Dispenſationsbefehl. 

43 | Euratorium, ſ. Vormundſchaftsbeſtätigung. 
Decret wegen ertheilten Patronatrechts, nad) der ver: 

ſchiedenen Beträchtlichkeit, 1 Thlr. bis 

431 ,, zu Vergleichen, Veräußerung oder Vertauſchung 

geiſtlicher Grundſtücke, Ausübung des Collatur— 

rechts über Stipendien und andere Beneficien, 

ingleichen in Vormundſchaftsſachen, 1. Thlr. bie 

44 | Defignationsbefehl wegen eines Paſtorats oder Diaco— 

nats, ingleihen wegen eines Nectorats, oder einer 

Nr. Gegenftand, 

(© | | 

— | | 

andern Schul = Gollegen - Stelle in den Königlichen 
Landſchulen . \ . 

Defignationgbefehl wegen eines andern Schulamts, 
» » und wenn vorher mehrere Subjecte zu 

Ablegung einer Probe Defignirt werden, für den 

Befehl. . 5 

Diaconat, bei Errichtung chieh. neueh,, “r Pfarrſtelle. 

Dienſtentſetzung eines Sn oder Schullehrers, 

für den Befehl s N . 

Dimmiſſion eines Schülers aus einer Senigliheh Band. 
ſchule, ſ. Landſchule. 

Dispenſationsbefehl 

a) wegen Erlaſſes des dreimaligen Aufgebots, 
b) wegen geſtatteter Trauung in einem Privathaufe, 
ec) wegen geftatteter Trauung in einem Privathaufe 

ohne Aufgebot, . — 

d) wegen der einem geſchiedenen Ehegatten, ——— 

in dem Scheidungsurthel die fernere Verehlichung 

nicht nachgelaſſen worden iſt, ertheilten Erlaub— 
niß wieder zu heirathen, — 

e) mehrere, als drei Taufzeugen zu re ober 

außer dem Nothfalle im Haufe taufen zu laſſen, 

f) zur Erlaubniß der Ehe in verbotenen Graden der 

Verwandtſchaft, 
wenn aber wegen des nähern Verwandtſchaftsgrads 

die Erlaubniß zur Ehe von den evangeliſchen wirk— 

— 



u | Gegenftand. u 

ir. | Gr. pP: 

lihen Geheimen Räthen ertheilt wird , in fo fern 
ein Dispenfationsquantum zu erlegen ift, ....1 6 —— 

Dispenfationsbefehl. 
in fo fern Fein Dispenfationsquantum zu erlegen tft, 3 —|ı— 
8) für jeden andern Ehedispenfationsbefehl, . . 12] —|I— 

51 | Ehedispenfation, f. Dispenfationsbefehl, 

52 | Entlaffung aus der Landfchule, ſ. Landfchule. 

53 | Ephorus der Königlichen Stipendiaten auf der Univer— 
fitat zu Leipzig für den Befehl wegen deſſen Beftellung, | 3] —I— 

54 | Eramen, für das Reſcript in welchem ſolches einem 

Defignirten zu einem geiftlihen Amte erlaffen wird, 

55 | Eramen, Cenfur, wegen eines beftandenen Examens, 1. 

Cenſur. 

56 | Erclufion aus der Landſchule, ſ. Landſchule. 
57 | Sürftenfchule, f. Landfchule. . 

58 | Gehalt, wegen deffen Bewilligung, wenn er jährlich 
50 Thlr. oder weniger betragt, ° . F .| 1| —— 

59 | Gehalt, wenn er jährlich iiber 50 Thlr. beträgt — 
60 | Gehaltserhöhung, wie bei Gehalt. 
61 | Gnaden - halben - Sahres » Prolongationg -Befehl für die 

Wittwe und die Kinder eines verftorbenen Seiftlihen, | 1] —|— 
62 | Sratification, wenn fie 50 Thlr., oder weniger betragt, | —| 12)— 
63 „.„ wenn fie über 50 Thlr. betragt 
64 | Smmatriculation und Aufnahme bei der Univerfität zu 

Leipzig, wenn folche für einen, aus einer Landjchule 

oder aus einer andern höhern Schule, ohne Zeugniß 

dimmittirten oder ercludirten Schüler geftattet wird, 
fir den Befehl, i 11. le 

65 | Snfpector, adeliger, bei einer eeöndfchule, fiir das Ne: 

feript wegen deſſen Beftellung, 8 k , 3] —I— 
66 | Snfvector, geiftliher, ſ. Superintendent. 
67 | Zuftificationsfchein, nad) Befchaffenheit des Fonds, über 

welchen Rechnung abgelegt worden ift, 12 gr. bi8 .|| 41] —— 

65 | Koftenliguidation , |. Unkoften. 
69 Landſchule, für den Befehl zur Aufnahme eines Kna— 

ben in ſolche,. 11 —|- 

70 | Landfihule, für den Befehl — Entlaſſ ſung ‚einet 

| | 

(>) | ) 

— 
| 



| 
Nr. Gegenſtand 

Schülers aus ſolcher vor Vollendung der in der Schul— 
ordnung feſtgeſetzten ſechs Sabre, . 2 h 

71 | Sandichule, für das Nefeript wegen Dimifjion oder 

Erelufion eines Schülers aus felbiger { 
72 | Landihule, wenn ein dimittirter oder ercludirter Ein: 

ler Erlaubniß erhält, die Univerfität au beziehen, 

ſ. Smmatriculation. 

73 |Leichnam, für den Paß zu deſſen Abführung, 

74 » fur den Befehl zu deſſen ſtiller Beifekung, 

75 Mindigkeitserklärung, nad) den Vermögensver hältniſſen 

des Minderjahrigen, 1 Thlr. bis . 

76 | DObersormundfchaftliches Decret, |. Decret. 

77 |Varochie, wenn eine neue errichtet wird, für. den 

Befehl, “ h N } ß 
78 | Yaß, f. Leichnam, 

79 Patronatrecht, wegen defien Verleihung, |. Decret. 
SO | Penfionen für in Nuheftand Verſetzte, oder Wittwen, 

und Waifen, für das Nefeript oder die Verordnung, 

von jedem einzelnen Vercipienten, 
wenn folche jährlich nicht über 20 Thlr. betragt. 
wenn folche jährlich nicht uber 50 Thlr. betragt, . 
wenn folche jährlich bis 70 Thlr betragt, - 

wenn jolche jährlich bi8 100 Thlr.. betragt, 
was darüber, vom Hundert, 

Die zur Unterfuchung der Penft onsfähigfeit erforder: 

lichen Communicate , Referipte und Berichte find 
jportelfrei. 

81 | Pfarr -Erfegung, |. Deft Tonationshefeht 
82 | Pfarr» oder Diaconat » Stelle, bei —— einer 

neuen, für das Reſcript, 
83 | Pradicat, für das eines Rectors oder Eur,‘ wenn 

ſolches auf Anſuchen ertheilt wird, 
84 | Prafentiren, für das eines Reſcripts, Berichts, Bitt: 

ſchreibens u. ſ. w. . } . 
Privilegium, für deſſen Musfertigung und Eintragung 

in ein beſonderes Negifter , # 
86 | Privilegium, wenn aber mehrere Gegenftände in einem 

” 
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N.) Gegenftanv. —— 

Privilegium privilegirt werden, für jeden nach dem 

erften folgenden Gegenftand, . i Ey + 
87) Probe wegen eines Schuldienftes, |. Deft gnationsbefehl. 

85| » wenn ſolche einem Pfarrer oder Schullehrer er: 
laffen wird, 1 Thlr. bis . ' ; k r I 21 — 

S9| Profeſſur auf -der Univerfität, für den Befehl zu einer 
ordentlichen, . J h e % l 31.1 

90) Profeſſur zu einer aufı erordentlichen i R 21 -|— 

91) Prolongation des Genuffes eines Stipendiums A ei- 

ner Eonviciftelle, . * — 

92] Prolongation des Gnaden- halben: Jahres, . Gnaben- 

halben = Sahres- Brolongation , —* 

95] Quittung über eine abgelegte Rechnung, ſ. Suftification- 
fchein. 

94| Rectoratbeſetzung, |. Defignationsbefehl. 
95] Nectorprädicat, ſ. Prädicat. | 
96] Kegiftratur nah Beſchaffenheit ihrer eh 

6 gr. bi8 . 5 E — 1 — 

97| Relegation oder 'Consilium Ahenkdi; wenn ein Studi: 
render damit belegt wird, für das Reſcript, . rät —-I— 

95] Remotion, |. Dienftentfegung. 
99] Kefeript, in welchem einer Interinftanz auf. ihren Be: 

richt entfcheidende Nefolution ertheilt wird, nad 
Beichaffenheit der Sache, 12 gr. bis 4 s 1) —— 

4100| Reſcripte, andere in jo weit fie nicht in Diefer <ar- 
ordnung unter befonderen Anfasen vorkommen, | —| 6— 

101) Refolution, wie Beſcheid. 

102] Receß, 1. Eonfirmation. 

1035| Schul: Dienft - Befekung, |. Defignationsbefehl. 
104| Schulftelle, bei Errichtung einer neuen, für das Refeript, | 2] —!— 

105] Signatur auf einen Bericht, ein Memorial, oder ein 

idres Schreiben, . — 2— 

106 S natur wegen Ermäßigung außergetichtlicher Koften, — 6— 

107| Stivendium, Exſpectanz darauf, i 5 lH. 0 — 

108 » » . wirkliche Verleihung deff eiben,. k 11 —|— 

109 » » wenn deshalb BE Statt ine, 
für den Befehl , ; : E e „— 6 

110 Stipendintenephorus, |. Ephorus 
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Mr. Gegenſtand. faß,. 

Tlr. Gr. P. 

4111| Superintendent. Für Defignation, Verpflichtung, Con— 
firmation eines Superintendenten und ſonſtige dabei 

vorkommende Expeditionen, . Mr Mad Sy 
4112) Suspenfion von einem Amte,  . 2 ee er 
113) Taufe im Haufe, f. En ilentationsbetehl: 

114| Taufzeugen, wenn mehr, als drei, zugelafien werden, 

ſ. Dispenfationsbefehl. 
115| Trauung in einem Privathaufe, f. Dispenfationsbefehl. 

116) Tutorium, ſ. VBormundichaftsbeftatigung. 
4117| Unfoften zu ermäßigen, |. Signatur. 

118| » » für deren — — zu den Acten in Prozeß— 
ſachen 

119) Urlaubsreſcript zu einer : Reife — — nad) Be- 

ſchaffenheit des Zwecks und der Dauer der Su, 
12 gr. bis P : R Tal 

120| Venia Aetatis f. Münpigkeitserflärung. 

121) Beraußerung, ſ. Decret. 
122| Vergleich, 1. Decret. 
123) Berpflihtung, |. Confirmation. 

| Sportul 

124| Vidimus unter dem Kirchen-Raths-Inſiegel,  . | 1] —— 
1255| » » unter dem Kanzleijiegel, A A —| 6— 

126| wenn aber eine Urkunde aus mehr, ald einem Bogen 

beitehet, 8 gr., 10 gr. bis . 8 N A “| —| 12)— 

127| Vidimus zu den Acten, . — (17615 * 
128) Bormundfchaftsbeftätigung, wenn ——— —— * 

Kirchen-Raths-Inſiegel ausgefertigt wird, für jeden 

Unmündigen, 8 gr. bis. 1| SI— 

129 ee wenn folhe nur r regiſtrirt 

wird, . — 8— 

130) Wittwen⸗ Proviſtons⸗ SH ein, a RN 
131| Zeugniß, f. Atteftat 

Anmerkungen. 

1) Sn Processualibus, welche vor den Kirchenrath gehörig find, 

ift fihh nach der für das Oberconfiftorium und deſſen Protonotariats- 
erpedition eingeführten Sportul-Tar-Drdnung, und in Fällen, wo viele 

feine Beftimmung enthält, nad der Appellation: Gerichts = Sportul- 
Tar:Drdnung zu richten. 

2) Unter jämmtlihen obigen Anfägen find, mit Ausnahme der 
Lippert’s Annalen, 38 Heft. 15 
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Berichte, bei welchen dad mundum bejonders fiquidirt wird, die Rein— 
fehriften mit inbegriffen, nicht aber das erforderliche Stempelpapier, in: 
gleichen das Poftporto und Briefträgerlohn. 

3) Außer den in diefer Tarordnung beftimmten Sagen ift annod) 
von jeder Ausfertigung, welche nicht ex oflicio erfolgt, ein Groſchen 

für Schreibebedürfniffe, nicht minder find bei den von geiftlichen und 
weltlihen Behörden an den Kirchenrath gelangenden Sachen und An: 

gelegenheiten, und aus diefem Collegio an jene Unterbehörden ab: 

gehenden Referipten und fonftigen Reſolutionen, in fo fern Sportuln 

in Anſatz Fommen, die in dem 7. Varagraphen der den Eingang und 

Abgang der Sachen betreffenden Bekanntmachung des Kirchenraths vom 

14. September 1829 (No. 47 der Gefeklammlung für das Königreich 

Sachſen von dem Sahre 1829) feftgelegten Gebühren mit zwei Groſchen 

für den Eingang und zwei Groſchen für den Abgang jeder Sache zu 

entrichten. 
4) In Dispenfationsfallen find außer den vorftehenden Sportuln, 

die nach Verſchiedenheit der Falle zu beftimmenden, Dispenſations-Ge— 

bühren noch befonders zu entrichten. 

> 

Taxrordnung, 

nad welcher die Sportuln bei dem Königl. Saͤch— 
ſiſchen DOber-GConfiftorio und deſſen Protonotariats- 
Erpedition gefordert und bezahlt werden follen. 

Nr. Gegenftand. Be 

Tuir. Gr. P. 

Adſchied, ſ. Urthel 

2 | Abfchriften zu den Acten und als Beilagen zu einer 

‚Berordnung und fonft von jedem Blatte, R I —] .2I— 
3 | Acten, Creponirte) aufzufuchen und vorzulegen, . 1 —| 4- 

4 | Actorium, unter des Ober - Consistorii Inſiegel, R 11 —|I— 

5 | Anbringen, ein mündliches zu regiftriren, nad Be: 
ichaffenheit der Weitläuftigkeit, .  . 4,6, 8, bis | —ı 12/— 

6 | Angeben, (das) im Termine zu regijtriven, von jeder 
— 
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! 

tul⸗ 
Nr. Gegenſtand. A 

Tir.; Or. P. 

7 | Atteftat über das Eramen eines defignirten Geiftlihen 

ſ. Eenfur 
5 | Atteftat über einen, oder den andern Punck zu den d 

Acten, . } — 6|— 

9 | Atteftat unter des Ober: Consistorii Inſi BR lad 
Beichaffenheit der Sache, i BE DAR IE Ode ld un 

10 | Auflage, f. Citation. 
11 | Aufwärter, für we von jeder Parthei in jedem 

Termine . i 2 
12 | Avertiffement, (für) ein den Zeitungen zu inferitentdes 

bei Edictal-Gitationen zu entwerfen, 
13 | Bericht, fir deſſen Abfaſſung, Bemerkung des Abgangs 

und deſſen Beſtellung, nach Beſchaffenheit, . 2 bis | 4 —— 

14 | Befcheid, ſ. Urthel. 
15 | Sanzleisettel, .  .. za Gm 
16 | Genfur über das Eramen eines deſ gnirten Geiftichen, 1.421 
17 | Citation, oder Motification, für eine fchriftlihe, in- 

gleichen für Wiederaufnahme, oder Verlängerung 

eines angelegten Termind desgleichen fir die Auflage 
und alle andre, in Prozeflen vorfallende Ausferkig- 
ungen an die Vartheien und deren Sachwalte .| —| 6|-- 
Menn jedod) die Wiederaufnahme, oder Verlangerung 

eines Termins ohne DBeranlaffung der Partheien 

erfolgt, ift dafür nichts im Anſatz zu bringen. 
13 | Citation, folhe zu inſinuiren, oder mündlich eine 

Parthei zu beftellen, von — — für den — 

warter, . > 1 — 2— 

19 | Godicill, ſ. Teftament. 
20 | Eommunicat, ingleihen Requiſition an in⸗ und auslandifche 

Regierungen, Eonfiftorien, Gerichte und andre Be: 

hörden, nach Beichaffenheit der Sache, 6, 12 gr. bis | 1] —— 

Anmerf. Wenn aber bei einer Sache eine Meinungs: 
verjchiedenheit der Collegien entſtehet, fo find fir 

die Deshalb abzulaffenden mehrern Communicate, 

oder den zu erftattenden Bericht, fo wie überhaupt 

für Berichte, Communicate und Verfügungen, fo 

durch die Partheien nicht ſelbſt, ſondern durch 

12 



Gegenftand. 

Sneidentpuncte seranlaßt werden, Sportuln von 

den Partheien nicht zu verlangen. 
Sonfirmation und Verpflichtung eines Pfarrers, oder 

Diaconi, incl. der dabei vorfallenden Expeditionen 
der Ganjlei, . . 5 

Gonfirmation und Verpflichtung Es Rectordu.D oder 

andern Schullehrers in größeren Städten, inel. der 
dabei vorfallenden Expeditionen der Canzlei, . 

Confirmation und Perpflihtung eines Rectors, oder 

andern Schullehrers in Kleinen Städten, incl. der 
dabei vorfallenden Erpeditionen der Ganzlet, 

Eonfirmation und Verpflichtung eines Organiften oder 
Glöckners, mit deren Amte eine Schullehreritelle 
verbunden tft incl. der dabei vorfallenden Erpeditio- 

nen der Ganzlei, 

Gonfirmation und Verpflichtung eines Orsanitten) 

Glöckners und Landichulmeifters, inel. der. dabei 

vorfallenden Erpeditionen der Ganzlei, 

Confirmation eines Vergleichs, zwifchen einem Geiſt— 

lichen, Rector, oder andern Schullehrer in größern 

Städten und deren Subſtituten, 
Confirmation eines Vergleichs zwiſchen einem Schu 

lehrer in kleinen Städten und auf dem Lande und 

deſſen Subſtituten, 

Confirmation eines Yachtcontracts über Wrarrgrund- 

ftücfen, und zwar: wenn das jährl. Pachtgeld be: 

trägt über — — . 500 Thlr.. 

wenn das jahrliche Pachtgeld befrägt über 100 

nl er Z 2 „ unter 100 

Confirmation eined Receſſes, DVBergleihs, und Aus: 

fertigung der Urkunde, nach Befchaffenheit ver 

Sache, . 1 Thlr., 1 Ihr, 12 gr. bis 
Copialien, ſ. Abfchriften. 

Curatorivm, |. Vormundſchaftsbeſtätigung. 

Decret zu Bergleihen und zu Veräußerung der Güter 
eines Unmündigen und ſonſt in Vormundſchafts— 

fahen, nad) Beihaftenheit, . . „12 gr. bis 
Decret zu Diffolution der Sponfalien, von jeder Parthei, 

ID 

— 

— 

E 

— 

a N 

| 

412319 

18| -- 



Prorogation, |. Citation. 
Publication eines Abſchieds, Urthels, Beſcheids, Re— 

ceſſes, einer Weiſung, ingleichen der Gezeugniſſe 

— 

Nr. Gegenſtand. N 

Clr. Or. P 

34 | Depofitum, deſſen Annahme, oder Rückgabe und Aus: | 

zahlung zu vegiftriren, t k } . —-| 6— 

35 | Depofitenfchein, . —| 6|— 

36 | Depofitengebühren für Berwahrung "der "Denaf ten: 

gelder, von jedem Hundert, & . —] 6|— 

eben fo viel für deren Mieverauszahlung. 

Anmerk. Bei Miünvelgeldern werden, nach des 

Collegii jedesmaligem Ermeſſen, entweder gar Feine 
Depofitengebühren, oder die Halfte der vorge: 

fihriebenen, oder auch, nad) Befinden, ein. min: 
dere Quantum entrichtet. 

37 | Depofitengebühren wegen einer Urkunde, — 6— 

380Dilationsſchein, erſter, —| 8- 
39 » 2» zweiter, nad) J— 5 11 —— 

400Cdictalcitation, für deren dreifache Ausfertigung, 4 8— 
41 | Emeritirung, |. Verordnung. 
42 | Erecutorialverordnung, g $ —| 141— 

43 | Eid, in Defertiong- und andern Sahkn. abziifaffen en 

und abzunehmen, ß , 1.14 — 
44 | Gehaltszulage, 1. Verordnung 

45 | Geiftliche, |. Confirmation und Berpflichtung. 
46 | Gezeugniffe, ſ. Publication. 

47 | Snformat, oder Refponfum, . 1 The. 8 gr. bis | Shusl— 
(inel. des Collationirend ded Mundi. ) 

45 | Sneotulation der Acten, . \ 3150 
49 | Snfinuationsgebühren, ſ. Citation. 

50 | Suftificationsichein, nach Beichaffenheit der Sat tur big 1| —— 
51 | Koften, ſ. Unfoften 

52 | Leichenpaß zu Abführung eines Leichnams,. 2] A) 
35 | Fiquidation in Proceßſachen, |. Unkoſten 
54 | Ordinationsfchein, N wa 1 70 
55 | Pfarrer, deſſen Confirmation, f. euhficmatioh 
56 | Präfentation der einlaufenden Schriften, Reſcripte, 

Sätze und deſſen, was fonft einzeln zu den Acten 
fommt, nebft den Beilagen, . . —| 11— 

* 
* 
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Nr. Gegenſtand. fa, 

Tuir. Er. 9. 

und die darüber zu ferfigende Regiftratur, von 

jeder Parthei, . J— 
59Quittung zu regiſtriren, f. Resiftratur. 

60 » über abgelegte Rechnung, |. Juſtifications— 
ſchein. 

610Receß, ſ. Confirmation eines Receſſes. 
62 | Recognition wegen Inſinuation einer. auf Requiſition 

befchehenen Ladung, inel. der Antwort an die requi— 
rirende Behörde, . \ » — | —| 12—- 

63 | Kegiftratur für deren Sertigung, nach Beſchaffenheit 
der Sache, 6 bid. . se ar er 

64 | Kegiftratur des Angebens, f. öngeben. 

65 » einer Vollmacht oder eines Curatorü, . || — 8— 
66 » wegen Moderation einer Liquidation, |. Sig: 

natur. 

67 | Requifition, ſ. Communicat. 

65 | Säte zu den Acten zu fchreiben, für jedes Blatt. .| —| 2— 

69 | Schulfehrer, f. Eonftrmation. 
70 | Signatur wegen Ermäßigung außergerichtliher Koften, | —| 6— 

71 » auf einen Bericht, Memorial, oder anderes 
Schreiben, k . —| 2/- 

72 | Suspenfion von einem Pfarr⸗ und Schul⸗ Amte, . —| 12—4 
73 | Teftament, oder Codicill, für deſſen Niederlegung bei 

dem Dber -Consistorio und den darüber zu ertheiz, 

lenden Schein, ; 3 —— 
74 | Teftament bei deſſen, oder eines Codicills Fücknahme, 

inclusive der Regiftratur, r A — . 112— 

751Teſtament, deſſen Publication, . — . 12] —— 

76 | Tutorium, |. Bormundichaftsbeftätigung. 

77 | Unkfoften zu ermaßigen, f. Signatur. 

78 » deren Liquidation in Proceßfachen, } . — 2— 
79 | Urkunde, |. Depoſitengebühren. 

80 | Urthel, oder Beicheid, für deffen Abfaffung, nah Be: 

fchaffenheit der Sache, von jeder Bon 1 Zhlr. bis | 2] —I— 
bei Ehefcheidungen aber A . 2 12! — 

81 | Urthel, folches zu publiciren, incl. x Regiſtratur — 6— 
82 | Urthel, für die Entſcheidungsgründe dazu wird die Hälfte | 

der Urthels: Gebühren entrichtet | 
l 
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Sportul⸗ 
ſatz. 

Tlr. Gr.|P- 

85 | Urthel, deſſen Abſchrift in forma probante unter dem 

großen Giegel, £ — 0 — 

34 | Verhör zu Pflegung der Güte, oder Morbefhied, und 

für Abfafjung des Urthels, oder, ftatt des Lestern, 
eines Receſſes, oder Beicheides von jeder Parthei,.. | 1] —— 

bei weitläuftigen Sachen, 1 Thlr. 12 gr. bie . 1 2) —|I- 

85 | Verhör hierbei dad Protocol! zu halten und folches vor— 

zulejen, nad) Befchaffenheit der Sache, S gr. 14 gr. bis| 11 —I— 

S6 | Verordnung wegen Gmeritirung eines Geiftlichen oder 

Nr. | Gegenftanod. 

Säullehrers, .  . PA ee Sa 
57 | Berordnung wegen Baufichfeiten an " geinlichen Ge 

bauden, . ee A Tan bee 
auch nach Befchaftenheit 3 2 ‚ — 

85 | Verordnung wegen Gehaͤltszulagen an Geld, Mätuvalieh, 

Sratificationen und andern Begnadigungen, von 

dem Reſcripte, und einfchlieglih der Verordnung 

an die Caſſen, wenn felbige 100 Thlr., oder weniger 

beträgt, 12 gr. und von jedem Hunderf ein halbes 
Procent. 

89 | Verordnung in welcher über Firhliche Differenzen ent: 
fhieden wird, nad) Befchaffenheit 1 Thlr. bis . Re N a 

90 | Verordnung mittelft deren blos Anzeigen, Acten, oder 
Kirchrechnungen ıc. ıc. eingefordert werden . Male 

91 | Verordnung wegen Vorladung der Vartheien zu einem 

Vorbeſchiede, ingl. in andern Fallen, welde in 

diefer Tarordnung nicht befonders aufgeführt find. — 

92 | Verpflichtung, ſ. Confirmation 

93 | Vidimus, unter dem größern Ober: Confiftorial= Sn: 
fiegel, . : s . . . . —| 12!1— 

Vidimus, unter dem Fleinern, , 2 - R . —| 6— 
» ad acta, . R $ f 3 % . — 6|—- 

94 | Vorbeſchied, ſ. Verhör. 

95 | Borhaltung, Verwarnung und Weiſung, welche von 
dem Collegio Geiftlihen und Scullehrern wegen 
Pflichtwidrigfeit und fonft gefchieht . | 

96 | Vorhaltung, ıc. für das dabei zu haftende Protocoll 
und nach Beſchaffenheit der Weitläuftigkeit, ea lo 

mi > | 



Nr. Gegenftanv. Su 

Thir. Gr. P. 

971 Vorhaltung, ꝛc. für die, nach deren Erfolg, zu er: 

laffende Verordnung, . A . 12 gr. bi | 1) —|— 
95| Vormundfhaftsbeftätigung für ieben: KpnuHBIgeNEE . 1 —| 8I- 

bis | 1) 8I— 
99 Weifung, ſ. Vorhaltung. 

100| Zeugenrotul zu publiciren, vou jeder Varthei . . — 4 

1011 Zeugenverhör, ein ſummariſches zu regiſtriren, 4 gr. 
6 gr., 8 gr. bis || —| 12 

u Anmerkungen. 

1) In allen in diefer Sportultare nicht ausgedrückten Faͤl llen iſt ſich 

nad) der neuen Appellation-Gerichts-Sportultaxe zu richten. 
2) Unter den fammtlichen obigen Anfagen find, mit Ausnahme der 

Berichte, bei welchen dad Mundum bejonders fiquidirt wird, die Rein— 

ſchriften mit inbegriffen, nicht aber das erfoderlihe Stempelpapier, in: 

gleichen das Voftporto und Briefträgerlohn. 

3) Außer den in diefer Tarordnung beftimmten Sägen find annod) 
a) für Schreibebedürfniffe von jeder Verordnung, welche nicht ex 

officio ergehet, ingleihen bei Borbefchieden und Urthelspublicationen von 

jeder Varthei ein Groſchen, 
b) von jedem zu confirmirenden Geiftlihen und Schullehrer, Orga: 

niften und Glöckner, wie bisher, vier Grofchen, und 
e) von jeder Parthei in Prozeßfachen, bei Vorbefchieden und Urthels— 

publicationen, ingleihen bei Sponfalien: Diffolutionen, fo wie bisher, 

zwei Grofchen in Anſatz zu bringen und zur GSportulcaffe zu entrichten. 
Hieruber find 

4) in Gemäsheit der, in der Gefesfammlung abgedruckten, unter 

dem 14. September 1829 erlaffenen Bekanntmachung, $. 7, für den 

Eingang, jo wie für den Abgang jeder Sache, für welche Sportuln in 

Anfab Fommen, eben jo, wie bei der Zten Anmerkung zur vorftehenden 

Tar-DOrdnung sub O beftimmt ift, zwei Groſchen zu liquidiren und zu 
erheben. 

5) Unter den bei Wr. 22 und 26 erwähnten größern Stadten find 
die Städte des engern und weiteren Ausſchuſſes zu verftehen. 
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5. 

Nescript 

der evangelifchen wirflihen Geheimen-Raͤthe an 
das Dberconfiftorium, die Appellationen hinfichtlidh 
der Anftellungen und Suspenſionen von Öeiftlichen 

und Schullehrern betreffend; 
vom 26. Mai 1830. 

Bon Gottes Gnaden, Anton, König von Sachſen, ıc. ıc. 

Würdige, Wohlgeborner, Veſter, Hochgelahrte, Räthe, liebe, an- 
dächtige und getreue. Wir finden auf euern unterthänigſten Bericht vom 
23. November 1826 und das von den getreuen Ständen, in der Schrift 

vom 13. Februar dieſes Jahrs, eröffnete Gutachten, für angemeſſen, 

den wegen der Berichtserftattung auf Appellationen gegen die Anftellung 
von Geiftlihen und Schullehrern hinfichtlich der Iandesherrlichen und der 
Patrimonial: Pfarren und Sculftellen, nad $. 2 und 4 der General: 
verordnung vom 15. Mai 1797, zeither beftandenen Unterichied aufzuheben 

und zu beftimmen, daß überhaupt in allen Fallen, wo wider die Anftel- 

fung eines Geiftlihen oder Schullehrers, oder gegen die Suspenfion von 

einem Geiftlichen= oder Schul-Amte appellivt wird, ohne Unterſchied, ob 
die Vocation zur befreffenden Stelle vom Kirchenrathe, oder von einem 
Privato und andern Collator gejchehen, und ohne beiondere Rückſicht 

auf die Gründe, aus welchen appellirf worden, die Berichtserftattung 
an den Kirchenrath erfolge, jedoch dergeftalt, daß letzterer, wenn dabei 

ftreitige Rechte wegen der Eollatur oder fonft in Frage Fommen, mit der 

Fandesregierung, der Enticheidung des ftreitigen Rechtspunkts halber, zu 
communiciren habe. 

Nachdem deshalb dato an Unſre Landesregierung das Nöthige gelangt, 
begehren Wir hiermit an euch gnädigſt, ihr wollet eures Orts euch bier: 
nach gehorfamft achten, auch daß dieſer Unſerer Beftimmung, welche 
durch den Abdruc des gegenwärtigen Neferipts in der Geferfammlung 

zur öffentlichen Kenntniß zu bringen ift, fürd Künftige nachgegangen 
werde, gebührend Sorge fragen. 

Daran gefchieht Unſer Wille und Meinung, und Wir verbleiben euch 
mit Gnaden wohlgewogen. 

Gegeben zu Dresden, den 26. Mai 1830. 

Noſtitz und Sandendorf. 

Franz Heinrih Wolfvon Schindler. 
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6. 
Derordnung 

des Kirchenrathbes und Ober-Conſiſtorii, die Pruͤ— 
fungen der Kandidaten der Theologie betreffend; 

vom 1. December 1830. 

Anton, von Gottes Gnaden, König von Sachen ıc. ıc. 
und 

Friedrich Auguft, Herzog von Sachen ıc. 

Bei der großen und in jeder Rückſicht unverhaltnigmaßigen Anzahl 
derer, die in den legten Jahren um Zulaflung zur öffentlihen Prüfung 
für Die Candidatur des Predigtamtes nachgefucht haben, finden Wir 
nöthig, mit Verweiſung auf Unfer Mandat vom 4. Zuli vorigen Jahres, 

die Maturitätsprüfungen der zu den afademiichen Studien übergehenden 

Sünglinge betreffend, Folgendes zu verordnen: 

1) Nur diejenigen Studirenden der Theologie, welche nachgemwiejen 

haben, daß fie in Unſern alten Erblanden oder dem Marfgrafthbume Ober: 

laufig geboren find, jollen zu Den Prüfungen der Candidaten zuge: 
laſſen werden. 

2) Dieſe Studirende haben ihrer Bittſchrift nicht nur die ge— 

wöhnliche biographiſche Notiz, ſondern auch ihren Taufſchein, ihr 
Maturitätszeugniß bei dem Abgange auf die Univerſität, und die Be— 

fheinigung darüber beizulegen: daß fie Worlefungen über Exegeſe des 
Alten und Neuen Tejtaments, Dogmatif, Symbolif, Moral, Kirchen: 

und Dogmen: Geihichte, Homiletif, Paftoral : Theologie und Kathechetif 
wirklich befucht haben. Vor Beendigung eines vollftändigen Lehrcurſus 
der Theologie, der mit den philofophifchen und hiftorifchen Disciplinen 

in der genaueiten Verbindung fteht, it es Feinem Studirenden geftattet, 
die Rechte der Gandidatur anzufprechen. 

3) Die zur öffentlichen Prüfung Vorgeladenen haben fih von nun 

an jowohl durch einen unter befonderer Aufficht zu entwerfenden Aufſatz 

über ein eregetifches Thema, als durch Beſtehung eines vollftändigen 
Eramens über alle Hauptwiffenfchaften der Theologie, beides in lateini- 

fher Sprache, und zulegt durch eine Predigt und Kathecheſe, über ihre 

Talente und Kenntniffe auszumeifen. Uebrigens ift Unſerer Vorſchrift 

wegen der Candidatenprüfungen vom 16. December 1791 ferner nad): 

zugehen. 

Da der, nad den Bedürfniffen der Zeit, fich ermweiternde Umfang 
theologifcher Wiflenfihaften eine größere Strenge der üffentlihen Prü— 
fungen nöthig macht; fo werden vorfichtige Aeltern, Vormünder und 
Lehrer es von felbft gerathen finden, ihre Kinder, Pflegefühne und Schüler, 

wenn fie fich nicht durch beiondere Talente auszeichnen, um fo mehr von 
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einer ungeeigneten Wahl diefer Studien abzuhalten, als ihre Ausficht auf 

die Fünftige Beförderung zu einem Firchlihen Amte dur die große An- 
zahl der bereits vorhandenen, oder demnächſt aufzunehmenden Kandidaten 

des Predigtamtes Feineswegs begünftigt wird. 
Hieran gefchiehet Unfere Meinung. 

Dresden, am 1. December 1830. 

Freiherr von Fiſcher. 

Gottfried Wilhelm Heimann, S. 

7. 

Publicandum 

des Apoſtoliſchen Vicariates im Koͤnigreiche Sachſen, 
wegen Bekanntmachung der bei demſelben dem Vi— 
cariatsgerichte und dem katholiſch-geiſtlichen Con— 
ſiſtorio kuͤnftig in Anwendung zu bringenden Spor— 

tul⸗-Tax⸗Ordnungen; 
vom 24. December 1830. 

Das apoſtoliſche Vicariat im Königreiche Sachſen bringt hierdurch 
die, zu Berechnung der Gerichts-Gebühren, für die, durch das Mandat 

vom 19. Februar 1827, niedergeſetzten katholiſch-geiſtlichen Behörden, 
angefertigten und sub Lit. A. B. und C. anliegenden Sportultaxen zur 

allgemeinen Kenntniß, und verordnet dabei, wie folget: 
1: 

Es haben fid) nad) diefen resp. Sportultaren die, bei den be: 

treffenden Eatholifch »geiftlichen Behörden, mit dem Verzeichnen der auf: 

gelaufenen Gerichts » Gebühren und deren Einnahme beauftragten Ver: 

fonen genau zu richten, und den Partheien, unter -Feinerlei Vorwande, 
bei Vermeidung ernftliher Ahndung, ein Mehrere, ald den vorge: 

fhriebenen Betrag der vorkommenden Sage abzufordern, oder von den: 

felben anzunehmen. 
— 

Sämmtliche bei den betreffenden katholiſch-geiſtlichen Behörden zu 
erlegende Sportuln, Stempelgebühren und Kopialien, ohne Ausnahme, 

find Tediglih an den Dazu verordneten Sportuleinnehmer Feinesweges 
aber an einzelne Ganzleiverwandte abzuführen. 

3 

Es ftehet, denjenigen, welche Sportuln bei den resp. Fatholifch- 
geiftlihen Behörden zu entrichten haben, frei, ein ſpecielles Verzeichniß 
der abverlangten Gebühren zu fordern. 
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4. 
Die Tiquidirten Gerichtsfoften find, wenn nicht in befondern Fallen 

längere Friften geftattet' werden, langftens binnen 4 Wochen von Zeit 
des Empfangs der Liquidation an, abzuführen. 

5. 

Kommen die Partheien binnen der geſetzten 4 Wochen ihrer Ver— 
bindlichkeit nicht nach, ſo werden die von ihnen in Rückſtand gelaſſenen 
Gebühren, nach Ablauf jener Friſt, unaufhältlich von ihnen auf ihre 

Unkoſten, mittelſt zu erlaſſender Verordnung, Commiſſionsertheilung, oder 
Requiſition der Behörde, durch Zwangsmittel eingebracht werden. 

Dresden, am 24. Dezember 1830. 

Apoſtoliſches Vicariat im Koͤnigreiche Sachſen. 
Ignaz Bernard Mauermann. 

Heinrich Plaz. 

A. 

Taxordnung, 
| 

nach welcher die Sportuln bei dem Appitolifchen Vi: 

cariate im Königreihe.Sachfen und deſſen Canzlei 
erhoben und bezahlt werden follen, 

Nr. Gegenſtand. ——— 

Tuir. Gr. P. 

1 Abgang und Abgangs:Bemerfung derjenigen Sachen, 
in welchen Sportuln erhoben werden, .- —| 2— 

2 | Abjchriften zu den Akten, oder ald Beilagen zu Aus⸗ 

fertigungen von jedem Blatte, —| 2— 

31Acceß beim kathol. geiftl. Conſiſtorium, def en Erthei- 

fung, 2 ; , N 1) —|— 

4 | Acten, reponirte, aufsufiiben und sorzulegen x . — 4— 

5 | Actorium unter dem Inſiegel des Apoſtol. Vicariates, 1 —|— 
6 | Affeflur, weltliche, im kathol. geiftl. Eonftftorium, de— 

ren Berleibung, . 3 31 —— 

7 | Atteftat über einen oder den andern. Punkt zu den 

Alten, .  . ⸗ — 6— 
5 | Atteftat unter des Apoſtol. Bicariats Inf egel, nad 

Beichaffenheit . RE F 42 Sr. bis | 1] —— 



Gegenſtand. 

Aufgebotserlaß, ſ. Dispenſationsbefehl. 
Befehl, ſ. Verordnung. 

Beilagen, |. Abihriften. 

Bekanntmachung in öffentlihen Blättern, . 
Chnusleizatieläitur eine 
&ommifforiale, für ein, A RE 7 N 
Gonfirmation eines Dergleiches, Receſſes und Ausfer: 

tigung der diesfallfigen Urkunde, nad) Beichaffenheit 
1 Thlr. bis 

Gommunicat,. nad) Befchaffenheit der Sache, 
18 gr., 1 Thlr. bis 

Wenn bei einer Sadhe eine Meinungsverfchiedenbeit 
der Collegien entftehet, fo find für die deshalb ab- 

zulafienden, mehrern Communicate oder den zu er: 

ftattenden Vortrag, ſowie überhaupt für Vorträge, 
Eommunicate und Derfügungen, welche durch die 
Partheien nicht ſelbſt, fondern durch Sneidentpunfte 

veranlaßt werden, Sportuln von den Partheien nicht 

zu verlangen. 

Eoptalien, ſ. Abfchriften. 

Sopulation, f. Dispenfationsbefehl. 
Decret zu Bergleichen, Veräußerung geiftl. Güter u. 

ſ. w. 1 Thlr. bie 
Dienftentfeßung eines Geiftlihen oder Ann 

für den Befehl, E i A x h 

Dispenfationsbefehl, R h 

Ehedispenfation, f. Dispenfationsbefehl. 
Erlaß, |. Verordnung. 

Grlaubnißfhein zum Begraben auf einen andern Kirch- 
hof F 

Snivector bei einer Stiftung, file def en Beftellung, 

Koften |. Unkoſten. 

Leichnam, für den Paß zu deflen Abführung, . 

Motification, |. Verordnung. 

Präfentation eingehender SO in welchen fpor- 

tulirt wird, » x L F 

Regiftratur, nad) Beldhafenkeit,. f A 6 gr. bie 

Regiftrirung eines Actorii, Curatorii, einer Vollmacht, 
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Sportul 

Thr. 

— 

— — 

ſatz. 

Gr. P. 
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Nr. Gegenſtand. Syortul⸗ 
ſatz. 

Tlr. Gr. P. 

32 | Requifitionsfchreiben, wie Communicat. 
33 | Remotion, f. Dienftentfekung. 

34 | Signatur auf ein Memorial, . . — 4— 

35 » wegen Ermäßigung außergerichtlicher In: 

koſten, 8 gr. bis | —12—- 

36 | Suspenfion vom Amte, für den Befehl, ‚ = . | —| 12) — 

37 | Unfoften, für deren Liquidation in Proceßfahen . | —| 21— 
38 » zu ermaßigen, |. Signatur, 

39 | Berordnung, Befehl, Erlaß, Injunct, Notification 

u.f. w. ein Blatt ftarf, — ie FE 
für jedes folgende Blatt, 2 5 : ; A— 

40 |. Vidimus unter dem großen Inſiegel : ee 
4 « unter dem Fleineren, . .  .» ee AR 
42 » duch den Gefretair,  .  . BB Sl 

wenn aber eine Urkunde aus mehreren "Bogen ber 
ftehet, nad) Befchaffenheit, EURER 12 gr. bis | 1] —|— 

43 | Vidimus zu den Acten, . s N ! ; — 

44 | Vortrag, wie Communicat. 
45 | Zeugniß, 1. Alteftat, 

Anmerfung. 

Sn Dispenfationsfallen find, außer den vorftehenden Sportuln, die 

nach Berfchiedenheit der Falle, beftimmten Dispenfationsgebühren noch 
befonders zu entrichten... Sn Prozeßfachen treten die Beitimmungen der 

Appellations- Gerichts » Sportul:Tare vom 20. September 1825 zur Be: 
folgung ein. 
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nad) welder.die Sportuln bei dem Vicariats-Ge— 

Pr. 

— 

8 

21 

werden ſollen. 

richte und deſſen Canzlei erhoben und bezahlt 

Gegenſtand. 

Abgang und Abgangsbemerkung derjenigen Sachen, 
in welchen Sportuln erhoben werden, 

Abſchriften zu den Acten, Urtheln, Verordnungen 
und andern Ausfertigungen, von jedem Blatte, 

Acten, reponirte, aufzufuchen und vorzulegen, 

Commiſſoriale, für ein, . . . . 

Ertenfion, eines errichteten Receſſ es, ! 
Wenn diefelbe fehr weitläuftig und mühſam it 
bleibt die Beftimmung eines Mehreren dem Er: 
meſſen des Eollegii überlaffen. 

Motification, für eine, L 

Protocoll, bei Vorbefchieden zu halten, von jeder Partei 

Prafentation eingehender Schriften, 
Regiftratur, für Aufnehmung einer, 8 gr, big 

» einer Vollmacht, eines Actorii u. f. m, 
» der Beftellung eines Curatoris specialis 
» des Angebens der Partheien im Termine, 

» der Snfinuation, . R P 

Remissoriale mit den Urtheln in forma — 
Requiſitionsſchreiben,. PR — A 
Signatur auf ein Memorial, 

» bei Ermäßigung außergerichtlicher unkoſten 

Urthel-Rejections-Deciſiv- und interlocutoriſche Ver— 
ordnungen werden nach beſondern, jedesmal vom 
Collegio, nach Maßgabe der Größe und Wichtigkeit 
der Arbeit, zu beſtimmenden Anſätzen bezahlt. 

Verordnung, Erlaß, Injunct u. ſ. w. 12 gr. bis 
Verordnung zu Anberaumung eines Vorbeſchiedes, 

von jeder Parthei, ; 

Verordnung, wodurd) der judex a quo * der Annahnte 
einer Appellation benachrichtigt, und zur Anſetzung des 

Sportul: 
jaß. 

Zir.| Er.|P. 
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Nr. Gegenftand. erupul 

Tr] ©r.|%W. 

Suftificationg-Termines befehligt wird,von jeder Parthei, 
welche die angenommene Appellation eingewendet hat, || —| 161 — 

22 | Vidimus unter dem großen Snfiegel . : r F 1,547 

23 ‚» unter dem Fleineren, . ; : R . | —| 18I— 

24 „ Durch den Gecretair, - n Fark. Sims 

25 ‚ wenn aber eine Urkunde aus mehreren Bo: 
gen bejtehet, nad) ee! 12. ie. 

26 zu den Acten, . f —| 6— 

27 Borbefchied , für deſſen Haltung Yon jeder Parthei, 

wenn fie gleich in mehreren Litisconforten befteht, || 21 —|- 

Anmerkung. 

Bei allen vorfommenden, hier nicht ſpeciell bezeichneten Verhand— 

lungen dient die Appellation-Gerichts-Sportul-Taxe vom 20. Septbr. 
1525 zur Richtichnur. 

Wegen der in geringfügigen Sachen zu liquidirenden Gebühren treten 

die Beftimmungen des Mandatd vom 28. November 1753, $. 10, ein, 

verbunden mit deſſen Erläuterung in der erjten Anmerfung zur allge: 

meinen Sportul:Tare vom 12. Sept. 1812, zu Cap. I. Tit. 1. 

C. 

Taxordnung, 

nad welder die Sportuln bei dem Fatholifchzgeift- 

lihen Gonfiftorio und deffen Canzlei erhoben und 
bezahlt werden ſollen. 

o L 

Nr. Gegenſtand. N. 

Tr.| Gr.]P. 

1 | Abgang und Abgangsbemerfung folder Sachen, in 
welchen Sportuln erhoben werden, , —| 21 

2 | Abfchriften zu den Acten, oder ald Beilagen zu Ber: 

ordnungen und fonft, von jedem Blatte, ; . | 21— 

3 | Acten, reponirte, aufzufuchen und vorzulegen, . | 1 4-— 
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En —— 

Sportul⸗ 
ſatz. 

SUSE 

Gegenftand.. 

Acten, deren Einfendung nad) geichloffenem — 
tionsverfahren, 

Actorium, unter des Conſi ori: Inſt egel, F 

Anbringen, ein mündfiches zu ———— nach Be⸗ 

ſchaffenheit der Weitläuftigkeit, 4, 6, 8 gr. bis 

Angeben im Termine zu regiſtriren, von jeder Perſon 

Atteſtat über einen oder den andern Punkt zu den 
Acten, 

Atteſtat unter bes Conſi ſtori Suff egel nach velafen⸗ 
heit der Sache, 12. gr. bis 

Auflage, ſ. Citation. 

Avertiſſement, ein bei Edictalien den Zeitungen zu 

inſerirendes excl. der Inſertionsgebühren, 
Bekanntmachuug in öffentlichen Blättern, exel. der Sn: 

fertionsgebühren 

Bericht für deſſen Abfaflı fung mas Beſhefenhei * 

Sache, 16 gr. bis 

Beſcheid, ſ. Urthel. 

Beſichtigung, Anordnung einer ärztlichen, 

A mit schriftlicher Auseinanderfekuug se 

Gegenftande und Fragen, 12 4 bis ; 
Ganzleinote, für eine, , 4 

Ganzleizettel, für einen, 

Genfur, für die, nach) gehaltener Prüfung einem Schul 
manne zu ertheilende, . 

Citation oder Motification, für eine Schriftliche, RAR 
hen für Wiederaufnahme oder Verlängerung eines 

angejegten Termins, dafern ſolche auf Veranlaſſung 

der Partheien erfolgt, desgleichen für jede Auflage 

und alle andere in Proceſſe vorfommende Ausferti- 
gungen an die Partheien und deren Sachwalter, 

Codicill, ſ. Teftament. 
Commiſſoriale, für ein 

Communicat, ingleichen Requiſi tionen an in⸗ und aus 

ländiſche Behörden, Conſiſtorien und Gerichte, nach 
Beſchaffenheit der Sache 12 gr. bis 
Wenn bei einer Sache eine J 

heit der Collegien entſteht, ſo ſind für die deshalb 

Lippert's Annalen, 38 Heft- 16 

„m 

Zir.| ©r.|%. 

2) I 
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E————— nn nm nie ee ernennen none men ee 

Mr. Segenftanv, SROruk 
ſatz. 

Zir.| ©r.!W. 

abzulaffenden mehreren Communicate, oder zu er: 

ftattenden Berichte, fo wie überhaupt für Commu— 

nicate, Berichte und andere Verfügungen, welche 
nicht durch die Partheien felbft, fondern durch Inci— 
dentpunfte veranlaßt werden Sportuln von den Par: 

theien nicht zu verlangen. 

24 | Eonfirmation eined Receſſes, Vergleichs, nebft Aus: 

fertigung der Urkunde, nad) — 1 m ir 
1 Thlr. 12 Gr. bis { ; 3l 12° — 

25 | Eopialien, |. Abfchriften. 

26 | Euratorium, |. Bormundfchaftsbeftätigung. 
27 | Desret zu  Diffolution der Sponfalien, son jeder 

Barthei, : * - BR LH 

28 | Depofitum, deilen Annahme oder aichahiuns zu ve: 
giftriren, . SE — a 6 

29 | Depofitenfchein, . . ale: 
30 | Depofitengebühren für Merahrung der 2 Devof itengelder, 

son jedem Hundert } 3 F Sure 018 

für deren Wiederausjahlung, vom Hundert? £ 419.61 
Bei Mündelgeldern werden, nad) des Collegii jedes: 

maligem Grmefien, entweder gar Feine Depofiten: 

gebühren, oder ein verminderted Quantum entrichtet. 
31 | Depofitengebühren wegen der Urkunde, i ish 6h 

3% | Dilationsfhein, für den erften, x ———— 
33 — * für den zweiten, nach vorgangigem 

Eide, — —— 

34 | Dispenfationsbefehl in den dem Sonf Born nachgelaffe- 

nen Fällen, . ; i s h . 1] -|— 
35 | Doeumente, |. Urfunden. 
36 | Edictafeitation, für deren dreifache Ausfertigung, ol 12l — 
37 | Eid der Ledigfeit für deſſen Adfafung und Abnahme, || — 161 
38 »» » bei DVornehmeren, 4 11 8! -— 
39) » für deilen Abfaffung und Abnahme in ‚andern 

Saden 114 — 
40 Erecutorialverordnung, fe eie, — 14— 
41 Gezeugniſſe, f. Publikation, 
42 ! Gutachten, für Anordnung eines ärztlichen — 8—- 

u Kr a 
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— 

Nr. Gegenſtand. — 

Tir. ©r.| 9 

43 | Gutachten mit fohriftlicher Auseinanderfegung der Ges 
genftände und Fragen, . .  . 12 Gr. bis || —| 161 — 

44 | Snformat oder Refponfum inel. des Collationirens des 
Mundi, 1 Thlr. 8 Gr. bis | 2] 8— 

45 | Snrotulation der Acten, für die Be HR PTR 
46 | Koften, f. Unkoften. 

47 | Legitimationsfhein über erfolgte Abnahme des Ledig: 

keitseides, J66—— 
48Legitimationsſchein bei Vornehmern . —| 4142— 
49 | Leuterung, deren Sa zu refoloiren und. regi⸗ 

firiren, . —1,317 
50 | Leuterung, deren Kejection zu refolsiren und regiſtriren 
51 | Liquidation in Proceßſachen, ſ. Unkoſten. 

52 | Licenzfchein für angehende Theologen, —| 8[— 

53 | Prafentation eingehender Schriften —| 11— 

54 | Protocol zu halten bei Verhör und Vorbeſchieden 

von jeder Parthei, 8 Gr., 14 Gr. bis | 1] — — 
55 | Prorogation, ſ. Citation. 
56 | Prüfung, für die mit einem Schulmanne gehaltene, | —| 16/1 — 

57 | Publication eines Urthels, Beſcheides, Vergleiches, Ne: 

ceffes, Abfchiedes, einer Weifung, der Gezeugniſſe, 

incl. der Regiſtratur, von jeder Parthei — 61— 
58 | Publication der in der Apellationsinftanz geſprochenen I 

Urthel oder Verordnungen, inel. der Regiſtratur, 

‚von jeder Parthei, 1 Mt BI 
59 | Receß, f. Eonfirmation. ve 

60 | Recognition wegen Inſinuation einer auf Requiſi tion 

beſtehenen Ladung, inel. Antwort an die requiri— 
rende Behörde, ar 

61 | Regiftratur, für deren De, nach Beſchaffen: 

heit . h er Se] Bl 
63 | Regiftratur einer Vollmacht eines Actorü u. ſ. w. | —| 8— 

63 | Requifition wegen Snfinuation einer Ladung oder No— 
tification, . nn 

Requiſition, fonft wie Eommunicat! 

64 | Säte zu den Acten zu fihreiben, für jedes Blatt, — 2— 

65 Signatur bei Ermäßigung außergerichtlicher Unkoſten, 

6 Gr. bis | —| SI— 

16* 



Sportuls Nr. Gegenſtand. | faß 

66 | Signatur auf ein Memorial u. f. w. ' x I —I: 2] 

67 | Suspenfion von einem Schulamte . ; —| 12) — 

63 | Teftament oder Codicill, für deſſen Siederlegung und 

zu ertheilenden Schein, . . 3I —|— 
69 | Teftament, deſſen Rücknahme incl. der Degikrhu, 41,121 

70 » deffen Publication, . — 2 —— 

71 | Tutorium, ſ. Bormundfchaftsbeftätigung. 

72 | Unfoften zu ermäßigen, f. Signatur, 

73 « der Liquidation in Procepfahen . & — 2)_ 

74 | Urkunden, für deren Aufbewahrung, von jeder, in fo j 

fern deren nicht über 24,  . } ; ; lee | 
75 | Urkunden von jeder über diefe Zahl, EEE —| 1 j 
76 | Urlaubsbewilligung, für eine zur Reiſe in dad Yus- 

land, nad) Zwerf und Dauer, . i 12 Sr. bis. | 1] —|— 

77 | Urthel oder Befcheid, für deſſen Abfallung, nad) Be: 
jchaffenheit der Sache, von jeder Parthei, 1 Thlr. bis || 2] —|— 

78 | Urthel bei Ehejachen, he 21.491 

Für die Enticheidungsgrunde wird die Hälfte mr 

Urthelsgebühren liquidiret. 

79 | Urthel, deſſen Ausfertigung in forma probante unter 
dem großen Snfiegel,  . 5 r & 3 alla 120)— 

so Urthelsfrage für eine, : i 1 12i— 
Ss1 | Verhör zu Pflegung der Güte ober Borbefchied, Ab: 

faſſung eines Urthels, ie oder Beicheides, von 

jeder Parthei . 

bei weitlauftigen Sachen, 1 ehlr. 12 Gr. bis 

82 | Verordnungen, mittelſt welchen blos Anzeigen oder 
Acten erfordert werden > —| 6— 

85 | Verordnungen wegen Vorladung der Yartheien zu ei⸗ 
nem Vorbeſchied und andern Fällen, ſo hier nicht 

D 

fpeciell aufgeführt, { —| 12) — 

84 | Verpflichtung eines Tarators, Saudwirkis, Sachver- 
ftändigen, R —| 8— 

55 | Verpflichtung für die ſchriftl — bet 
Gegenftände und Fragen, worliber derjelben Gutach- 

ten ertheilt werden foll, . & s 12 Sr. bis || —| 16)— 
56 | Vidimus unter Dem großen Infiegel . . En A BB 
87 » unter dem Fleineren, . % N g I —|6|-- 
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Sportul⸗ 

ſatz. 
——— ————— — —— ——— —— — — ser 

Tir. Gr.|P 

85 | Vidimus zu den Acten, N k \ Yin ER 31 ka 

89 | Vorbefchied, ſ. Verhör. 

90 | Vorhaltung, Verwarnung und Weifung, welche vom 

| 

Nr. Gegenftand, 

Collegio einem Geiſtlichen, Schullehrer und Kirchen: 
diener, wegen Pflichtwidrigkeiten, ertheilt wird, . | 2] —i— 

Vorhaltung für das hierbei zu haltende Protokoll, 
12 &r. bis | 1! —|— 

Vorhaltung FR die hierauf zu erlaffende Verordnung, 

12 Sr. bis | 11 —|— 

Bormundfchaftsbeftätigung im genere, Ausfertigung der 
Urkunde, 3 11a Bam 

Bormundfcaftsbeftätigung in EN HMusferfigung der 
Urkunde, — 14 — 

Bormundfcaftsbeftätigung mittelſt Regiftratur, R . | —| 8— 

Zeugniß, ſ. Atteftat, 

Separatgebühren. 
Dem Commiflar des Collegii, in Fällen, mo gegen 

eine geiftliche Perfon vor einem Königl. Amte mit 
der Unterfuchung verfahren wird, fir jede Verband: 

fung, zu welcher derfelbe delegirt wird, fir den var 
ben Tag . R 11 8 — 

Dem Commiſſar des lec bei ae Verſie e⸗ 

gelungen, Entſiegelungen u, d. m. für jede Expe— 

ide", , — — ⸗ 11 S— 

3 Desgleichen dem Sefrefair : ; x h / 1 —| 211— 
Außerdem: 

Für die Geftattung eines auf ein Grab zu feßenden 
Denkmals: 

a) wenn jelbiges an der Kirchhofmaner ftehen fol, | 11 —|— 
b) wenn felbiges frei fteben fol, . — 2—— 

e) wenn ein Kreuz von Stein oder Eiſen, ohne 

Unterfchied, . . Ä 2 } : A «1 —| 16— 

Anmerfungen. 

1) bei Reifefoften und Auslöfung; fo wie bei allen in vorftehender 
Tarordnung fpeciell nicht verzeichneten Anſätzen, treten die Beftimmungen 

der allgemeinen Tarordnung vom 12. September 1812 zur Befol- 
gung ein. 
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2) Sn Diepenfationsfällen find außer den vorftehenden Sportuln 
die, nach Derfchiedenheit der Falle beftimmten Dispenfationsgebühren 

noch befonders zu entrichten. 
3) Unter den obigen Anſätzen find, mit Ausnahme der Berichte, 

bei welchen dad Mundum befonderd liquidirt wird, die Reinfchriften mit 

inbegriffen, nicht aber das erforderlihe Stempelpapier, noch das Poft: 

porto und Briefträgerlohn. 

4) Wegen der in geringfügigen NRechtsfachen zu ——— Gebüh⸗ 

ren iſt dad Mandat vom 28. November 1753 $. 10 in Verbindung mit 
deflen Erlauterung in der erften Anmerfung zur allgemeinen Sportul: 

Tare vom 12. September 1812, zu Cap. I Tit. I zu befolgen. 

8. 

Rescript 

der evangeliſchen wirklichen Geheimen-Raͤthe an 
das Dberconfiftorium,*) die Beſchraͤnkung der Feier— 

tage betreffend; 
vom 13. Sanuar 1831. 

Anton, von Gottes Gnaden, König von Sachſen ıc. ıc. 
- und 

Friedrich Auguft, Herzog zu Sadjen ıc. 

Würdige Veſte, Hochgelahrte, Räthe, liebe, andachtige und getreue. 
Mir haben, in Berüdfichtigung des bei letter Landesverfammlung ausge: 
ſprochenen Wunſches der gejammten Stände, Uns bewogen gefunden, 

eine mehrere Befchranfung der Feiertage, vom laufenden Sahre an, ein: 
treten zu laflen und feken deshalb Folgendes feft: 

I. 

Die Feier der bisherigen dritten Tage des Weinachts-, Oſter- und 

Pfingſt-Feſtes gelangt in Wegfall und die jährlich auszufchreibenden Buß: 
tage find auf zwei zu befchränfen. 

II. 

Für den erften derfelben feßen Wir den Freitag vor dem Sonntage 
Oculi, und für den zweiten den Freitag vor dem letzten Trinitatid - Sonn: 
tage des Sahres für immer feft. 

*) Diefelbe Verfügung wurde zu gleicher Zeit an die Dber- Amts s Regierung zu 
Budiffin erlafen. 

Der Herausgeber. 
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111. 

Die Feier der Feſte Maria Reinigung und Heimfuchung jo wie des 
Michaelistags und des Sohannistags, wenn folhe auf einen Wochentag 
fallen, ift auf den jedesmal zunächftfolgenden Sonntag dergeftalt zu 

verlegen, daß an felbigem diefe Fefttage zugleich mitgefeiert, das jedes: 

malige Feiertags Evangelium und die Epiftel vor dem Altare verlefen 

und der mehrfachen Feier ded Tags in der Predigt, welche über die ge: 

wöhnlihen Sonntags: Evangelien, Epifteln und vorgefchriebenen Stel: 
len der heiligen Schrift zu. halten ift, gedacht werde. 

IV. 

Der erfte und fehlte Sanıtar, der Tag Maria Verkündigung, der 
Himmelfahrtötag, dad Reformationsfeft und der Charfreitag find als 

ganze Feiertage, der grüne Donnerftag aber ift ald ein halber zu begehen. 
V. 

Damit durch Einziehung und Verlegung vorgedachter Feſttage den 

auf dieſelben zeither geordneten milden Stiftungen und Vermächtniſſen 

kein Abbruch geſchehe, ſo iſt damit an den Orten, wo dergleichen geſtiftet 

worden, mit den auf einen der in Wegfall gelangenden oder verlegten 

Feſttage gelegten Stiftungs-Predigten, Spenden, Legaten, Gefallen, 
Catechismus-Examen und Kollekten auch ferner, ohnerachtet der Abſchaf— 

fung des Feiertags, dem Willen des Stifters genau nachzugehen. 
VI. 

Wegen der an den wegfallenden oder verlegten Feiertagen nicht zu 

erfordernden Dienſte und Frohnen und was ſonſt dahin gehörig, behalten 

Wir Uns vor, beſondere geſetzliche Beſtimmung zu treffen. 
Unſer gnädigſtes Begehren iſt daher hiermit an euch, ihr wollet euch 

hiernach gebührend achten und, Vorſtehendem allenthalben gemäß, das 
weiter Nöthige verfügen und beſorgen, auch, damit dieſe Unſere Ent— 

ſchließung, ſowohl durch Abkündigung von den Kanzeln, als durch den 

Abdruck des gegenwärtigen Reſcripts in der Geſetzſammlung, zur 

öffentlichen Kenntniß gebracht werde, das Erforderliche anordnen und 
beſorgen. 

Daran geſchiehet Unſer Wille und Meinung und Wir ſind euch 
mit Gnaden wohlgewogen. 

Gegeben zu Dresden, den 13. Januar 1831. 

Noſtitz und Jänckendorf. 

Franz Heinrich Wolf von Schindler. 
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2. 

Bekanntmachung. 
I 

j Mit Beziehung auf die, bereits zur öffentlichen Kenntnig gelangte, 

Allerhöchſte und Höchfte Anordnung wird hierdurch annoch befonders 
befannt gemacht, daß die gewöhnlichen jahrlichen Bußtage vom heurigen 
Sahre an, auf zwei in jedem Jahre befchränft und auf den Freitag 

vor dem Sonntag Oculi und den Freitag vor dem letzten Trinitatis— 

Sonntage feftgejeßt worden find; fo wie, daß wegen der an dieſen Buß- 

tagen im heurigen Sahre in den Kirchen abzulefenden bibfifchen Abfchnitte 

und zu erflärenden Terte, ingleihen,, wie es mit Begehung derjelben, 
gleich den höchſten Feiten und fonft diesfalls zu halten ift, die gewöhn— 

lihen, befonderd abgedruckten Ausfchreiben vom heutigen Tage nähere 

Vorſchrift enthalten. 

Dresden, am 19. Sanıar 1831. 

Königl. Saͤchſ. Kirchenrath und Oberconfiftorium. 

10. 

Mandat, 

einige Beflimmungen betreffend, wie es an den 
wegfallenden oder verlegten Feiertagen in Anfe- 
bung der Dienfte und Frohnen, ingleichen der Koſt 

des Zwanggefindes, gehalten werden ſollz 
vom 16. Februar 1831. 

Wir Anton, von Gottes Gnaden, König von Gachfen ıc. ꝛc. ıc. 
und 

Friedrich Auguft, Herzog zu Sachſen ıc. 

thun hiermit Fund und zu willen: 
Nachdem Wir, in Berickfichtigung des bei der letzten Landesver— 

fammlung ausgefproddenen Wunfches der gefammten Stande, Uns be: 

wogen gefunden haben, die Feier der bisherigen dritten Tage des Weih— 

nachts-, Oſter- und Pfingitfeftes aufzuheben, die Feier der Fefte Maria 

Reinigung und Heimfuchung, fo wie des Michaelidtagd und des Johan— 

nistags, auf den jedesmal zunächſt folgenden Sonntag zu verlegen, und 
die Tage, auf welche jene Feier zeither fiel, nunmehr ald Wochen - Werk: 
tage zu betrachten find; jo haben Wir zugleich für nöthig erachtet, dar: 

über, wie es an diefen aufgehobenen, oder verlegten Feiertagen in An: 
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fehung Ber Dienfte und Frohnen, ingleichen der Koft des Zmanggefindes, 

gehalten werden foll, folgende gefegliche Beftimmungen zu treffen. 
1. 

An den vorgedachten aufgehobenen, oder verlegten Feiertagen ſind 

den Unterthanen weder herrſchaftliche noch landesherrliche Dienſte und 
Frohnen anzuſinnen. 

9 
m. 

Da, wo bisher an jenen Feiten dem Zwanggefinde beffere, oder 
andere Koft, ald gewöhnlich, hat gereicht werden müſſen, ift ſolche dem: 
felben auch Fünftighin in derfelben Maße, wie bisher, zu verabreichen. 

Nach gegenwäartigem Mandate hat fic) Jedermann, den ed angeht, 

zu achten und ift daffelbe, in der, durch das Generale vom 13, Juli 
1796 und durch das Mandat vom 9. März 1818, vorgefchriebenen Maße 
befannt zu machen. 

Urkundlich haben Wir diefes Mandat eigenhandig EIER und 

das Königliche Siegel vordrucken laſſen. 

Gegeben zu Dresden, am 16. Februar 1831. 

Anton 

Sriedrih Auguſt, > ©. 

(L S.) Gottlob Adolf Ernft Noftiz und Sandendorf. 

Franz Heinrih Wolf von Schindler. 

11. 

Mandat, 

Die Landes: und Privat-Trauer betreffend; 
vom 16. April 1831. 

Wir, Anton, von Gottes Önaden, König von Sachſen ıc. ıc. ı. 
und 

Friedrih Auguft, Herzog zu Sachſen ıc. 

baben fir angemefien erachtet, die wegen der Trauern in biefigen Randen 

beftehenden Borfchriften mit den deshalb in neuerer Zeit im Allgemeinen 
berrfchend gewordenen Sitten, namentlich durch eine Abfürzung der bie- 

herigen Trauerzeit, in mehrere Uebereinſtimmung bringen zu laffen, und 
verordnen deshalb andurch Folgendes : 

Alle altere, über diefen Gegenftand erlaffenen Gefeke und die darin 
über die Dauer der Privattrauer enthaltenen Verbote und Strafen wer: 
den andurd) aufgehoben, und es füllen dagegen die in diefem Mandate 
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für die Privattrauer angegebenen Beftimmungen Statt finden, dieſe aber 

weder einen Zwang, noch ein Verbot in fidy enthalten, fondern lediglich 
dasjenige bezeichnen, was desfalls künftig im Lande als üblich zu be- 
trachten ift. 

I. Landestrauer. 

Landestrauer tritt ein beim Ableben des Königes, der Königin, einer 

verwittmeten Königin und des Kronprinzen, wenn er das ein und zwan— 

jigfte Jahr zurückgelegt hat. 

Diefelbe dauert im erftern Kalle, zwölf in den übrigen Fallen ſechs 
Wochen. 

Dabei findet Statt: 

1) dad tägliche Trauerlauten im ganzen Lande, von Mittag zwölf 
bis ein Uhr, beim Könige drei Wochen, außerdem zwei Wochen ; 

2) eine Gedachtnißpredigt beim Aufhören des Trauerläutens, nur 

beim König ; 
3) die Abfündigung des Trauerfalles von den Kanzeln, folange das 

Truerläuten dauert; 

4) die Einftellung der Muſik und öffentlihen Luftbarfeiten im gan- 
zen Sande, beim Könige drei Wochen, in den übrigen Fällen eineWode; 

5) der Gebraud des geranderten Trauerpapierd von den Oberbehör— 

den und allen Hofflaflen, fo lange dad Trauerläuten dauert. 

6) der Gebrauch fchwarzer Siegel von allen Behörden und Hofklaſſ⸗ ſen, 

während der ganzen Trauerzeit; 

7) allgemeine Trauerfleidung die ganze Trauerzeit hindurch. 

Den Königlichen Dienern ift wahrend der erften Halfte diefer Zeit, 

ſchwarze Kleidung, mit Flor um den Arm und um den Hut, wahrend 

der zweiten, ſchwarze Kleidung ohne Flöre vorgejchrieben. 

Bei der Familientrauer ded Hofes um Glieder der Königlichen Fa: 
milie, welche fih in hiefigen Landen aufhalten, findet einmalige Abkün— 

digung des Trauerfalles von den Kanzeln in allen Kirchen des Landes, 

am nächſten Sonntage und in der Refidenz dad Trauerlauten an dem 

der Beifeßung vorausgehenden Tage Statt. 
Die Trauer bei Hofe und bei der Armee wird durch befondere Re— 

glements beftimmt. 

II. Privattrauer. 
Privattrauer findet Statt: 

1) um Aeltern, Großaltern, Schwiegerältern und Ehegatten zwolf 

Wochen ; 
2) um Kinder und Enkel, ſechs Wochen ; 
3) um Gefchwifter, Schwager und Schwagerinnen, vier Wochen ; 
4) um Gefchwifter der Aeltern und Großältern, drei Wochen; 

5) um Kinder son Befchwiftern und Seitenverwandte des vierten 

Grade, zwei Wochen ; 
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6) um entferntere Verwandte wird Feine Trauerfleidung getragen. 
7) Univerfalerben trauern um ihre Erblafler, wenn Feine Verwandt: 

fhaft vorhanden ift, eine Woche; 

3) Adoptiv = Aeltern, Kinder und Gefchwifter trauern, wie leibliche 

Stief-Xeltern, Kinder und Geſchwiſter die Halfte der Trauerzeit. 
Als Kirchentrauer für die Gerichtsobrigkeiten ded Orts, wo die 

Kirche ift, wenn gleich ihnen das Patronatrecht nicht zufteht, auch für 
deren Eheweiber, findet dad Trauerlauten eine Woche lang Statt, jedoch 
ohne Einftellung des Orgelfpiels und der Muſik. 

Der Dienerfhaft Trauerfleidung zu geben, bleibt verboten; nur 
Slöre um den Arm und Hut find ‚verftattet. 

Urfundlic haben Wir diefes Mandat eigenhändig unterfchrieben und 

mit Unſerem Königlichen Siegel bedrucken Iaffen. 
So gefchehen zu Dresden, den 16. April 1831. 

Anton. 

Friedrih Auguſt, HS 

(L S Gottlob Adolph Ernit Noftis und Jänckendorf. 

a Franz Heinrih Wolf von Schindler. 

12. 

Auszug 

aus der VBerfaffungsurfunde des Königreichs 
Sachſen. 

Wir, Anton, von Gottes Gnaden, König von Sachſen ꝛc. ꝛc. ꝛ⁊c. 
und 

Fridrich Auguft, Herzog zu Sachſen ıc. 

thun hiermit Fund, daß Wir in Folge der von Unſern getreuen Ständen 

wiederholt ausgefprochenen Wünſche, und mit Rückſicht auf die in andern 

Staaten des Deutſchen Bundes bereits getroffenen nnd durd die Erfah: 
rung bewahrt gefundenen Beitimmungen, die Verfaffung Unferer Lande, 
mit Beirath und Zuftimmung der Stände in nachfolgender Maße geord- 
net haben. 

X. IC. 

6.32 
Nechtsverhaltniß in Bezug auf den Glauben. 

Sedem Landeseinwohner .wird völlige Gewiffensfreiheit und in der 

bisherigen oder der künftig geſetzlich fejt zu fegenden Maße, Schuß in 
der Gotteöverehrung feined Glaubens gewahrt. 
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\. 33, 
Die Mitglieder der im Königreihe aufgenommenen chriſtlichen Kir— 

chengefellfchaften genießen gleiche bürgerlihe und politiihe Rechte. Alle 
andere Glaubensgenoffen haben an den ftaatsbürgerlihen Rechten nur 

in der Maße einen Antheil, wie ihnen derfelbe vermöge befonderer Ge— 

feße zukommt. 
26... 

$. 4. 
Minitterials Departements, Gefammtminifterium, Gtaatsrath. 

Es beftehen die Minifterial- Departements der Suftiz, der Finanzen, 
des Innern, des Kriegs, des Cultus und der auswärtigen Angelegen— 

heiten, deren Vorſtände den Ständen verantwortlich find. 
Auf den Vorſtand des Minifterit des Cultus, welcher ſtets der 

evangelifhen Confeſſion zugethan jeyn muß, in Gemeinfchaft mit/ we: 

nigftens zwei andern Mitgliedern ded Gejammt - NMinifterii derfelben 
Gonfeflion geht der bisherige Auftrag in Evangelieis über. Zu feinem 

Wirkungskreiſe gehören die $. 57 bezeichneten Angelegenheiten aller Con— 

feflionen. 
2m nic; 

$. 56, 
Deffentliche Religionsübungen, 

Kur den im Königreiche aufgenommenen oder Fünftig, mittelft 
befondern Geſetzes, aufzunehmenden chriſtlichen Confeſſionen ſteht die 

freie öffentliche Religionsübung zu. 

Es dürfen weder neue Klöſter errichtet, noch gefuiten, noch irgend 

ein anderer geiftlicher Orden, jemals im Lande aufgenommen werden. 

$- 57. 
Nechte Des Königs über die Kirchen. 

Der König übt die Staatsgewalt über die Kirchen (jus circa sacra), 
die Aufſicht und das Schußrecht über diefelben nad den diesfallfigen 
gefeglihen Beftimmungen aus, und es find daher namentlich auch die 

geiftlihen Behörden aller Confefjionen der Oberaufſicht des Minifteriums 
des Eultus untergeordnet. 

Die Anordnungen im Betreff der innern Eirchlichen Angelegenheiten 
bleiben der befondern Kirchenverfaffung einer jeden Confeſſion überlaffen. 
Insbeſondere wird die landesherrlihe Kirchengewalt (jus episcopale) 
über die evangelifhen Glaubensgenoffen, jo lange der König einer 

andern Confeſſion zugethan ift, von der $. 41. bezeichneten Minifterial: 

behörde ferner in der zeitherigen Maße ansgeübt. 

$. 58. 
Beichwerden uber Mißbrauch der Firchlichen Gewalt. 

Beichwerden über Mißbrauch der kirchlichen Gewalt können auch bie 
zu der oberiten weltlichen Staatöbehörde gebracht werden. 
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HR 
Rechtsverhältnig os Diener der Kirchen. 

Die Kirchen und Schulen und deren Diener find in ihren bürger- 

lihen Beziehungen und Handlungen den Gefegen ded Staats unterworfen. ” 

$. 60. 
Stiftungen. 

Alle Stiftungen ohne Ausnahme, fie mögen für den Eultus, den 
Unterricht, oder die Wohlthätigkeit beftimmt feyn, ftehen "unter dem 

befondern Schute des Staats, und das Vermögen oder Einfommen 

derfelben darf unter Feinem Borwande zum Staasvermögen eingezogen, 
oder für andere, ald die ftiftungsmaßigen Zwecke verwendet werden. 

Nur in dem Falle, wo der ftiftungsmaßige Zweck nicht mehr zu erreichen 
ftehbt, darf eine Verwendung zu andern ahnlihen Zwecken, mit Zuftim- 
mung der Betheiligten und, infofern allgemeine Landesanftalten in Be: 

trat fommen, mit Bewilligung der Stande erfolgen. 

Bi: x. 
26.63, 

Erite Kammer. Mitglieder derfelben. 

Zu der erften Kammer gehören folgende Mitglieder : 

RC 
2) das Hochſtift Meißen, durch) einen Deputirten feines Mittels; 

10a. 236 
5) der evangelifche Oberhofprediger ; 

9) der Decan ded Domftift3 St. Petri zu Budiſſin; zugleich in 
feiner Eigenfchaft als höherer katholiſcher Geiftlicher, und im Falle der Be- 

binderung oder Erledigung der Stelle, einer der drei Capitularen des Stifts; 
10) der Superintendent zu Leipzig; _ 

11) ein Abgeordneter des Collegiatsftifts zu Wurzen, aus dem 
Mittel des Capitels; 

AR 2: 

$. 66. 
Dauer der Zunetion in der erften Kammer. 

Diejenigen Mitglieder der eriten Kammer, welche, vermöge ihres 
Amts, in felbiger eine Stelle haben, behalten ſolche fo lange, als fie 
diefes Amt bekleiden. 

Die Abgeordneten der Stifter und der Univerfität, fo wie die Be- 
vollmächtigten der Herrſchaft Wildenfeld und der Schönburgifchen Receß— 
herrſchaften, behalten ihre Stelle, bis fih ein Nachfolger legitimirt. 

NIE 
ir 
Sitzordnung. 

Die Sitzordnung in der erften Kammer richtet ſich bei den $. 63. 
unter 1. bis 12. benannten Mitgliedern nad) der angegebenen Reihefolge, 
bei den übrigen aber, fo wie in der zweiten Kammer, nad) dem Loofe, 
welches bei jedeömaliger Eröffnung der Kammer gezogen wird, 

J— 
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$. 139. 
Eid auf die Verfafiung. 

Der Unterthanen- Eid und der Eid der Eivil-Staatsdiener und der 
Geiftlihen aller chriſtlichen Gonfeflionen ift, nächſt dem Berfprechen der 
Treue und des Gehorfamd gegen den König und Die Gefeke des Landes, 
auch auf die Beobachtung der Landesverfafiung zu richten. 

CE, 

$. 154. 
Aufhebung der mit der Verfaflungsurfunde in Widerfpruch ftehenden Gelege, Ver— 

ordnungen und Obfervanzen. 

Ale Geſetze, Verordnungen, und Obfervanzen, welche mit einer 
ausdrücklichen Beftimmung der gegenwärtigen DVerfaflungsurfunde im 
Widerfpruche ftehen, find in fo weit ungültig. 

Sndem Wir die vorftehenden Beftimmungen für dad Staatsgrund— 
gefeß Unſeres Königreichs hiermit erklären, ertheilen Wir zugleich bei 
Unferm Fürftlihen Worte die Verfiherung, dag Wir nicht nur die 
darin enthaltenen Zufagen ſelbſt genau erfüllen, fondern auch diefe 

Berfaflung gegen alle Eingriffe und Verletzungen Fraftigft ſchützen wollen. 
Zu deſſen Urfund haben Wir gegenwärtiges Stantögrundgefek eigen: 

handig unterfchrieben und mit Unſerm Königlichen Siegel verfehen laffen. 

So gefhehen und gegeben zu Dresden am Vierten September im 

Sahre nad Chrifti, Unſers Erlöferd und Seligmachers Geburt, Ein 

Taufend At Hundert und Ein und Dreißig. 

Anton. 

Friedrih Augufl, D 5 ©. 
(L 8 Gottlob Adolph Ernſt Noſtitz und Jänckendorf—. 

2* D. Johann Daniel Merbad. 

J 

15. 

Derordnung, 
die Einrichtung der Minifterial-Departements und 

die Darauf Bezug habenden proviforifchen Vor— 
fehrungen betreffend; 

vom 7. November 1831. 

Wir, Anton, von Gottes Gnaden, König von — Er 

und 

Friedrich Auguft, Herzog zu Sachſen ıc. 

wollen die, im $. 41. der Berfaffungsurfunde, zugeficherte Bildung von 

Ninifterial- Departements und ded Gefammt = Minister, als Der oberften > 

u 
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Staatsbehörden, nunmehro zurAusführung bringen, und verordnen daher 
über deren Einfeßung und das Verhältniß derſelben zu den der: 

malen beftehenden Behörden, einftweilen,, und bis die Organifation der 

gefammten Verwaltung eintreten kann, ald worüber zum Theil annoch 

Vernehmung mit den Standen zu pflegen ift, hiermit Folgendes; 
. ı% 

E. 

Zum Gefchäftsfreife des Ministerii ded Cultus und öffentlichen 

Unterricht3 gehören: 
I. alle im $. 57. der Verfaffungsurfunde begriffene Angelegenheiten 

fammtliher Eonfeflionen, | 
I. die Wahrnehmung der nad $. 60. der Verfaſſungsurkunde dem 

Staate zuftehenden Gerechtfame über alle Stiftungen ohne Ausnahme, 

in fo fern fie nicht die Verforgung der Armen und Kranken zum Zweck 

haben, und daher von dem Miniftertum des Innern zu beauffichtigen 

find, oder nad) den Fundationsurkunden die Auficht andern Behörden 

zuſtehet, 

III. alle Etats der Kirchen und Schulen, 

IV, die Aufſicht uber das Unterrichtsweſen und demnach die Beauf— 

fihtigung aller Erziehungs- und Bildungs - Anftalten und in diefer Hin- 
fiht auch bei denen, welche in anderer Beziehung zum Reſſort anderer 

Minifterial = Departements gewiefen find, 

V. die Beftätigung der Vereine zu wiſſenſchaftlichen Zwecken, und 

VE. vorerjt noch die Genfur » Angelegenheiten. 

In Beziehung auf die evangelifch - geiftlichen und Schul⸗ Angelegen⸗ 

heiten insbeſondere, tritt das Miniſterium des Cultus und des öffent— 

lichen Unterrichts in alle dermalige Geſchäfte und Befugniſſe des Kirchen— 

rathes ein, und es kann daher zu den Geſchäften, welche bisher der 
Kirchenrath auf ſich hatte, insbeſondere die Mitwirkung und den Beirath 

der geiſtlichen Mitglieder des Ober-Consistorii in Anſpruch nehmen, es 

werden jedoch die vom Kirchenrathe ausgeübten Jurisdictions-Gerecht— 
ſame, ſo wie die daſelbſt, vermöge beſonderer Verfaſſung, zu verhandeln 

geweſenen Proceſſualien, mit Ausnahme der H. 12. bezeichneten, pro— 
viſoriſch dem Ober-Consistorio überwieſen. Hiernächſt ſoll 

1) die Beſtätigung und Verpflichtung der berufenen Kirchen- und 
Schul-Diener, inſoweit fie zeither bei dem Kirchenrathe geſchehen iſt, 
bis auf Weiteres, vor dem Ober-Consistorio erfolgen, auch 

2) die Leitung und bejondere Beauffichtigung der Schulfehrer: 

Seminarien zur Zeit der dazu veroröneten Commiffion verbleiben. 

Der biöher in Evangelicis den evangelifihen wirklichen Geheimen: 

Räthen ertheilte Auftrag geht auf die $. 41. der Verfaſſungsurkunde 
bezeichnete Minifterial-Behörde uber, indem Wir folhen dermalen auf 

alle Mitglieder Unfers Gejammt »Ministerii hiermit übertragen. 
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F. 

10, 26 
99. 

Sn Kirchen, Univerfitäts- und Schul-Sachen haben die Eonfiftorien, 
die Univerfität zu Reipzig, die Kirchen: und Schul=Snfpectionen in allen 
Fällen, welche bisher für den Kirchenrath gehörig waren, ihre Berichte 
an dad Minifterium ded Euftus und öffentlichen Unterrichts zu erftatten, 

wohin auch alle Geſuche von Privatperfonen, welde zur Competenz des 

Kirchenraths gehörten, zu richten find. 
Desgleichen bat das apoftolifche Bicariat in allen Fällen, wo es 

bis jeßt an das Geheime Gabinet Vortrag zu erjtatten hatte, denfelben 
an Dad Minifterium des Cultus zu richten, fo- weit es nicht ſolche 

Angelegenheiten des Fatholifchen Hofgottesdienftes betrifft, welche als 

Gegenſtand der Eivillifte zum Reſſort des Ministerüi Unſeres Haufes gehören. 
TREE 
12, 

Bis die im Landtagsabfchiede vom 4. September d. 5. vorbehaltenen 
Verhandlungen mit den Ständen der Oberlaufig über die dafige befondere 

Provinzialverfaſſung zu Stande gebracht feyn werden, bleiben die dortigen 
Behörden nod in ihrer bisherigen Wirffamfeit und in der ihnen, durch 
Dad Mandat vom 12. März 1821, angewiejenen Stellung zu den 

hiefigen Dberbehörden vergeftalt, daß für den Geheimen Rath das Ge- 

fammt- Minifterium eintritt! Daher werden auch die Verfügungen an 

die Dberlaufiger Behörden zwar in den: einzelnen Departements zu 
expediren, jedoch aus dem Geſammt-Ministerio zu erlaſſen ſeyn. 

— 
$. 14. 

Borftehende en treten mit fünftigem 1. December 1831 
in Wirffamfeit, 

Urkundlich haben Wir diefe Verordnung, welche, nah Maßgabe des 
Generalis som 13. Juli 1796 und des Mandats vom 18. März 1818, 

befannt zu machen ift, eigenhandig vollzogen und das Königliche Siegel 
beidrucken laſſen. 

Sp geſchehen zu Dresden, am 7. November 1831. 
Anton. 

Friedrich Auguſt, 
23 Bernhard Auguft von Lindenan. 

(L.S D. Marimilian Güntber. 

Die Gefeggebung aus dem Großherzogthum Baden und der Erzdidceie Freiburg, 
dem Herzogthume Gachfen-Coburg und. Gotha, und dem Herzogthume Anhalt-Defan, 
wird das in der Kürze erfcheinende 4. Heft liefern. 

N 









Boulogne's, von, weiland Biſchofs von Troyes, ernannten Erz- 
bifchofes von Vienne, fammtlihe Predigten. Aus dem Franzds 
fifchen uberfegt von Dr. Räß und Dr. Weis, Erſter Theil, 
Boulogne’3 Lebensbefhreibung und 12 Predigten, gr. 8. 1830. 
1 Rthlr. 16 Gr. oder fl. 3. 

— befjelben zweiter Band, 13 Predigten. gr. 8. 1831. 1 Rthlr 
16 Gr. oder fl, 3. 

Durch die hier gelieferten Ueberſetzungen der Predigten des Herrn Bis 
fihofes von Boulogne wird unfer deutiches Vaterland nit den Werfen eines 
Mannes befannt, welche ‚nach dem Zeugniffe aller Gelehrten vie gediegeniten 
Mufter der franzöſiſchen Kanzelberedfamfeit enthalten. Herr von Boulogne 
behauptete in feinen Vorträgen nicht nur die Würde des chriftfichen Lehr; 
ftuhles, fondern vertheidigte auch mit ausgezeichneter Kraft die Grundſätze 
der Religion, und die Vorfhriften der Kirche zu einer Zeit, wo frecher 
Unglaube und Irrthum fich verfchworen hatten, die Religion und die Kirche 
zu verfolgen und zu zernichten. Diefe teefflichen Neden eignen ſich eben: 
ſowohl für unfre Zeit, als fie ſich für diejenige Zeit eigneten, in welcher 
fie entworfen, und gehalten wurden; fie find im Einklange mit den religiö— 
fen Bedürfniffen des menſchlichen Geſchlechtes, fie erleuchten des Menſchen 
Derftand mit der Fackel der Wahrheit, erwärmen das Herz mit dem Feuer 
der Liebe, leiten den Blick hinauf zu Demjenigen, welcher Alles zum Beſten 
lenfet, und bieten ein Schumittel gegen das Gift fo vieler falfchen und 
betrügerifchen Lehren, welche jo manchen Unbefangenen auf Abwege führen. 
Sie geben dem Prediger die Waffen in die Hand, mit welchen er den Hang der 
Neuerung befampfen, und der Drdnung den Sieg zu verfchaffen vermag. | 
Sa, allenthalben erinnern diefe mujterhafte Bortrage an die hohe Idee der 
Ordnung, an die Grundfaße der Gerechtigkeit und Weisheit, und an das 
religiöſe Gefühl; — allenthalben zeigen fie die Taufchungen der Lehre, des 
irrgeleiteten Zeitgeiftes. — Wir dürfen noch hinzufegen, diefe Predigten 
find, obgleich Boulogne’s Sprache klaſſiſch, und feine Beredtſamkeit gfübend 
it, dennoch leicht verftandfich, voll Fraftiger Gedanken, logiſch geordnet, 
einfach, und übertreffen in diefer Hinficht die Muſterſtücke Boſſuet's, Bours 
dalou's, und Maſſillon's, welche oft wegen zu großer Weitſchweifigkeit und 
Wiederholung unangenehm werden. Wir fchliegen mit der Bemerkung, daß 
Boulogne’s Predigten wegen ihres Elaiftihen Werthes, und wegen ihrer 
allgemeinen Brauchbarfeit verdienen, angehenden Bredigern ald Mufter zur 
Ausbildung in dem bomiletiichen Sache ganz befonders empfohlen zu werden. - 

% 
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